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Beschluß 
,om 15. IllNlllll 1875, 

die Nrv«»s«««lung «inb««unf«nd u « sich über »a« 
l0«t««t vom 23. Vt,v«»b<» 1874 au«zusp«ech«n. 

Der StaatSrath des Kantons WalliS, 
I n Vollziehung der Artikel 3 und 4 des nächste-

henden Dekrets vom 23. November 1874; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Urversammlungen sind auf Sonn-
tag, den 21. nächsten Hornung an ihren gewöhnlichen 
Versammlungsorten, um 10 Uhr Morgens einbe* 
rufen, um sich über die Annahme des obenerwähnten 
Dekrets vom 23. November 1874 auszufprechen, 
welches Dekret zu gleicher Zeit mit dem gegenwär-
tigen Beschlusse und der Proklamation des Großen 
Rathes veröffentlicht und angeschlagen, und das, 
sowie auch die Proklamation, am Tage des Zufam-
mentrittS der Urversammlungen, am gewöhnlichen 
AuSrufungSorte wieder vorgelesen werden soll. 

A r t . 2. Die Abstimmung findet geheim, vermit-
elst Abgabe geschriebener Stimmzettel, statt. 
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Die an der Abstimmung theilnehmenben Bürger, 

welche das Dekret annehmen, schreiben I a , und 

die, welches es verwerfen, N e i n, 

A r t. 3. Die Einrichtung des Schreibamtcs und 

die Abstimmung findet gemäß den Vorschriften des 

Wahlgesetzes statt. 

A r t. 4. Zur Abstimmung werden alle Bürger 

zugelassen, die für kantonale Angelegenheiten a«f 

dem Verzeichniß der Stimmenden siebe». Diese Ver

zeichnisse können bis zum letzten Tag ergänzt werden. 

A r t. 5. Ueber die Abstimmung wird ein Verbal 

aufgenommen, dessen Genauigkeit die Mitglieder des 

Schrcibamtes durch ihre Unterschrift zu bescheinigen 

haben. Ein Doppcl dieses Verbals wird gleich nach 

Schluß der Abstimmung an den Regierungsstatthal-

ter des Bezirks versendet, d.r dasselbe mit den an

dern Schriftstücken und einer Uebcrsichtstabelle un-

verzüglich an das Departement des Innern schickt. 

Diesem Doppel werden, unter Strafe der cven-

tuellen Nichtigkeitserklärung der Abstimmung, die 

Stimmzettel, eine beglaubigte Abschrift des Verzcich-

nisscs der Stimmenden und das NamenSverzeichniß 

aller Bürger, die an der Abstimmung theilgenommen, 

beigelegt. 
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Die Stimmzettel werden in versiegelte Umschläge 

eingeschlossen mit der Aufschrift: S t i m m z e t t e l 

d e r G e m e i n d e 

A v t. 6. Die Behörden »nd Beamten, welche 

nicht allen Bestimmungen dieses Beschlusses nach

kommen, fallen in eine Buße von 50 bis JOO 

Franken. 

Gegeben in Staatsrathe zu Sitten, den 15. Jan-
ner 1875, um Sonntags, den 14. künftigen Hor-
nung, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« t l p h W a l t h e r , 

Der Staatsschreiber: 
<Sm- Na«b«rini 

Dekret. 

Der Große Rath des Kantons Wallis. 
I n Vollziehung des Art. 72 der Kantonsuer-

fassung vom 23 Dezember 1852; 

Auf Einsicht des unterm 28. Mai 1874 durch den 

Großen Rath angenommenen Fina>izgesetzes; 
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Willens, für die Bedürfnisse des Verwaltnngs-
dienstes zu sorgen, das Gleichewicht in den Kosten-
anschlagen herzustellen und die Staatsschuld zu 
tilgen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art . 1. Die Kapital- und Einkommensteuer kann 
auf den Fuß von 2 durch Tausend erhöht werden. 

Der Steuerbezug auf diesem Fuße ist durch die 
Herabsetzung des Salzpreises von 12 auf 10 Rap-
pen bedingt. 

A r t. 2. Von der Annahme dieses Dekrets durch 
das Volk hängt ferner auch die Vollziehung des 
Art. 44 des Finanzgesetzes vom 28. Mai 1874 ab, 
der die Errichtung einer Staatsschuld-Tilgungskasse 
verordnet. 

A r t . 3. Gegenwärtiges Dekret wird in Vollzie-
hung gesetzt werden, sobald dasselbe duch die Mehr-
heit der Stimmenden wird angenommen worden 
sein. 

Ar t . 4. Der Staatsrath ist mit der Veröffent
lichung und der Vollziehung dieses Dekrets beauf-
tragt. 
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Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 23. 
November 1874. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
«. v. Vh »ft«n«y 

Die Schriftführer: 
«. «. lltoten. — I . 3h«v«z. 

Beschluß 
vom 26. Kontnng 1875, 

r«g«l»«Fige Vaumpfianzungen »n den Nsern der 
llthon«, verordnend. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 
Eingesehen den Art. 12 beS Beschlusses vom 29. 

November 1862, über die Rhonekorrektion; 

Eingesehen den Art. 55 des Forstgesetzes vom 27. 
Mai 1873; 

Auf den Vorschlag des Baudepartements, 

Besch l ießt : 

A r t. 1. Die Gemeinden, welche die Verpstich-
tung der Dämmung haben, sind gehalten, ununter-
brochene, regelmäßige Baumpflanzungen an den 
Ufern der Rhone und der Seitenbäche zu machen. 
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Art . 2. ES gibt für diese Arbeiten eine Frist von 
drei Jahren, die mit dem Jahr 1877 zu Ende geht, 
festgesetzt. Die Ausführung dieser Arbeiten kann 
gleichmäßig auf die drei Jahre vertheilt werden. 

Nach Ablauf dieser Frist werden die Pflanzungen 
auf Kosten der Gemeinden vorgenommen. 

A r t . 3. Das Vaubepartement ist beauftragt, die 
Zeit, die Pfianzungswtise, die Wahl der Holzarten, 
überhaupt alle AusführungSmaßregeln des gegen« 
wältigen Beschlusses zu bestimmen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 26. Hör-
nung 1875, um in allen betreffenden Gemeinden 
veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« l p h . N»« l th«r . 

Der Staatsschreiber: 
«m. »arberini. 
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Stempel-Geseh 
Uoin H. März 1K?3. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung des Art. 26 des Finanzgesetzes 

vom 28. Mai 1874 ; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

I . »ttpitel. 

Von der Slempelgebühr und den verschiedenen Arten 
stempelpapier. 

A r t . 1. Es wird eine Stempelgebühr als indi-
rekte Steuer erhoben. 

A r t . 2. Die Stempelgebühr ist feststehend oder 
Verhältnißmäßig. 

A r t . 3. Der Tarif des Papiers mit feststehen-
dem Stempel richtet sich nach dem Format. 

A r t . 4. Der Preis des Papiers mit Verhältniß-
mäßigem Stempel ist nach der Eigenschaft des Aktes 
bestimmt, mit Berücksichtigung des Werthes, um den 
sich'S darin handelt. 
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I . «»schnitt. 

Vom feststehenden Stempel. 

A r t . 5. Auf Papier mit feststehendem Stempel, 
dessen Betrag in den Artikeln 7 und 8 bestimmt ist, 
müssen geschrieben werden: 

a) Die Protokolle der bürgerlichen und der Straf-
gerichte, des VerwaUungsgerichts, die Denk
schriften, die Gerichtsbote und im Allgemei-
nen alle Prozeßakte; 

b) Alle Notariatsakte und Uebereinlommen, oder 
was immer für Verträge mittelst öffentlicher 
oder Privaturkunde; 

c) Alle Akte, Urkunden, Zeugnisse und Bittfchrif-
ten, welche den Gerichten oder verfassungsmä-
ßigen Behörden vorgewiesen werden müssen, 
die Inventare und die Theilungs-AktL; 

d) Die Lebens», Heimats- und Leumundscheine, 
die Gesundheitsscheine für das Vieh, Aufent-
hälts-, Niederlassungs-, Heirats-, Markts-, 
Jagd- und Fischereibewilligungen, Bergwerks-
Verleihungen, Schürfzettel, Versicherung«-
scheine, die Einbürgerungsurkunden und staats-
hoheitlichen Genehmigungen, die Reisepässe, 
die Patente, die Frachtbriefe, die Ursprungs« 
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scheine für Weine und andere Erzeugnisse, die 
Schlag-, Floß^u^nd alle andern von Seite der 
höhern Behörde aAchgestellten Bewilligungen, 
die Banknoten, die Aktientitel und die Privat-
quittungen. 

0) Die durch die Richter, Notare, Gerichtsschrei-
der, Gerichtsboten, Schiedsrichter, Sachkun-
bige, Schätzer, Hypothekarverwahrer, Beamten 
der Civilregistcr, und überhaupt durch eine 
Behörde, einen Beamten oder einen öffentlichen 
Angestellten ausgestellten Auszüge, Abschriften 
oder Ausfertigungen; 

0 Das Tagebuch (Journal) der Geschäfts-, Gc-, 
lverbs- und Handelsleute; 

3) Und im Allgemeinen alle öffentlichen und Pri-
vat'Urkunden mit oder ohne Angabe eines be-
stimmten Werthes, mit Ausnahme der im fol-
genden Artikel angeführten 

A r t . 6. Bon der Stempelgebühr sind uollstän-
dig frei: 

a) Die von den öffentlichen Verwaltungen aus-
gefertigten Empfangsscheine in Steuersachen; 

d) Die Begnadigungsgesuche, die Bittschriften um 
Unterstützung und die Armuthszeugnisse; 

o) Die Bekanntmachungen der Waisenämter, und 
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Gemeindebehörden, sowie auch die Protokolle 
und Register dieser beiden Verwaltungen. 

A r t . 7. Das vom Staate gelieferte Stempel« 
papier mit feststehender Gebühr kostet 80 Rappen 
der Bogen. 

A r t. 8. Sowohl für den feststehenden, als auch 
für den verhältnißmäßigen Stempel gibt es nur ein 
Format, bei dem der offene Bogen (in Folio) 170 
Quadratzoll Fläche enthält. 

Ausgenommen für die Notarsakte und deren Aus-
fertigungen, sowie auch für die Urtheile und die Ge-
richtsprotokolle, kann dieses Format für die, dem be, 
stimmten Stempel unterworfenen Akte in halbe Bo-
gen von 85 und in Viertelbogen von 42 4/2 Qua
dratzoll getheilt werben. 

Die Wechselbriefe, die Billets auf Ordre und alle 
Handelseffekte haben ein eigenes Format. 

A r t . 9. Alle der Stempelgebühr unterworfenen 
Druck- und Schriftsachen werden mit einem trocke-
nen oder Kontrolstempel versehen und mit einem 
feuchten, der die zu bezahlende, feststehende Gebühr 
angibt. 

Eine Ausnahme findet nur für die Karten statt 



— 11 -

und die Tagbücher, die tragen bloß den feuchten 

Stempel. 

Die Frachtbriefe aus dem Ausland und die An-

fchlagzettel werden mit Stempelmarken versehen. 

A r t . 10. Die Privaten, Gemeinden und andere 
Genossenschaften können Papierbogen von gleichem 
oder kleinerem Formate, als das im vorgehenden 
Artikel bezeichnete, stempeln lassen. 

Für Blätter von größerem Maaße wird eine 
Mehrtare von 40 Rappen bezahlt. 

A r t . 11. Die Spielkarten sind einer feststehen-
den Stemsielgebühr von 50 Rappen durch Spiel un-
terworfen. 

Die Anschlagzettel, die eine Spekulation oder ein 

Privatinteresse bezwecken, sind einer feststehenden 

Stempclgebühr von 20 Rappen durch Ercmplar un-

terworfen. 

11. «b fchn i t t 

Vom verhällnißmnßigen Stempel, 

A r t . 12. Eine verhältnißmäßige Stempelgebühr 
haben zu entrichten und auf Papier von Format, wie 
es durch den Art. 8 dieses Gesetzes verordnet ist, 
müssen geschrieben werden die in drei nachstehenden 
Artikeln erwähnten Akte. 

• 
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Ar t . 13. Die im Kanton sowohl auf den Kan-
ton als auf das Ausland ober vom Ausland auf den 
Kanton gezogenen Wechselbriefe, die Billets auf 
Ordre und jedes Hanbelspapier zahlt nach folgender 
Skala: 

200 und darunter Fr. 0. 25 
200 bis 500 Fr. „ 0. 50 
500 bis 1000 Fr. „ 1. — 

1000 bis 1500 Fr. „ 1. 50 
1500 bis 2000 Fr. „ 2 .— 
2500 bis 3000 Fr. „ 3. — 
3500 bis 4000 Fr. „ 4. -
4500 bis 5000 Fr. „ 5. — 
5500 bis 6000 Fr. „ 6. — 

und so fort im Verhältniß von 1 Fr. durch °%„ die 
Bruchzahl von Fr. 500 und darüber für Fr. 1000 
rechnend. 

Ar t . 14. Alle Schuld- oder Rententltel, wie 
VilletS, Obligationen, Erkenntniß« und Ersatzakte beS 
Weibervermögens, die vertragsmäßigen Cinsehun-
gen an eines Andern Stelle, die Ucbertragungen und 
Abtretungen von Obligationen, Aktien und Renten 
für den Preis der Abtretung; die Miethverträge für 
den Gesammtpreis der Pachtzeit; die Einsetzung*» 
akte in die Nutznießung oder den Genuß für die mit 

Für Franken 
von 
von 
von 
von 
von 
von 
von 
von 

n 

n 

II 

II 

II 

II 

II 

n 
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20 kapitalisiern Einkünfte; die Urtheile und Ver-
gleiche, aus denen die Verpflichtung zur Bezahlung 
einer Summe oder zur Verabfolgung eines Gegen-
standes von einem Werthe, der geschätzt werden kaun, 
hervorgeht, so ferne diese Verpflichtung nicht schon 
die Tare bezahlt; die Anweisungsdekrete für den 
Aktivbestand der Maße; die AuSwanberungs« und 
die'Lebensversicherungsverträge, die Akte von Hypo-
thekeinsetzung, von Verpfändung und von Bürgschaft, 
insofern der Schuldtitel ober der zu versichernde 
Gegenstand nicht schon die Tare bezahlt; die Gesell-
schaftsverträge, die Vertheilungsakte, welche nicht 
unter Art. 15 verstanden sind; die endgiltigen Pfän-
dungsakte von Schuldtiteln und im Allgemeinen alle 
Akte, welche die Ausstellung eines Schuldtitels bil-
den, sind nachstehender Gebühr unterworfen: 

Für Franken 200 und darunter Fr. 0. 40 
von „ 200 bis 400 Fr. „ 0.80 
von „ 400 bis 600 Fr. „ 1.20 
von „ 600 bis 800 Fr. „ 1.60 
von „ 800 bis 1000 Fr. „ 2. .. 

und so fort im Verhältniß von 2 w/m, die Bruchzahl 
von Fr. 500 und darüber für Fr. 1000 rechnend. 

A r t . 15. Alle Kaufs- und Zuschlagsakte, die 
Schenkungen bis auf den Betrag der Lasten, die sie 
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auferlegen; die Tausche für den Durchschnittswerth 

der ausgetauschten Gegenstände mit dem Aufgelde, 

eintretenden Fa l l s ; die Akte zur Errichtung von 

Servituten oder anderer Realrechte, nach »orzuneh« 

mender Schätzung; alle Akte, wodurch bewegliches 

oder unbewegliches Eigenthum übertragen wird, die 

Iuventarc und die Vertheilungsakte von Erbschaf-

te», werden nach folgender Skala besteuert: 

Für 
von 
von 
von 
von 
von 
von 
von 
von 
von 

Franken 

ii 

ii 

ii 

n 

II 

II 

n 

» 

II 

100 und darunter 
100 bis 200 Fr. 
200 bis 300 
300 bis 400 
400 bis 500 
500 bis 600 
600 bis 700 
700 bii 800 
800 bis 900 
900 bis 1000 

Fr. 
II 

II 

II 

II 

n 

II 

II 

II 

» 

0. 
0. 
1. 
1. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
4. 

40 
80 
20 
60 
— 

40 

80 
20 
60 
— 

und mit Befolgung der nämlichen Steigerung von 
Tausend zu Tausend zu 4 durch Tausend; die Bruch-
zahl von 500 und darüber gilt für Tausend. 

A r t . 16. Von der verhältnißmäßigen Stempel-
gebühr find frei: 

a) Die Vermächtnisse und Schenkungen von nicht 
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über 200 Franken zu Gunsten der Dienstboten 
des Verfügenden; 

b) Die Vermächtnisse und Schenkungen an öffent-
liche Unterrichts-und Wohlthätigkeitsanstaltcn; 

c) Die frommen Vermächtnisse und gleichartigen 
Schenkungen. 

U. Mapittl. 

Anwendung der KtemfelmarKen, Emregistlilnng als 
Aoutlxle. 

A r t . 17. Die im Wallis ausgestellten Billets 
an Ordre »nd Wechsel werden mit einem feuchten 
Stempel mit verhältnißmäßiger Gebühr versehen. 

Alle in den Art. 13, 14 und 15 aufgezählten Akte 
werden mit Stempelmarken, oder beweglichen Stem
peln für verhältnißmäßige Gebühr versehen. 

A r t. 18. Jedermann kann die im vorgehenden 
Artikel verfügten Stempelmarken auf dem Einregi-
strirungsamt oder bei den in der Vollziehungsor-
dnung zu bestimmenden Stempelpapierhaltern im 
Voraus ankaufen. 

Diese Stempelmarken müssen innerhalb 90 Tagen 
auf die Notarsminuten geklebt werben, und auf eines 
der Originale der Privatakte spätestens innert 60 
Tagen nach Abfassung des Titels, wenn derselbe im 
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Wallis stipulirt wurde, und vor deren Vollziehung, 
wenn es im Ausland abgeschlossene Akte oder getra-
gene Urtheile betrifft. 

A r t . 19. Die Abdrücke der Stempelmarken geben 
den Betrag des Werthes derselben an. Sie müssen 
auf die Alte, für die sie bestimmt sind, aufgeklebt 
werden. 

Die im Kanton getragenen Urtheile, die Pfän» 
dungS-und die Beschlagsverbale können dann erst 
angezeigt werden, wenn eine der Abschriften mit der 
Stempelmarke versehen ist. 

Obige Fristen sind auf die Testamente nicht an-
wendbar, die jedoch vor ihrer Einregistrirung nicht 
zur Ausführung kommen können. 

A r t . 20. Zur Kontrolirung müssen, mit Aus-
nähme der Billets an Ordre und der Wechsel, alle 
mit Stempelmarken oder feuchtem Stempel verse-
henen Akte innert der im Artikel 18 bestimmten Frist,, 
einregistrirt werden. 

Diele Einregistrirung verleiht den Akten, die es 
sonst nicht haben, sicheres Datum. 

A r t . 21. Der Staatsrath errichtet Einregistri-
rungsämter. 

Die Akte, welche eine Uebertragung oder eine Hy-
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polhekareinschreibung veranlassen, können innert der 
gleichen, im Art. 16 bestimmten Frist auf dem Hy-
yothckaramte des Kreises visirt werben. 

A r t. 22. Die Einregistrirung ist unentgeldlich. 
Dieselbe wird gemacht, indem man in einem eigenen 
Negister nach Ordnungsnummern die Art und den 
Gegenstand deS Aktes, die ausgedrückte Summe, die 
Namen und den Wohnort der Parteien, das Datum 
der Einregistrirung, so wie auch den Werth der auf 
den Akt geklebten Stempelmarken verzeichnet. 

Wenn der Werth der von den Parteien aufgeklebten 
Stempelmarken dem gesetzlichen Tarif nicht ent-
spräche, so hat der Einregistrirungsbeämte dieselben 
auf deren Kosten zu ergänzen. 

Er meldet ferner durch ein Visa auf dem ihm un-
terbreiteten Akte die Nummer der Einregistrirung. 
Er unterzeichnet das Visa. 

Zu ihrer Entwerthung setzt er seine Unterschrift 
(oder den Amtsstempcl) in der Weise auf die Statt« 
pelmarken, daß sie auf den Akt selbst hinübergreift. 

lll. Stapittl. 

Allgemeine Bestimmungen. 

A r t . 23. Die verhältnißmäßen Stempelgebühren 
werden auf allen in den Artikeln 13, 14 und 15 

2 
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verzeichneten Akten ode» Verträgen bezogen, die im 
Kanton abgeschlossen wurden, selbst dann, wenn sie 
außerhalb seines Gebietes ihre gesetzliche Wirkung 
erhalten sollen, sowie auch für die außerhalb dem-
selben abgeschloßenen Akte, die aber im Kanton ihre 
gesetzliche Wirkung haben sollen. 

A r t . 24. Der Notar ist gehalten, für die Einrc-
gistrirung der von ihm ftipulirtcn Akte zu sorgen, 
der Gerichtsschreiber für die der Urtheile des Ge-
richtS, und im Allgemeinen alle öffentlichen Beamten 
für die der von ihnen abgefaßten oder in ihrer be-
treffenden Eigenschaft erhaltenen Akte. 

A r t. 25. I n allen Ausfertigungen der öffentli
chen Akte und in den Doppeln der Privatakte soll 
die EinregistrirungSnummer, die auf den Originalakt 
gesetzt werden mußte, angegeben werben. 

A r t . 26. Wenn im Augenblick der Abfassung des 
Aktes der Werth t bekannt ist, so muß dem Akte, 
wenn derselbe innert der durch Art. 18 bestimmten 
Frist, zur Einregistrirung vorgelegt wird, ein Scha-
HungSauszug auf Papier mit feststehendem Stempel 
beigefügt werben. 

A r t . 27. Wenn in einem, der verhältnißmäßigen 
Gebühr unterworfenen Akte das Kapital der Werth 
oder der Preis falsch angegeben scheint, so meldet es 
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der Einregistrirungsbeamte dem Finanzbepartement, 

das eine Prüfung durch Sachkundige kann vorneh-

men lassen. 

A r t . 28. Jede Theilung muß durch authentischen 

oder Privatakt erwiesen werden. 

Die Erben haften solidarich für die Zahlung der 

Gebühren oder des verhältnißmäßigen Stempels. 

A r t . 29. Die verhältnißmäßigen und feststehenden 

Stempelgebühren weaden von der Parthei bezahlt, 

welcher das Gesetz die übrigen Kosten des Aktes 

auferlegt. 

A r t . 30. Ueber die Anstünde bezüglich der Höhe 

der Gebühr hat das Verwaltungsgericht zu erkennen. 

A r t . 31 . Vor den gewöhnlichen bürgerlichen Ge-
richten ist durchaus keine Einsprache gegen die Be-
treibungen zulässig. 

«V. st a p i t c I. 

Sliaffcllle und Knficn 

A l t . 32. Alle, sowohl der festehenden, als der 

»erhältnißmäßigen Steuer unterworfenen Akte er-

halten erst dann ihre Wirkung, wenn sie mit dem 

betreffenden Stempel versehen sind. 

Die dem verhältnißmäßigen Stempel unterworfe-
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ncn Akte können ebenfalls keine Vollziehung erhalten, 
bcvor sie zur Einregistnrung vorgelegt wurden. 

Bis zur Erfüllung dieser Förmlichkeiten müssen 

die Gerichte die Vollziehung dieser Akte verweigern. 

Die Akte, welche nicht innert der im Art. 18 fest-

gesetzten Frist einregistrit sind, werden als nichtig 

erklärt. 

Gleichfalls nichtig sind die im Kanton ausgestellten 

Bil lets an Ordre und Wechsel, bei denen die Vor-

schriften dieses Gesetzes nicht erfüllt find. 

A r t . 33. Die Unterlassung, die Akte zur Einre-

gistrirung vorzulegen, sowie auch die Thatsache, sich 

nicht innert gesetzlicher Frist des vorgeschriebenen 

Stempels bedient zu haben, zieht eine Buße nach 

sich, die bezüglich der feststehenden Stempelgebühr 

zehnmal, und bezüglich der verhältmaßigcn fünfmal 

den Werth der Gebühr beträgt. 

Diese Buße hat vollständig der Inhaber des Aktes 

zu bezahlen, unter Vorbehalt des Rückriffs gegen 

Wen Rechtens, 

A r t . 34. l i e Billets an Ordre, die Handelspa-

piere, die. vom i Ausland auf den Kanton gezogenen 

Wechsel können, unter leiner Buße, die zehnmal den 

Werth der umgangenen Gebühr beträgt,,weder in-
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bossirt, acceptirt, protestirt, noch quittitt werben, 

bevor sie nicht mit den unter Art. 13 vorgeschriebe-

nen Stempelmarken versehen sind. 

A r t . 35. Wer in betrügerischer Weise Karten 

der Stempelgebühr sentzieht, fällt in eine Buße von 

fünf Franken durch Spiel. 

A r t . 36. Abgesehen vom Urheber der Uebertre-

tung liegt Betrug vor: 

a) Wenn man dem Stempel nnterworfene Druck-

fachen, bevor sie mit demlelben versehen sind, 

herumbietet und austheilt; 

b) Wenn ein Handelsmann ungestempelte Karten 

verkauft, wenn Jemand in einer öffentlichen 

Anstalt ungestempelte Karten zum Spielen 

hergiebt. 

A r t . 37.Die Gerichte,dieMinuten-Infpektoren, 

die Polizei-Behördcn und Angestellten sind gehalten, 

die ihnen zur Kenntniß gekommenen Ucbertretungen 

des Stempelgesetzes sofort dem FinanzbepartemM'e 

anzuzeigen. 

A r t. 38. Der öffentliche Angestellte oder Beamte, 

der einen Akt oder irgend ein Schriftstuck, wozu 

Stempclpapier oder das EiNregtstrirUngs-Visä vor-

geschrieben ist, abfaßt, annimmt, ausstellt ober legn-

, 
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lisirt, ohne sich an diese Vorschrift zu halten, fallen 
in die unter Art. 33 festgesetzte Buße. 

Die gleiche Buße ist auf die Unterlassung der Vor-
schriften des Art. 37 anwendbar. 

A r t . 39. Die betrügliche Nachahmung der Stem-
pel und Stempelmarken, sowie auch die mißbräuchliche 
Benutzung von solchen, die bereits verwendet worden, 
werden laut Art. 175 des Strafgesetzbuches bestraft. 

A r t . 40. Der Drittel der, durch dieses Gesetz 
verhängten Bußen kömmt dem Angeber zu, wenn 
anders derselbe nicht ein der unter Art. 37 erwähn-
ten Beamten ist. 

V. Mapittl. 

Schluß- und Rtb«g«ng,btstimmnngcn. 

A r t . 41. Die den Bezug der Stempelgebühr be-
treffenden Bestimmungen haben keine rückwirkende 
Kraft. 

Jeder vor der Bekanntmachung dieses Gesetzes 
ausgestellte Schuldtittel, ohne sicheres Datum, soll 
binnen sechs Monaten, von Inkraftsetzung desselben 
an,.einregistrirt werden. 

Diejenigen Titel, welche innert obiger Frist nicht 
einregistrirt worden, sind den Verfügungen des vor-
liegenden Gesetzes unterworfen. 
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Art . 42. Das Stempelgesetz vom 24. November 

1869 tritt außer Kraft. 

Ar t . 43. Der Staatsrath ist mit der Veröffent-
lichung und der Vollziehung des vorliegenden Ge-
setzes beauftragt. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 11. 
März 1875. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
». v« Vh« f l «nny . 
Die Schriftführer: 

«. «. »toten. — I . 3h»vez. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Obenstehendes Gesetz wirb am 11. laufenden 
Aprils in allen Gemeinden des Kantons veröffent-
licht und angeschlagen werben, um am 1. künftigen 
Juli'S in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 26 
März 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« l p h . » a l t h e « . 

Der Staatsschreiber: 
«l«. «««berini. 
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Beschluß 
vom 17. April 1875, 

betreffend die »»lksabftimmung 
A. über das Bundesgesetz vom 24. Chriftmonat tat* 

gen Feststellung und Beurkundung des Civil-
standes und der Ehe, und 

8. über das Bundesgesetz, ebenfalls vom 2g. Christ-
monat 1874, anlangend die politische Stimmbe-
rechtigung der Schwcizerbürger. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
I n Erwägung, daß der Bundesbeschluß vom 7. 

April 1875, betreffend die Volksabstimmung über 
die zwei obenerwähnten Buudesgesetze, jeden Kanton 
beauftragt, dieselbe auf seinem Gebiete zu orgaui-
siren; 

Auf Einsicht des Bundesgesetzes vom 19. Heu
monat 1872 über die eidgenössischen Wahlen und 
Abstimmungen; 

, Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die UrVersammlungen sind auf Sonn-
tag, den 23. nächsten Mai, um zehn Uhr Vormit-
fags, einberufen, um über die Annahme oder Ver-



-r- 25 — 

werfung der zwei am Eingang dieses Beschlusses 
angeführten Gesetze abzustimmen. 

A r t . 2. Zum Stimmen ist jeder Schweizer be-
rechtigt, der das zwanzigste Altersjahr erfüllt hat, 
und übrigens durch die Kantonalgcfetzgebung vom 
aktiven Bürgerrechte nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn darüber gegründete Zweifel walten, so ist es 
an dem, der an der Abstimmung theilnehmen will, 
nachzuweisen, daß er sich in diesem Rechte befinde. 

Ar t . 3. Der Schweizerbijrgcr übt sein Stimm-
recht an dem Orte aus, wo er wohnt, sei es als 
Kantonsbürger, sei es als ansässiger oder sich auf« 
haltender Bürger (Wohnort). 

A r t . 4. Die Bundesgcsetze worüber abgestimmt 
wird, sowie die Stimmkarten sind bei den Gemeinds« 
Präsidenten hinterlegt, die den stimmfähigen Bürgern 
bei Zeiten ein Eremplar davon zustellen werden. 

A r t . 5. Jeder in der Gemeinde wohnende 
Schweizerbürger muß von Amtswcgen auf die Wahl« 
listen derselben getragen und im Auslassung falle 
dennoch zur Abstimmung zugelassen werden, wenn 
anders die zuständige Behörde nicht den Beweis in 
Händen hat, daß er durch die Kantonsgesetzgebung 
vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist. 

A r t . 6. Die 3ßahPsten müssen öffentlich ausge< 



— 26 — 

stellt werden, damit die Wähler während wenigstens 
einer Woche vor der Abstimmung davon Kenntniß 
nehmen können. 

A r t . 7. Die Stimme darf nicht vermittelst Voll-
Machtsübertragung abgegeben werden. 

A r t . 8. Die Abstimmung geschieht geheim, durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzettels, auf dem für 
jedes Gesetz besonders, für die Annahme „ J a , , 
oder für die Verwerfung „ N e i n " eingeschrieben 
steht. 

A r t . 9. Ueber die Abstimmung wird ein Verbal 
aufgenommen, dessen Nichtigkeit durch die Unter-
schrift des zuständigen Schreibamts zu bescheinigen 
ist. Ein beglaubigtes Doppel dieses AbstimmungS-
Verbals muß, untet. Buße von 100 Fr., gleich nach 
Schluß der Abstimmung an das Departement des 
Innern des Kantons versendet werden, während 
ein zweites Doppcl, sowie die Stimmzettel, die nicht 
dürfen vernichtet werden, sofort dem Regierungs-
statthaltcr des Bezirks übermittelt werden, der die-
selben, nebst einer Zusammcnstelluug des Gestimmter-
gebnisses, unverzüglich dem nämlichen Departement« 
zukommen läßt. 

A r t . 10. Die Gemeindeverwaltungen der Ort-
schaften, wo sich Telegraphenämter befinden, oder 
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bie in der Nähe von solchen liegen, sind ersucht, dem 

Departement deS Innern das Ergebniß der Abstim< 

mung sogleich telegraphisch mitzutheilen. 

A r t . 11. Die allfälligen Klagen betreffend die 
Abstimmung müssen innerhalb 6 Tagen, nach der 
amtlichen Veröffentlichung des Ergebnisses, schrift-
lich an den StaatSrath gesendet werden. 

Die nach der festgesetzten Frist eingelangten Ein» 

sprachen bleiben unberücksichtigt. 

Art . 12. Für alle in diesem Beschluß nicht vor-
gesehenen Fälle hat man sich an bie Bestimmungen 
der obenerwähnten BnnbeSgesetzgebung und an das 
Kantonalgesetz vom 23. November 1854, über die 
Wahl der Gemeindebehörden, so wie an das Nach-
tragsgesetz vom 23. Mai 1860 bezüglig der HilfS-
fchreibämter zu halten. 

Gegeben im Staaterathe zu Sitten, den 17. April 
1875, um an den Sonntagen, den 2., 9. und 23. 
künftigen Mai in allen Gemeinden des Kantons an-
geschlagen und veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« l p h . » « l t h e » . 

Der Staatsschreiber : 
ffrn. fBatittini 
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Vollziehungsordnung 
vom 5. M » i 1875, 

zum Gtempel'Gifetz. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Willens, für die Vollziehung des StempelgesttzcS 

vom 11. März 1875 zu sorgen; 

Auf den Antrag des.Finanzdepartements, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1 Vom 1. Jul i 1875 an ist das gegenwärtig 
gebräuchliche Stempelpapier abgeschafft, und durch 
solches ersetzt, das nach dem obenerwähnten Gesetze 
ausgegeben wird. 

A r t. 2. I m Verlauf des gleichen Monats können 
Diejenigen, welche im Besitz von abgeschaftem Stern* 
pelpapier oder Stempclmarken sind, selbe bei den 
Bezirköeinehmern gegen Stempelpapier oder Stem-
pelmarken neuen Tarifs austauschen. 

A r t . 3. I m Verlaufe des nächsten Augusts 
schicken die Einnehmer ihrerseits das, kraft des vor« 
gehenden Artikels eingezogene Stempelpapier und 
die Stempelmarken, von einem Sortenzettel beglei» 
tet, an das Ctempelamt. 



- 29 -

Ar t. 4. Das Normalformat, sowohl für den fest-
stehenden als auch den verhälnißmäßigen Stempel, 
enthält, der offene Bogen, eine Oberstäche von 170 
Quadratzoll. 

Außer für die Notarsakte und deren Ausfertigun-
gen, sowie auch für die der Urtheile und der Gerichts-
Protokolle, kann dieses Format für die dem festste-
henden Stempel unterworfenen Akte in halbe Bogen 
von 85, und in Viertelbogen von 42 i/2 Quadrat-
zoll getheilt werden. 

Die Wechselbriefe, die Anweisungen, die Sola-
Wechsel (Billet an Ordre) und andere Wechsel haben 
ein eigenes Format. 

A r t. 5. Wer immer, gemäß den Artikeln 10 und 
11 des StempelgesetzcS, weiße Papierbogen will 
stempeln lassen, hat sich an das Stempelamt zu wen-
den, oder bei demselben zu stellen. 

Das Gleiche ist für die Karten und die Hand-
lungSbüchcr der Fall. 

A r t . 6. Der Kartenstempel wird auf eine Karte 
des Spieles gedrück, nämlich: für die französischen 
Karten auf das Herz-Aß, und für jedes andere 
Spiel auf eine beliebige Karte. 

A r t . 7. Die Karten - Verkäufer und Lieferanten 
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müssen die auf Lager genommenen Karten stempeln 
lassen, bevor sie dieselben zum Verkauf ausstellen. 

Z u diesem Zwecke übergeben sie dem Stempelamt 

die bezeichnete Karte zum Stempeln. 

Die bereits mit dem alten Stempel versehenen 

Karten müssen vor dem 1. künftigen Heumonat auf 

das Amt getragen werden, das, gegen Zahlung des 

Unterschiedsbetreffnisses, den neuen Stempel beisetzt. 

Die in Umlauf gesetzten Spiele mit dem alten 
Stempel können bis zum 1. künftigen September 
dienen. 

A r t . 8. Alle in den Artikeln 14 und.15 des 
Stempelgesetzes aufgezählteen Akte müssen auf Pa-
Pier geschrieben sein, wie es der Art. 8 des Gesetzes 
bestimmt. 

A r t . 9. Um die Verfertigung einer zu großen 
Anzahl Stempelmarken zu vermeiden, können einlre-
tendenfalls, auf den nämlichen Akt mehrere Stempel-
marken bis zum Betrag der zu beziehenden Gebühr 
gesetzt werden. 

A r t . 10. Die Wechselbriefe und die Solawechsel 
und im Allgemeinen sämmtliche im Walls ausgestell
ten Wechsel tragen einen verhältnißmäßigen feuchten 
Stempel. Für die Wechsel im Werth von mehr als 
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Fr. 6000 wird die Stempelgebühr nach der im Art. 
13 des Gesetzes aufgestellten Scala durch Aufsetzen 
von Stempelmarken ergänzt. 

A r t . 11. Die vom Ausland auf den Kanton 

gezogenen Wechsel werden, statt drö gewöhnlichen 

Stempels, mit Stempelmarken von vcrhältnißmä-

ßiger Gebühr versehen. 

Auf die vom Auslande kommenden Frachtbriefe 

muffen Stempelmarken von feststehender Gebühr ge-

fetzt werden. 

A r t . 12. Die Abdrücke der Stempelmarken geben 

den Betrag ihres Werthes an und müssen auf die 

Akte geklebt werden, für die sie bestimmt sind. 

A r t . 13. Zur Vernichtung der Stempelmarken 

der vom Ausland kommenden Wechsel und Fracht-

briefe wird die erste im Kanton erforderte Unterschrift 

der Art auf die Stempelmarke gesetzt, daß diese Un-

terschrift zugleich auch auf den Wechsel selbst hin-

übergreift. Statt der Unterschrift kann man den 

feuchten Stempel einer öffentlichen Anstalt, eines 

Handlungshauses ader eines Bürgers aufsetzen, 

wenn andere der Abdruck auf den Wechsel hinüber-

greift. 

Die Stempelmarien der Anschlagzettel werben 
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auf die gleiche Weise durch die Unterschrift des Ge-

meinbepräsidenten, welcher deren Anschlagen gestattet, 

vernichtet. 

A r t . 14. Die Stempclmarte auf den vom Aus-

land kommenden Fratzitbriefen und Wechseln, die nicht 

laut dem vorgehenden Artikel beschrieben oder be-

zeichnet ist, oder.deren Werth dem durch das Gesetz 

bestimmten nicht entspricht, zieht die im Art. 34 des 

Stempelgesetzes bestimmte Buße nach sich. 

Ar t . 15. Die Bczirkscinnehmer halten einen 
Vorrath von Stempclpapier und errichten ihrerseits 
und auf ihre Verantwortung in den Gemeinden des 
Bezirkes die nöthigen Ablagen. 

I n den Gemeinden, wo ein Salzvcrkauf besteht, 

wird diese Ablage vorzugsweise dem AuSverkaufer 

zugestanden, der es nicht ablehnen kann. 

Jedermann kann sowohl auf deM EinregistrirungS-
amt, als auch auf der Staatskasse Stempelmarken 
kaufen. 

Das Gleiche ist für Papier mit feststehendem 
Stempel der Fall, wenn die Bestellung nicht weniger 
als Fr. 50 betrögt. 

I n diesem letztern Falle wird eine Provision zu-
gestanden. 
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A r t. 16. Die Einnehmer und die Einregistri^ 
rungsämter übersenden dem Stemsielamt eine drei-
monatliche Rechnung, und am Schluß des Jahres 
die Gefammtrechnunq über den Ertrag des Verkaufs 
des Stempelpapiers und der Stempelmarken. 

Der Verkaufserlös wird Ende jeden Monats ein
geliefert. 

Art . 17. Den Einnehmern und andern Verkäu-
fern von Stempelpapier wird eine Provision zuge-
standen, die im Verhältniß zum Verkauf steht, und 
durch das Finanzbepartement bestimmt wird. 

Ar t . 18. I n der Regel giebt es ein Einregistri-
rungsamt durch Bezirk. 

Die Hypothekarämter besorgen auch die Verrich-
tungen der Einregistrirungsämter. 

A r t. 19. Die Einregistrirungsämter stehen offen: 

a) Alle Donnerstage, von 8 Uhr Morgens bis 
Mittag und von 2 Uhr Nachmittigs bis 5 Uhr 
Abends. 

b) Jeden Sonntag von 2 Uhr Nachmittags bis 5 
Uhr Abends. 

A r t . 20. Die Eittregistrirung ist uneutgeldlich. 
3 
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Dieselbe besteht darin, daß in einem eigenen Register 
nach Ordnungsuummern eingetragen wird: 

a) die Beschaffenheit des Aktes; 
b) die enthaltene Summe; 
c) Namen und Wohnort der Partheien; 

d) Datum des Aktes; 
e) Datum der Einregistrirung; 
f) der Werth der auf den Akt gesetzten Stempel-

marken oder der Betrag der Stempelgebühr. 

I m Falle der Werth der von den Partheien aus* 

getragenen Stempelmarken dem gesetzlichen Tarif 

nicht entspricht, ergänzt sie der Einregistrirungs-

beamtc auf deren Kosten. 

Er meldet ferner durch ein Visa auf dem ihm vor-

gelegten Akte die Nummer und das Datum der Ein-

registrirung. 

Er unterzeichnet das Visa. 

Um die Stempelmarken zu vernichten, setzt er seine 

Unterschrift oder das Amtssiegel derart darauf, daß 

diese zugleich auf den Akt selbst hinübergreifen. 

Ar t . 21. Die Einregistrirungsbeamten übersen
den dem Finanzdepartement, im Verlauf des Monats 
Jänner, den Auszug aller bis zum 31. Christmonat 
des vorgehenden Jahres gemachten Einschreibungen. 
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A r t . 22. Die Einregistrirungsbeamten werden 
durch den StaatSrath gewählt und beziehen einen 
firen Gehalt aus der Staatskasse. 

A r t . 23. Da dir dem verhältnißmäßigen Stempel 
unterworfenen Akte, welche nicht innert der im Art. 
18 des Gesetzes erwähnten Frist zur Einregiftrirung 
vorgelegt werden, nichtig erklärt sind, so können sie, 
unbeschadet der im Art. 33 des Gesetzes und der 
Schlußbestimmullg des Art. 28 gegenwärtiger Voll-
ziehungSuerordnnng verfügten Buße, nicht mehr ein« 
registrirt werden. 

A.r t. 24. Für die in mehrern Doppeln ausgefer-
tigten und der verhältnißmäßigen Stempelgebühr 
unterworfenen Privatakte wird diese Gebühr nur 
für ein Doppelt bezahlt. Die übrigen Doppcl un
terliege» dem feststehenden Stempel und müssen die 
Meldung enthalten, welcher der betheiligten Par-
theien das die verhältmßmäßige Gebühr bezahlende 
Doppel übergeben wurde. 

A r t . 25. Bei den Tauschakten wirb die verhält-
nißmäßige Gebühr nach dem Durchschnittswerthe 
der Tauschobjekte, das allfällige Aufgeld mit einbe
griffen, berechnet. 

Bei den Vertheilungen wird die verhältnißmäßige 
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Gebühr auf die zu theilende Summe nur einmal be-

zogen; das Gleiche ist bei den Gesellfchaftsakten der 

Fall. 

A r t . 26. Sowohl die feststehenden als auch die 

verhältnißmäßigen Stempclgebühnn werden den Ko-

sten für den Akt beigerechnet, und von den Partheien 

in dem Verhältniß bezahlt, in welchem fic die Kosten 

der Stipulation tragen. 

A r t . 27. Das Stempelamt hängt vom Finanz-

departement ab und steht unter dessen Aufsicht. 

A r t . 28. Die Gerichte, die Behörden und die 

Polizeiangestellten sind gehalten, die ihnen zur Kennt-

niß gelangten Ucbertretungen des Stempelgesetzes 

unverzüglich dem Finanzdepartement anzugeben. 

Wenn ein Akt nicht in der gesetzlichen Frist vor-

gelegt wurde, so setzen die Einregistrirungsämtcr das 

Finanzdepartement sofort davon in Kenntniß. 

Ar t . 29. Die Minuteninspektoren müssen, unter 
der durch Art. 38 des Gesetzes bestimmtrn Buße, 
jedes Jahr in ihrem Berichte an das Justiz - und 
Polizeidepartement die Notare bezeichnen, welche die 
Minuten der von ihnen abgefaßten Akte nicht innert 
der durch den Art. 18 des Gesetzes vorgeschriebenen 
Frist zur Eimtgiftrirung vorgelegt haben. 



- 37 — 

Zu diesem Zwecke müssen sie dem genannten De« 
partement einen Sortenzettel über die erwähnten Akte 
zusenden, mit Angabe der Beschaffenheit derselben, 
der darin enthaltenen Summen, sowie der Stempel-
gebühr, um welche die Staatskasse betrogen wurde. 

A r t . 30. Der Beschluß vom 4. Christmonat 1869 
über diesen Gegenstand tritt außer Kraft. 

U e b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n . 

A r t. 3t. Während den sechs letzten Monaten des 
Jahres 1875 stehen die Einregistrirungsämter am 
Donnerstag und am Sonntag offen, wie es im Art. 
19 angegeben ist, und dabei ferner noch alle Mitt-
woch, während den nämlichen Stunden, wie am 
Donnerstag. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 5. Mai 
1875, um Sonntags, den 13. künftigen Brachmo
nat, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen zu werden, und am darauf f»l, 
genden 1. Heumonat in Kraft zu treten. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« l p h . 5 » a l t h e « . 

Der Staatsfchreiber: 
« « . B»«derini. 
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Dekret. 
»«m 22. «JBai 1875, 

zur Bestimmung des Xatifs der »erwaltungsakte. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Auf den Antrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

Die Fiskusgebühren und die Sportein der Ver-
waltungs-Behörden und Beamten für die Akte ihrer 
Verwaltung sind folgende festgesetzt: 

1. T i t e l 

Vl»ßralh»-, Staatblath«- uno Iefllltementz-Kanzleien. 

Fr. Rp. 
Ar t . 1. Für Kantonseinbürgerung 

600 bis 1000 — 
Für Ausstellung des Kantonsbürger-

briefs. 10 — 
A r t. 2. Für Ausstellung eines Altes 

über Begnadigung oder Strafumwandlung 
von Fr. . . . . . . 5 bis 20 — 

Ar t . 3. Für Ausstellung eines Aktes 
über Wiedereinsetzung in die bürgerlichen 
Rechte . . . . . . . 10 — 

A r t . 4. Für jeden Auszug aus den Ak-
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tcn des Großen Rathes, der die Unter-
schrift des Schreibamts und die Beisetzung 
des Siegels erheischt 6 — 

A r t . 5. Für Grubenrechtsbewilligung 
(Art. 39 des Gesetzes über die Bergwerke 
und Steinbrüche) von Fr. . 100 bis 1000 — 

Art . 6. Für Grubenrechts-Uebertra-
gung (obererwähnter Art. 39) von 50 bis 500 — 

Art . 7. Für Schürfzettel und deren 
Erneuerung (Art. 6 und 7 des obener
wähnten Gesetzes) 5 — 

A r t. 8. Für Erklärung einer Berg-
Werksentdeckung (Art. 12 des erwähnten 
Gesetzes) 5 — 

Ar t . 9. Für die Konzedirnng eines 
Jahr-oder Wochenmarktes Fr. 100 bis 200 — 

Ar t . 10. Für Ausstellung des Diploms 
oder der Ermächtigung zur Ausübung 
nachstehender Berufsarteu: 

a) eines Advokaten . . . . 150 — 

b) „ Notaren 100 — 
c) „ Prokurator-Einziehers . . 150 — 
ö) „ Arztes, Chirurgen und Zahn-

arztes 150 — 
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o) eines Apothekers 
f) „ Vieharztes 
g) „ Ingenieurs 
n) „ Försters . . . 
i) „ Feldmessers 

ll) „ Vermessers . , ' . 

Fr. Rp. 
. . 150 — 

. 50 — 
> . 150 — 
. . 60 — 
. . 100 — 

. 50 — 

Ar t . 11. Für eine Holzschlag-Bewilli-
gung, durch Klafter * 

Art . %2. Für Flößbewilligung: 
») Gebühr an den Staat, durch Klafter 
l>) Gebühr an die Gemeinden, als 

Wuhrentschädigung, durch Klafter 
Holz und durch je zehntausend Fuß 
Wuhrenlänge, auf beiden Ufern zu 
berechnen und durch das Finanzde
partement unter die Ufergemeinden 
oder die Betheiligten, im Verhältniß 
zu den Wuhren, deren Unterhalt 
ihnen obliegt, zu vertheilen 

Die Bewilligungen sind zur Hälfte bei 
ihrer Ausstellung und zur anden Hälfte bei 
der Anerkennung des Holzes, wenn es aus 
dem Wasser gezogen wird, zu bezahlen. 

Ar t . 13. Für die amtliche Bestätigung 

- 8 0 

— 50 

- 10 
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von Handelsstatuten einer anonymen Ge-
fellschaft, von Fr. , 50 bis 300 — 

Art . 14. Für amtliche Bestätigung von 
Abänderungen ober Zusätzen an den Sta-
tuten, von Fr 5 bis 50 — 

A r t. 15. Für Genehmigung von Re-
glementcn oder Statuten der Gemeinden, 
Genossenschaften, nicht anonymen Gesell« 
schaften oder öffentlichen Anstalten, von 
Fr < . 5 bis 50 — 

A r t. 16. Für Entscheid über ein Ent< 
eignungSbegehren von Fr. . . 5 bis 40 — 

A r t . 17. Für eine Heirathsbewilli-
gung, von Fr 2 bis 10 — 

Ar t . 18. Für Ermächtigung zu einer 
Lotterie im Privatinteresse, von Fr. 2 bis 100 — 

A r t . 19. Für Legalifation der Civil« 
standS-Akten . . . . . . 1 — 

Art . 20. Für jede andere Legalifation 1 50 

A r t. 21. Für einen Geleitsbrief . 3 — 

A r t . 22. Für Konstatirüng des Ver, 
zichtes auf das Walliser Bürgerrecht . 10 — 
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F 
A r t . 23. Für Ausstellung eines Reife-

passes . . . . . . . . 

A r t . 24. Für eine Aufenthalts-oder 
Niederlassungsbewilligung, unbeschadet des 
durch die Bundesgesetzgebung zu bcstim-
wenden Marimums, von Fr. . 1 bis 

A r t . 25. Für Legalifation eines Wan-
derbuches 

A r t . 26. Für Briefe, geschrieben über 
Privaten betreffende Fragen und andere 
bezüglich Priuatinteressen, von Fr. 1 bis 

A r t . 27. Für einen Verwaltungsent-
schcid des Staatsrathes oder eines seiner 
Departemente, über Priuatinteressen, von 
Fr -3 bis 

A r t . 28, Für Abschrift und Auszüge, 
die zu Gunsten von Privaten und Privat-
interessen betreffend ausgestellt werden, 
durch Seite von 15 Linien 

A r t . 29. Für Beglaubigung der aus-
gestellten Abschriften und Auszüge . 

A r t . 30. Für jede von der Kanzlei oder 
den Schreibsmtern des Staatsrathes aus-
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gestellte Erklärung, Zeugniß, Ermächti-
gung, Enthebung :c. K. von Fr. 2 bis 6 — 

Für die Ausstellung dieser Schriftstücke 
durch den Werbungsratl) . . . . 2 — 

Art . 31. Für Nachsuchungen in den 
Staats<Archiven und Protokollen im Pri-
uatintereffe, im Berhältniffe zu der durch 
den vorstehenden Angestellten auf die Nach-
suchungen verwendeten Zeit, von Fr. 1 bis 10 — 

I I . X i t e l . 

ßezirK«-Negierung«st»tthllltei 

21 r t. 32. Die Regierungsstatthaltrr be
ziehen : 

a) Für Ausstellung eines Reisepasses . 1 50 

b) Für Legalisation . . — 30 

c) Für auf Verlangen und im Interesse 
von Privaten geschriebene Briefe . 1 — 

Ferner für jede überschriebene Seite 
von 15 Linien, wenn der Brief mehr 
als 30 Linien hat . . . . — 30 

d) Für Abschrift amtlicher von Privaten 
verlangter Schriftstücke, für jede Seite 
zu 15 Linien . . . . — 30 
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e) Für jede, Hieroben nicht angeführte 
Erklärung, Ermächtigung :c. :c. 

s) Für Entscheide in Sachen von Ueber-
tretungen und andern, innert den 
Schranken ihrer Kompetenz, über die 
Abschriftskosten 

III. T i t e l 

Hltgielnngzllommiffllle. 

A r t . 33. Die Regierungskommissäre 
beziehen von der Behörde oder den Priva-
ten, in deren Interesse sie gesendet wurden: 

») Taggeld, von Fr. . . 5 bis 
b) Reise - Entschädigung zur Stunde, 

Rückkehr mitgerechnet 

o) Für schriftlichen Bericht, von Fr. 
3 bis 

d) Für Abschrift, durch Seite von 15 
Linien 

IV. T i t e l . 
Plüfnng»an,schiiffe. 

A r t . 34. Jedem Mitglied der Aus-
schaffe zur Prüfung der Kandidaten zu den 
unter Art. 10 dieses Tarifes angeführten 
Berufsarten, ist zugestanden: 
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a) Für Anwesenheit, durch Sitzung . 6 — 

l») Für Reiscentschlldigung, Rücklehr 
mitgerechnet, durch Stunde . . 2 — 

o) Für schriftlichen Bericht . . . 3 — 

Diese Gebühren wrrden durch den Be-
theiligten bezahlt. 

V. X i t e l . 

Hyp»thcK»lämter. 

Art . 35. Die Hypothekarvcrwahrer 
sind beauftragt zu Gunsten der Staats-
lasse nachstehends angeführte Gebühren 
zu beziehen: 

A. Einschreibung und Uebeitragung. 

Art . 36. Für die Akte von Fr. 100 
und darunter wird eine Gebühr bezogen 
von — 50 

A r t . 37. Für die Alte über diesen Be-
trag für je 100 Franken . . . . — 20 

A r t. 38. Die Brüche von Fr. 50 und 
darüber zählen firr Fr. 100. 

A r t . 39. Für jede Liegenschaft über 
zwei Stücke wird eine Gebühr bezogen von — 30 

A r t . 40. Wenn die Einschreibung auf 
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mehrern Aemtern stattfindet, so wirb die 

verhältnißmäßige Gebühr nur bei einem 

bezahlt; es wird aber durch jede im Kreis 

der andern Hnpothelarämter befindliche 

Liegenschaft bezogen — 50 

A r t. 41. Für jede Einschreibung und 

Uebertragung von Akten, dercu Werth nicht 
kann bestimmt werden, von Fr. . 1 bis 15 — 

A r t. 42. Für die Akte, deren Ueber-

tragung kraft des Gesetzes über die Han-

delsgescllschaften und jenes über die Berg-

werke und Steindrucke erfordert ist, wird 

eine durch den Staatsrath zu bestimmende 

Gebühr bezogen von Fr. . . 5 bis 300 — 

A r t. 43. Bei einem Austausch werden 

die Kosten nach dem Werth der von einer 

der handelnden Partheien ausgetauschten 

Liegenschaft oder Liegenschaften, mit Ein-

begriff des allfälligeu Aufgeldes, berechnet. 

A r t. 44. Wenn die Uebertragung eine 

Einschreibung von Amtswegen veranlaßt, 

so wird eine Gebühr für die Uebertragung 

und eine andere für die Einschreibung be-

zogen. 
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A r t . 45. Für die Berichtigung einer 
Einschreibung, deren Fehler nicht dem Hy-
pothekarverwahrcr zur Schuld fällt . . 1 50 

A r t. 56. Für eine, gemäß Art. 1965 
des bürgerlichen Gesetzbuches definitiv ge-
machte Einschreibung, welches immer deren 
Werth sei 1 50 

A r t. 47. Die Gebühr wird bei Vorle-
gung des Aktes oder Hypothekarzettels 
bezahlt, sonst wird wird die Einschreibung 
verweigert. 

B. Streichung. 

A r t . 48. Für die Ausstreichungen wird 
der Drittel der in den vorgehenden "rtikeln 
erwähnten Uebcrtragungs- oder Einschrei, 
bungsgebühren bezahlt. 

0. Bezahlung der Hypothek»««^h«r. 

A r t. 49. Außer dem siren Gehalt, der 
ihnen aus der Staatskasse verabfolgt wird, 
beziehen die Hyothekverwahrer für sich noch 
folgende Gebühren: 

a) Für eine mündliche Erklärung . . — 50 

b) Für eine schriftliche Erklärung für 
eine einzige Liegenschaft . .. . — 50 
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c) Für jede Liegenschaft mehr . . — 20 

<T) Für Abschriften, von jeder überschrie-
beuen Seite zu 15 Linien von wenig-
stens dreißig Buchstaben berechnet . — 39 

V». X i t e l . 

Vemtindt-Prasidenten und Deamlele. 

A r t. 50. Für die Lebens-, HeimatS-, 
Sitten» und Leumnndsscheine, sowie auch 
für jeden Akt von Privatintereffe, wie Er-
klärungen, Ermächtigungen, JC. IC. be-
ziehen sowohl der Präsident als auch der 
Schreiber ' ~- 40 

A r t . 51. Für Auszüge aus den Kata-
sterregistern: 

a) für eine Liegenschaft. . . — 40 

b) für jede Liegenschaft mehr . . — 30 

A r t . 52. I n den Versöhnungserschei-
nungen bei Vcrbalinjurienklagen, dem Prä-
sidenten und dem Schreiber, jedem . . 1 50 

^edem Beisitzer 1 — 

Dem Gerichtsboten . . ' . — 50 

Dem Schreiber für Abschrift, durch 
Seite von 15 Linien — 30 
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A r t . 53. Für Vorladung eines Ueber-
rreterS der Ortspolizeireglemente, vor den 
Präsidenten — 30 

Mittheilung oder gerichtliche Anzeige . — 30 

Dem Gerichtsboten Reiscentschädigung 
zur Stunde, Rückkehr mitgerechnet . . 1 — 

Für jeden Entscheid in Polizeisachen, je-
dem Mitglied' des Polizeigerichts . . — 60 

Wenn die Gemeinderäthe selbst über 
einfache Polizei-Uebertretungen sprechen, 
so haben sie dafür von den Parteien keine 
Gebühr zu beziehen. 

VII. X i t e l 

Allgemeine Bestimmungen. 

A r t . 54. Für alle, nach diesem Tarif, der Staats-
lasse zufallenden Gebühren kleben die betreffenden 
Angestellten und Beamteten auf die, diesen Gebühren 
unterworfenen Akte bewegliche Stempelmarken von 
entsprechendem Werthe auf. 

A r t . 55. Die Marken werden von der Staatskasse 
geliefert und Demjenigen, dem sie übergeben werden, 
auf S o l l geschrieben, der bann Ende jeden Monats 
den Betrag der verbrauchten Marken zurückbezahlt. 

4 
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A r t. 56. Diese Marken werben bei ihrer Ver-

Wendung durch Aufdrückung des Amtssiegels oder 

durch die Unterschrift des betreffenden Beamten, 

welche der Art hingesetzt werden, daß sie Zugleich auf 

den Akt selbst hinübergreifen, entwerthet. 

A r t. 57. Vcrwaltungsakte, die in diesem Tarif 

nicht angeführt sind, werden in analoger Weise nach 

den in demselben stehenden Akten tarirt. 

A r t. 58. Alle von der Kanzlei und den andern 

Bureaur des Staatsrathes ausgehenden Akte müssen 

entweder durch den Präsidenten des Raths oder 

durch die Vorstände der betreffenden Departement?, 

welche die Verwendung und Entwerthung der Stem-

pclmarken kontroliren, unterzeichnet oder gegenge-

zeichnet sein. 

Die Bestimmungen dieses und der drei vorge-

henden Artikel sind auch auf den Werbungsrath 

anwendbar, wobei der Präsident die Anwendung der 

Stempelmarken kontrolirt. 

A r t. 59. Die Hypothckarverwahrer, die Staats-

bcamtcu und Angestellten, welche versäumen, die 

vorgeschriebene Stcmpelmarke aufzusetzen, verfallen 

n eine Buße, die zehnmal den Werth der bezogenen 

Gebühr beträgt. , 

A r t. 60. Der Tarif für die Verwaltungsakte 
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vom 5. Dezember 1851, sowie auch das Dekret vom 
26. November 1857 über die Gebühren der Hypo-
thekarverwahrer und die Einschreibung«-, Uebertra-
gungs-und Ausstreichungskosten treten außer Kraft. 

Ar t . 61. Dieses Dekret tritt mit dem 1. künf-
tigen Augustmonats in Kraft. 

" So gegeben ixn Großen Rathe zu Sitten, den 22. 
Mai 1875. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
. fS. t»> Vhastonay. 

Die Schriftführer: 
« . * . »toten. — I . Xhovex. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Gegenwärtiges Gesetz soll am Sonntag, den 27. 
laufenden Brachmonat, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentliche und angeschlagen werben. 

Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 16. 
Brachmonat 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
I « f , Vhappex. 

Der Staats schreib er : 
«km. Barberini. 
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Finanz-Gesetz 
,«m 28. Mai 1874 

(Vollziehbar seit dein 11. April 1875.) 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht Vermehrung der Staatsschuld und 

der wachsenden Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 
l. Xitel. 

Allgemeine Bestimmungen. 

A r t. 1. Die StaatSausgabeu, werden gedeckt: 

a) durch die Einkünfte vom Staatsvermögen; 

b) durch die BundeßMtschädigungen; 

c) durch das Salzregal und andere staatshoheit-
liche Gefalle; , 

d) durch die Fiskalfechte, und die verschiedenen 
Einnahmen; 

e) durch die Steuern. 

Sl«at»»«m«gen. 

A r t . 2. Die Einkünfte vom Staatsvermögen be-
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stehen in dem Ertrag der Liegenschaften und den 
Zinsen der Staatsforderungen. 

II. Mapittl. 

Dnnde«tntschadignngt>l. 

A r t . 3. Diese Einnahmen bestehen in den Ent< 
schädigungen, welche der Bund, kraft der eidgen. 
Verträge und Gesetze dem Kanton bezahlt. 

I I I . « a p i t e l . 

8»lz«gal, und andere staatshoheilliche Gefalle. 

A r t . 4. Der Salzverkauf gehört ausschließlich 
dem Staate. 

Derselbe findet zu dem vom Großen Rathe be-

stimmten Preise statt. 

A r t . 5. Die andern Gefalle sind: 

a) Die Bergwerke; 
b) Die ^agd; 
c) Der Fischfang. 

A r t . 6. Die Bergwerksgebühren sind durch das 
Gesetz über Bergwerke und Steinbrüche bestimmt. 
Die Jagd und der Fischfang sind eigenen Patenten 
unterworfen; mit folgenden Gebühren: 

Iagdpatent Fr. 10 bis 30 

Ein höherer Patentansatz als 
der des Minimalbetrages ist 



— 54 -

nur gegen einen fremden Ja -

gcr, und zwar unter dem Titel 

von Gegenrecht anwendbar. 

Fischfang mit: 

a) Körben und Flechtnetzen in 

der Rhone, außer dem Pacht-

preis Fr. 50 bis 1500 
und in andern laufenden Ge-
wässern „ 10 „ 50 

c) dem großen Netze . . . „ 10 „ 100 
b) mit der Leine . . . . „ 2 „ 20 

Der Fischfang mit dem Hackenspieß oder dem 

Dreizack, sowie jene der Samenfische ist verboten. 

I V . Capitel. 

Fi»kal«chtt und »erschiedenc Einnahmen. 

A r t . 7. Die ^isklllrechte und die verschiedenen 

Einnahmen begreifen unter Andern die dem Staate 

verfallenen Erbschaften; die Verleihung von Gast-

haus- oder Schildrechten; die Gebühren, welche der 

Tarif über Verwaltungshandlungen der Staats-

fasse zuerkennt; für Urkunden, die aus den Kanzleien 

des Großen Rathes, des Staatsrathes, des Verwal-

tungsgerichts und der Centralpolizei hervorgehen; 

die Bußen und die Beschlagnahmen, u. s. w. 
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V . Hap i te l . 

Steuern. 

A r t. 8. Die Steuern sind direkte oder indirekte. 

I. Abschnitt. 

Direkte Steuern. 

A r t . 9. Die direkten Steuern werden auf dem 
Kapital und dem Einkommen erhoben. Denselben 
sind unterworfen: 

n) Alle Liegenschaften im Kanton; 

t>) Die im In-oder im Auslande angelegten 
Schuldforderungen; 

c) Alle Renten, Pensionen, Gehalte und Honorare. 

A r t. 10. Die Liegenschaften werden nach ihrem 
Kaufpreis geschätzt. Die Grundgiiter werden für 
ihren Gesammtwerth und die Gebäunde für die zwei 
Drittel desselben besteuert. 

A r t . 11. Unter der Benennung Schuldforderung 
ist jede ertragbare Anlegung auf Hypothek, auf As* 
tien oder sonst wie verstanden. Die Geldanlegungen 
werden für ihren Rennwerth besteuert. 

A r t . 12. Der Schuldner eines nicht im Kanton 
wohnenden Gläubigers hat die Steuer für diesen 
Letztern zu entrichten. Jener hat daher das Recht, 
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diesen Vorschuß bei Bezahlung des Zinses abzu-
rechne«. 

Jede Klausel gegen diese Bkftinnnung wird als 
null und nichtig betrachtet. 

A r t . 13. Die auf dem Hypotharamt eingetra
gene Forderung bleibt, wenn sie auch bezahlt ist, 
dennoch der Steuer unterworfen bis zu deren Strei
chung, die der Gläubiger auf Kosten des Schuldners 
verlangen kann. 

Art . 14. Alle Schuldtittel und Forderungen 
muffen mit dem Visa des Registrators versehen sein. 

Das Visa muß innert den drei Monaten nach 
Abschluß des Aktes beigesetzt werden. 

A r t . 15. Das Kapital einer Rente oder Pension 
gleicht zwanzigmal, und das eines Gehaltes.oder 
Honorars, zehnmal dem Reinertrag dieser Einkünfte. 
Die Steuer wird auf dem Kapital erhoben. 

A r t. 16. Der Große Rath bestimmt, innert den 
Schranken der Verfassung, den Stenerfuß für Ka-
pital und Einkommen. 

Die Abgabe jedes, auf den Registern einer Ge-
mrindc eingetragenen Steuerpflichtigen muß wenig-
ftens 50 Rappen betragen. 
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Die Bruchzahl von 1—4 Rappen gilt für 5, und 
die von 6 bis 9 Rappen für 10. 

Ar t . 17. Steuerfrei sind: 

1. Die Armen, die der OeffeNtllchkeit gewöhnlich 
zur Last liegen und die Wohlthätigkeitsan" 
stalten; 

2. Das Gtaatsvcrmögen und das der Kirchenfa-
briken, die für die Armen und den Unterricht 
bestimmten Gemeinde »Fonds, die ertragloscn 
Gemeindeliegenschaften, die zum Kultus be-
stimmten Gebäude isitd die Pfründhäuser. 

II. Abschnitt. 

Indirekte Steuern. 

Art . 18. Die indirekten Steuern sind: 

u) Die Gewerbssteuer; 

li) Die Stempelgebühr; 

e) Die Militär-AuSmusterungs- und Enthebung«-
tarcn; 

d) Die Verbrauchssteuer auf den Weinen und 
andern geistigen Getränken; 

e) Die Hnndetare. 

Ar t . 19. Die Gewerbssteuer wird laut nächste-
hender Skala und Klasfeneinthcilung auf dem Ge-
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werbskapital und dem Ertrag jedes zum Gebiet der 

Wissenschaften und Künste gehörenden Standes, 

jeder im Lande getriebenen Art von Handwerk, Ve-

ruf, Gewerb oder Handel, erhoben. 

A. B e r u f e . 

Advokaten 
Notare 
Einzugsprokuratoren 
Aerzte, Chirurgen 
Zahnärzte 
Apotheker 
Maler 
Architekten 
Ingenieure 
Mechaniker 
Geometcr 
Feldmesser 
Viehärzte 
Schiffbauer 
Kommissionäre 
Bildhauer 
Unternehmer 
Kupferstecher 

I. 

100 
60 
80 

100 
100 
100 
30 
60 

200 
60 
60 
40 
-50 
60 
60 
30 

Klassen. 
II. 

80 
40 
60 
80 
50 
60 
20 
40 

100 
40 
40 
20 
30 
30 
40 
20 

50001000 
30 20 

III. 

60 
20 
40 
60 
20 
40 
10 
20 
50 
V0 
20 
10 
20 
10 
20 
10 

IV. 

40 
10 
20 
40 
— 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
5 

10 
—.. 
5 

— 
500100 

10 — 

V.VI. 

2 0 -

2 0 -

• • -

50 20 
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». Hande l . Klassen. 
I. II. III. IV. V.VI. 

Holzhä'ndlerimGoßen 1000 500 300 2 0 0 1 0 0 -
„ im Kleinen 40 30 20 10 

Händler mitGroßvieh, 
Pferden undMaul-
thieren 50 30 20 10 5 -

Schmalviehhg'ndler 30 20 10 5 
Häute * und Ledcr» 

händler 100 50 20 10 5 — 
Getreide- und Mehl-

Händler 500 200 100 50 
Lebensmittelhändler 50 30 20 10 5 — 
Großhändler mit Wein 

und andern geistigen 
Getränken inländi-
sehen Ursprungs 200 100 50 30 20 — 

„ fremden 
Ursprungs 500 200 100 50 30 20 

Großhändler in allen 
andern Waaren 100 50 30 20 10 — 

Handelsmann-Schnei-
der 100 50 30 20 15 — 

Eishändler 200 100 50 
Kleinhändler mit Tuch, 
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KlKssen. 
I. II. III. IV. V. VI. 

Baumwollenstoffen, 
Musseline und Weiß
zeug 100 60 30 20 10 5 

Händler mitSpezereien 30 20 15 10 5 — 
„ mitQuincaille« 

rie«undKlei>lwaaren 30 20 15 10 5 — 
Händler mit Hüten 50 30 20 10 5 — 

„ mitPelzwaaren 30 20 15 10 5 — 
„ mit Schuhwerk 30 20 15 10 5 — 
„ mit verfertig

ten Kleidern * 50 20 15 10 5 — 
Händler mit Galante-

rie-und Mobewaaren 100 50 30 20 10 — 
Händler mit Regenschir-

men Sonnenschirmen 
und Stöcken 30 20 15 10 

Händler mit Lebens
mitteln und Kolonial-
Waaren 50 30 20 10 5 — 

Händler mit Wildpret, 
Geflügel und Fischen 50 30 20 10 5 — 

Händler mit Eisen, 
Stahl und anderem 
Metall 100 50 30 20 1 0 -
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Klassen . 
l. II. III. IV. V.VI. 

Händler mit Porzel
lan, Faience, GlaS«> 

, Waaren und Ge-
schirren 50 30 20 15 10 5 

Händler mit Juwelen-
und Uhrenarbeit 200 100 50 30 20 — 

Buchhändler 50 30 20 10 —— 
Papier-, Kupferstich,, 

Vilder- u. Schreib-
Materialienhändler 50 30 20 10 5 — 

Händler mit künstlichen 
Blumen 30 20 10 5 

HändlermitHolzschuhen 20 10 5 — 
Trybler 20 10 5 
Händler mit Schiefcr-

platten,Ziegel,GyPs, 
Kalk und Backsteinen 200 100 50 30 20 — 

Händler mit Marmor 50 30 20 10 
„ Pulyer 50 30 20 10 - — 
„ mit KoWn 50 30 20 10 5 — 
„ mit Haberlum-

pen 30 20 10 5 
„ mitSäm«peien, 30 20 10 5 -r- — 
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Klassen. 

Händler mit Futter, 
Stroh:c. 

Gemüsehändler und 
Wiederverkäufer 

Wein-und Bicrschenken 
Liqueurschenken 
Tabakvcrkauf 

C. G e w e r b e . 

Tabä'kfabriken 
Zündhölzchenfabriken 
Bierbauereien 
Frbriken von mussiren-

den Waffern und 
Weinen. 

Fabriken von Filzhüten 

I. 

30 

10 
200 

50 
50 

II. 

20 

5 
100 
30 
30 

15001000 
30 

300 

200 
100 

„ von Strohhüten 30 
„ von Stoffen, 

Spinnereien, Webe-
reien 

Papierfabriken 
Fabriken von Glas-

Waaren, (Glashüt-

100 
100 

20 
200 

100 
50 
20 

50 
60 

III. 

15 

2 
60 
20 
20 

IV. 

10 

— 

40 
10 
15 

V. VI. 

— — 

20 — 

10 5 

600 300100 -
10 

100 

80 
30 
10 

30 
30 

5 
50 

40 
20 

5 

20 
^ 0 

2 0 -
10 — 
2 -

10 — 

ten) 200 100 50 
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Klassen. 

Fabriken von Töpfer-
Waaren 

Fabriken von Ziegeln, 
(Ziegelhüttcn) 

Fabriken von Schellen 
Verschiedene Agenturen, 

Makler 
Versicherungsagenturen 
Wirthshäuser (.Gast-

I. 

15 

30 
30 

500 
100 

Höfe 1. Ranges) 1000 
Wirthshäuser (Gast-

Höfe 2. Ranges 100 

II. 

10 

20 
20 

300 
50 

800 

80 

III: IV. V.VI. 

5 — 

10 5 
10 5 ' 

100 50 
20 10 

600 300 100 -

50 30 Höfe 2. Ranges 
Möblirte Mieth-Zim-

mcr, Kosthäuser 
Bäder 
Banken, Wcchselban« 

100 

80 
400 

80 

50 
300 

50 30 

30 -
200100 

— 

— 

50 

ken 10000 3000 1000 500 300 
Speditionsbureaur 
Getreide- und andere 

Dreschereien 
Billards 
Restaurationshäuser 
Kaffeehäuser 

200 

30 
50 

200 
100 

100 

20 
30 

100 
50 

50 20 

10 5 
20 10 
50 30 
30 20 

— 

— 

— 

20 
— 
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I. 
Kasino's, Cirkel:c. 50000. 
Auswanderungsgrscll-

schaften 
»Velsicherungsgcsell-

saften 
Kutscher, Fuhrleute 

und Pferdemiether 
Führer 
Büchscnschmiedc 
Fleischer 
Bäcker 
Barbierer, Coiffeurs 
Wäscherinnen 
Näherinnen 
Wachs- und Talgkerzen 

zieher 
Wurstkrämer 
Keßler 
Nagler 
Konditoren 
Haderlumpensammler 
Messerschmiede 
Seiler 

1000 

200 

50 
20 
80 
80 
50 
15 
10 
5 

t 

30 
30 
40 
15 
20 
10 
15 
10 

Kl 
II. 

500 

600 

100 

40 
10 
50 
40 
30 
10 
5 
3 

20 
20 
25 
10 
10 
5 

10 
5 

äffen. 
III. IV. 

300100 

300 

50 

30 
5 

30 
20 
20 
5 
2 
2 

10 
10 
20 

5 
5 
4 
5 
2 

— 

— 

20 
— 

10 
10 
10 
2 

— 

— 

5 
— 

10 
2 

— 

3 
— 
_ , 

V. VI. 
50 — 

10 — 

5 — 
5 -
5 -

— - -

— — 

2 — 



Droguisten 
Dekorationsmaler 
Direktoren vonSchau-

spielen und andern 
öffentlichen Belusti-
gnngen 

Kleiderputzer (Degrais-
seurs) 

Orgelbauer 
Spengler 
Glockengießer 
Hammerschmiede 
Rauchfangverbefferer 
Gyps- und Kreibenar-

beiter 
Uhrmacher 
Oelmüller 
Buchdrucker 
Gärtner 
Lithographen 
Zimmermeister i 

Wagnermeister I 

65 — 

Klassen. 
I. II. III: IV. V.VI. 
50 30 20 10 
40 30 20 10 5 — 

100 50 30 20 

30 
50 
30 
30 
30 
15 

20 
30 
20 
20 
20 
10 

10 
20 
15 
15 
15 
5 

5 
10 
10 
10 
10 
3 

30 
40 
15 
60 
15 
50 

80 

20 
20 
10 
40 
10 
30 

50 

15 
15 
5 
20 
5 
20 

25 

10 
10 
2 
10 
2 
10 

15 

5 
5 
— 

— 

— 

— 

10 
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Schustermeister 
Maurermeister 
Hufschmiede 
Schreiner- und Kunst-

Tischlermeister 
Satler- und Tapezier

ermeister 
Schneidermeister 
Böttchermeistcr (Kü-

fcr) 
Buchbinder 1 
Drechslermeister | 
Webermeister 1 
Glasermeister ' 
Müller 
Modistinen 
Goldschmiede 
Handwerksarbeiter 
Posamcntircr 
Pastetcnbäcker 
Straßenpstasterer 
Photograhen 
Parketericn 
Ofcnbauer 

I. 

80 

15 

50 
30 
30 
10 
50 
20 
50 
30 

100 
30 

Klassen. 
11. 

50 

10 

30 
20 
20 
5 

30 
10 
30 
20 
50 
20 

III. 

25 

5 

20 
10 
10 
2 

20 
5 

20 
10 
30 
10 

IV. 

15 

2 

10 
5 

— 

— 

10 
— 

10 
5 

— 

5 

V.VI. 

• 

10 5 

5 2 
2 -

5 -

5 -
, 

2 -
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l. 
20 
10 
20 
20 
500 
30 
80 
10 
20 
100 
100 
20 

Kla 
II. 
10 
5 
10 
10 
100 
20 
50 
5 
15 
60 
60 
10 

lssen. 

III. 

5 
2 
5 
5 
60 
10 
25 
2 
10 
30 
10 
5 

IV. 
2 
— 

2 
— 

25 
5 
15 
— 

5 
20 
15 
2 

V. VI. 

— — 

5 2 
2 — 
5 — 

10 — 
5 — 
— 

Zinngießer 

Schornsteinfeger 

Scherenschleifer 

^»olzschuhmacher 

Sägemühlen 

Brettsäger 

Schlosser 

Hechler 

Zeugschmiede 

Steinhauer 

Gerber 

Färber 

?l r t. 20. Die andern, außer den hier oben äuge-
führten Berufsarten, Handelsgeschäfte, Gewerbe, 
Handwerke, Stände und Künste, mit Ausnahme der 
Hebammen, sind einer der vorstehenden Skala ana-
logen Tare unterworfen. 

Derjenige, der unter dem gleichen Gewölbe meh-

rere Geberbszweige aueübt, zahlt nur ein einziges, 

der Wichtigkeit dieser vereinigten Gewerbszweige 

entsprechendes Patent. 

Der Staatsrath kann die Patente zur Ausübung 
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von steuerpflichtigen Gewerben wegen Armuth unter 

dem Minimum der Tare, oder unentgeltlich ertheilen. 

Die Führergellschafken, welche kraft des Gesetzes 

über den Transport der Reisenden auf den Neben-

straßen bestehen, sind von der Gewerbssteuer ent» 

hoben, so lange dieselbe durch den Betrag ersetzt wird, 

Welcher auf der Gebühr für jeden Gang zurückbe-

holten wird. 

A r t. 2 t . Die GewerbStare wirb auf den Voran-
trag des GemeinderatheS und des Einnehmers, durch 
den Staatsrath festgesetzt. 

A r t. 22. Niemand darf, ohne vorläufige Eintra» 

gung in das Steuerregister der Gemeinde, eine 

Kunst, einen Beruf, ein Gewerbe oder einen Handel 

treiben. 

Diejenigen, welche nicht im Kanton wohnhaft 

sind, lassen sich gegen Entrichtung der Tare auf dem 

Finanzdepartement eintragen. 

A r t. 23. Die im Kanton Wohnhaften, welche 

einmal auf dem Gewerberegister einer Gemeinde ste-

'he'n, brauche« keine neue Einschreibung zu begehren. 

Dieselbe wird bei ihnen als erneuert angenommen, 

wenn sie sich nicht spätestens im Laufendes 6hrlstmo-

Än'ts w « den Registern haben sireichen *ftff&». 

-' 
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A r t . 24. Mit Ausnahme der Weine und anderer 
geistigen Getränke, deren öffentlicher Verkauf ohne 
Patent verboten ist, darf jeder im Kanton Wohn-
säßige die Erzeugniffe seiner eigenen und der gepfich«. 
teten Felder ohne Verpflichtung zur Gewerbstare 
verkaufen. 

A r t . 25. Wein, Vier, Liqueurs, Weingeist, 
Branntwein und andere geistige Getränke, nicht 
schweizerischen Herkommens,, in den Kanton einge-
führt, zahlen auf Zentner Bruttogewicht folgende 
Verbrauchssteuer: 

Der Wein und das Bier in Fässern . Fr. 2. 50 

Der Branntwein, die Liqueurs, Fla-
schenweine und andere geistigen Ge« 
tränke . „ 10. — 

Der Weingeist . . . . . . . . 6. — 

A r t . 26. Die Stempelsteuer wird durch ein ei-
genes Gesetz geregelt. 

A r t . 27. Die Militär-Ausmusterungs-oder Ent-
Hebungstaren werden, insofern sie in der Vollmacht 
der Kantonsbehörden liegen, auf den Vorschlag des 
.Gemeinderaths und eines Kantonalausschusses, durch 
das Finstyzdepstrtement festgesetzt. 
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A r t . 28. Von den Hunden, mit Ausnahme je-
ner der Hospitze auf dem St. Bernhard und dem 
Simplon, wird eine jährliche Tare von 8 Fr. durch 
Kopf bezogen. 

Jeder Besitzer eines Hundes ist verpflichtet, den« 
selben innert den vierzehn Tagen, nachdem er in 
dessen Besitz gelangt, anzugeben. 

11. X i t el 

Slentrdtzng. 

A r t . 29. Der Staatsrath sorgt durch seine An-
gestellten für den Bezug der Steuer. 

A r t . 30. Die Steuerpflichtigen bezahlen die Ab-
gaben dem Einnehmer des Bezirkes ihres Wohn-
ortcs. 

A r t , 3t. I m Nichtzahlungsfalle wird gegen den 
säumigen Steuerpflichtigen nach den gewöhnlichen 
RechtSformen und ohne Berücksichtigung der Ferien 
verfahren. 

Die Vetreibungsfristen bestehen aus ununterbro-
chcnen Tagen und find auf 15 beschränkt. 

A r t. 32. Gegen das Bezahlungsbot, sowie ge-
gen die Pfändung kann nicht eingesprochen werden, 
es sei denn, der Steuerpflichtige weise durch schrift-
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lichen Beweis die Bezahlung nach, oder die Verjäh-
rung. 

A r t . 33. Die Erben, welche die Abänderungen 
in den Steuerregistern nicht gemacht, haften folida-
rifch für die Bezahlung der Abgabe auf einer Erb-
schaft. 

A r t . 34. Der Ertrag einer Liegenschaft garan-
tirt deren Steuer für ein rückständiges und das lau-
fende Betrcffniß. Der Staat hat in dieser Beziehung 
den Vorzug vor allen andern Gläubigern, mit Aus, 
nähme der in den Artikeln 1857 und 1858 des bür-
gerlichen Gesetzbuches erwähnten. 

Wenn der Eigenthümer unbekannt ist, so kann die 
Betreibung der Steuerbezahlung durch das Ediktal-
verfahren gemacht werden, mit Bezeichnung der Lage, 
der Angrenzenden und der Herkunft der Liegen-
schaft. 

A r t . 35. Die kraft des Gesetzes zu erhebenden 
Steuern sind nach Ablauf von zwei fahren verjährt. 

Diese Frist wird vom 31 Dezember des betreffen-
den SteucrjahreS an berechnet. 

111. V i t « l . 
Strafen, 

A r t . 36. Die von dem Steuerpflichtigen nicht 
angegebenen Werthe, welche für die Liegenschaften, 
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Schuldforderungen, Renten, Pensionen, Gehalte und 

Honorare das Achtel übertreffen, sind einer Buße, 

welche fünfmal den Betrag der übergangenen Steuer 

beträgt, und der Bezahlung der Steuer selbst unter-

worfen. 

Ein Drit tel dieser Buße fällt dem Angeber zu, 

wenn derselbe kein mit dein Steuerbezug beauftrag-

ter Angestellter ist; ein Drit tel der Staatskasse, und 

ein Drittel der Schulkasse der Gemeinde des Steuer-

Pflichtigen. 

Die Unterlassung, das im Art. 14 vorgesehene 
Visa beisetzen zu lassen, zieht die gleiche Buße nach 
sich, und der Akt kann vor Gericht nicht vorgewiesen 
werden, bevor die Bezahlung derselben erhellt. 

A r t . 37. Diejenigen, welche den Bestimmungen 

über die Einfuhr und den Verkauf des Salzes, sowie 

der Verbrauchssteuer zuwiderhandeln, werden das 

Salz oder die Getränke, welche sie einschmuggeln 

oder betrüglich verkaufen wollten, weggenommen; 

die Betreffenden zahlen ferner noch eine Buße im 

Betrage vom fünffachen Werthe der Pflichtigen Ge

bühr. 

A r t. 38. I n Abgang anderer Bürgschaften kön-

nen die Steucrbezugsangestellten die dem Gepfän-
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beten gehörigen Waaren, Wagen, Schiffe und andere 
Transportmittel in Beschlag nehmen, und bis zur 
Bezahlung der Buße behalten. 

Wenn innert den fünfzehn Tagen, nachdem das 
Doppel des Uebertretungsverbals abgegeben wor-
den, keine Einsprache erfolgt, so wird die Beschlag-
nähme endgiltig. 

Die Einsprache wird unter der Amtsgewalt des 
Präsidenten des Bezirls-Korrektionalgerichtes ge-
macht. 

A r t . 39. Als Mitschuldige werden betrachtet, 
und, in Abgang der Ucbertreter, wie diese selbst b»-
straft: die Fuhrleute, die Schiffsleute und die Trä-
ger, welche die Bezugsämter ausweichen oder an 
denselben vorbeigehen, ohne dort ihre Labung anzu-
geben. Auch die Hehler wreden als Mitschuldige be-
trachtet. 

A r t . 40. Jeder der einen Handel oder ein Ge-
werbe unternimmt, ohne sich vorher laut Art. 22 
einschreiben zu lassen, sowie Jeder, der ohne Patent 
Fischfang treibt, verfällt in eine Buße, die das Dop-
pelte des Patentes beträgt, das er hätte nehmen 
sollen. 
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Die Meister sind für die Handwerksgesellen, die 
bei ihnen in Arbeit stehen, verantwortlich. 

I n die gleiche Buße fallen Diejenigen, welche die 
Bestimmungen des Art. 24 übertreten. 

Die Ucbertretung des Verbotes des Fischfangs 
mit dem Dreizack oder der Harpune, sowie jenes der 
Samensische wird, nebst Wegnahme der Geräthe und 
der gefangenen Fische, mit Fr. 10 bis Fr. 50 ge
büßt. 

Ar t . 41. Die durch vorliegendes Gesetz ver-
hängten Bußen werben nach den Bestimmungen des 
Art. 29 bezogen. 

A r t . 42. Die Bußen werben, unter Vorbehalt 
der Berufung an den Staatsrath, durch das Finanz-
departement ausgesprochen. 

A r t . 43. I n allen Fällen, wo der dem Angeber 
zukommende Theil an der Buße oder Wegnahme 
nicht durch das Gesetz oder eigene Reglemente be-
stimmt ist, betragt derselbe den Drittel. 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 

A r t . 44. Es wird eine Amortisationskasse der 
Staatsschuld errichtet, worüber ein eigenes Gesetz 
das Nähere bestimmt. 
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Ar t . 45. Die Staatsrath bestimmt den Steuer-
betrag und das Verwaltungsgericht entscheidet end-
giltig über alle bezüglich der Steuern erhobenen 
Einsprachen. 

Wenn sich der Steuerpflichtige an das Verwal-
tungsgericht wendet, so hat er vorher die Steuer zu 
bezahlen, die ihm eintretenden Falls, zurückerstattet 
wird. 

A r t . 46. Das Finanzgcsetz vom 26. November 
1862 tritt außer Kraft. 

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n . 

A r t. 47. Alle gegenwärtigen Schuldtitel müssen 
innert der Frist von sechs Monaten, von der I n -
krafttretung dieses Gesetzes an, mit dem unter Art. 
14 vorgeschriebenen Visa versehen werden. Dieses 
Visa ist unentgeltlich. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 28. 
Mai 1874. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
». v 'Vhas tonah , 

Die Schriftführer: 
« . « . Noten. - I . Hhovex. 
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Der <&taamati> des Kantons Wallis, 
I n Erwägung, daß das gegenwärtige Gesetz nicht 

vor der endgültigen Genehmigung des Artikels 16, 
welcher der Volksabstimmung vom 21. letzten Fe-
bruar unterworfen war, in Kraft gesetzt werden 
konnte; 

I n Erwägung, daß nach der erwähnten Volks-
abstimmung der Große Rath den obgemcldeten Ar-
tikel in der Sitzung vom 13. laufenden Märzmonats 
abgeändert hat, 

B e s c h l i e ß t : 

Das vorliegende Gesetz soll in allen Gemeinden 
des Kantons, am Sonntag, den 11. nächsten Aprils 
bekannt gemacht und öffentlich angeschlagen werden, 
um von dieser Veröffentlichung an in Kraft zu treten. 

Gegeben im StaatSrathc zu Sitten, den 26. 
März 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
W l p h . W a l t h e r 

Der Staatsschreiber: 
Vm. Warberini. 
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Nachtmgs-Geseh 
vom 2. Juni 1875, 

betreffend Abänderungen des Finanzgesetzes 
vom 28. Mai 1874. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n der Absicht, das Finanzgesetz vom 28. Mai 

1874 mit der Bundesgesetzgebung in Einklang zu 
bringen; 

Willens, das angeführte Gesetz durch jene Abän-
derungen zu vervollständigen, welche zufolge der An
nahme des Stempelgesetzes und der Verwerfung 
der Erhöhung der direkten Vermögenssteuer sich als 
nothwendig herausgestellt; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

Art . 1. Die direkte Steuer wird von dem Ka-
pital und dem Einkommen erhoben. Dieser Steuer 
sind unterworfen: 

») Die Liegenschaften im Künton; 

b) Die Schuldforderungen; 

o) Die Renten, Pensionen und Honorare. 

A r t . 2. Die GrundMtke werden nach ihrem 
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Kaufpreise geschätzt, die Gebäude dagegen zu den 

zwei Dritteln ihres Kaufwerths, wobei zugleich de« 

ren Ertrag berücksichtigt wird. 

A r t . 3. Die beim Hypothekaramt eingetragene 

Forderung bleibt, wenn sie auch bezahlt ist, dennoch 

der Steuer unterworfen, bis zu ihrer Streichung, 

die der Gläubiger auf Kosten des Schuldners ver» 

lang,n kann. 

Diese Bestimmung betrifft bloß die seit dem 1. 

Jänner 1863 zurückbezahlten Forderungen. 

A r t . 4. Der Art. 19 !il. B und C "Handel und 

Gewerbe» ist FolgendS abgeändert und vervollstän-

digt, insoferne es die Skala nachstehender Posten be« 

trifft: 

Klassen. 
l. n. III. IV. V.Vl. 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
I.Großhändler mit 

Wein und andern 
geistigen Geträn-
ken 400 300 200 100 50 25 

2. Wein- und Bier-
schenken 200 150 100 60 3015 

3. Tabakverkäufer 100 80 50 30 15 10 
4. Hausirpatente 1000 bis 10 
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K l a s s e n . 
I. II. HI. IV. V.VP 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
5. Tabakfabriken 2000 1500 1000 500 
6. Bierfabriken 

(Brauereien) 400 300 200 100 50 — 
7. Casmo'S, Cir-

keln, je. ie. 70000 60000 10000 1000 100 50 
8. Kutscher, Lohn-

kutscher, Pfer-
devcrmiether 200 100 60 30 2010 

9. Fremdenführer 60 40 20 10 — — 

Art . 5. Für die Ertheilung eines Schildrechts 
wird eine Gebühr von 5 bis 300 Franken bezogen: 

Ar t . 6. Für allfällige Berufsarten, Handelsge-
schäfte, Handwerke und Künste, welche in den Fi-
nanzgesetzen nicht angeführt sind, wird die Gewerbs-
iare analog nach der in den erwähnten Gesetzen 
aufgestellten Skala festgesetzt. 

Der Staatsrath kann aus Armuthsgründen das 
Patent zur Ausübung von der Steuer unterworfenen 
Gewerben unter dem Minimum der Tare, oder selbst 
unentgeldlich ertheilen. 

Diejenigen, welche die obenerwähnten Berufs-
Handels- und Gewerbszweige ausüben, sind im 
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Grundsatz gehalten, für jeden derselben ein Patent 
zu nehmen. 

Ausnahmsweise kann der Staatsrath einer Person 
für kleinere Gewerbe ein einziges Patent ausstellen. 

A r t . 7. Alle ein Individuum betreffenden Taren 
werden auf das nämliche Patent getragen. 

A r t . 8. Die Steuerpflichtigen entrichten die Ab-
gaben in ihrem Wohnorte, mit Ausnahme der außer 
ihrem Bezirk befindlichen Liegenschaften, für welche 
-die. Steuer an die Einnehmer der betreffenden Be
zirke zu bezahlen ist. 

A r t. 9. Die von den Steuerpflichtigen nicht an-
gegebenen Werthe, welche für die Liegenschaften, 
Schuldforderungen, Renten, Pensionen, Gehalte und 
Honorare des Achtel übertreffen, sind einer Buße, 
welche zehnmal den Betrag der übergangenen Steuer 
beträgt, und der Zahlung der Steuer selbst unter-
worfen. 

Ein Drittel dieser Buße gehört dem Angeber, 
wenn derselbe kein mit dem Steuerbezug beauftrag-
ter ist; ein Drittel der Staatskasse und ein Drittel 
dem Schulfonb der Gemeinde des Steuerpflichtigen. 

Art. 10. Die Art. 9,10,12,13, 20, 30, 36, 44 
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und 47 des Finanzgesetzes vom 28. Mai 1874 find 
widerrufen. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 2. 
Brachmonat 1875. 

Der erste Vize-Präsident des Großen Rathes: 
A n t , i l t iborby. 

Die Schriftführer; 
* . & »«ten - I . Xhovex 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Das gegenwärtige Gesetz soll Sonntags, den 13. 
laufenden Brachmonats, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsratbe zu Sitten, den 4. Brach-
monat1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
A«f . Vhappex. 

Der Staatsschreiber: 
Vm. Varverini. 
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Beschluß 
vom 11. Juni 1875, 

über die Hlasfifikation der Volksschulen, 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht des Artikels 17, 2. Absatz, des Un-

terrichtSgefetzes vom 4. Juni 1873; 

I n Vollziehung des Artikels 6 des Reglements 
für die Volksschulen vom 28. November 1874; 

Auf den Antrag des Departements des öffentli-
chen Unterrichts, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Als Schulen der dritten Stufe, mit 
nachstehenden Minimum der Dauer, sind erklärt: 
1. Die Schulen der Gemeinde 

Brig Min. der Dauer 8 Mon. 
2.Nieder Gemeinde V i f p „ 8 „ 
3. „ „ L e ü k -

Stadt „ 8 „ 
4. „ „ Leuk-

Bad „ 8 „ 
5. „ „ SiderS „ 8 „ 
6. Alle Schulen der Gemeinde S i t t e n , mit Aus-
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nähme der Schulen der Umgegend. — Diesel
ben sollen wenigstens 9 Monate dauern. 

7. Die Schulen der Gemeinde Martinacht« 
S t a d t , mit Ausnahme der von Guercet. — 
Minimum der Dauer 9 Monate. 

8. Die Schulen der Gemeinde Mart inacht-
B u r g , mit Ausnahme der von Ecottaur. — 
Minimum der Dauer 9 Monate. 

9. Die Knabenschule von Chables , Ge-
meinde Bagnes, welche in drei Abtheilungen 
eingetheilt ist, soll nachstehende Dauer haben p ? ^ 
I. Abtheilung,7Monate; II. und III. AbtlMlng/^M) 
9 Monate. 

10. Die Schulen von Monthey-
S t a d t . Hin. der Dauer 10 Mon. 

Die Schulen von Vouvry-
S t a d t „ 10 „ 

A r t . 2. Zur zweiten Stufe, mit hiernachstehend ' 
bezeichneter Dauer der Schulzeit gehören: 

1. Die Schulen von Reck i n - , 
gen Min. der Dauer 7 Mon. 

2. Die von Münster „ 7 „ 
3. „ Ernen „ 7 „ 
4. „ Fiesch „ 7 „ 
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ii 

ii 

n 

5. Die von Mürel. Min: der Dauer 7 Mon. 
6. „ Simpeln „ 7 
7. „ Gliß „ 7 
8. „ Lens(Dorf) „ 7 
9. Die Schulen der Gemeinde 

St . Leonhard „ 7 
10. Diejenigen der Gemeinde 

G ro ne, mit Ausnahme der 
Schule des Weilers Loye „ 7 

11. Die Schulen der Gemeinde 
Chalais „ 7 

12. Diejenigen der Gemeinde 
Wer „ 7 

13. v des Dorfes E«o-
lene, (Gemeinde 
Evolene) ' „ 7 

14. „ des Dorfes He-
remence, (Ge-
meinde Heremence) „ 7 

15. „ der Gemeinde 
Arbaz, „ 7 

16. „ der Gemeinde 
Bramis „ 7 

17. Alle Schulen der Gemeinde 
Ar d on. Dauer der oberen Ab-
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Heilungen der Knaben-und 
Mädchen-Schulen: Min. der Dauer 7 Mon. 

Andere Abtheilungen: „ G „ 
18. Die Schulen der Gemeinde 

C h a m o so n, mit Ausnahme 
derjenigen der Dörfer St. 
Pierre und Grügnay. 

Obere und untere Abtheilungen 
der Knaben- und Mädchen-
Schule: „ 7 „ 

Andere Abtheilungen: „ 6 „ 
19. Die Schulen der Gemeinde 

Riddes „ 7 „ 
20. Die Schulen derGemeinbe 

Saro n, mit Ausnahme der-
jenigen von Tovasiöres und 
Sapinhaut „ 7 '£' 

21. Die Schulen der G e mei n d e 
Charrat „ 7 „ 

22. Die Schulen der Gemeinde •; 
Batiaz „ 7.1,/. 

23. Die Schulen der Gemeinde 
Sai l lon „ 7 „ 

24. Die Schulen von Plan be 
Leitron ,, 7 „ 



- 86 — 

25. Obere Klassen der Knaben-und Madchenschn-
len des Dorfes Sembrancher 

Min. der Dauer 8 Mon. 
26. Schulen von Orfiere s-

27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

S tad t 
Schulen von Liddes-Stadt 

„ der G emeinde 
Bourg'St-Pierre 

„ des Dorfes Ver-
nayaz, (Gemeinde 
Salvan) 

„ des Dorfes Evion-
naz, (Gemeinde Evio-
naz) 

„ der Gemeinde Col< 
longes 

„ der Ebene von 
D orena z 

Alle Schulen der Gemein
de Mafsonger 
Die Schulen von Outre-

V i e z e , (Ge 
meinde Mon-
they) 

„ des D o r f e s 

n 

n 

ii 

ii 

n 

II 

II 

II 

II 

6 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

II 
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T r o i S - T o r r e n t s , (Ge
meinde Trois-Torrents) Min. der Dauer 7 Mon. 

36. Alle Schulen der Gemein-
de Collombey-Muraz „ 7 „ 

37. Die Schulen derEbenevon 
Vionnaz „ 7 „ 

38. Alle Schulen der Gemein-
de Po r t -Va la i s „ 7 „ 

39. Alle Schulen der Gemein-
de S t .G ingo lph „ 10 „ 

A r t . 3. Als Schulen den ersten Stufe, mit der 
gesetzlichen Dauer der Schulzeit sind alle andern 
Schulen erklärt, mit Ausnahme der Schulen von 
S ch i p p i s, der G e m e i n d e M a se, ben Wei-
lern HaubereS und La Sage (Gemeinde 
Evolene) und der Gemeinde Aget tes , wel-
che sieben Monate dauern sollen, obgleich sie zur ersten 
Stufe gehören. 

A r t. 4. Das Departement des öffentlichen Un-
terrichtes kann, nach Anhörung des Vchulinspektors, 
die Gemeinden zur Unterbrechung des Kurses er-
mächtigen. 

Die Gemeinden, welche ihre Schulen zu unter-
brechen wünschen, müssen sich vor dem ersten Septem-
ber jedes Jahres an das Departement wenden. 
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Gegeben im Staattsrathe zu Sitten, am 11. Juni 
1875, um in allen Gemeinden des Kantons veröf-
fentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
H. Vhappex . 

Der Staatsschreiber: 
©in. Barverini 

Beschluß 
I « t? Juni 1875, 

betreffend Phnamitniederlage 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Willens, den Gefahren, welche der Verkehr mit 

Dynamit bietet, vorzubeugen; 

Auf den Antrag des Justiz- und Polizei.Depar-
tements, 

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. Ohne Ermächtigung durch das Justiz-
und Polizeidepartement darf keine Dynamitnieder-
läge errichtet werden. Der Transport dieses Stoffes 
unterliegt der nämlichen Vorschrift. 
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A r t . 2. Der Verkauf im Kleinen, besonders 
der Dynamitpatronen, ist den Personen untersagt, 
welche nicht eine vom Präsidenten ihres Wohnortes 
hiezu ausgestellte Ermächtigung besitzen. 

A r t . 3. Die Dynamitniederlagen dürfen nur 
aus Brettern gebaut und müssen mit einem bis zum 
Dach des Baues reichenden Erdwall umgeben sein. 
Sie müssen wenigstens 2Q0 Meter von jedem be-
wohnten Gebäude und 50 Mfter von jeder andern 
Niederlage des gleichen Stoffes stehen, und dürfen 
an keinen Berg sich anlchnen, von bem durch ErH-
rutsche ober herabrollende Steine der Bau könnte 
eingeschlagen werden. 

A r t. 4. Diese Niederlagen sollen nicht mehr a,ls 
tausend Kilogramm Dynamit enthalten. 

A r t . 5. Ueber jeder Niederlage und jedem Dy< 
namit enthaltenden Wagen muß ein Schild mit dem 
in großen Buchstaben geschriebenen Worte: " D y * 
namit lt stehen; ferner muß darauf eine gut sicht-
bare schwarze Fahne wehen, so daß das Publikum 
darauf aufmerksam gemacht wird, und die Vorsicht 
der Fuhrleutt kontrolliren kann. 

A r t . 6. Die Dynamit-Wagen dürfen in be-
wohnten Ortschaften nicht anhalten. Die Fuhrleute 
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derselben sind verpflichtet, der Ortspolizei die Stelle, 

wo sie halten wollen, anzugeben, und sich den darü« 

ber ertheilten Weisung zu fügen:. 

A r t . 7. Den Fuhrleuten und den Personen, die 

sich einem Wagen oder einer Niederlage von Dyna< 

mit nahen, ist verboten zu rauchen. 

A r t. 8. Die Uebertretungen dieses Beschlusses 

werden mit einer durch den Staatsrath auszuspre-

chenden Buße von 20 bis 1000 Franken bestraft, 

unbeschadet des allfälligen Schadenersatzes. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 17. 
Brachmonat 1875, um am 4. künftigen Heumonats 
in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsibent des Staatsrathes, 
$. V h a p p e x 

Der Staatsschreiber, 
(£«». »aeberini 
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Dekret. 
Vom 21. Angnst 1875. 

über das Haufiren 

(in Kraft seit dem 12. September 1875). 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht des Art. 31, Litt, o der Bundes-

Verfassung, 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. Jeder Hausirer mit Waaren und Mu-
stern, der sein Gewerb im Kanton betreiben will, 
muß sich ein Patent lösen.. 

A r t . 2. Dieses Patent wirb durch das Finanz-
Departement, auf Vorweisung folgender Schriften, 
ausgestellt: 

a) Für die im Kanton Wohnsäßigen, einer, vom 
Gemeinderath demselben ausgefertigten Wohn-
sitzerklärung; 

b) Für die nicht im Kanton Wohnsäßigen, eines 
Heimatscheines und eines Aufenthaltsscheines. 
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A r t . 3. Die Patente werben denjenigen ver< 
weigert: 

a) Welche ;u einer entehrenden Strafe verurtheilt 
worden; 

b) Die nicht im Genuße ihrer bürgerlichen Rechte 
stehen; 

c) Die mit ansteckenden Krankheittn oder mit ei< 
ner schweren Verletzung oder eckelnden äußern 
Schäden behaftet sind. 

A r t . 4. Es ist den Hausirern verboten schulpsiich-
tige Kinder mitzuführen. 

A r t . 5. Das Patent lautet auf die Person, und 
M ß das Signalement des Inhabers enthalten. 

Es berechtigt nicht zum Verkauf auf Jahr-und 
Wochenmärkten, noch auf öffentlichen Plötzen, wozu 
«n eigenes Patent erfordert wirb. 

Ar t . 6. Der Pftrftg für ein Patent ist von40 
bis 1000 Franken angesetzt, mit Berücksichtiguyg: 

u) Der Beschaffenheit Mb pes WercheD der 
Waaren; 

b) Der Dauer des Patents; 

c) Der Anzahl der GemMhey, in welchen das 
<PeNMbe getxieben wird. 
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Sf'r t. 7. Es darf nicht hausirt werden: 

n) M i t entzündbaren oder für die öffentliche S i -

cherheit und Gesundheit gefährlichen Stoffen; 

l>) M i t solchen, die ein Bundes-oder Kantonal-

regal bilden; 

c) Mit solchen, die einer besondern Polizeiaufsicht 
unterworfen sind, außer sie seien von der Orts-
behörde kontrolirt worden. 

A r t . 8. Jeder Hausirir, der sein Gewerbe in 

nner Gemeinde ausüben wil l , muß vorerst der Or ts-

behörde das Patent vorweisen, und von dieser eine 

Lrmschtigung erhalten. 

Die Ortsbehörbe kann zu Gunsten der Gemeinde-
lasse, je nach der Bedeutung des Gewerbes und der 
Bevölkerung der Gemeinde, eine Gebühr von 50 
Wappen bis 5 Franken durch Tag verlangen. 

Ar t . 9. Jede Übertretung der Bestimmungen 
tiefes Dekrets wird mit 20 bis 500 Franken gebüßt. 

Ueberdieß kann die Beschlagnahme gegen jedes 

Individuum ausgesprochen werden, das überführt 

ist, mit Waaren hausirt zu haben, ohne mit einem 

zehörigen Patent versehen zu sein. 

Art . 10. Zur Zahlung der im vorgehenden Ar-
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• tikel verordneten Bußen können die Waaren in Be< 
schlag genommen werden. 

Die Beschlagnahme und die Buße werden, unter 
Vorbehalt der Berufung an den Staatsrath, durch 
den Regierungsstatthalter ausgesprochen. 

Ein Drittel der Buße fällt dem Staate, ein Drittel 
der Gemeinde und ein Drittel dem Angeber zu, wenn 
anders derselbe nicht ein öffentlicher Beamte ist. 

Ar t . 11. Im Falle begründeter Klage gegen 
einen Hausirer, kann demselben das Patent entzogen 
werden. 

Ar t . 12. Jeder Hausirer, der, wenn selbst mit 
einem Patent versehen, gegen den Willen dessen Be
wohner in ein Haus tritt, oder trotz der Weigerung 
zu kaufen, seine Waare aufzudringen sucht, kann we
gen Wohnsitzverletzung belangt werden. 

Eine angeschlagene Warnung gilt als Eintritts-
verbot. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 21. 
Angust 1875. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
8$. „. Vh a st « n>a y. 

Die Schriftführer: 
« . *. Mottn. - I . Xhovex. 
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Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret wird am Sonntag, den 12. 
nächsten September, in allen Gemeinden des Kan-
tonS öffentlich ausgerufen und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 27. Au-
gust 1875. 

Der Prädent des Staatsrathes, 
I . Vhappex 

Der Staatsschreiber, 
G«. Varbe»ini. 

Beschluß 
vom 2. (Qttobet 1875, 

verordnend die Wahlen der «bgeordneten auf den 
Nationalrath für die Vmtsperiode von I8?3bi« 
1878 (3 Jahre) und die der Bundesgeschw»rnen 
für den Zeitraum von 1873 bis 1881 (6 Hahrej 

Der &tat$vatf) des Kantons Wallis, 
Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 19. Heu-

monat 1872 betreffend die eidgenössischen Wahlen 
und Abstimmungen; 

Nach Einsicht des Bunbesgesetzes vom 20. Heu-
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monllt 1872 betreffend die Wahl der Mitglieder des 
Notionalraths; 

Nach Einsicht des Vundesgesetzes vom 27. Brach-
monät 1874 über die Organisation der Bundes-
rechtspfiege; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Wähler sind auf Sonntag, den 31. 
laufenden Weinmonats, um 10 Uhr Morgens zur 
Urversammlung einberufen, um folgende Wahlen 
vorzunehmen: 

1) Die der Abgeordneten des Kantons auf den 
scheizerischcn Nationalrath; 

2) Die der Bundesgeschwornen. 

A r t. 2. Die Wahlen finden in nachstehenden 
Wahlkreisen und in folgender Abtheilung statt: 

» ) F ü r den N a t i o n a l r a t h wählen die 
Bezirke GomS, Vrig, östlich und westlich Ra-
rön, Visp, Leuk und Siders, die den 44. Wahl-
kreis bilden, zwei Abgeordnete; 

Die Bezirke Sitten, Ering und die Ge-
meinden Gundis, Nendaz und Vetroz des Be-
zirses Gundis, die den 45. Wahlkreis bilden, 
wählen einen Abgeordneten; 
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Die Gemeinden Ardon und Chamoson vom 
Bezirk Gundis, und die Bezirke Martinach, 
Entremont, St. Moritz und Monthey, die den 
46. Wahlkreis bilden, wählen zwei Abgeordnete. 

b ) F ü r die B u n d e s g e s c h w o r n e n sin-
den die Wahlen bezirksweise statt, im Verhält 
niß zur Bevölkerung (oder einem Geschwornen 
auf 1000 Einwohner) auf Grundlage der 
Volkszählung von 1870, nämlich: 

Goms, 4, östlich Raron 2, Brig 5, Vifp 7, 
westlich Raron 3, Leuk 6, Siders 9, Ering 6, 
Sitten 9, Gundis 7, Martinach 11,Entre-
mont 10, St. Moritz 7, Monthey 10. 

Die Gemeinden des Kantons, in denen die 
französische Sprache vorherrscht, gehören zum 
1., und die, in denen die deutsche Sprache vor-
herrscht, zum 2. AssiseN'Bezirk. 

A r t . 3. Die Wahlen finden durch die absolute 
Mehrheit statt bis zum dritten Mahlgang, in welchem 
die relative Mehrheit zugelassen wird. 

Die leeren Stimmzettel werden bei Ausmittlung 
der absoluten Mehrheit nicht berücksichtigt. 

A r t. 4. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der 
7 
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das 20. Altersjahr erfüllt hat, und übrigens durch 

die Kantonal-Gesetzgebung vom Aktiv-Bürgerrecht 

nicht ausgeschlossen ist. 

A r t . 5. Der Schweizerbürger übt seine Wahl-

rechte dort aus, wo er als Kantonbürger, oder als 

ansäßiger oder sich aufhaltender Bürger wohnt. 

A r t . 6, Jeder wirklich in einer Gemeinde woh>-

nende Schweizerbürger ist von Amtes wegen in das 

Stimmregister dieser Gemeinde einzutragen, und 

wenn er ausgeblieben wäre, dessen ungeachtet bei der 

Abstimmung zuzulassen, insofern nicht >• betreffende 

Behörde über dessen Aktiv,Bürgerrecht gegründete 

Zweifel hat, oder die Beweise dafür votliegen, daß 

er nach den Gesetzen des Kantons davon ausge-

schlössen sei. 

A r t. 7. Die Stimmregister sollen während wenig» 

stens 14 Tagen vor der Wahl öffentlich aufgelegt, 

werden, damit die Wähler davon Kenntniß nehmen 

können. 

A r t. 8. Nicht wählbar als Bundcsgcschwornc 

sind: 

1) Die Mitglieder der obersten kantonalen ®f 

richtSbehörden, sämmtliche Gerichts-Verhör 

richtrr und Staatoa»w>'.,te, sowie alle cidgc-
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nösstschen und kantonalen Vollziehungsbeamten^ 
mit Ausnahme der Gcmcindcbcamten; 

2) Die Polizeiangestellten und die Angestellten in 

den VerHafts »und Strafanstalten. 

A r t. 9. Jeder, der zum Geschwornen ernannt 

wird, ist verpflichtet, dem an ihn gerichteten Rufe 

Folge zu leisten. Ausgenommen sind: 

1) Alle, welche das 60. Altersjahr zurückgelegt 

haben; 

2) Jeder, der auf der letzten Geschwornenliste sich 

befunden hat; 

3) Diejenigen, welche wegen Krankheit oder in 

Folge irgend eines Gebrechens außer Stand 

sind, die Pflichten eines Geschwornen zu et-

füllen. 

A r t. 10. Die Nationalraths-Wallcn finden mit« 

telst geheimer Stimmgabc durch Wahllisten statt. 

Die Wahl der Geschwornen kaini in offener Ab-

stimmung vorgenommen werden. 

Stimmabgabc durch Stellvertretung ist untersagt. 

A r t. 11. Ueber jede Wahlverhandlung ist ein 

Protoll aufzunehmen, dessen Richtigkeit von dem be-

treffenden Schreibamt unterschriftlich zu bezeugen ist. 
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Sofort nach Schluß der Abstimmung muß, unter 

Büße von Fr. 100, wofür der Präsident des Schreib-

amts verantwortlich ist, ein authentisches Doppel 

dieses Protokolls an das Departement des Innern 

des Kantons versandt werden, während ein zweites 

Doppel mit den Stimmzedeln unverzüglich dem Re-

gierungsstatthalter des Bezirks zugeschickt wird, der 

sie nebst einer summarischen Tabelle dem nämlichen 

Departement übermittelt 

Art . 12. Damit das unmittelbar an das Depar< 
tement des Innern versandte Doppel demselbem 
unverzüglich zukomme, muffen es die Schreibamts-
Präsidenten ferner noch unter der im vorgehenden 
Artikel verfügten Buße, auf das nächstgelegene Post-
amt, wo ein täglicher Dienst besteht, tragen laffcn. 

A r t . 13. Die Verwaltungsbehörden der Ge-

meindeu, die Telegraphenämter besitzen oder in der 

Nähe derselben liegen, sind eingeladen, das Depar-

tement des Innern vom Ergebniß der National-

rathS-Wahl sofort durch Telegramm in Kenntniß zu 

setzen. 

A r t . 14. Wenn die Wahlverhandlungen nicht 

am ersten Tage zu Ende geführt werden können, so 

werden sie am darauf folgenden Tage fortgesetzt. 
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A r t . 15. Die allfälligen Einsprachen gegen die 
Giltigkeit der Wahlverhanblungen sind binnen einer 
Frist von sechs Tagen, die mit dem Tage zu laufen 
beginnt, an welchem das Ergebniß amtlich bekannt 
gemacht worden, schriftlich dem Staatsrath cinzu-
geben. 

Die nach Ablauf der festgesetzten Frist zugesandten 
Einsprachen bleiben unberücksichtigt. 

A r t . 16. Für alle in diesem Beschlusse nicht vor-
gesehenen Fälle hat man sich an die Bestimmungen 
der obererwähnten Bundesgesetzgebung und des 
Kantonal-Gesetzes über die Wahlen der Gemeinde-
behörden vom 23. November 1854, sowie auch an 
das Nachtragsgesetz vom 23. Mai 1860 die Hilfs-
schreibämter betreffend, zu halten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 2. Ol-
tober 1875, um an den Sonntagen 17., 24. und 31. 
laufenden Oktobers in allen Gemeinden des Kan-
tons angeschlagen und veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 

zz. Vhappex . 
Der Staatsschreiber, 

V « « . llla«berini. 
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Dekret. 
Vom 24. Uovcmber 1875. 

betreffend die Bereinigung der Gemeinden Mörel, 
Visier und Filet. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht des Begehrens der Gemeinde Filet 

jener von Mörel einverleibt zu werden; 

Auf Einsicht der von letzterer Gemeinde ertheilten 

Bestimmung unter der Bedingung, daß in diesem 

Anschlüsse zugleich auch die Gemeinde Bister einbe« 

griffen werde — welchem Begehren diese ihre I u -

stimmung verweigert; 

I n Erwägung, daß diese drei nahe bei einander 

liegengen Gemeinden zusammen eine Bevölkerung 

von nur 430 Seelen zählen und, besonders für 

Weiden und Wälder, gemeinsame Burgerintereffen 

haben; 

Auf Einsicht des Art. 15 der Kantonsverfassung; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

Beschließt: 

A r t. 1, Die Gemeinden Mörel, Filet und Bister 
sind mit ihrer gegenwärtigen Gebictsausdchnung in 
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eine einzige Gemeinde unter dem Namen „ G e 
meinde M ö r e l " vereinigt. 

A r t . 2. Der Staatsrath ist mit der Veröffent-
lichung und der Vollziehung vorliegenden Dekrets 
beauftragt. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 24. 

Wintermonat 1875. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
J8. v> Vh aftonay. 
Die Schriftführer: 

&. « . Vtoten — I . Hh«vex. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag 26. laufen-
den Christmonats in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Sitten, den 15. Christmonat 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
I . Vhapp«, . 

Der Staatsschreiber: 
«m. »arberini. 
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Dekret 
vom 2. Dezember 1875, 

betreffend die Wuslührung des Vundesgefetze« übe« 
Feststellung und Beurkundung de« Vivilstnnde« 

und die Ehe. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Ausführung des Bundesgefetzes vom 24. 

Christmonat 1874 und des Bundeöbeschlusses vom 
17. Herbstmonat 1875 über die Haltung der Civil« 
standsregister und die Ehe; 

Auf den Antrag des StaatsratheS, 

B e s c h l i e ß t : 

i . ftapittl. 

Organisation der Vivitstand»»mter. 

A r t . 1. Für die Führung derCivilstands-Regifter 
ist der Kanton in 53 Kreise eingetheilt, nämlich: 

1) Oberwald, Obergesteln und Ulrichen. . 
2) Münster, Reckingen und Geschinen. 

3) Blitzingen, Gluringen, Niederwald, Selkingen, 
Viel und Ritzingen. 

4) Binn. 

5) Ernen, Fiesch, Bellwalb, Fiescherthal, Lar, 
Steinhaus, Mühlibach und Ausserbinn. 
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6) Grengiols, Betten, Ried, Mörel, Bitfch, 
Greich, Martisberg und Goppisberg. 

7) Brig, Naters, GliS, Ried, Mund, Thermen, 
Eggcrbcrg, Birgisch und Brigerbad. 

8) Simpeln und Gondo. 

9) Visp, Visperterbinen, Zeneggen, Eyholz, Lal-
den, Baltschieber und Gründen. 

10) Törbel, Stalden Staldenried, Emd und 
Eisten. 

11) St. Niklans, Grächen, Täfch und Ranba. 
12) Zermatt. 

13) Grund, Fee, Valen und Almagel. 

14) Raron, Ausserberg, Steg, Niedergesteln und 
Höhten. 

15) Birchen, Eischoll und Unterbäch. 
16) Blatten, Wyler, Kippel und Ferben. 

17) Turtmann, Gampel, Ergisch, Ober-EmS und 
Untcr-Ems. , 

18) Leuck, Albinen, Erschmatt, Agaren, Bratsch, 
Fesch el und Guttet. 

19) Salgcsch, Varen und Inben. 

20) Leuckerbad. / 

21) SiderS und ChippiS. 
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22) Venthen, Miesen, Mollens, Randogne und 
VeyraS. 

23) Challais, Gron, St. Leonharb und Gradetsch. 

24) Luc und Chanbolin. 

25) Ayer, St. Jean und Grimentz. 

26) Lens. 

27) Ayent. 

28) Mage, Nar und Vernamiege. 

29) St. Martin. 

30) Evolena. 

31) Heremence. 

32) Ver und Agettes. 

33) Sitten, Brämis und Salins. 

34) Saviefe, Grimsel und Arbaz. 

35) Nendaz und Veysonnaz. 

36) Gundis und Vetroz. 

37) Cbamoson und Ardon. 

38) Iserables. 

39) Saron, Leytron, Ridbes und Saillon. 

40) Fülly. 

41) Martinach-Combe, Martinach«Stadt, Mar-
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tinach-Burg, Charrat, la Batiaz und Bo-
vernier. 

42) OrsiereS und Sembrancher. 
43) Liddes und Burg-St.-Peter. 
44) Bagnes und Volleges. 
45) Salvan und das Dorf la Crettaz. 
46) Finshauts. 
47) Evionnaz, Dorcnaz und Collonges. 

48) St. Moritz, Massonger, Verossaz und Rer. 
49) Monthcy und Collombey-Muraz. 
5l)) Troistorrents. 

51) Valb'Illiez. 

52) Champery. 
53) Vouvry, Vionnaz, St. Gilgolph und Port-

Valais. 

Die Bezeichnung des Hauptortes im Kreise ist 
dem Ermessen des Staatsraths anheimgestellt, der 
die Bequemlichkeit für die Bevölkerung, so wie die 
Erfordernissen einer zweckmäßigen Einrichtung der 
Civilstands - Aemter und die Auswahl der Beamten 
zu berücksichtigen hat. 

A r t. 2. Der Staatsrath ernennt für jeden Kreis, 
nach Einvernahme der Gemeinden, den Civilstands« 
beamten. 
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Dieser Beamte hat die Wahl eines Stellvertre-

tcrs zu treffen, die der staatSräthlichen Genehmigung 

unterliegt. 

A r t . 3. Die Civilstandsbcamten haben folgende 
Verpflichtungen und Amtsbefugnisse: 

a) Sie halten doppelte Register nach einer einzi-
gen, jährlich abzuschließenden Nummerirung 
der Geburten, Sterbefälle und Trauungen die 
in ihrem Kreise stattfinden; 

b) Sie halten, auf gleiche Weise, ein Register der 
Geburten, Sterbefälle und Trauungen ihrer 
Kreisangehörigen, die außer diesem Kreise 
stattfinden; 

o) Sie verabfolgen die Auszüge oder die Ab

schriften dieser Register; 

d) Sie nehmen die Verkündungen und die Trau-
ungen vor; 

Sie sorgen für die Verkündigungen, wenn 
Eines der Brautleute außer dem Kreis wohnt; 

Sie fertigen die zur Abschließung der Ehe 
außer dem Kreis erforderliche Ermächtigung 
aus; 

Sie fertigen die Auskündungsbescheinigun-

gen und Trauungsscheine aus; 
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e) Sie übermitteln, innert acht Tagen, an die Ci-
vilstansbeamten des Wohn - oder Heimatortes 
die Eintragungen der in ihrem Kreis vorge-
kommenen Geburten, Trauungen, und Ster-
befalle von Personen, die in einem andern Ci-
vilstanbskreise wohnhaft oder heimatberechtigt 
sind; 

l) Sie tragen in der Unterabtheilung dieser Re-
gister die nämlichen, aus einem andern Civil̂  
standskreis der Schweiz oder des Auslandes 
erhaltenen Mittheilungen ein, so wie auch die 
von den Gerichten ausgesprochenen Scheidun-
gen und Nichtigerklärungen der Ehe von 
Wohnsäßigen und Heimatberechtigten ihres 
Kreises; 

g) Sie schließen je auf Ende des Jahres die ver-
schiebenen Register ab und bescheinigen dieselben 
als gleichlautend; die eine Ausfertigung bleibt 
in den Archiven des Amtes, während die andere 
innerhalb 10. Tagen nach Jahresschluß an das 
Departement des Innern gesendet wird, um in 
den Staatsarchiven hinterlegt und aufbewahrt 
zu werden; 

h) Eintragungen, welche nach Einreichung der 
zweiten Ausfertigung in der ersten angebracht 
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werden, theilen sie sofort, dem Staatsarchivat 

mi t ; 

Sie schicken jährlich, oder auch in kürzern, 

vom Bundesrath bestimmten Zeitfristen und 

nach den von demselben ausgestellten Formu^ 

larien, an das eidgenössische statistische Bureau 

ein Verzeichniß der Geburten, Sterbefalle, 

Trauungen, Scheidungen und Nichtigerklä-

rungen von Ehen; 

i) Sie fertigen weitere Register an, sofern solche 

durch kantonale Gesetze oder Verordnungen 

vorgeschrieben werden, und liefern diejenigen 

Auszüge ab, welche fnr die kantonale und die 

Gemeinde-Verwaltung erforderlich sind; 

(Bundesgesetz. Art. 5. — Bundesverord
nung für die Haltung der Civilstandsregister, 
vom 17. Herbstmonat 1875 — und Bundes
beschluß vom gleichen Datum betreffend die 
statistische Ausfertigung dcrCivilstandsregister.) 

k) Alle Belege, welche den Einschreibungen in die 
Geburts-, Todten- und Eheregister zu Grunde 
liegen, haben sie in drei gesonderte Einthei-
lungen, nach Jahrgängen nummerirt, aufzube-
wahren, (Bundesgefetz. Art. 10.) 
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1) Sie vollziehen, mit einem Worte, alle in der 

sachbczüglichen Bundesgesetzgebung enthaltenen 

Vorschriften. 

A r t . 4. Der Gehalt der Civilftanbsbeamten 

wird durch den Staatsrath festgesetzt. 

Diesen Gehalt haben jeweilen die den CivilstanbS-

kreis bildenden Gemeinden, im Verhältniß ihrer 33e* 

völkerung zu bestrciten, während derselbe in den Ge-

mcinden selbst nach den Grundsätzen deSGesetzeS über 

Verkeilung der öffentlichen Lasten getragen wird. 

Der Einzug dieses Gehalts findet je alle sechs 

Monat durch den Bezirkseinnehmer statt, auf vom 

Departement des Innern ausgestellte Anweisung. 

Den Stellvertreter bezahlt der betreffende Beamte 

selbst. 

A r t . 5. Nebst seinem GeHalle bezieht der Civil-

standsbeamte für jede Ausfertigung der Civilstands-

rcgister, laut § d. des Art. 5 des Bundesgesetzes in 

Sachen, eine Gebühr von 60 Rappen, den Stempel 

nicht miteinbegriffen. 

Die Ausfertigung an dürftige Personen, und jene 

welche kraft internationaler Verträge ober auf dem 

Verwaltilligewege ausgestellt werden, sind unent-

geldlich zu verabfolgen. 

CHANCEUEFHE D'ETAT 
1)1 CAXTILN DU VALAIS. 
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A r t . 6. Die Civilstandsämter und die für die 

betreffenden Archive erforderlichen Räume hat die 

Gemeinde des Kreises, wo sie errichtet sind, uncnt-

geldlich zu liefern. 

Die Lage und die Einrichtung dieser Aemter 

müssen durch das Departement des Inner» geneh» 

migt werden. 

Dieselben dürfen ohne dessen Ermächtigung nicht 

geändert werden. 

A r t. 7. Die Eivilstandsregister und die amtlichen 

Siegel liefert der Staat. 

Art . 8. Die Gemeinderäthe sind als Polizcibe-
Horde mit der Geburtseintragung der Findelkinder 
beladen, gemäß den Vorschriften des Art. 19 des 
BunbeSgefetzes. 

Sie sind ebenfalls verpflichtet, für die in Civil» 

standskreisen todt aufgefundenen unbekannten Per-

sonen die Anzeige zu machen, in Gemäßheit des Art. 

23 des erwähnten Gesetzes. 

A r t. 9. Zur Geburtsanzeige innert drei Tagen 

sind gehalten: 

1) Der eheliche Vater, beziehungsweise ein dazu 
gehörig Bevollmächtigter; 
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2) Die Hebamme ober der Arzt, welche bei der 
Niederkunft zugegen gewesen sind; 

3) Jede andere dabei zugegen gewesene Person; 
4) Derjenige, in dessen Wohnung ober Behausung 

die Niederkunft erfolgt ist; 
5) Die Mutter, sobald sie dazu im Stande ist. 
Diese Verpflichtung der in der vorstehenden Rei-

henfolge später genannten Personen tritt nur dann 
ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht 
vorhanden oder derselbe an der Erstattung'der An-
zeige gehindert ist. (Art. 14 und 15 des Bundes-
gesetzeS.) 

A r t . 10. Jeder Sterbefall ist längstens innerhalb 
48 Stunden dem Civilstandsbeamten des Kreises 
mündlich anzumelden. . 

Zu der Anzeige verpflichtet ist das Familienhaupt, 

beziehungsweise die Wittwe oder die sonstigen nach-

sten Angehörigen des Verstorbenen, und wenn ein 

solcher Verpflichteter nicht vorhanden oder an der 

Anzeige gehindert ist, Derjenige, in dessen Wohnung 

oder Behausung der Sterbefall sich ereignet hat, oder 

die Personen welche beim Tobe zugegen gewesen sind, 

endlich in deren Ermanglung die Ortspolizei. (Art . 

20 des Bundesgesetzes.) 
8 
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Ar t . 11. Die Civilstandsanzeigen betreffend die 
VerpstegungS-Kranken- und Gefängnißanstalten, die 
Ordens -, Waisen - und Kofthäuser geschehen durch 
amtliche Zuschrift der betreffenden Anstaltsvorsteher, 
innert der Frist von 48 Stunden. 

Ar t . 12. Der Civilstand und die Führung der 
darauf bezüglichen Register stehen unter der Aufsicht 
des Staatsraths, der dieselbe durch das Departement 
des Innern ausübt. 

Die Civilstandsämter werden jährlich wenigstens 
einmal infpizirt. (Art. 12 des Bundesgesetzes) 

A r t. 13. Das Departement des Innern ist die 
zuständige Aufsichtsbehörde, um im Verwaltungs-
wege die Berichtigung eines offenbaren, in den Ci-
vilstandsregistern vorsindlichen Irrthums auzuord-
nen. (Art. 9 des Bundesgesetzes.) 

Im Falle einer Beerdigung gegen die Vorschrift 
des Art. 21 des Bundesgesetzes, hat dieses Depar-
tement ebenfalls die Ermittlung deS Sachverhaltes 
vornehmen zu lassen, um alsdann die Eintragung 
des Todesfalles zu bewilligen. 

Ar t . 14. Zur Entgegennahme der Geburts-und 
Sterbeffälle-Anzeigen sind die Civilstandsämter das 
ganze Jahr über täglich während wenigstens einer 
Stunde offen. 
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Zur Abschließung der Ehe steht der Eivilstanvs-
beamte den Betheiligten je an zwei Tagen der Wo-
che zur Verfügung. 

Die in diesem Artikel erwähnten Stunden und 
Tage bezeichnet jeder Beamte selbst, unter Vorbe-
halt der Genehmigung durch das Departement des 
Innern. 

A r t . 15. Civilstandsbeamten und deren Stell-
Vertreter werden vor ihrem Amtsantritt durch den 
Regierungsstatthalter beeidet. 

II. Stapitel. 

Kefunde« Bestimmungen über die Ehe. 

Art . 16. Die Verkündung der Eheversprechen 
geschieht durch Anschlag an der gewöhnlichen öffent-
lichen Aufrufungsstelle der Gemeinden des Wohn-
orts und des Heimatsorts beider Brautleute. 

A r t . 17. Ist der Bräutigam nicht Schweizer, so 
sollen die Verkünbung und die Trauung nur auf die 
Erklärung des Justiz-und Polizeidepartements hin 
stattfinden, baß dieser Bräutigam in seinem Heimat-
lande die zur dortigen Annerkennung der Ehe vor-
geschriebenen Formalitäten erfüllt. 

Dieses Departement ist auch die zuständige Be-
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Horde zur Ertheilung der im Art. 31 des Bundes-
gefetzeS vorgesehenen Dispensirung. 

Ar t . 18. Im Falle von Todesgefahr kann der 
Gerichtspräsident des Bezirkes, in welchem die 
Trauung stattfinden soll, die Vornahme derselben, 
auch ohne vorausgegangene Verkündung, gestatten. 
(Art. 37, 2. Alinea des Bundesgesetzes.) 

III. C a p i t e l . 

Abänderungen am bürgerlichen Gesetzbuch durch da« 
Dnndesgesetz. 

A r t. 19. Der Art. 77ches bürgerlichen Gesetz-
buches wirb durch folgende, Bestimmung ersetzt: 

„Das Eheverlöbniß erwirkt nur insofern ein Ci-
vilklagrecht, als der Civilftandsbeamte darüber Akt 
aufgenommen, laut Art. 32 des oberwähnten Bun< 
desgesetzes. 

A r t . 20. Die Klage» auf Ungiltigkeit der Ehe, 
die auf Ehescheidung oder auf Scheidung von Tisch 
und Bett werden nach dem ordentlichen Gerichts-
verfahren eingeleitet; sie unterliegen dem Vermiß 
lungsversuche nicht und es wird darüber unter Vor< 
behalt des Berufungsrcchtes erkannt. 

Der Gerichtsstand ist der im Art. 43 des Bun-
deSgesetzes vorgesehene. 



A r t. 2 1 . Die Artikel 28, 30, 31 und 32 des 
bürgerlichen Gesetzbuches sind durch die Artikel 9, 
11 ,12 und 5,8 des Bundesgefetzes über den näm
lichen Gegenstand ersetzt. 

A r t . 22. Der Art. 124 des bürgerlichen Gesetz-
bucheS, betreffend den Civilstand der Kinder aus 
einer ungiltigen Ehe, ist durch der Art. 55 des 
Bundesgesetzes ersetzt; die Art. 134 und 135 des 
erwähnten Gesetzbuches, betreffend die Legitimation 
vorehelicher Kinder durch die nachfolgende Ehe, sind 
durch die Art. 25 und 41 des nämlichen Gesetzes 
ersetzt. 

IV. Stapittl. 

Von den bürgerlichen Folgen der Ehescheidung oder von 
der Scheidung von Tisch und Zett. 

A r t . 23. I s t die Ehescheidung wegen eines der 
unter den llll. a, b, c und d beS Art. 46 beS vorer-
wähnten Bundesgesetzes angeführten Gründe ausge-
sprechen worden, so zieht das Scheidungsurtheil 
gegen den schuldigen Ehegatten den Verlust aller 
Vortheile nach sich, die das Gesetz dem überlebenden 
Gatten auf das Vermögen des verstorbenen zusi-
chert, so wie auch jener, die ihm von dem andern 
Ehegatten durch Heirathsvertrag oder nach Einge-
hung, der Ehe zugewendet waren. 
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Der Ehegatte, wider den die Scheidung zugelassen 

wurde, kann überdieß zu Gunsten des andern zu 

einem Verpstegungsgehalt verfällt werben, welcher 

nach dem Maße der Bedürfnisse beS unschuldigen 

Ehegatten und dem Vermögensstande des schuldigen 

bestimmt werden soll. 

Dem Ehegatten, der die Scheidung erlangt, blei-

ben die ihm vom andern Ehegatten zugestandenen 

Vortheile selbst dann, wenn dieselben gegenseitig 

stipulirt wurden und die Gegenseitigkeit nicht statt 

hat. 

A r t . 24. Wenn die Ehescheidung wegen eines 

der im Art. 46, litt, e und im Art. 47 des Bundes-

gefetzes angeführten Gründen ausgesprochen wurde, 

so verlieren die Ehegatten keines der, für den Fall 

des Ueberlebens, auf das Vermögen ihres Mittgat« 

ten erworbenen Rechte; er tr i t t aber in diese Rechte 

nur zu der Zeit und unter dem Verhältnisse, wie das 

der Fall gewesen wäre, wenn die Scheidung nicht 

stattgefunden hätte. 

A r t. 25. Die Art. 108,109,110,111 und 168 
des bürgerlichen Gesetzbuches sind auf die Ehefchei-
bung anwendbar. 

A r t. 26. I m Falle der Scheidung führt der nicht 
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wieder verheiratete Ehegatte, wenn er einen Ver-

pfiegungsgehalt erlangt, fort, denselben lebenslang-

lich zu beziehen. 

Wenn der Ehegatte, der ihn schulbet, stirbt, so wirb 

dieser VerpfiegungSgehalt durch die Erben bezahlt. 

Der geschiedene Ehegatte, der sich zum zweiten 

Male verheirathet, verliert alle aus der ersten Ehe 

entspringenden Rechte. 

A r t. 27. Der Art. 797 des bürgerlichen Gesetz-
bucheS ist auf den geschiedenen Gatten nicht an-
wenbbar. 

A r t. 28. Wenn das Gericht bloß Scheidung von 

Tisch und Bett ausgesprochen hat, j o werden deren 

«ivilrechtliche Folgen durch die Bestimmungen des 

bürgerlichen Gesetzbuches, V I . Kapitel, V. Titels 

ersten Buches, geregelt. 

V . Aapittt. 

Straffälle. 

A r t . 29. Von Amtswegen ober auf erhobene 

Klage müssen belangt und bestraft werben: 

1) Mit einer Buße bis auf hundert Franken, Die-
jenigen, welche die Bestimmungen der Artikel 
14 ,15 ,20 und 41 des Bundesgesetzes bezüg-
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licy vie von den Betheiligten zu mun;c..«._ 
Geburts-und Todesanzeigen nicht beobachten; 

2) M i t einer Buße bis auf dreihundert Franken, 

die Civilstandsbeamten, welche die ihnen vom 

Bundesgesetze auferlegten Pflichten verletzen, 

so wie auch die Geistlichen, welche gegen die 

Bestimmungen des Art. 40 des nämlichen Ge-

fetzes handeln. I m Wiederholungsfalle wirb 

die Buße verdoppelt und der Beamte abgesetzt. 

Die Geistlichen haften den Betheiligten ge< 

gcnüber ebenfalls für die civilrechtlichen Folgen. 

Sämmtlichen interefsirten Parteien steht, in 
Beziehung auf die Anwendung dieses Artikels 
gegen Urtheile der kantonalen Gerichte, der 
Rekurs an das Bundesgericht offen (Art. 59 

. Bunbesgefetz). 

VI, »apitet. 

Uebergllngebestinlmnngen, 

A r t. 30. Die Geburten und Todesfälle vor dem 
1. Jänner 1876, die dem Eivilftanbsbeamten vor 
diesem Zeitpunkte noch nicht angegeben sind, werden 
vom 1. Jänner 1876 an in Gemäßheit dieses De-
kretes eingetragen. 

A t t. 31. Das vorliegende Dekret ist auf jede 



Ehe anwendbar, für welche die Veilunoungen am 
31. Christmonat 1875 bereits begonnen haben. 

Der Civilstanbsbeamte hat sich zu überzeugen, daß 

der VerkündungSakt vollendet, und daß keine Ein-

spräche gemacht worden. 

A r t . 32. Die jetzt bestehenden und nach dem Ge-

setze vom 25. Ma i 1852 eingerichteten Civilstands-

register werden, von den bisherigen Verwahrern 

abgeschlossen, den neuen Beamten, bei deren Amts-

antritt, übergeben. 

Die Art und Weife der Uebergabe dieser, Register, 
und was auf die Ausfertigung der Register vor 
1852 Bezug hat, werden zwischen dem Staatsrath 
und bim Diozösanordinariat ausgemacht. 

A r t . 33. Von der auf den 1. Jänner 1876 fest, 

gesetzten Inkrafttretung des Bundesgesetzes an find 

die neuen Civilstandsbeamten allein befugt, Scheine 

und Auszüge aus den Civilstandsregistern zu verab-

folgen. 

A r t . 34. I m Falle, wo Ast* über Geburten «der 

Sierbefälle vor dem 1. Jänner 1876 nach dem 

Bundesgesetze auszufertigen sind, und es sich aus der 

Erklärung des Civilstandsbeamten, der die Register, 
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in welche diese Akte hätten eingetragen werben sollen, 

inne hat, ergiebt, baß sie nicht barin stehen, wirb 

dieser Mangel, laut Art . 29 des bürgerlichen Ge

setzbuches, ober durch eine öffentliche, vom Gemein< 

derath beb Geburtsorts, des Wohnorts ober der 

Burgerschaft des Betheiligten ausgefertigte Urkunie 

ergänzt. 

VII. Stapitet. 
Schlnßblstimmnngen. 

A r t . 35. Das Gesetz vom 23 Christmonat 1837 

über die von Wallisern im Ausland oder von Frem-

den im Kanton eingegangenen Ehen und über die 

gemischten Ehen, ferner die Gesetze vom 25. Ma i 

1852 und vom 27. November 1854 über die Hal-

tung der CivilstanbSregister, so wie das Dekret vom 

24. November 1874 über die Kompetenz der lürger-

lichen Gerichte bezüglich der civilrechtlichen Folgen 

der Eheverlöbnisse sind widerrufen. 

Art. 36. Das vorliegende Dekret tritt mit dem 
1. Jänner 1876 in Kraft. 

A r t . 37. Der Staatsrath ist mit der Ausfüh-

rung dieses Dekretes beauftragt, und hat die erfor» 

berlichen Beschlüsse zur Vollziehung deS Bundes, 

gesetzeS in Sachen zu fassen. 
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So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 2. 
Dezember 1875. 

Der I. Vize-Präsibent des Großen Rathes, 
«r. » t » « « » h 

Die Schriftführer, 
* . * . »toten. — I . Hhovex. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht der diesem Dekrete, unterm 13. 

Chriftmonat 1879, vom Bundesrathe ertheilten Ge-
nehmigung, unter Vorbehalt nachstehender Abän-
berungen: 

1° Das $toeitt Alinea, litt, h des Art.3 ist fol-
genbs abzufassen: „Sie geben die statistischen 
Auszüge und ertheilen den Bunbesbehörden 
Auskunft nach den von ihnen aufgestellten For-
mularien, gegen eine durch den Bundesrath zu 
bestimmende Entschädigung." 

2" Dem Art. 14 folgendes Alinea beizusetzen: 
„Die Genehmigung des Departements des I n -
nern wird auf dem Civilstandsamte ange-
schlagen." 

Beschließt: 
Vorstehendes Dekret wird in allen Gemeinden 
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beS Kantons, Sonntags, den 2(\ laufenden Christ
monats veröffentlicht und angeschlagen. 

Sitten, den 15. Christmonat 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
I . Ghappex . 

Der Staatsschreiber: 
Gm- Narberini. 

Amtliche Anzeige 
• vem 18 Christmonat 1875, 

bezüglich ttt Führung be« VivUft»nds,«gister 

Die Gemeindeverwaltungen und - das Publikum 
werden in Kenntniß gesetzt, baß der Staatsrath die 
Hauptorte, wo die Civilstandsämtcr errichtet werden 
sollen, in nachstehender Weise bezeichnet und in den 
einzelnen Kreisen folgende Civilstanbsbeamten ge-
wohlthat: 
«Krei«. Hanftort lu» Kreise« 

und amtlicher Wohnsttz «i»ilsta»d«l>eamte. 
z ^ ^ de«,,C«llstllnd«- ' 

beamten 

1 Obergesteln Hallenbarter, Augustin 
2 Münster Guntern, Franz. 
3 Gluringen Carlen, Anton, Sohn. 
4 Bin« Walpen Leopold 



— 125 — 

Are!« HllNptoit dc, Kreise« 
und amtlich« Wohnsitz 

s^j.0 de« Tivilstllnd«-
beamten 

5 Ernen 
6 Mörel 
7 Brig 
8 Simpeln 
9 Bisp 

10 Stalden 
11 St. Niklaus 
12 Zermatt 
13 Saas-Grunb 
14 Raron 
15 Unterbäch 
16 Kippe! 
17 Turtmann 
18 Lenck 
19 Varen 
20 Leuckerbad 
21 Siders 
22 Venthen 
23 Gradetsch 
24 St. Luc 
25 Nissvye 

Civiistandsbeamte. 

Clausen, Karl. 
Albrecht, Fridolin. 
Tschieder, Franz. 
Klüser, Joseph Anton. 
Clemenz Cäsar. 
Benetz, Ignaz. 
Imboden, Niklaus. 
Biner, Stephan. 
Andenmatten, Peter Ios. 
Andereggen, Eduard. 
Werlen, Anton. 
Werlen, Ioh., v. Ferben. 
In-Albon, Joseph. 
Gentinetta, Julius. 
Julier, Oskar. 
Loretan, Monz. 
v. Chastonay, Ioh. Mar. 
v. Preur, Benjamin. 
Bürcher, Ios., v. Grotte. 
Zufferey, Joseph. 
Monnier, Bttsilius, »on 

Grimentz. 
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Nro. 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

> SllUftoit de, Aleis« 
nni amtlicher Wllhnsti 

dt» <li»ilst«nd» 
btarnttu. 

LenS 
Ayent 

Nar 
St. Martin 
Evolena 
Heremence 
Väsch 

Sitten 

Saviese 
Nendaz 
Gunbis 
Chamoson (St.^3 

des Clages 
IserableS 
Saillon 
Fiilly 
Martinach 
OrsiereS 
Liddes 

• Cl»Ustand5beamte. 

Romailler, Peter Lubw. 
Conftantin, IohanneS-v. 

Gott. 
Grand, Ioh. Baptist. 
Beytrison, Joseph. 
Follonier, Joseph. 
Sierro, Johann Riklaus. 
Pitteloub, Daniel, von 

Agettes. 
v. Riedmatten, Ludwig 

3aver. 
Dümoulin, Franz. 
Deleze, Johann Joseph. 
Evequoz, Peter Ludwig. 

>. 

Gaillard, Friedrich. 
Larzey, Johann Joseph. 
Copt, Joseph. 
Dorsaz, Franz, Vater. 
Moranb, Alphons. 
Tornay, Peter Ipseph. 
Riche, Peter. 
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A«i«. Sllllptort de, Kltise« 

Nro. 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

nno «MlUly« «t>«YUs 
de» CivUstllnd»» 

beamten. 

VagneS 
Salvan 
Finshauts 
CollongeS 
St. Moriz. 
Monthey 
Troistorrents 
Bald'Illiez 
Champery 
Vouvry 

* <lli»ilstllnd«bl»mte. 

Beste, Benjamin. 
Delez, Franz. 
Chapper, Joseph. 
Rouiller, Zacharias. 
v. Stockalper, Julius. 
Delacoste, Adrian. 
Monnay, Peter Joseph, 
Durier, Ignaz. 
ErHenry, HippolytuS. 
Cornut, Julius. 

Gegeben zu Sitten, den 18. Christmonat 1875, 
um Sonntags den 26. Christmonat in allen Gemein-
den veröffentlicht und augeschlagen zu werden. 

Auf Befehl: 

Der S t a a t s k a n z l e r : 
9m. SBattttini. 
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Verordnung. 
über das tragen von Uniformen und militärischen 

Wbzeichen ««Her der Dienstzeit. 

Der schweizerische Bundesrath, 
I n Vollzichung von Art. 151. und 159. der Mi -

litärorganisation vom 13. Wintermonat 1874, 

V e r o r d n e t : 

1. Sämmtliche, der Mannschaft außer Dienst an» 
vertraute Bekleidungs-, Bewaffnungs- und Aus-
rüstungsgegenstände sind Eigenthum des Staates. 

Veräußerung, oder Verpfändung solcher Gegen-
stände werden nach den Bestimmungen der Straf-
rechtsstege für die eidg. Truppen (Art. 151, g und 
Art. 166, 22) bestraft. 

2. Das Tragen von ordonnanzmäßigen Uniform-
Mken und Ausrüstungsgegenständen außer Dienst ist 
strenge untersagt. I n gleicher Weise ist Jedermann 
das Tragen von militärischen Gradauszeichnungen 
außer Dienst verboten. 

Zuwiderhandelnde sind dem betreffenden Kreis-
kommandanten zu »erzeigen und "on diesem mit ei-
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n«r Buße von 2—30 Franken, oder eifachem ober 
strengen Arrest bis auf 5 Tage zu bestrafen. Im 
Falle, daß eine Geldbuße ausgesprochen wird, ge-
bührt dem Verleider ein Drittheil. Die Bußen fallen 
dem eidgenössischen Invalidenfond zu. 

3. I n die gleiche Strafe gemäß Ziffer 2 verfällt 

derjenige, welcher einen Gegenstand militärischer 

Ausrüstung oder Bekleidung käuflich oder schenk-

weise, oder aus irgend welchem andern Grunde 

übernimmt. Solche Gegenstände können überdies, 

wo und wann sie getroffen werden, ohne Ersatz zn 

Handen genommen werden. 

4. Wehrpflichtige, welche zu Festanläßen ihre Uni-
form außer Dienst tragen wollen, habe« dafür die 
Bewilligung der kantonalen Militärbehörde einzu-
holten. 

Bern, den 29. Weinmonat 1875. 

I m Namen des schwelz. B u n d e s r a t h e S , 

Der Bundespräsident: 
«ch««ee. 

Der Kanzler der Eidgenossenschaft: 
«chieß. 

9 
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Der <&taat&tati) des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung der eidgenössischen oben ange< 

führten Verordnung vom 29. October 1875 über 
das Tragen von Uniformen u. 

Beschließt: 

Art . 1. Die SectionS-Chef (Militäraufseher)" 
die Gemeindebehörden und ihre Polizei, Agenten, 
wie auch die Landjägerei sind hauptsächlich beauftragt, 
die in der Verordnung vom 29. October 1375 vorge
sehenen Zuwiderhandlungen den betreffenden Kreis« 
Kommandanten zu »erzeigen. 

A r t . 2. Der Verbal-Prozeß über die Zuwider" 
Handlung und die ausgesprochene Buße ist in 2 Dop. 

. peln innert 8 Tagen dem Finanz »Departement zu 
übcrmachen, welches ihn anzeigen läßt, die Bußen 
bezieht und darüber eine eigene Rechnung führt. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 18. De-
5 >mber 1875. 

Der Präsident des Staatsrathes ; 
I T h a p p e x . 

Der Staatsschrciber: 
Vm. fBatbttini. 
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Beschluß 
vom 20, tfhriflmonat 1875, 

übe« die Führung der Vivilstand«register. 

Der Swtsrath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung des Dekrets vom 2. Christmonat 

1875 über die Führung der Civilstandsregister und 
die Ehe; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Ar t . 1. Die, kraft des obererwähnten Dekrets 
von 2. Christmonat 1875, durch den StaatSrath er-
nannten Civilstandebcamten begeben sich Freitags, 
den 31. laufenden ChrlstmonatS zu den HHrn. Rc-
gierungsstatthaltern ihrer betreffenden Bezirke, um 
in deren Hände den, im Art. 15 des nämlichen De-
krets, vorgeschriebenen Eid abzulegen. 

A r t. 2. Die Civilstandsbeamten haben die Wahl 
ihrer Stellvertreter zu treffen und ihren Vorschlag 
bis spätestens zum 1. Hornung 1876 dem Departe-
ment des Innern einzureichen, um der Genehmigung 
des Staatsraths unterbreitet zu werden. 

Die Stellvertreter muffen im Hauptort wohnen 
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wo das Civilstanhsamt errichtet ist. Der Brief, in 

welchem der Kandidat vorgeschlagen wird, giebt 

dessen Alter und bürgerlichen Beruf an, und wird 

von einem Probestück der Handschrift desselben bc-

gleitet. 

A r t. 3. Die mit der Führung der Civilstands-
register betrauten Beamten unterbreiten, innert der 
im vorgehenden Artikel bestimmten Frist, dem Depar-
tement des Innern den Stundenplan ihres Dienstes, 
in Gemäßheit des Art. 14. des oberwähnten fachbe-
züglichen Dekretes. 

A r t. 4. Die kraft des Gesetze.' vom 25. Mai 
1852 eingerichteten Register, die sich gegenwärtig in 
den Händen des Hochw. Diozösanklerus befinden, 
werden bis zum 1. künftigen März bei den Hochw. 
HHrn. Bezlrks'Supervigilanten hinterlegt. 

Inner t den darauffolgenden ersten vierzehn Tagen 

sollen die HHrn. Regierungsstatthalter der Bezirke, 

behufs Uebergabe derselben an die CivilstandSbe-

amten der einzelnen Kreise, diese Register an den 

bezeichneten Ablagen in Empfang nehmen, dieselben 

a«erkennen und dafür Quittung au.Sstellen, insofern 

dieselben bis auf den 31 . Christmonat 1875 vollstän» 

dig und authentisch abgeschlossen befunden wurden, 
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hung der sachbezüglichen Gesetzgebung begonnen. 

A r t . 5. I n der Zwischenzeit der Uebergabe der 

fraglichen Register an die neuen Beamten, werden 

die Auszüge, welche diese letztern zu machen hätten, 

durch sie von den frühern Beamten begehrt, welche 

dieselbe unter ihrem Siegel ausstellen. 

Diese Auszüge werben dann auf die neuen, zu 

Kraft bestehenden Formularien geschrieben, und alö 

mit den Registern übereinstimmend erklärt, ausgestellt. 

Das nämliche Verfahren gilt für die Auszüge aus 
den vor 1852, in lateinischer Sprache abgefaßten Re-
gistern, von denen der Hochw. Klerus authentische 
Uedersetzungen ausstellt. 

A r t. 6. Die zu den Civilstandsämtern bestimmten 

Lokale, welche die Kreis-Hauptorte zu liefern haben, 

müssen diesen Beamten vor deren Amtsantritt an-

gewiesen werden. 

Dieselben werden im Verlauf des ersten Semesters 
des Jahres 1876 inspizirt, sie dürfen sich weder in 
einem Gasthof oder Wirthshaus, noch in bewohnten 
Zimmern befinden. 

Die Verwaltungen der Kreis-Hauptorte haben 

diese Lokale mit der erforderlichen Ausstattung zu 
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versehen, als Tische, Stühle, Schreibpult und bc< 

sonders einem verschließbaren, hinreichend geräu-

migen Schranke, um auf der einen Seite sämmtliche 

Register, Formularien, u. s. w. einzuschließen, und 

auf der andern die alphabetisch geordneten Fächer, 

um darin alle auf den Eivilstand bezüglichen Urkun-

den aufzubewahren. 

M i t Ausnahme der des laufenden Jahres, sollen 

alle Register, so viel möglich vorzugsweise in gcwülb< 

ten und vor Feuerbrunst gesicherten Orten hinterlegt 

und aufbewahrt werden. 

Die sachbezüglichen Gesetze, Dokumente und Rc* 

glemente, so wie der Stundenplan, wann das Amt 

offen steht, werden im Inner» der Lokale angeschla-

gen. Die, unter Genehmigung des Departements 

des Innern, gewählten Amtsstundeu werden ferner 

auf der Eingangsthüre angegeben und in allen Ge-

meindeu des Kreises öffentlich angekündet. 

A r t. 7. Alle Gemeindeverwaltungen haben au 

den gewöhnlichen AuSrufungsstellen oder an der Aus-

senseite des Gemeindehauses orer des Gebäudes, in 

welche,'.! sich das CivilstaudSamt befindet, einen mit 

Gitter und Schloß versehenen Rahmen anzubringen, 

um darin die VerlobungSverkündungen anzuschlagen, 
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die während 10 Tagen ausgestellt bleiben und dann 
aufbewahrt werden müssen. 

A r t. 8. >̂ ede gegen eine Traunng gemachte Ein-
spräche muß durch den Civilstandsbeamten in ein 
eigenes Protokoll eingetragen werden. Der Inhalt 
muß von den Einsprechenden unterzeichnet und dir 
Unterschrift durch den Beamten bescheinigt sein. I n 
das nämliche Protokoll sind auch im Auszüge die 
amtlichen oder privaten- Korrespondenzen ober Er« 
llarungen einzutragen, die auf den gleichen Gegen-
stand Bezug haben. (Art. 35 des Bundesgesetzes.) 

A r t. 9. Die Verkündung der Eheversprechen ver-

mittels Anschlagzetteln geschieht unentgeldlich durch 

die Gemeindeweibel des Wohn» und Heimatsortes 

jedes der Brautleute, ausser es wären diese Ge-

meinden Kreis-Hauptorte, in welchem Falle dann 

der Civilstandsbeamte des Kreises selbst für die Ber-

lündung sorgt. 

A r t . 10. Auf das Verlangen der Brautleute und 
mit Beistimmung des Civilstandsbeamten kann die 
Trauung ausser den hiezu bestimmten Tagen und 
Orten stattfinden. I n diesem Falle bezicht der Civil« 
standsbeamte eine Entschädigung von drei Franken. 

A r t. 11. Für jeden, im Interesse von Privaten, 
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für Civilstandssachen geschriebenen Brief, bezieht der 

Beamte 30 Rappen. 

A r t. 12. Wenn die Personen, die ihre Erklärung 
in den Civilstandsregistern unterzeichnen sollen, des 
Schreibens unkundig sind oder sonst nicht schreiben 
können, so sind die Beamten gehalten, es in den Re-
gistern anzumerken und das Hauszeichen als authen-
tisch zu bescheinigen. 

A r t . 13. Bei den Eintragungen von SterbefsUen 
müssen die Erklärungen so viel möglich von den ärzt-
lichen Scheinen über die Todesursache begleitet sein; 
ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde darf keine 
Beerdigung stattfinden, bis erwiesen ist, daß der 
Sterbefall in die Civilstandsregister eingetragen ist. 

Z u diesem Zwecke stellt der Civilstanbsbeamte ini» 

entgeldlich eine Beerdigungsbewilligung aus. 

A r t . 14. Der Civilstanbsbeamte stellt gleichfalls 

auch den Brautleuten unentgeldlich einen TrauungS-

schein aus, den sie dem Geistlichen zur Einsegnung 

der Ehe vorzuweisen haben. 

A r t. 15. Ausser den ihnen durch das BundeSge^ 

setz auferlegten Verfechtungen, sind die Civilstands

beamte» noch gehalten: 

1) Den Gemeindeverwaltungen, wenn sie es ver-
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langen, in bestimmten Zeiträumen, das Namens-
verzeichniß der Bürger und der wohnfäßige« 
Bürger, mit deren Geburtsdatum auszustellen. 

2) Jährlich, vor Eröffnung der Primärschulen den 
betreffenden Inspektoren derselben die Namen 
der Kinder, welche durch ihr Alter schulpstich-
tig geworden, zuzustellen. Zu diesem Behufe 
erhallen sie eigene Formularien, in welche auch 
die Namen der Eltern einzutragen sind; 

3) Jährlich das Verzeichniß der zur Rekrutenaus-
Hebung berufenen jungen Leute aufzusetzen, und 
dasselbe, auf vom Militärdepartement auSge< 
gebenen Formularien, den Sektionschefs zu 
übermitteln; 

4) Den Referenten bei den Bezirksgerichten, das 
Verzeichniß oer Kinder zukommen zu lassen, 
die »ach -dem Gesetze und in Folge Ablebens 
ihrer Eltern, unter Vormundschaft zu stellen 
sind; 

5) Den Bezirksä'rzten behufs Impfung, nach vom 
Departement des Innern mitgetheilten For-
mularien, ein NamenSverzeichniß der im Ver» 
lauf des Jahres gebornen und verstorbenen 
Kinder zuzustellen; diese Verzeichniße enthalten 
ebenfalls die Namen der Eltern. 
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Ar t . 16. Auf alle Civilstandsregister folgt ein 
alphabetisches Verzeichniß, in welchem jede Familie 
des Kreises eine Rubrick nach ihrem Anfangsbuch-
staben haben soll. 

A r t . 17. Alle Klagen der Civilstandsbeamten 
gegen Personen, welche sich im Sinne des Art. 59, 
Nro 1 des Bunbesgesetzes verfehlt, müssen an das 
Departement des Innern gerichtet werden. 

Das Gleiche ist für die Klagen im Sinne des 

obcrwähnten Artikels, Nro 2, gegen die CivilstandS» 

beamten und die Geistlichen der Fall. 

Art . 18. Die Civilstandsbeamten, deren man-
gelhafte Führung ausserordentliche besondere Inspel-
tionen veranlaßt, haben die Kosten dafür zu tragen. 

Ar t . 19. Die Civilstandsbeamten erhalten vom 
Departement des Innern einen ersten Vorrath an 
Formularien, Drucksachen zu verschiedenen Auszü-
gen und Scheine, wofür die Stempelgebühr am 
Schluß des Jahres 1876 geregelt wird. 

Jede neue Bestellung von diesen Formularien 

und Scheine, muß in Zukunft zeitig genug auf dem 

Stempelamt gegen Baarzahlung gemacht werden. 

A r t . 20. Die Civilstandsbeamten haben sich mit 

Briefköpfen zu amtlichen Schreiben, mit guten 
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Schreibmaterialen, unb besonders, in Anbetracht der 
Wichtigkeit der Register, mit schwarzer und nnaus-
löschlicher Tinte zu versehen, indem der Gebrauch 
der Kopier- oder der sogenannten sympatischen Tinte 
untersagt ist. 

A r t . 21. 3)k Civilstandsbeamten beziehen einen 
Gehalt, der provisorisch im Verhältniß zu 20 Rap
pen durch Seele der im' Kreise wohnsa'ßigen Bevöl-
kerung, nach der eidgenössischen Volkszählung von 
1870 brrcchuet wird. 

Der Gehalt kann jedoch nicht weniger als 100 
Franken und nicht mebr als 1000 Franken betragen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Si t ten, den 20 
Christmonat 1875, um Sonntags, den 26. laufen« 
den Christmonat in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Vize-Präsident des Staatsrathes: 

M. de 3ti v « z. 

Der Staatsschreiber: 

«m. ÜBavbttini 
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Beschluß 
Vom 4. März 1876 

betretend die »olksabstimmung übe« da« »«nde«> 
geseH vom 18, Herbftmonat 1873, bezüglich der 
«tusgabe und (Einlösung von »««knoten. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
I n Erwägung, daß der Bundesbefchluß vom 12. 

Februar 1876, betreffend die Volksabstimmung über 
das oberwähnte Bundesgesetz, jeden Kanton beauf-
trägt, dieselbe auf seinem Gebiete zu organisiren; 

Aus Einsicht des Bunbesgesetzes vom 19. Heu-
monat 1872 über die eidgenössischen Wahlen und 
Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Ar t . 1. Die Urversammlungen sind auf Sonn-
tag, den 23. nächsten April, um zehn Uhr Bormit-
tags einberufen, um über die Annahme oder Ver-
werfung des am Eingang dieses Beschlusses ange» 
führten Gesetzes abzustimmen. 

Ar t . 2. Zum Stimmen ist jeder Schweizer 
berechtigt, der das zwanzigste Altersjahr erfüllt hat, 
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und übrigens durch die Kantonalgesetzgebung vom 
aktiven Bürgerechte nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn darüber gegründete Zweifel walten, so ist 
es an dem, der an der Abstimmung theilnehmen will, 
nachzuweisen, daß er sich in diesem Rechte befinde. 

A r t . 3. Der Sweizerbürger übt sein Stimmrecht 
an dem Orte aus, wo er wohnt, sei es als Kantons-
bürger, sei es als ansässiger oder sich aufhaltender 
Bürger (Wohnort). 

A r t . 4. Das Bundesgesetz, worüber abgestimmt 
wirb, sowie die Stimmkarten sind bei den GemeinbS« 
Präsidenten hinterlegt, die den stimmfähigen Bür
gern wenigstens vier Wochen vor der Abstimmung 
ein Eremplar davon zustellen werden. 

Art . 5. Jeder in der Gemeinde wohnende Schwei-
zerbürger muß von Amtswegen auf die Wahllisten 
derselben getragen und im Auslassungsfalle dennoch 
zur Abstimmung zugelassen werden, wenn anders d« 
zuständige Behörde nicht den Beweis in Händen hat, 
daß er durch die Kantonsgesetzgebung vom Aktivbür-
gerrecht ausgeschlossen ist. 

A r t. 6. Die Wahllisten müssen öffentlich auSge-
stellt »erden, damit die Wähler während wenigstens 
einer Woche vor der Abstimmung davon Kenntniß 
nehmen können. 
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A r t . 7. Die Stimme darf nicht vermittelst Voll» 
machtsübcrtragung abgegeben werden. 

A r t . 8. Die Abstimmung geschieht geheim, durch 
Abgabe eines gedruckten Stimmzettels, auf dem für 
die Annahme „ J a " oder für die Verwerfung „Nein" 
eingeschrieben steht. 

A r t . 9. Ueber die Abstimmung wird ein Verbal 
aufgenommen, dessen Richtigkeit durch die Unterschrift 
des zuständigen Schreibamts zu bescheinigen ist. Ein 
beglaubigtes Doppel dieses Abstimmungs-Verbals 
muß, unter Buße von 100 Fr., gleich nach Schluß 
der Abstimmung an daß Departement des Innern 
des Kantons versendet werden, wahrend ein zweites 
Doppel, sowie die Stimmzettel, die nicht dürfen »er* 
nichtet werden, sofort dem Regierungsstatthalter des 
Bezirks übermittelt werden, der dieselben, nrbst einer 
Zusammenstellung des Gesammtergebnisses, unver-
züglich dem nämlichen Departement zukommen läßt. 

A r t. 10. Die Gemeindeverwaltungen der Ort-
schaften, wo sich Telegraphenämter befinden, oder die 
in der Nähe von solchen liegen, sind ersucht, dem 
Departement des Innern das Ergebniß der Abstim-
mung sogleich telegraphisch mitzutheilen. 

A r t . 11. Die allfälligen Klagen betreffend die 
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Abstimmung muffen innerhalb 6 Tagen, nach der 

amtlichen Veröffentlichung des Ergebnisses, fchrift-

lich an den Staatsrath gesendet werden. 

Die nach der festgesetzten Frist eingelangten Ein

sprachen bleiben unberücksichtigt. 

A r t. 12. Für alle in diesem Beschluß nicht vor-
gesehenen Fälle hat man sich an die Bestimmungen 
der obenerwähnten Bundesgesetzgebung und an das 
Kantonalgesetz vom 23. November 1854, über die 
Wahl der Gemeindebehörden, so wie an das Nach-
tragsgesetz vom 23. Mai 1860 bezüglich Hilfsschreib-
ämter zn halten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. März 
1876, um an den Sonntagen, den 9., 16. und 23. 
künftigen April in allen Gemeinden des KsntonS 
angeschlagen und veröffentlicht zu werden. 

Der Prädent des Staatsrathes, 
$ . « h a p p e x 

Der Staatsschreiber, 
Gm. »arberini. 



- 144 — 

Verfassung 
des Kantons Wallis 

von 26. U»»cmber 1875. 

I m Namen Got tes, des Allmächtigen! 

l . U i t e l . 

Allgemeine Grundsätze. 

A r t . 1. Wallis bildet eine, innert den Schranken 
der ^Bundesverfassung, souveräne und als Kanton 
der schweizerischen Eidgenossenschaft einverleibte Re< 
publik. 

Die Souveränität beruht im Volke. 

Die Regierungsform ist die repräsentativ-demo-

lratische. 

A r t . 2. Die römisch-apostolisch-katholische Reli< 
gion ist die Staatsreligion. 

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die freie 
Ausübung gottesdienstlicher Handlungen sind innert 
den, mit der öffentlichen Ordnung und den guten 
Sitten vereinbaren Schranken, gewährleistet. 

A r t . 3. Alle Bürger sind vor dem Gesetze gleich. 
Es giebt im Wallis kein Vorrecht des Ortes, der 

Geburt, der Personen oder der Familie. 
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A r t . 4. Die persönliche Freiheit und die Unser* 

letzlichkeit der Wohnung sind gewährleistet. 

Niemand darf gerichtlich verfolgt ober verhaftet, 

und keine Hausdurchsuchung darf vorgenommen wer-

den, außer in den vom Gesetze vorgesehenen Fällen, 

und in den von demselben vorgeschriebenen Formen. 

A r t. 5. Niemand darf seinem ordentlichen Rich< 

ter entzogen werden. 

A r t. 6. Das Eigenthum ist unverletzbar. 

Von diesem Grundsatze kann nur zum Zwecke 

öffentlichen Nutzens, oder in den vom Gesetze vor-

gesehenen Fällen und gegen eine gerechte und vor-

läufige Entschädigung abgewichen werden. 

Das Gesetz kann jedoch Fälle bestimmen, in wel-

chen Grund und Vooen der Bürgerschaften oder 

Gemeinden, zum Zweck öffentlichen Nutzens, unent-

geldlich abzutreten ist. 

A r t . 7. Kein Grundstück kann mit einem unlos-

käuflichen Bodenzins belastet werden. 

A r t . 8. Die Presse ist frei. 

Das Strafgesetz bestraft den Mißbrauch derselben. 

Art . 9. Das Petitionsrecht ist gewährleistet. 

10 
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Die Ausübung desselben wird vom Gesetze be-

stimmt. 

Art . 10. Das Recht der freien Niederlassung, 
das Vereins» und das Vcrfammlungsrecht, die Han< 
del^-Gewerbs-unb Kunstfreiheit sind gewährllistet. 

Die Ausübung dieser Rechte wird, innert den 

Schranken der Bundesverfassung, durch das Gesetz 

geregelt. 

Art . 11. Der öffentliche Uuterricht steht unter 
der Leitung und der Oberaufsicht des Staates. 

Der Primaruntrrricht ist obligatorisch und unent* 

geldlich. 

Die Lehrfreiheit ist, unter Vorbehalt der gesetzlichen 

Bestimmungen, gewährleistet. 

A r t. 12. Jeder Bürger ist wehrpflichtig. 

Die Anwendung dieses Grundsatzes ist durch die 

Bundes- und Kantonalgcsetzgebung geregelt. 

A r t. 13. Jeder öffentliche Beamte ist für seine 
Amtsführung verantwortlich. 

Jede mit dem Einzug von öffentlichen Geldern 

betraute Person ist gehalten, vor ihrem Amtsantritt 

e i« Bürgschaft zu leisten, deren Betrag durch ein 

Gesetz bestimmt wirb. 
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A r t . 14. Die Staatsausgaben werben bestrit-, 
ten: 

a) aus den Einkünften vom Staatsvermögen; 
b), aus dem Ertrag der Regalien und der Fis-

kalgebühren j 
c) aus den Bundesentschädiguugcil; 
ll) aus den Steuern. 

Ar t . 15. Jede Schlußnahme des Große« Ra-
thes, welche eine außerordentliche Ausgabe von 
60,000 Franken, oder während drei Jahren eine 
durchschnittliche Ausgabe von 20,000 Franken zur 
Folge hat, muß der Volksabstimmung unterbreitet 
werden, wenn die Ausgaben aus dem Betrag der ge-
wohnlichen Einnaymen des Voranschlags nicht ge-
di'ckt werden könne«. 

Die Abstimmung findet statt in Gemaßheit der von 
dem Gesetze aufgestellten Formen und innert der 50 
Tage, welche auf die Bekanntmachung des erlassenen 
BescklußeS folgen. 

A r t , ie. Der Steuerfuß auf Kapital und Ein-
kommen ist zu ander tha lb durch Tausend fest-
gesetzt, wovon wenigstens ein Halbes durch Tausend 
zur Tilgung der Staatsschuld verwendet werden soll. 

' Art. 17. Die Tilgung der Staatsschuld, mittelst 
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reael.mäßiger jährlicher Abschlagszahlungen, ist obli-

gatorisch erklärt. Es wird darüber eine besondere 

Rechnung geführt. 

Diese Amortisation erfolgt durch den Betrag der 

aus der Kunfursmasse der Kantonalbank eingclaufe-

neu Kapitalien und durch den angeführten Steuer-

bezug von einem Halben auf das Tausend. 

A r t. 18. Sollte sich bei der Berathung über den 

Voranschlag des Jahres 1878, beziehungsweise im 

Wintermonat 1877,derStcuerfuß von ander tha lb 

auf Tausend als durchaus ungenügend ergeben, um 

die ordentlichen Ausgaben der Verwaltung und dir 

verordneten Abschlagszahlungen der Staatsschuld 

zu decken, so kann dieser Stcuerfuß, erhöht werden 

ohne jedoch Zwei durch Tausend zu überschreiten. 

A r t . 19. Jede andere Erhöhung des Steuer-

fußes auf Kapital und Einkommen ist nur dann 

statthaft, wenn das Volk eine solche in den Fällen 

des vorstehenden Artikels 15 selbst genehmigt, oder 

dieselbe, zufylge außerordentlicher von de.r Eidge» 

nojsenschaft dem Kanton überwälzter Auftagen n.ö-

thig geworden. 

A r t . 20. Die deutsche und die französische Spra« 
chen sinH aj$ MioMlsMchen eMrz . 
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II. T i t e l . 

Einlheilnng des Kanton«. 

Art . 21. Der Kanton ist in Bezirke eingetheilt. 

Die Bezirke sind aus Gemeinden gebildet. 

Der Große Rath kann durch ein Gesetz die Zahl 
und Umgrenzung der Bezirke, und durch ein Dekret 
die der Gemeinden, nach Anhörung der Betheiligten, 
abändern. 

Er bezeichnet auch die Hauptorte derselben. 

A r t . 22. Sitten ist der Hauptort des Kantons. 
Die demselben obliegenden Leistungen werden durch 
ci'i Dekret festgesetzt. 

I» Xitel. 

Politischer Stand der ßnrger, 

A r t. 23. Walliser sind : 

1) Die Burger einer Gemeinde des Kantons; 

2) Diejenigen, welchen das Kantonsbürgerrecht 
übertragen wirb. 

A r t. 24. Die Fremden können vor Erwerbung 
des Kantonsbürgerrechts nicht definitiv als Bürger 
einer Gemeinde aufgenommen werden. 

A r t . 25. Jeder Kantonsbürgcr kann, unter den 
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vsm Gesetze bestimmten Bedingungen, in einer an* 
dern Gemeinde das Burgerrecht erwerben. 

IV. T i t e l . 

Oeffenltiche ©«malten. 

A r t . 26. Die öffentlichen Gewalten sind: 

Die gesetzgebende Gewalt; 

Die vollziehende und verwaltende Gewalt; 

Die richterliche Gewalt. 

l. Jtapittl. 
Gesetzgebende Gewalt, 

A r t . 27. Die gesetzgebende Gewalt wird vom 
Großen Rathe ausgeübt. 

A r t. 28. Der Große Rath versammelt sich von 
rechtswegen ordentlicher Weise am dritten Montag 
Mai und am dritten Montag November. 

Außerordentlicher Weise tritt er, vom Staatsrath 
auf dessen Initiative, oder auf das schriftliche und 
motivirte Begehren von 29 Abgeordneten einberufen, 
zusammen. 

A r t . 29. Jede ordentliche Session dauert höch
sten« dreizehn fortlaufende Tage; in Fällen höherer 
Wichtigkeit und Interesses jedoch kann dieselbe fort-
gesetzt werden. Der Große Rath berathet darüber. 
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A r t . 30. Die Sitzungen des Großen Rathe« 

sind öffentlich. Wenn es die Umständen erfordern, so 

beschließt er geheime Sitzung 

A r t . 31 . Die Beschlüsse des Großen Rathes 

werden durch die absolute Stimmenmehrheit gefaßt. 

Er darf nur insofern rathschlagen, als die anwe» 

senden Abgeordneten die absolute Mehrheit der Ge-

sammtzahl seiner Mitglieder bilden. 

A r t. 32. Der Große Rath ernennt alljährlich 

in der ersten ordentlichen Session, aus seiner Mitte, 

seinen Präsidenten, zwei Vizepräsidenten, zwei Se

kretäre, den einen für die deutsche, den andern für 

die französische Sprache, und zwei Stimmenzähler. 

A r t . 33. Der Große Rath wählt in der ersten 

ordentlichen Session jeder neuen Amtsperiode den 

Staatsrath und das Appellationsgericht des Kan-

tone. 

Art . 34. Dem Großen Rathe stehen folgende 
Amtsbefugnisse zu: 

1) Er untersucht die Vollmachten seiner Mitglie-
der und erkennt allein über die Giltigkeit ihrer 
Wahl; 

2) Er genehmigt, ändert oder verwirft die Gesetz-
oder Dekretsentwürfe; 
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8) Er übt das Amnestie-, Begnadigungs« und 
Strafmilderungsrecht aus; 

4) Er bewilligt das Kantonsbürgerrccht; 

5) Er prüft die Amtsführung des Staatsrathes 
und berathet über deren Genehmigung. 

Er kann von ihm zu jeder Zeit über jeglichen 

Akt seiner Verwaltung Rechenschaft verlangen. 

(>) Er bestimmt den Voranschlag der Einnahmen 

und Ausgaben des Staates, untersucht und 

schließt d»e Rechnungen, und setzt das Inven« 

tar des öffentlichen Vcrmögenöstandrs fest; 

Sowohl der Voranschlag der Einnahmen 

und Ausgaben als die Rechnungen werden 

öffentlich bekannt gemacht; das Reglement be> 

stimmt die Veröffentlichungsart; 

7) Er ernennt zu denjenigen geistlichen Würden 

und Pfründen, deren Bestellung dem Staate 

zukommt; 

H) Er wählt in jeder Maisession den Präsidenten 

und den Vizepräsidenten des Staatsrathes, 

den Präsidenten und den Vizepräsidenten des 

ÄppellationSgerichtS; 

9) Er wählt alle zwei Jahre, in der Maisession, 

die Abgeordneten auf den Ständerath; 
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10) Er ernennt auch, auf den Vorschlag des 
Staatsrathes, die Offiziere, die einen höhern 
Rang als denjenigen eines Hauptmanns 
haben; 

11) Er schließt mit den Kantonen und den aus-
wärtigen Staaten Verträge ab, innert den 
Schranken der Bundesverfassung; 

12) Er ertheilt die Konzessionen und die Ueber-
tragungen von Grubenrechten; 

13) Er bestimmt den Gehalt der öffentlichen Be-
amten, und setzt die nöthige Summe für die 
Angestellten des Staalsrathes aus; 

14) Er ertheilt die Ermächtigung zu Ankauf von 
Liegenschaflen, zur Veräußerung oder Ver
pfändung der Nationalgütcr und zu den 
Staaztsanlehen; 

15) Er übt die souveräne Gewalt in Allem aus 
was die Verfassung nicht dem Volke vorbe-
hält oder einer andern Gewalt überträgt. 

Ar t. 35. Der Große Rath kann den Stantsrath 
einladen, ihm einen Gesetzes« oder Dekretsentwurf 
vorzubereiten^ und die Frist zur Einbringung-des 
»erlangten Entwurfs bestimmen. 

Wird dir Diinglichkeit eines Dekretes erklärt, so 
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Ist der StaatSrath gehalten, dasselbe noch während 
der Dauer der nämlichen Session vorzulegen. 

A r t . 36. Die Gesetzes- und Dekretsentwürfc 
werden in zwei Lesungen und in zwei ordentliche« 
Sessionen burchberathen. 

Wird die Dringlichkeit eines Dekretes erklärt, so 
sindet bic zweite Lesung in der nämlichen Session 
statt. 

A r t . 37. Die Abgeordneten sollen zum allge
meinen Besten nach ihrer Ueberzeugung stimmen. 
Sie dürfen durch keine Verhaltungsbefehle gebunden 
»erden. 

Ar t . 38. Die Mitglieder des Großen Raths 
dürfen, ohne Ermächtigung dieses Körpers, während 
den Sessionen weder gerichtlich belangt noch verhaf
tet werden, ausgenommen bei Betretung auf frischer 
That. 

A r t . 39. Die Stelle eines Abgeordneten auf den 
Großen Rath ist unvereinbar mit den Beamtungen 
und Anstellungen in den Bureaur des Staatsrathes. 

Diese Bestimmung ist auch auf die Vezirksein-
nehmer anwendbar. 

A r t . 40. Es können nicht gleichzeitig im Großen 
Rathe sitzen: der Regierungsstatthalter und der 
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Unter-RegierungSstatthalter; der Präsident und der 
Vize-Präsident eine^ Kreisgerichtes; der Hypothe-
larverwahrer und dessen Stellvertreter; der Einre-
gestrirungsbeamte und dessen Stellvertreter; der 
Civilstand'bcamte und dessen Stellvertreter. 

A r t . 41. Für jede vor dem letzten Jahre der 
Amtsdauer ledig gewordene Stelle im Großen Rathe 
ist binnen dreißig Tagen, von der Erledigung an ge-
rechnet, eine neue Wahl anzuordnen. 

11. Cap i te l 

Verwaltende und vollziehend« Gewalt. 

A r t . 42. Die Vollziehungs-und Verwaltungs-
gemalt ist einem aus fünf Mitgliedern gebildeten 
Staatsralhe anvertraut. 

Zwei derselben werden aus dem Kantonstheilr 
gewählt, welcher die gegenwärtigen Bezirke GomS, 
Vrig, Visp, Raron, Lcuk und SiderS in sich faßt; 
einer aus jenem der Bezirke Sitten, Ering und 
Gundis ; zwei aus demjenigen der Bezirke Marti-
naä», Entremont, St. Moritz und Monthey. 

' A r t . 43. Die Amtsbefugnisse des Staatsrathes 
sind: 

1) Er legt die Gesetzes- und DekretSentwürfe 
vor; 
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2) Er ist mit der Bekanntmachung und Vollzie
hung der Gesetze und Dekrete beladen, und 
erläßt zu diesem Behufe die nothwendigen 
Beschlüsse; 

3) Er sorgt für alle Verwaltungszweige und die 
Handhabung der öffentlichen Ordnung; 

4) Er verfügt über die Wehrmannschaft des Kai,* 
tons, innert den Schranken der Bundcsver« 
fassung und der BundrSgesctze. 

Er hat die Mitglieder deS Großen Rathes 

übe'r die getroffenen Maßregeln ohne Verzug in 

Kenntniß zu setzen, und wenn es die Umstände 

erheischen, den Großen Rath einzuberufen. 

Dieser ist unverzüglich einzuberufen, wenn 

die aufgebotenen Truppen sechshundert Mann 

übersteigen und das Aufgebot länger als vier 

Tage dauert. 

Der Staatsräth kann nur vom Gesetze or-

gtfmfirte Truppen aufbieten. 

5) Er unterhält den Verkehr des Kantons mit 

den' Bundesbehörden und den eidgenössischen 

Ständen; 

t») Er wählt die Beamten, die Angestellten und 

die Geschäftsführer, deren Ernennung von der 
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Verfassung oder dem Ges,tze keiner andern 

Behörde eingeräumt ist, und er kann dieselben 

nach deren Einvernahme vermittelst eines mit 

Gründen belegten Entscheides abberufen; 

7) Er überwacht die untergeordneten Behörden 

und ertheilt Weisungen für alle VenoaltungS-

zweige; 

8) Er kann die Verwaltungsbehörden, welche sich 

weigern, feine Befehle zu vollziehen, ihren 

slmtsvcrrichtungen einstellen, muß aber dem 

Großen Rathe in dessen nächster Session dar< 

über Bericht erstatten. 

A r t. 44. Der Staatsrath ist für feine VmtS< 

führung verantwortlich; er erstattet alljährlich Be-

richt darüber und übermittelt gleichzeitig dem: Großen 

Rathe ein vollständiges und umständliches Inventar 

des öffentlichen Vermögens. 

A r t. 45. Die Amtsverrichtungen d̂ es Staats-
rathes sind unvereinbar mit der Stelle eines Abge-
ordneten auf den Großen Rat̂ h,. 

Die Staatsrathe nehmen Theil an den, VerHand-

lungeu des Großen Rathes, haben aber dabei kein 

Stimmrecht. 

Die AMSpextichtungen ejnes, StWtsMhes.sinb, 
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unvereinbar mit denen eines VerwaltungsratheS 
einer Bank ober einer Eisenbahngesellschaft. 

A r t . 46. Die Mitglieder des StaatsrathcS kön< 
nen keine andere Kantons-oder Gemeindsanstellung 
bekleiden. 

Die Ausübung eines freien Berufes ist ihnen 
ebenfalls untersagt. 

A r t . 47. I n den eidgenössischen Räthen darf 
nicht mehr als ein Mitglied des Staatsrathes sitzen. 

A r t . 48. Zur Erledigung der Geschäfte theilt 
sich der Staatsrath in Departements 

Ein vom Großen Rathe genehmigtes Reglement 
bestimmt die Zahl und die Amtsvcrrichtungcn der> 
selben. 

A r t. 49. Die Regierung hat in jedem Bezirke für 
die Vollziehung der Gesetze und den Dienst der Ver< 
waltung einen Vertreter unter dem Namen Regie« 
rungsstatthalter und einen Stellvertreter desselben. 

lll, Aapittl. 
Richterliche Gewalt. 

Art . 50. Die richterliche Gewalt ist unabhängig. 
Kein Staatsangestcllter, der vom Staatsrathe abbe-
rufen werden kann, darf eine Richterstelle im Appel-
lationsgericht oder im Kreisgericht bekleiden. 
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Diese Bestimmung ist auf die Ersatzmänner nicht 

anwenbar. 

A r t . 51. ES besteht in jeder Gemeinde oder in 
jedem Amtsbezirke ein Richter und wenigstens ein 
Richterstatthalter. 

Durch Kreis ein Civil-, ein Korrektions»und tia> 
Kriminalgericht; 

Und für den Kanton ein Appellationsgericht und 
ein Kaffatioushof. 

A r t . 52. Die Anzahl der Kreise, die Kompetenz 
der Richter und der Gerichte, die Wahl und der 
Besoldungsmodus, sowie auch die Unverträglichkeit 
zwischen den richterlichen und andern AmtSverrich-
tungen werden durch das Gesetz über die Gerichts-
Organisation bestimmt. 

Es können nur sieben Kreisgerichte bestehen. 

Die Richter der Amtsbezirke oder der Gemeinden 

und deren Ersatzmänner werben durch die Wahl-

männer des Amtsbezirkes oder der Gemeinde ge-

wählt. 

Die Abstimmung findet in jeder Gemeinde statt. 

Bei der Bildung der Amtsbezirke wirb auf die 

Bevölkerung und die topographische Lage der Ge-

memden gebührende Rücksicht genommen. 
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A r t . 53. Es besteht ein Verwaltungsgericht, so« 

wie ein Gerichtshof, der über Kompetc»zstreitigkeiten 

zwischen der vollziehenden und der richterlichen Gr-

walt zu erkennen hat. 

Dieses Gericht und dieser Gerichtshof werden 

durch eigene Gesetze organisirt. 

v . XitcU 

prjirks- unb Gemeindeverwaltung 

l Capitel 

Deziiksralh. 

A r t. 54. Es besteht in jedein Bezirke ein auf 

viex Jahre gewählter Bezirksrath. 

Der Gcmeinderath wählt die Abgeordneten auf 

denselben im Verhältniß von einem auf dreihundert 

Seelen Bevölkerung. 

Der Bruch von hundert ein und fünfzig wird für 

ein Ganzes gerechnet. 

Jede Gemeinde, welche immer ihre Bevölkerung 

fein mag, ernennt wenigstens einen Abgeordneten. 

A r t. 55. Das Gesetz bestimmt die Organisation 

unh die Amtsbefugnisse dieses Rathes. 
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li. Kapitel. 

Vemeindcveiwaltn ng. 

Art . 56. Hn jeder Gemeinde besteht: 

1) Eine UrVersammlung; 

2) Ein Gemeinderath (Munizipalität) ; 

3) Eine Burgerversammlung. 
Wenn die Zahl von Nicht-Burgern wenigstens die 

Hälfte der UrVersammlung oder des Rathes bildet, 
so ist die Burgerversammlung berechtigt, die Bildung 
eines getrennten Rathes zu begehren. 

Art . 57. Dasjenige Burgervermögen> welches 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 2. Juni 
1851 über die Gemeindeverwaltung eine öffentliche-
Bestimmung hatte, soll auch fürderhin diesem Zwecke 
entsprechend verwendet werden. 

Die Ausführung dieser Bestimmung wird durch 
das Gesetz geregelt. 

Ar t . 58. Die Urversammlung besteht: 
1) Aus den Burgern; 
2) Aus den durch die Bundesgesetzgebung zum 

Stimmen berechtigten Wallisern und Sweizern. 

Ar t . 59. Die Urversammlung ernennt den Rath, 
den Präsidenten unbMze-präsidenten der Gemeinde. 

11 
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A r t. 60. Die Burgerversammung besteht aus-
schließlich aus Burgern; sie ernennt, eintretenden 
Falls, ihre Räthe, deren Zahl sie festsetzt, den Prä-
sibenten und den Vize-Präsidenten, und verfügt über 
die Aufnahme von neuen Burgern. 

A r l. 61. Diese Versammlungen berathen, jede 
insoweit eS sie betrifft, über die den Genuß ihres Ver-
wögens oder die Polizei beschlagenden Reglemente 
und anderweitige Ortsverordnungen, mit Beziehung 
auf die Veräußerung und Verpfändnng ihrer Güter, 
und über die Rechtshändel in Appel. Sie nehmen 
alljährlich Kenntniß von den Rechnungen und der 
Verwaltung des Raths. 

A r t . 62. Der Gemeinderath besteht aus min-
destens fünf und höchstens fünfzehn Mitgliedern. 

Derselbe erläßt Ortsverordnungen und sor.zt für 
deren Vollziehung; ernennt seine Angestellten, be-
stimmt den Voranschlag der Einnahmen und AuSga-
bcn und vertheilt die öffentlichen Lasten. 

A r t. 63. Der Burgerrath besteht aus mindestens 
drei und höchstens neun Mitgliedern. 

Er überwacht die Interessen der Bürgerschaft, ver-
waltet deren Güter, schlägt der Versammlung das 
Reglement über den Genuß des Burgervermögens 
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vor, und erstattet alljährlich Rechenschaft über seine 
Verwaltung. 

A r t. 64. I n den Ortschaften, wo kein Burger-
rath besteht, besorgt der Gemeinderath dessen Amts-
geschäfte. 

Ar t . 65. I n den Gemeinden von 400 Stim-
menden mit zerstreuter Bevölkerung, wo bereits Sek-

* tionen bestehen, können die Ur- und Bnrgerversamm-
lungen sektionsweise stimmen. 

A r t . 66. Die Organisation und die andern Be-
fugnisse dieser verschiedenen Räthe sind durch das 
Gesetz bestimmt. 

Ar t . 67. Der Staatsrath übt die Aufsicht über 
die Gemeinde- und Burgerverwaltungen. 

Die von diesen Verwaltungen erlassenen Regle-
mente unterliegen der Genehmigung des StaatSra-
thes. 

Dieser intervenirt- jedes Mal, wenn von einem 
Betheiligten Klage erhoben wird. 

Ar t . 68. Die Gemeinden und Bürgerschaften sind 
gehalten, der Genehmigung des Staatsrathes jede 
Schlußnahme zu unterbreiten, vermöge »elcher der 
Verkauf, der Tausch oder die Theilung von Liegen-
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schaften, die Veräußerung von Kapitalien oder die 
Aufnahme von Hypothekaranleihen angeordnet wird. 

V I . S t i e l . 

wahtmolu», DedingunM d« Wahlfaljigkeit, Dauer der 
öffentlichen Aemter 

A r t. 69. Die Abgeordneten auf den Großen 
Rath und deren Ersatzmänner werden für jeden Be-
zirk unmittelbar durch das Volk, im Verhältniß von * 
einem Abgeordneten und einem Ersatzmann auf 1000 
Seelen Bevölkerung, gewählt. 

Die Bruchzahl von 501 zählt für 1000. 

Die Volksabstimmung findet in den Gemeinden 
statt. 

Die Wahl geschieht bezirks« oder kreisweise. 

Die kreisweife Wahl wird nur auf Begehren, 
einer oder mehrner Gemeinden des nämlichen Be< 
zirkes, melche die zu einem oder mehreren Gesandte« 
erforderliche Volkszahl haben, stattfinden. 

A r t . 70. Der Große Rath> der StaatSräth, dir 
Gemeinderäthe und die Burgerrathe sind auf vier 
Jahre gewähli. 

Der Präsident und der Vize-Präsident des Staats-
rathes sind alljährlich einer Neuwahl unterworfen. 
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Der Präsident kann nicht unmittelbar wieder ge-
wählt werden. 

Art . 71. Die Gerichtsbeamten werden auf die 
Dauer von vier Jahren gewählt. 

A r t . 72. Die Wahl der Mitglieder und der Er-
satzmänner des Großen Ratyes findet für jede neue 
Amtsperiode am ersten Sonntag März statt. 

Den Rang der Ersatzmänner bestimmt die Nej» 
henfolge ihrer Erwählung, wenn diese in mehreren 
Wahlgängen stattgefunden; zwischen den im nämli-
chen Wahlgang Gewählten, die Anzahl der erhaltenen 
Stimmen. 

Der neugewählte Große Rath tritt mit der Er-
öffnung der auf feine Wahl folgenden Maisession in 
AmtSthätigseit. . 

A r t . 73. Die Gemeinde-und Burgerwahlen fin-
den alle vier Jahre, am zweiten Sonntag Dezember 
statt. 

Die Gemeindepräsidenten sind alle zst).ei Zqh.re 
einer Wiederwahl unterworfen. 

T>ie Gemeinbebehüsben treten ihr Amt am ersten 
Tag des Jahres nach ihrer Wahl an. 

I m Fall von Einsprachen entscheidet der Staats 
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rath, welche Behörden bis zum Eintreten des Ur< 
theils zu funktioniren haben. 

A r t . /4. Mi t Erfüllung des zwanzigsten Alters-
jahres kann der Bürger feine politischen Rechte 
ausüben. 

Jeder Stimmfähige ist zu den öffentlichen Aemtern 
wählbar. 

A r t . 75. Niemand darf in zwei Gemeinden 
stimmen. 

A r t . 76. Die geistlichen und die bürgerlichen 
Amtsverrichtungen sind unvereinbar. 

Ar t . 77. Es können nicht zu gleicher Zeit im 

Staathsrathe sitzen: 

1) Vater und Sohn; 

2) Schwiegervater und Schwiegersohn; 

3) Brüder und Stiefbrüder; 

4) Schwäger; 

5) Oheim und Neffe. 

Diese Unverträglichkeiten sind auch auf die Ge-
meinde» und Bürgerräthe anwendbar, so wie auf die 
Gerichte und die Gerichtsschreiber. 

A r t . 78. Die Fälle des Ausschlusses vom Stimm-
und Wahlrecht sind durch die Kantons» und die 
BundeSgesetzgebung bestimmt. 
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A r t . 79. Der Regierungsstatthalter darf leine 
Gerichtsbeamtenstelle bekleiden. 

A r t . 80. Die nämliche Person kann nicht zwei 
Aemter aus dem richterlichen oder dem Verwal« 
tungsgebicte, deren eines dem andern über - oder 
untergeordnet ist, auf sich vereinigen. 

A r t . 81. Niemand kann zugleich Gemeindepra-
sident und Friedensrichter sein. 

A r t . 82. Niemand darf zu gleicher Zeit in der 
nämlichen Gemeinde Mitglied des Gemeinde-und 
des Burgerrathcs sein. 

A r t . 83. Kein patentirter Advokat darf Mitglied, 
eines Gerichtes sein, noch vor dem Gerichte, bei dem 
er als Schreiber angestellt ist, einen Handel führen. 

A r t . 84. Niemand darf mehrere vom Staate be-
zahlte Beamtungen oder Stellen, deren Gehalte 
zusammen mehr als 2000 Franken betragen, auf sich 
vereinigen. 

A r t . 85. Das Gesetz bestimmt die andern Un-
Verträglichkeitsfälle. 

VN Xitel. 
Allgemeine Bestimmungen und Neoifionsmodn». 

A r t . 86. Die Vollziehungsgewalt sorgt für die 
Bekantmachung der Gesetze und Dekrete und bc-
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stimmt den Tag der Inkrafttretun^ derselben, wenn 
anders ihn nicht der Große Rath selbst festsetzt. 

A r t . 87. Die vorliegende Verfassung muß revi« 

dirt werden, wenn es die Mehrheit der stimmfähigen 

Bürger begehrt. 

Ein von sechstausend Bürgern gestelltes Revi-

sionsbegehren wird in den UrVersammlungen der 

Entscheidung des Volkes unterbreitet. 

I m bejahenden Falle haben diese Versammlungen 

zugleich zu entscheiden, ob die Revision eine voll-

ständige (Total-) oder theilwcise (Partial-) sein, und 

durch den Großen Rath oder durch einen Verfas-

fungsrath vorgenommen werden solle. 

Jedes Revisionsbegehren wird an den Großen 
Rath gerichtet. Die Unterschriften dafür werden ge« 
meindeweise abgegeben und die Wahlfähigkeit der 
Bürger, welche sie beigesetzt, muß durch die Gemein-
oebehörden bescheinigt werden. 

A r t . 88. Auch der Große Rath kann die Ver< 
fassung revidiren, gemäß der für die Ausarbeitung 
der Gesetze bestimmten Formen, nachdem er in zwei 
ordentlichen Sessionen bje Zwelfmäßigkeit der Revi-
sion ausgesprolßen. 

A r t . 89. Die reyidirte V.erfcfssun^ wirb dem 
Volke zur Annahme ober Verwerfung vorgelegt. 
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A r t . 90. Das Gesetz über die Organisation der 
Gerichte, das Wahlgesetz und das im Art. 13 der 
vorliegenden Verfassung vorgesehene Pekret müssen 
am 1- Dezember 1876 in Kraft gesetzt sein; das jm 
Art. 57 vorgesehene Gesetz mit dem 1. Iänyer 1878. 

V I I I . Xitel. 

Uebelgllngzbestimmnngen. 

A r t . 91. Die in dieser Verfassung vorgesehenen 
Wahlen finden erst nach Ablauf der durch die gegen-
wältige Gesetzgebung bestimmten Fristen statt. 

Die Dauer der Gerichtsbeamtungen ist für die erste 
Periode ausnahmsweise auf zwei Jahre festgesetzt. 

Gegeben im Großen Rathe jfi .Sitten, den H6,. 
November 1875. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
». v> Vh af tonah. 
Die Schriftführer: 

* . * »oten- — H. 3!h,«ez. 

Der Große Rstch des Kantons Wallis, 
Auf Einsicht des ErgebssißeS der Stimmenzufam-

menzählung nach den Protokollen der am 13. laufen-
den Hornungs stattgefundenen UrVersammlungen, 
behufs Abstimmung über den Revisions-Entwurf 
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ber Verfassung vom 23. Chriftmonat 1852, aus 
welcher Stimmenzufammenzählung hervorgeht, daß 
die Mehrheit der Bürger, die an der Abstimmung 
theilgenommen, sich für Annahme dieses Entwurfes 
ausgesprochen; 

I n Vollziehung des Art. 5 des dem Entwürfe der 
neuen Verfassung beigegebenen Gesetzes vom 26. 
November 1857; 

Auf den Antrag des Staatsraths, 

Besch l ießt : 

Art. 1. Die Verfassung vom 26. November 
1875 ist als Staats-Grundgefetz erklärt. 

A r t. 2. Der StaatSrath ist mit der Bekannt-
machung des vorliegendes Dekrets beauftragt. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 22. 
Hornung 1876. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
«. v. Vhaf tonay. 

Die Schriftführer: 
« . « . vt«ten. — zz. »h«v«x 
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Der gtamtatl) des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret, nebst der Staatsverfassung 
vom 26. November 1875, sollen Sonntags 23. April 
1876 in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen werden. 

Gegeben zu Sitten, den 24. März 1876. 

Der Präsident des Staatsrathes$ 
# I . V h a p p e x . 

Der Staatsschreiber: 
« l « . B««b««ini. 

Beschluß 
vom 10. M a i 1876, 

»«züglich der »,lk«abfiimmung über da« »und««» 
gesetz y«m 23. Vhristmonat 1875 betreisend 

die Militärpfiichtersatzsteur. 

Der StaatSrath des Kantons Wallis, 
I n Erwägung, baß das Bundesgesetz vom 7. 

April — 2. Mai 1876, betreffend die Volksabstim. 
mung über das oberwähnte Bundesgesetz, jeden 
Kanton beauftragt, dieselbe auf seinem Gebiete zu 
organisiren; 
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Au,f Einsicht des B^ndfS^fsetzeß v/>w 19. Jjjeu/ 
monat 1872 über die eidgenössischen Wahlen und 
Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . t. Die Urversammlungen sind auf Sonn-
tag, den 9. nächsten Heumonat, um zehn Uhr Vor-
mittags einberufen, um über die Annahme oder 
Verwerfung des am Eingang dieses Beschlusses an
geführten Gesetzes abzustimmen. 

A r t . 2. Zum Stimmen ist jeder Schweizer be-
rechtigt, der das zwanzigste Altersjahr erfüllt, und 
übrigens durch die Kantonalgesetzgebung vom aktiven 
Bürgerrechte nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn darüber gegründete Zweifel walten, so ist 
eS an dem, b.$r D d^r MßimMNg tMlnehmen will, 
nachzuweisen, baß er sich in diesem Rechte befinde. 

A r t . 3. Der Schweizerbizrger übt sein Stimm-
recht an dem Orte aus, w.o er wojjnt, fei es als 
Kan^nßMger^ sei es als ansssstM oder sich auf-
haltender Bürger ^Mo^nort). 

A r t . 4. Das Bundesgefttz, worüber abgestimmt 
wird, sowie die Stimmkarten sind bei den Gemeinde-
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Präsidenten hintirlegt> die den stimmfähigen Bürgerit 

wenigstens vier Wochen vor der Abstimmung ein 

E r e m p l a r d a v o n zuste l len werden . 

A r t . 5. Jeder in der Gemeinde wohnelide 

Schweizerbürger Muß von Amtswegen auf die 

Wahllisten derselben getragen und im Äusläfsüngs-

falle dennoch jür Abstimmung zugelassen werden, 

wenn anderö die zuständige!8ehörde Nicht den Be<° 

weis in Händen hat, daß er durch die Käntönsg'e-

setzgebung vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist. 

A r t. 6. Die Wahllisten müssen öffentlich auigc-
stellt werden, damit die Wähler während wenigsteiiö 
einer Woche vor der Abstickmung' davon Kettntttiß 
nehmen können. 

A r t. 7. Die Stimme darf Nicht verniittelst Zjoll-

lnachtsübertragüng abgegeben werbeli: 

Äri. 8. Die Abstimmung geHieht geheim, durch 
Abgabe eines gedrückten Stimmzettels, auf dem fsiv 
die Attttähtne , ;3a" oder für dtt Verlvkrfüng „3tiin" 
eingeschrieben steht. 

A t t. 9. tteoet die Mstimckung wir» ein Vetbal 
aufgenommen, dessen Richtigkeit durch dir Unter-
fchtift des zuständigen Schreibamtes zu bescheinigt^ 
ist. Ein »«Mubigtes Doppel dieses Abstimmung«-
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SßctbaU muß, unter Buße von 100 Fr., gleich nach 
Schluß der Abstimmung an das D e p a r t e m e n t 
des I n n e r n des Kantons versendet werden, 
während ein zweites Doppel, sowie die Stimmzettel, 
die nicht dürfen vernichtet werden, sofort dem Re-
gierungsstatthalter des Bezirks übermittelt werden, 
der dieselben, nebst einer Zusammenstellung des Ge» 
sammtergebnisseS, unverzüglich dem nämlichen Dr-
partemente zukommen läßt. 

A r t . 10. Die Gemeindeverwaltungen der Ort-
schaften sind ersucht, dem Departemente des Innern 
das Ergebniß der Abstimmung, mittelst einer durch 
das nächste Telegraphenbüreau gesandten Depesche, 
mitzutheilen. 

A r t . 11. Die allfälligen Klagen betreffend die 
Abstimmung müssen innerhalb 6 Tagen, nach der 
amtlichen Veröffentlichung des Ergebnisses, schrift
lich an den Staatsrath gesendet werden. 

Die nach der festgesetzten Frist eingelangten Ein-
sprachen bleiben unberücksichtigt. 

A r t . 12. Für alle in diesem Beschluß nicht vor-
gesehenen Fälle hat man sich an die Bestimmungen 
der obenerwähnten Bundesgesetzgebung und an das 
Kantonalgesetz vom 23. November 1854, über die 
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Wahl der Gemeindebehörden, so wie an das Nach< 
tragSgefetz vom 23. Mai 1860 bezüglich der Hil f t-
schreibämter, zu halten. 

Gegeben im StaatSrathe zu Sitten, den 10. Mai 
1876, um an den Sonntagen, den 11. nächsten 
Brachmonat, den 2. und 9. künftigen Heumonat in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und an-
geschlagen zu werden. 

I n Abwesenheit des Präsidenten des Staatsraths, 
Der Vize-Prssident: 

Ä. de R i v a z. 
Der Staatsschreiber: 

ffrn. Varberini. 

Dekret. 
vom 24 Mlli 1876, 

betreffend «rbänd««ung de« Dekret« vom 2. D«e«»«r 
1873 übe« die «usführung de« eidgenösslchen 9t-
setze« übe« die Vivilstand«««gifte« und die Ehe. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Willens den von einer großen Anzahl von Ge-

meindeu ausgesprochenen Wünschen Rechnung zu 
tragen; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 
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• B e s c h l i e ß t : 

Ar t . 1. Der erste Artikel des Dekrets vom 2. 
Christmonat 1875 über die Führung der CivilstandS< 
register und die Ehe, ist durch folgende Verfugung 
ersetzt i 

„Jede Pfarrei bildet einen Kreis für die Führung 

der Civilstandsregister mit Ausnahme der Pfarreien 

Vercorins, Montana, Sitten außelhalb den Mauer», 

Plan-Conthey, Choer und Collombey welche mit dem 

Kreise des Civilstandes jener Gemeinde verbunden 

sind welcher sie angehören." 

A r t. 2. Zwei oder Mehrere Pfarreien können sich 

vereinige« um nur einen einzigen Civilbeamten zu 

haben. 

Jedoch muß^ede derselben ihre Civilregister haben. 

Sie müssen sich vok dem ersten Nächsten Srpttzinber 

beim Departement des Innern anmelden. 

A r t. 3. Der Artikel 2 des obgenannten Dekretes 
i§ beibel)alten mit Zusatz eines' » linea folgenden 
Inhaltes i 

„€jotite in einem Kreise eine gehörige Wahl nicht 
getroffen werden können, so wirb der Staatsrath den 
Civilbeamten ilMbt Nächbarkrelseä benuftrllgen im 
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Hauptorte seines Kreises die ausstehenden Funk-
tionen auszufüllen." 

Art . 4. Die Civilstandsbeamten jener Kreise 
welche durch gegenwärtiges Dekret geschaffen werden, 
treten mit dem 1. Männer 1877 ihre AmtSverrich» 
tungen an. 

Sie werden vor diesem Zeitpunkte alle im Jahre 
1876 in ihrem Kreise gemachten Einschreibungen in 
ihre Register übertragen damit alle Civilregister des 
Kantons einförmig vom 1. Jänner 1876 datirt seien. 

Diese Uebertragungen werden durch den Civil-
beamten beglaubigt, welcher das Original unter-
zeichnet hat. 

Ar t . 5. Der Staatsrath ist beauftragt, die ge-
eigneten Maßregeln zur Vollziehung des gegenwär-
tigen Dekretes zu treffen und wird nach Anhörung 
der Gemeinden den Gehalt der Civilbeamten be-
stimmen. 

Gegeben im Großen Rath in Sitten, den 24. 
Mai 1876. 

Der Präsident des Großen Rathes i 
fS von Oh astonay 

Die Schriftführer: 
3>. «. In«lb«n - I . Hhovex. 

12 
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Der ®tat&tafy des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll, am Sonntag, 2. Jul i 
1876, in allen Gemeinden des Kantons veröffcnt-
licht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 2t. Juni 
1876. 

Der Präsident des Staatsrathes : 
4t. de lltivaz. 

Der Staatsschreiber: 
V«. Narberini, 

Gesetz 
vom 24. Mai 1876, 

behus« «bände»««« de« QCvtiteU 20 de« «trafrecht«« 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Ansicht der Artikel 59 und 65 der Bundes-

verssung vom 29. Mai 1874; 

Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

Einziger Artikel. Der Artikel 20 des Strafrechtes 
ist abgeändert wie folgt: 
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Die Strafen, welche die Verbrechen und Vergehen 
nach sich ziehen, sind: 

1. Zuchthausstrafe; 
2. Einsperrung; 
3. Verbannung aus dem Kant» , insoweit diese 

Strafe der Bundesverfassung nicht widerspricht; 
4. Verlust der Bürger-, Civil»und Familienrechte; 
5. Entsetzung oder Einstellung von einem Amte 

oder von einer öffentlichen Anstellung; 
(\ Untersagung einer bestimmten Profession, eines 

bestimmten Gewerbes oder Handels; 
7. Geldbuße; 
8. Spezielle Konfiskation; 
9. Verurtheilung in die Kosten als Strafe. 
I n diesem Falle ist der Artikel 32 des Straf-

rechtes anwendbar. 
Das Gericht kann auch die Bekanntmachung des 

Urtheils verordnen und deren Art und Weise be-
stimmen. 

Gegeben im Großen Rathe in Sitten, den 24. 
Mai 1876. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
JB. von « h a f t « n a h . 

Die Schriftführer: 
g». *. I n .«««« . - I . Hhovex. 
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Der Ptaatsrath des Kanions Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, 13. nach-
sten Augstmonats in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe in Sitten, den 10. Juli 
187«. 

Der Präsident des Staatsrathcs, 

Der Staatsschreiber, 
G« Na«be«ini. 

Gesetz 
vom 24. M a i 1876, 

behus« «bänderung des Artikels 86 de« Tarif« der 
Gerichtskosten in Eivil.Sachen und Vorschriften 
über die von den Ginziehung« > Prokuratoren zu 
leistend« Bürgschaft. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

A r t. i. Der Art. 86 des Tarifs der Gerichts-
losten in Civil-Sachen ist bjirch folgenden ersetzt: 
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, ,"r t . 86. Die Einziehungs-Prokuratoren können 
„bis zum Betrag bei Summe von Franken 5000 
„vom Schuldner zwei und ein halbe« Prozent der 
„eingezogenen Werthe fordern. 

„2ßenn die eingezogene Summe Franken 5000 
„übersteigt, so ist die Provision für den Mehrbetrag 
„zwei und ein halbes durch Tausend. 

„Diese Provision wird nicht geschuldet, wenn der 
„Schuldner innert den dreißig Tagen nach der ge-
„richtlichen Aufforderung oder der Mahnung durch 
„rekommandirten Brief bezahlt. 

„Wenn der Gläubiger die Ursache ist, daß die 
„Betreibungen eingestellt wurden, so bezahlt der-
„selbe dem Einziehungs-Prokuratoren, nebst den 
„bereits veranlaßten Kosten, den Viertel der Pro-
„vision, zu der er nach dem gemachten Einzug be-
„rechtigt gewesen wäre, außer es habe der Gläubiger 
„gegründete Klagen gegen den Prokuratoren. 

„Man kann zum Nachtheil des Schuldners keine 
„höhere Provision verabreden, als jene, welche durch 
„gegenwärtigen Artikel festgesetzt ist." 

Art . 2. Jeder EinziehungS-Prokurator soll für 
die Ausübung seines Amtes eine Bürgschaft leisten, 
für die Summe von 3 bis 10,000 Franken, entweder 
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durch einen Bürgen oder durch eineHypotheke ersten 

Ranges. Diese Bürgschaft wird beim Staatsrath 

geleistet, welcher deren Ausdehnung und Werth be-

stimmen wird. 

A r t . 3. Der Prokurator, welcher eine höhere 

Provision vom Schuldner verlangt, als jene, die 

durch gegenwärtiges Gesetz vorgesehen ist, verfällt 

in eine Buße, welche dem zehnfachen Werth der un-

berechtigt bezogenen Provision gleichkömmt. 

Ar t . 4. Das Gesetz vom 19. November 1870 
betreffend Abänderung des Artikets 86 des Tarifs 
tritt außer Kraft. 

Ar t . 5. Der Staatsrath bestimmt den Tag der 
Inkrafttretung dieses Gesetzes. 

So genehmigt im Großen Rath in Sitten, den 
24. Mai 1876. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
». v> Vhaftonay. 
Die Schriftführer: 

9 « Hn«lb,n — I . Hh,v«z. 
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Der ®taat$vat§ des Kantons SBattis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, 13. nach-

ften AugstmonatS in allen Gemeinden des Kantons 

veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im StaatSrathe zu Sitten, den 7. Ju l i 

1976. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
Jt. de SRi t» O| . 

Der Staatsschreiber : 
©ro. B««b«rini. 

Gesetz 
v»m 24. M » i 1876, 

über die Abstimmungen und Wahlen in den 
««Versammlungen. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung des Artikels 90 der Verfassung; 
Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t ; 
l. Stapittl. 

Nlvels«mmlnngtn. 
Ar t . 1. I n Bundessachen werden die Wahlfä', 
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higkeit und der Abstimmungsmodus, durch die Bun< 

desgefttzgebung geregelt. 

Jeder Schweizerbürger kann bei allen eidgenössi-

schen Wahlen und Abstimmungen in seinem Wohn» 

sitze Antheil nehmen, nachdem er sich über seine 

Stimmberechtigung gehörig ausgewiesen hat. 

A r t . 2. I n Kantonal-und Gemeindesachen ist 

die Uruersammlung in jeder Gemeinde gebildet: 

a) Aus den Burgern; 

d) Aus den seit drei Monaten niedergelaffenen 

Walliser-und Schwcizerbürgern; 

c) Aus den da sich aufhaltenden Wallisern und 

Schweizern unter den durch die Vundesgcsetz-

gebung zu bestimmenden Bedingungen. 

Die Burger, wflche die qbigen Bedingungen des 

Wohnsitzes oder Aufenthaltes nicht erfüllen, üben 

ihre bürgerlichen Rechte in ihrer Heimatgemeinde 

aus. 

Jedoch bei der Abstimmung über Kantonal-Ange-

legenhciten können die Walliserbürger vor dem Tage 

der Abstimmung das Begehren stellen, ihr Stimm-

recht in jener Gemeinde auszuüben, in welcher sie sich 

befinden. I m Falle gegründeten Zweifels, haben 
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diese Bürger ein Zeugniß über ihre Wahlfähigkeit 
vorzuweisen. 

Diese Verfügung ist bei Wahlen nicht anwendbar. 

A r t . 3. Der Bürger kann seine politischen Rechte 

bei erfülltem 20. Jahre ausüben. 

Jeder Wähler ist zu öffentlichen Aemtern wählbar. 

A r t. 4. Die Bundesgesetzgebung bestimmt die 

Fälle in welchen einem Vchweizerbürger seine poli-

tischen Rechte entzogen werden können. 

Bis zur Veröffentlichung dieser Gesetzgebung kön-

»en weder stimmen noch gewählt werden: 

») Diejenigen welche gewöhnlich dem Punblikum 

oder den Wohlthätigkeitsanstalten zur Last sind; 

b) Diejenigen deren Zahlungsunfähigkeit kraft 

Urtheils oder CarenzakteS e» wiesen ist, eS wäre 

denn, daß diese Zahlungsunfähigkeit aufgehört 

hätte, oder von unabwendbarer Gewalt oder 

ererbten Schulden herrührt; 

c) Die Interbizirten, die Wahnsinnigen und solche 

deren Blödsinnigkeit notorisch ist; 

<0 Diejenigen auf denen ein entehrendes Urtheil 

lastet, oder die wegen Diebstahls-oder Fäl-

schungsverbrechen verurtheilt worden sind. 
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A r t . 5. Die UrVersammlungen wählen die Ab< 
geordneten des Bezirkes oder des Kreises auf den 
Großen Rath, den Richter und dessen Stellvertreter, 
den Munizipalrath, den Präsidenten und Vize-Prä-
sibenten der Gemeinde, und überhaupt alle Beamten 
deren Wahl die Gesetze ihnen einräumen. 

II. Stapittl. 

Wahl in Abgeordneten ans den V«ßen Rath. 

A r t . 6. Die Abgeordneten auf den Großen Rath 
und deren Suppleanten werden für jeden Bezirk un-
mittelbar durch das Volk gewählt im Verhältniß von 
einem Abgeordneten und einem Suppleanten auf 
1000 Seelen Bevölkerung. 

Die Bruchzahl von 501 zählt für 1000. 

Die Wahl geschieht bezirks- oder kreisweise. 

Die kreisweise Wahl wird nur auf Begehren einer 
oder mehrerer Gemeinden des gleichen Bezirkes 
staattsinden, welche die zu einem oder mehrern Ab, 
geordneten erforderliche Volkszahl haben. 

Die Bruchzahlen gehen für die Gemeinden welche 
unabhängige Kreise bilden verloren, zu Gunsten der 
übrigen Gemeinden des Bezirkes, die natürlichem 
weise nur einen Kreis ausmachen. 

A r t . 7. Der Umfang der Kreise wird, für jede 
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Legislatur, durch ein Dekret des Großen Rathes 

bestimmt. 

A r t . 8. Die Gemeinden, welche unabhängige 
Wahlkreise zu bilden verlangen, haben dieß Begehren 
vor dem 1. Oktober des den Wahlen vorgehenden 
Jahres an den StaatSrath zu richten. 

Wird dieses Begehren gesetzlich gestellt, so kann 
es nicht verweigert werden. 

A r t . 9. Auf die Berathung des Gemeindrathes 

oder auf Verlangen des Drittels der Wahlmänner 

einer Gemeinde, ist der Gemeinde« Präsident ge-

halten, fünfzehn Tage vor der Abstimmung durch 

zweimalige Veröffentlichung von acht zu acht Tagen 

die Wahlversammlung einzuberufen, welche in ge

heimer Abstimmung durch absolute Mehrheit der 

anwesenden Mitbürger über die Bildung des Wahl-

lreises entscheidet. 

A r t . 10. Die Abstimmungen werben in jeder 

Gemeinde stattfinden mit Zusammenzählung für den 

ganzen Bezirk oder Kreis. 

A r t . 11. Für jeden Bezirk oder jeden aus meh-
rern Gemeinden gebildeten Kreis besteht ein Central-
Schreibamt betraut mit der Zusammenzählung der 
Stimmen. 
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Dasselbe ist gebildet aus den Präsidenten der 

Schreibämter der Gemeinden und denjenigen der 

Sektionen der Gemeinden des gleichen Bezirkes 

oder Kreises. 

Den Vorsitz dabei führt der Präsident des Schreib-

amtes des Hauptortes des Bezirkes, oder jener des 

Schreibamtes des Ortes, dessen Namen der Kreis 

trägt. Das Central-Schreibamt tr i t t in diesen Ort-

schaften zusammen. 

Wenn der Hauptort einen Kreis bilde, wird der 

Präsident des Central-Schreibamtes vom Regie» 

rungsstatthalter bezeichnet. 

A r t . 12. I n den Bezirken oder in den aus 
mehrern Gemeinden bestehenden Kreisen, haben die 
Präsidenten der verschiedenen Schreibamter am Tage 
der auf jede Wahl folgt an den Versammlungsort 
des General-Schreibamtes sich zu begeben und zui 
Stnnmenzählung zu schreiten. Das Summarverbal 
muß von allen Mitgliedern des Central-Schreib-
amtes unterzeichnet werden. 

Ein Doppel des Verbals jeder Gemeinde und 

jeder Abtheilung soll dem Generalverbale angehängt 

und mit diesem unverzüglich an den Regierungs-

statthalter des Bezirkes überliefert, und vom diesem 



— 189 — 

am gleichen Tage an das Departement des Innern 

versendet werden. 

A r t . 13. Die Ernennung der Abgeordneten und 

Ersatzmännern findet auf dem gleichen Wahlzettel 

statt. 

Unter den in mehreren Wahlgängen gewählten 

Ersatzmännern wird die Rangordnung durch die 

Reihenfolge ihrer Ernennung bestimmt; unter den 

im gleichen Wahlgange Gewählten aber entscheidet 

die Anzahl der erhaltenen Stimmen. 

Die an dem für die Wahlen bestimmten Tage 
nicht vollendeten Wahlen werden am darauffolgenden 
Sonntage wieder vorgenommen. 

Das Publikum wird von dem Ergebnisse der ersten 
Abstimmungen und von den wieder aufzunehmenden 
Wahlverrichtungen in Kenntniß gesetzt. 

A r t. 14. Die Stelle eines Abgeordneten auf den 
Großen Rath ist unvereinbar mit den Bcamtungen 
und Anstellungen in den Büreaur deS>Slaatsrathes. 
Diese Bestimmung, ist auch auf die NezirkSeinehmer 
anwendbar. 

Es können nicht gleichzeitig mV Großen Rathe 
fitzen, der Regierungsstatthalter und der Untere 
Regierungsstatthalter,, der Einleiwngsrichter eines 



— 190 -

Kreisgerichtes und dessen Ersatzrichter, der Hypo-
thekarverwalter und dessen Stellvertreter, der Ein» 
registrirungSbeamte und sein Stellvertreter, der Ci-
vilstanbsbeamte und der Stellvertreter desselben. 

A r t . 15. Für die Abänderung der gesetzgebenden 
Gewalt findet die Wahl der Abgeordneten auf den 
Großen Rath alle 4 Jahre, den ersten Sonntag 
März statt. 

Der neugewählte Große Rath beginnt seine Amts-
Verrichtung mit der Eröffnung der auf die Wahlen 
folgenden ordentlichen Maisitzung. 

A r t. 16. Das Wahlbüreau stellt den Gewählten 
Beglaubigungsscheine aus. 

A r t. 17. Die Einsprachen gegen die Wahl der 
Abgeordneten oder Ersatzmänner müssen, unter Ver-
fallsstrafe, innert den sechs auf die Wahlverrichtung 
folgenden Tagen beim Staatsrathe eingereicht 
werden. 

Der Staatsrath übermittelt diese Einsprachen au 
den Großen Rath, begleitet mit dem Verbal der 
darüber verordneten Untersuchungen. 

Der Große Rath allein bewährt die Vollmacht 
seiner Mitglieder. 

A r t . 18. Für jede vor dem letzten Jahre der 
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Amtsbauer ledig gewordene Stelle im Großen Rathe 
ist binnen 30 Tagen, von der Erledigung an gerech-
net, eine neue Wahl anzuordnen. 

l l l . « a p i t e l . 

Wahl d,r Munizifalräthe und der Kurgeirathe. 

A r t. 19. Der Munizipalrath besteht aus wenig' 
stenS 5 und höchstens 15 Mitgliedern. 

A r t . 20. Wenn die Zahl der Nichtburgcr die 
Hälfte der Urversammlung bildet, oder wenn der 
Munizipalrath zur Hälfte aus Nichtburgern besteht, 
so steht der Vurgerversammlung das Recht zu, die 
Bildung eines abgesonderten Rathes zu verlangen. 

Art . 21. Die Burgerversammlung besteht aus-
schließlich aus Burgern; sie ernennt ihre Räthe und 
unter denselben den Präsidenten und Vize-Präsi-
dcnten. 

Der Burgerrath besteht aus 'wenigstens 3 und 
höchstens 9 Mitgliedern. 

A r t. 22. Die Mitglieder der Räthe müssen im-
mer in ungerader Zahl gewählt werden; diese kann 
alle vier Jahre durch die Wahlversammlung abge-
ändert werden. 

A r t . 23. Es können weder im Munizipalrathe 
noch im Burgerrathe zu gleicher Zeit sitzen: 
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a) Vater und Sohn; 
b) Stiefvater und Stiefsohn, Schwiegervater und 

Schwiegersohn; 
c) Brüder, Halbbrüder und Stiefbrüder; 
d) Schwäger; 
e) Oheim und Neffe. 
Niemand kann zu gleicher Zeit Präsident und Ge« 

meinderichter sein, und auch nicht zugleich Mitglied 
der Gemeinde-und der Burgerverwaltung sein. 

A r t . 24. Zwei Verwaltungsämter deren eines 
dem andern untergeordnet oder höher gestellt ist, 
können nicht auf eine und dieselbe Person vereinigt 
werden. 

A r t. 25. Niemand kann sich weigern in der Ei» 
genschaft eines Präsidenten 4 Jahre und in jener 
eines Mitgliedes eines der beiden Räthe 8 Jahre 
zu fungiren, es sei denn er habe das 65 Altersjahr 
erreicht oder es bestehen zu seiner Enthebung wohl-
bewährte Gründe. Sollten Enthebungsgründe erst 
nach den getroffenen Wahlen eintreten, so kann der 
Beamte dieselben nicht vor Ablauf seiner Amtszeit 
in Anstach nehmen. 

Der Staatsrath kann in jedem Fall äuS wichti-
gern und gehörig nachgewiesenen Gründen die ver-
langte Entlassung! bewilligen. 
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A r t . 26. Wenn die Stelle des Präsidenten eines 

Rathes wenigstens drei Monate vsr Ablauf der ver-

fassungsgemässen Frist le^r geworben ist, soll dieselbe 

unverzüglich wieder besetzt werden. 

I m Falle die Stelle eines andern Rathsgliebes 

leer geworden ist, soll die respektive Wahlversamm-

lung einberufen werden um durch dieselbe entscheiden 

zu lassen, ob diese leer gewordene Stelle vor den or

dentlichen Wahlen ersetzt werden solle. 

A,r I. 27. Der President der Munizipalität wird 

mit dem Namen Gemeinde-Präsident bezeichnet. 

A r t . 28. Die Munizipal- und Burgerwahlen 

finden alle vier Jahre, am zweiten Sonntage Christ-

rnonats statt, unbeschadet der Verfügungen des Ar-

tjlelS 20. 

Die Wahl der Gemeinde «Präsidenten wird alle 

2 Jahre vorgenommen. Die Gemeindebehörden tre-

ten ihr Amt am ersten Tage des auf die Wahlen 

folgenden Jahres an. 

Ar t . 29. I n den Ortschaften wo kein Barger-
rath besteht, übt der Gemeinberath die AmtSverrich-
tungen desselben aus. 

13 
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IV. Capitel 
Allgemeine Destimmnngen »der Abstimmung«»rt und Wähle» 

in den HU- und Julgerversammlnugen. 

A r t. 30. Die Munizipalitäten sind gehalten die 
Namen aller in den Gemeinden stimmberechtigte« 
Bürger amtshalber in das Matrikelregister einzu-
tragen. 

CechS Wochen vor den Wahlverhandlungen haben 
sie das NamenSverzeichniß der zur Zeit der Wahl-
vornähme stimmfähigen Bürger veröffentlichen und 
anschlagen zu lassen, und ein Doppel davon bei dem 
Gemeindesekretariat zu hinterlegen^ Dieses Verzeichn 
niß ist nach alphabetischer Ordnung auszufertigen 
und es soll von amtswegen bei jeder Abstimmung 
und jeder Wahl rektifizn-t und vervollständigt werden. 

I n den 8 auf die Kundmachung folgenden Tagen 
sollen die Einsprachen gegen dieses Verzeichnis), unter 
Strafe rnct)t mehr angehört zu werden, der Münizi-
palität eingereicht werden. 

Nach Ablauf dieser Frist kann da« Verzeichniß 
nicht mehr abgeändert werden, außer in Fällen of-
fenbarer vom Munizipalrath selbst begangener Irr-
thümer bezüglich der Bürger gegen welche Einfpra« 
che ist erhoben worden. 

Ein Verzeichniß aller rechtzeitig eingereichten Ein» 
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sprachen soll in 8 Tagen nach Verlauf oben anbe-
raumter Frist verröffentlicht und angeschlagen werben. 

Allfällige Gegeneinsprachcn sollen bei der Muni-
zipalitat eingereicht werden. 

Innerhalb 8 Tagen spricht sich die Munizipalität 
über den Werth dieser Einsprachen aus und gibt 
innerhalb der gleichen Frist den Einsprechern Kennt-
niß hievon. 

A r t . 31. Der Rekurs an den Staatsrath ist 
vorbehalten. 

Dieser Rekurs soll in 6 Tagen, von der im vor-
stehenden Artikel erwähnten Anzeige an gerechnet, 
eingereicht werden. 

A r t. 32. Diesem Rekurs sollen alle Belegstücke 
zur Begründung der Einsprache beigelegt werden. 

A r t . 33. Erhebt sich ein Zweifel, ob ein Bürger 
auf das Wahluerzeichniß zu tragen fei, fo kann die 
Munizipalität die Vorweisung der Belegstücke ver-
langen, welche zur Begründung dieser Stimmberech-
tigung angerufen werden. 

A r t . 34. Der Präsident des Schreibamtes er-
hält eine Ausfertigung des Verzeichnisses der stimm-
fähigen Bürger. 

A r t. 35. Die UrVersammlungen werden vom 
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Munizipalitätspräsidenten, und'bie Burgerversamm-
lmgen vom Präsidenten des Burgerrathes, mch 
vorläufiger Berathung in ihren Räthen, einberufen. 

A r t . 36. I n den Gemeinden die 400 Stimmen 
'zahlen Und schon in Sektionen'eingetheilt sind und 
deren Bevölkerung zerstreut ist, können die Ur- und 
Bürgerversammlungen sektionsweise abstimmen. 

I n den Gemeinden von 1000 Seelen und Mehr, 
in ^enen'die-Äbstimmung nicht sektionsweise geschieht, 
sind die UrVersammlungen auf 10 Uhr Vormittags 
einzuberufen 'und > eine Wiederaufnahme 'der Wahlen 
'ist'wch 10 Uhr Abends nicht zuläßig. 

Ar t . 37. Konnten die Wahlverhandlungen an 
'dem vom Gesetze bestimmt,!« Tage^nicht zu Ende ge-
führt »erden, so sollen sie an dem darauf folgenden 
Tage um 9 Uhr Vormittags-fortgesetzt<werden. 

,A r!t.' 38. Der Tag und, die StUnbe der Wahl 
M am gewöhnlichen Ausrnfsörte am Sountagewor 
ber> Abstimmung, so wie am Wahltage selbst kund.ge-
macht werden. 

Zwischen der Kundmachung und dem Wahltage 
'soll ein .ZwlschenrauM von wenigstens $ Tagenge-
lassen werden. 

Ar t . 39. Der Regierungöstatthalter des Bezir-
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Feft wirb dafür sorgen, daß diese Veröffentlichungen 
gemäß Vorschrift des vorgehenden Artikel«, gemacht 
werben. 

A r t . 40. I n den Gemeinden von 3000 Seelen 
und darunter soll das Schreibamt während 2 Stun-
den, und in den Gemeinden welche diese Zahl über« 
steigen während 3 Stunden offen bleiben 

A r t . 41. Jedes Begehren um Abänderung in 
der Anzahl der Mitglieder des Munizipal - oder 
VurgerratheS soll vor dem Tage der Wahlen ange
bracht werden. 

A r t . 42. Wenn dieses Begehren eingekommen 
ist, so soll davon mittelst Kundmachung Kenntniß 
gegeben, und die Versammlung unmittelbar nach der 
Bildung des Bureau darüber angefragt werden. 

A r t . 43. Jedes Begehren zur Bildung eines 
Burgerrathes, soll dem Gemeindepräsidenten fchrift-
lich eingehändigt werden. 

Wirb ein solches Begehren gestellt, in Folge des 
UmstanbeS, daß die Mehrheit des Gemeinderathes 
«us Nicht'Burgern besteht, so soll dieses innerhalb 
sechs guf die Gemeindewahlen folgenden Tagen ein-
gereicht werden. 

I n diesem Falle wird die Burgerversammlung 
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von dem Gemeindepräsidenten einberufen und be

fragt, ob sie einen besondern Rath verlange. 

A r t . 44. Die Stimmenabgabe geschieht mittelst 

Wahlzeddel auf weißem Papier, welche die Stim-

menden in Gegenwart des Schreibamtcs, welches 

abgesondert, aber in Ansicht des Publikums Sitz 

nimmt, in die Urne werfen. 

Die Schreibämter werden die Stimmzcddel zu» 

rückweisen, welche entweder gefärbt sind oder sonst 

ein besonderes äußeres Kennzeichen an sich trage». 

A v t. 45. Das Schreibamt wird aus einem Prä« 
sidenten, einem Schreiber und 4 Stimmenzählern 
gebildet. 

Der Gemeindepräsident ist der Präsident des 
Schreibamtes. 

Der Schreiber des Rathes ist der Schriftführer 
des Schreibamtes. 

I n den Gemeinden welche sektionweise stimmen, 
werden die Präsidenten und die Schreiber der 
Schreibämter durch den Rath gewählt. 

Die zwei ältesten und die zwei jüngsten in der 
Versammlung gegenwärtigen, des Lesens und Schrei« 
bens kundigen Wahlmänner sind die Stimmenzähler. 

A r t. 46. I n den Gemeinden auf deren Wahl-
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verzeichniß über 200 Wahlmänner eingetragen find, 

wird dem Wahlschreibamte für die Abzählung der 

abgegebenen Stimmen ein HülfSschreibamt beigesellt, 

welches in gleichem Saale Sitz nimmt. 

Dieses Hülfsschreibamt wird gebildet aus einem 

vom Rathe ernannten Präsidenten, einem Sekretär 

und 4 Stimmcnzählern, welche letztern aus der Ver-

sammlung zu wählen sind, wie jene des Hauptschreib-

amteS. 

A r t . 47. Der Präsident des HanptfchreibamteS 

eröffnet und schließt die Sitzungen, besorgt die Ord-

nung und handhabt die Polizei in der Versammlung. 

Er soll besonders dafür sorgen, daß der Zutr i t t zu 

der Urne frei bleibe und die Wähler vor jedem 

Drucke geschützt seien. 

Der Entscheid über die Zulässigkeit oder Nichtig-

keit zweifelhalfter Stimmenzeddel ist dem Haupt-

schreibamte verbehalten. 

A r t . 48. Das Bureau versichert sich, daß der 

Stimmende auf der Wahlliste sich befinde, und daß 

er bei jedem Wahlgange nur einen Stimmzeddet 

einlege. 

Der Sekretär schreibt die Namen eines jeden 

Stimmenden ein. 
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Art . 49. Jeder doppelte Stimmzeddel ist nichtig. 
Der Stimmende welcher deren einlegt, verfällt in 
eine Buße von fünfzig Franken. 

Jeder leere oder unlesbare Zeddel wird als nicht 
eingelegt betrachtet, und somit in der Berechnung 
der Zahl der abgegebenen Stimmen nicht eingezählt. 

Art. 50. Zu den Wahlen wird in der hiernach 
bezeichneten Ordnung geschritten. 

n) Zur Wahl des Richters und Vize-Richters, 
mittelst einzelnen Wahlganges; 

b) Zu jener der Mitglieder des Rathes, mittelst 
eines Listenwahlganges; 

c) Zu jener deS Präsidenten und Vize-Präsidenten, 
mittelst einzelnen Wahlganges. 

A r t . 51. Allfogleich nach Schuß des Wahl-
ganges erhärtet das Hauptbureau die Zahl der in 
die Urne gelegten Stimmzeddel und uertheilt sie in 
geicher Zahl unter die verschiedenen Büreaur, wenn 
Mehr als eines besteht. Hierauf schreitet jede« 
Schreibamt, in Gegenwart der Versammlung, zur 
Eröffnung und mit lauter Stimme zur Abzäylung 
der Stimmzeddel. 

Der Sekretär und einer der Stimmenzähler schrei-
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bin die Stimmen welche jeglicher Bürger erhält mit 

arabischen Zahlen auf. 

Die Wahlzebdel sollen, so rntie' sie vorkommen, von 

allen Mitgliedern durchgesehen werden, welche das 

Verfahren kontrolliren. 

Nach vollendeter Abzählung unterzeichnet das 

Hülfsfchreibamt die Detailstanbe und übermittelt sie 

mit den Stimmzeddeln dem Hauptschreibamte, wel-

ches dieselben auch unterzeichnet, das Summarverbal 

abfaßt und das Generalergebniß verkündet. 

A r t 52. Die Detailstsnde sollen zum Zwecke der 
Durchsicht bei anfälliger Klage aufbewahrt werben. 

A r t . 53. Das Protokol der Abstimmung soll in 
der voM DeparteMente des Innern vorgeschriebeuen 
Form abgefaßt und in fortwährender Sitzung nach 
vorgegangener Lesung von bett Mitgli«!bettt des 
Schreibamtes unterzeichnet Werden. 

Die Stimmzedbel und das Verzeichniß der St iM-

menben sollen in Gegenwart des SchteibaMtes unter 

Umschlag gebracht uUb btrsießelt werben. 

A r t . 54. I n den Gemeinden, wo mehrere Bü -

reaitjc bestehen, werben der Präsident Und der Se

kretär jeden Büreau's, binnen auf die Wahlvrrhand-

lungen folgenden vier und zwanzig Stunden, von 
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dem Präsidenten der Gemeinde einberufen, und un< 
terzeichnen sodann das Summarverbal. 

Ein Doppel des Verbals jeder Sektion wird dem 
Generalverbal angehängt, und mit diesem dem Re, 
gierungsstatthaltcr des Bezirkes übermittelt. 

A r t . 55. Das Abstimmungsprotokoll soll, nebst 
der Gesammtzahl der stimmfähigen Bürger, auch die 
Zahl der bei jedem Wahlgang abgegebenen und der 
auf jeden Kandidaten gefallenen Stimmen enthalten, 
so wie der leeren und vernichteten Stimmzeddel. 

Art . 56. Nach beendeter Abstimmung übermit-
telt der Präsient des SchreibamteS ein Doppel des 
Verbals dem Departement des Innern und ein 
zweites Doppel dem Regierungsstatthalter des $5t* 
zirkeS der ein kollectif Verzeichniŝ  an das gleiche 
Departement versendet. 

ES soll von dem Präsidenten und dem Schrift-
führer des Schreibamtes den gewählten Beamteten 
ein Beglaubigungsschein zugestellt werden. 

V. Stapittl. 
Allgemeine Verfügungen. 

A r t . 57. Die Wahlen geschehen mit absoluter 
Stimmenmehrheit. 

Ist die Anzahl Derjenigen, welche die absolute 
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Stimmenmehrheit auf sich vereinigt haben, größer 

als die Zahl der zu Wahlenden, so sind Diejenigen, 

welche am meisten Stimmen auf sich vereinigt haben, 

gewählt. 

Hat sich im ersten Mahlgange die absolute Mehr-

heit nicht auf so viel Personen vereinigt als zu 

wählen sind, so wird zu einem zweiten geschritten. 

I n diesem letzteren Wahlgange sind Die erwählt, 

welche d»'e größte Anzahl Stimmen auf sich vereinigt,, 

sollten sie auch die absolute Mehrheit nicht erhalten 

haben. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. 

A r t . 58. Niemand kann in zwei Gemeinden das 
Wahlrecht ausüben. 

Jede Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung 

wird mit einer Buße von fünfzig Franken bestraft. 

Derjenige, welcher in der Gemeinde wo er das 

Burgerrecht besitzt, nicht aber wohnhaft ist, zu stim-

men begehrt, muß den Rath feines Wohnsitzes und 

denjenigen der Gemeinde, wo er seine politischen 

Rechte ausüben wil l , 6 Monat vor der Wahlzeit 

davon in Kenntniß setzen. 

A r t . 59. Die geistlichen und bürgerlichen Amts-

Verrichtungen sind unverträglich. 
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Nr t. 60. Die Theilnahme Nichtberechtigter an 
der Abstimmung zieht die Nichtigkeit derselben nur 
bann nach sich, wenn diese Theilnahme das Resultat 
der Abstimmung verändern kann. 

Der gleiche Grundsatz findet seine Anwendung, 
wenn die Zahl der eingelegten Stimmzedbel größer 
ist als jene der Stimmenden. 

Die Unregelmäßigkeit des Abstimmugsprotokolls 
zieht keine Nichtigkeit der Wahlen nach sich. 

Ar t . 6t. Der Beamte, welcher die Eigenschaft 
eines Wählers verliert, ist ohne weiters feines 
Amtes entsetzt. 

A r t . 62. Der Gewählte, welcher sich berechtigt 
glaubt die Amtsstelle abzulehnen, soll in sechs Tagen 
das Departement des Innern davon in Kenntniß 
setzen. 

A r t . 63. Die Munizipalbeamten welche den Ar-
tikeln 31 und 39 zuwiderhandeln, verfallen in eine 
Vuße von dreißig Franken zu Gunsten der Staats-
lasse. 

A r t . 64. Die Mitglieder des Schreibamtcs 
welche dem Art. 54 und die Präsidenten welche dem 
Art. 57 zuwiderhandeln, verfallen in eine Buße von 
10 Franken. 
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Die Regierungsstatthalter welche den Horfchrift«« 
des Artikels 5/ nicht Genüge leisten, werden mit 
einer Buße von 30 Franken belegt. 

Ar t . 65. Jede Klage gegen'die Wahlen soll, 
unter Nichtigkeitsstrafe, in den 6 auf die Wahlver-
Handlungen folgenden Tagen, beim StaatSrathe ein-
gelegt werden. 

Sie soll mit der Hinterlegung von tvtt Franken, 
oder einer hinreichenden Bürgschaft, zur Sicherheit 
der Kosten begleitet fein. 

Wenn das Begehren als unbegründet erkanntist, 
wird der Kläger zu den Kosten verfällt. 

Der Staatsrath entscheidet, ob bis zum eintre-
tenden Urtheil die neuen ober die frühern Beamte» 
fungiren sollen. 

VI, Aapittt. 
'peinliche Verfügung über Vergehen bezüglich 'brt An«Hb«»« 

«er -politische» Blechte 

A r t. 66. Jede Wahl, welche als mit einer Ve-
nalität behaftet erkannt wird, isti nichtig. 

Es sind'als mit einer Venalität behaftete erkannt, 
>die Wahlen,für welche die gewählten Personm eine 
»Vergeltung, l welcher Gattung diese fein mag, «er, 
'sprechen oder gegeben ober andere zu «verspreche« 
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oder zu geben beauftragt haben, oder welche um 

Stimmen zu erhalten sich Drohungen erlaubt hätten. 

A r t . 67. Werden ein oder mehrere Bürger durch 
Zusammenrottungen, Thätlichkeiten oder Drohungen 
an der Ausübung ihrer politischen Rechte gehindert, 
so wird jeder Schuldige mit Einspeirung auf hoch-
stens drei Monat, oder mit einer Buße von höchstens 
100 Franken bestraft., 

Er darf überdieß mährend höchstens 5 Jahren 

kein politisches Recht ausüben, weder ein Amt noch 

eine öffentliche Civi l - oder Militärstelle bekleiden. 

A r t . 68. Jeder Bürger, welcher bei einer Ab-
ftimmung mit der Eröffnung der Stimmzeddel be-
traut ist, und diese Zeddel entweder verfälscht, deren 
zusetzt oder unterschlägt, oder auf irgend eine andere 
unerlaubte Art das Ergebniß der Abstimmung ent-
stellt, soll mit einer Buße von höchstens 200 Franken, 
oder mit Einsperrung bis auf sechs Monat belegt 
werden. 

Er ist nebstdem der Ausübung der politischen 

Rechte auf fünf Jahre verlustig zu erklären. 

A r t . 69. Alle andern Personen, die sich der im 
vorgehenden Artikel angegebenen Thatsachen schuldig 
machen, sind zum Verlust der politischen Rechte auf 
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drei Jahre, und nebstdem in eine Buße von höchsten« 
50 Franken zu verfallen. 

Auf gleiche Art wird bestraft: 

Der, welcher durch Geschenke, Versprechungen 
ober Drohungen auf die an einer Wahl theilneh.» 
wenden Bürger einzuwirken trachtet. 

Der welcher auf die Zeddel der ungelehrten Stim-
wenden andere Namen schreib't, als ihm angegeben 
wurden. 

A r t. 70. Die durch die Artikel 50, 59, 64 und 
65 vorgesehenen Bußen werden durch den Staats-
rath ausgesprochen. 

Die Bestrafung der in den Artikeln 67, 68, 69 
und 70 vorgesehenen Vergehen liegt in der Compe-
tenz der Gerichte. 

Die Anzeige dieser Vergehen wird dem Staats-
rath gemacht, welcher dieselbe den Gerichten über-
Mitteln wird. 

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

A r t . 71. Sind widerrufen: 

») Das Gesetz vom 19. Mai 1825 gegen die Ve-

nalität bei den Wahlen; 

l») Das Gesetz vom 23. November 1854, betref-
send die Wahl der Gemeindebehörden; 
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c) Jenes vom 5. September 1856, betreffend die 
Wahl der Abgeordneten auf den Großen Rath; 

d) Das Nachtragsgesetz zu den zwei oberwähnten, 
vom 23. Mai 1860. 

A r t. 72. Bis zu einer neuen Volkszählung gilt 
jene vom 1. Dezember 1870. 

Gegeben im Großen Rath zu Sitten, den 24. 
Mai,1876. « 

Der Präsident des Großen Rathes: 
«, v» Vh afkonap-
Die Schriftführer: 

9». * . In« lb«n — I Nhovex 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntage, 3. nächsten 
Herbstmonats, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den l . August 
1876. 

Her Präsident des Staatsrathe«: 
K» de Ntiv az. 

Der Staatsschreiber: 
« « . V«rb«»ini. 
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Gesetz 
vom 24. M«i 1876, 

übe« die ©ecitft*.Organisation. 

Der Große Rath des Kantons WalliS, 
Nach Einsicht des Artikels 90 der Verfassung, 

Auf den Vorantrag des StaatSratheS, 

V e r o r d n e t : 

V«ft<« Haupstü«. 
Verfügungen betreffend die «tmrichtnng bet Gencht,hi!fe 

A r t . 1. Es besteht zur Ausübung der richterli
chen Gewalt: 

o) I n jeder Gemeinde ein Richter und ein Richter« 
statthalter; 

b) in jedem Bezirk ein UntersnchungSrichter und 
ein «der zwei Ersatzrichter desselben; 

c) in jeder Kreisabtheilung ein Civil-, ein Kor-
rektionell- und ein Kriminalgericht; 

6) ein Appellations- und Kassationsgerichtshof 
für den Kanton. 

14 
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tttfttt ««schnitt 
Von l«n Vemtinderichter« 

A r t . P. Die Gemeinderichter haben folgende 

Amtsbefugnisse: 

Sie sind mit dem Vermittlungsversuche in allen 

dieser Förmlichkeit nicht überhobenen Civilhändeln 

beauftragt und in jenen von Schmähungen und I n 

jurien gegen Privatpersonen. 

Sie erkennen unappelbar über alle beweglichen und 

unbeweglichen Klagen, deren Werth nicht dreißig 

Franken übersteigt, wie auch über die darauf bezüg, 

lichen vorläufigen Einreden. 

M i t Ausnahme der acceptirten Wechfelbriefe und 

VilletS auf Ordre, unbeschadet des Alinea deS Ar-

tikels 39, uuterzeichnen sie die Rechtsbote betreffend 

den Sckuldentrieb, die daherigen Einsprachen, die 

Pfändungen und Beschlagnahmen. 

Sie sind betraut mit der Auflegung und Erbre, 

chung der Siegel, in den vom Gesetze vorgeschriebenen 

Fällen. 

A r t . 3. Veschlägt die Klage verschiedene Sum-

men, deren jede nicht dreißig Franken beträgt, die 

aber vereint sich höher als auf diesen Werth belaufen» 

so wird der Handel vor den Richter oder das Gericht 

der höhere» Instanz gebracht. 
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Dieses ist auch bei den Kompensation«- oder Wie-
derklagen der Fall, wenn anders deren Gesammt-
werth höher als auf den obenerwähnten steigt. 

Wenn beim Vermittlungsversuch der Beklagte ei-
neu Theil der abverlangten Werthe anerkennt, wirb 
die Kompetenz durch den Gesammtbetrag der bestrit-
tenen Werthe bestimmt. 

A r t . 4. Zwei oder mehrere Gemeinden können 
einen und denselben Richter haben. 

A r t. 5. ,̂ m Verhinderunas- oder AuSnahms-
falle deS Gemeinderichters oder seines Ersatzrichters 
werden diese durch den Richter einer andern Ge-
meinbe des gleichen Bezirks ersetzt, deren Hauptort 
dem Hauptort der Gemeinde deS verhinderten Rich
ters am nächsten lie,,t. 

zwei«, «bfchnitt. 
Von den Untersnchung,lichttlN. 

A r t . 6. ES besteht in den Bezirken Goms, öst-
lich Raron, Brig, Visp, westlich Raron, Leuk, Ering, 
GundiS und St. Morizen ein Untersuchungsrichter 
und ein Stellvertreter desselben; ein Untersuchungs-
richtel und zwei Stellvertreter in den Bezirken 
Ciders, Sitten Marlinach, Entremont und Monthey. 

A r t . 7. Der Untersuchungsrichter erkenntunap-



. - 212 -

pelbar über alle Händel, deren Werth dreißig Fran< 
l rn übersteigt und nicht über hundert Franken hin-
ausgeht. 

Diese Händel, jene betreffend aceeptirte Wechsel» 

briefe und Billets auf Ordre, sowie jene, welche 

ihrer Vcrumständung nach eine schnelle Lösung er-

heischen, werden nach dem summarischen Verfahren 

eingeleitet. 

Der Entscheid des Untersuchungs - Richters über 

Annahme des summarischen Verfahrens und über 

Abkürzung der Fristen ist unappelbar und sofort voll-

ziehbar, unbeschadet des Artikels 634 der Civil-

Prozcß-Ordnung. 

Er entscheidet endgültig über einfache Polizei-

Übertretungen, im EinspruchSfalle gegen den Ent-

scheid des Munizipallathrs »der der von ihm gewshl-

ten Komifsio». Er entscheidet auch endgiltig über die 

Rekurse gegen die Urtheil« der Gemeinderichter 

wegen Nichtigkeit (Ar t . 303 und 304 der Civil-

Pnzeß-Ordnung). 

A it. 8. I n den Händeln, welche in der Kompe-
tenz der KreiSgrrichte liegen, ist der Untersuchungs-
xifytt mtt btr Untersuchung des Handels bis zu den 
Schlüssm betra«. 
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Er entcheibet unappelbar über alle Nebenfragen, 

welche keinen Einfluß auf den Haupthandel haben. 

Er ist im Allgemeinen, mit Ausnahme beS Urtheils, 

mit allen Verrichtungen betraut, welche das Gesetz 

den Richtern erster Instanz überträgt, außer jenen, 

welche speziell den Gemeinderichtern vorbehalten 

sind. 

A r t . 9. Der Untersuchungsrichter ist mit der 

Untersuchung der kriminalen und korrektionellen 

Händel betraut. 

A r t . 10. Der Beklagte soll öffentlich vor dem w 
sammle» Gerichte verhört werden. 

Er kann verlangen, daß die Zeugen am Tage der 

Verhandlungen vor dem gesammten Gerichte bffent-

lich verhört werden. 

Das gleiche Recht kömmt dem öffentlichen Amte 

und der Civil-Partei zu. 

Dieses Begehren soll wenigstens acht Tag» vor 

h«N Verhandlungen an den Präsidenten gerichtet 

werden mit Bezeichnung der zu verhörenden Zeuge«. 

I n Kriminal-sssllen soll dem Beklagten von 

amtSwegen ein Vertheidiger gegeben werben. 
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»ritte« «»schnitt 
Von den Ptlichtsttlltrn 

A r t . 11. I n peinlichen Sachen ist das öffentli-
che Amt durch einen Verichtsteller vertreten. 

A r t . 12. JederUntersuchungS-Nichterhat<inen 
Verichtsteller. 

Dieser hat einen Stellvertreter. 

A r t . 13. Dieselbe Person kann bei mehreren 
Untersuchnngs-Richtern das Amt eines Bcrichtstel-
lerS versehen. 

A r t . 14. Der Verichtsteller hat die Verpflicht 
tung, allen Ve»Handlungen der Untersuchung beizu< 
wohnen; jedoch zieht seine Abwesenheit nicht die 
Nichtigkeit dieser Verhandlungen nach sich. Seine 
übrigen Amtsbefugnisse werden durch die Penal-
Prozedur bestimmt. 

«ieeter « b f c h n i « 

<N«i«gelichtt. 

Art . 15. Es bestehen vier Civil., Correltionell-
und Criminalgerichte. 

Das erste ist gebildet aus den Bezirken Goms, 
Vrig und östlich Raron. 

Das zweite ist gebildet aus den Bezirken Visp, 
Leuk und westlich Raron. 
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Das dritte ist gebildet aus den Bezirken Sibers. 
Ering, Sitten und Gundis. 

Das vierte ist gebildet aus den Bezirken Marti-
nach, Entremont, St. Moriz und Monthey. 

Art. 16. Das Kreisgericht besteht aus dem Un< 
terfuchungsrichter des Bezirkes, in welchem der 
Handel anhängig ist, und aus den Untersuchung«* 
Richtern der zwei andern Bszirke desselben Kreises. 

A r t . 17. Die Gerichte des ersten und des zwei-
ten Kreises bestehen jedes aus den UnterfuchungS-
Richtern ihrer respektiven Bezirke. 

A r t . 18. I m dritten und vierten Kreise wird 
das Gericht gebildet aus dem Unterfuchungs-Richter 
des Bezirkes, in welchem der Handel anhängig ist, 
und den Untersuchungsrichtern der zwei nächstgelt-
genen Bezirke. 

A r t . 19. Die Nähe der Bezirke des dritten 
Kreises wirb durch folgende Rangordnung bestimmt: 
SiderS, Ering, Sitten und Gundis. 

A r t . 20. Den Vorsitz über das Kreisgericht 
führt der UntersuchungS-Richter des Bezirks, in 
welchem der Handel anhängig ist. 

A r t . 2 l . I m Verhinderungs- oder Ablehnung«-
falle des Untersuchungsrichters und deS Richterstat-
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Halters im Bezirke in dem der Handel sich aufwirft, 
wird dieser durch einen der Untersuchungsrichter, die 
das Gericht vervollständigen sollen, pych Auswahl 
der Instanten, eingeleitet, und in deren Abgang 
durch ihre Stellvertrter. 

I n peinlichen Fallen kommt diese Auswahl dem 
öffentlichen Amte zu. 

A r t . 22. Die Kreisgfrichte erkennen in Civil-
Sachen über alle Rechtshändel, deren Werth hundert 
Franken übersteigt. 

Sie urtheilen unappelbar in den Händeln, die 
einen Werth von vierhundert Franken nicht über-
steigen und unter Vorbehalt der Weiterziehung, in 
solchen von einem höheren Werthe. 

I n peinlichen Sachen urtheilen sie in erster In< 
stanz und unter Vorbehalt des Appels, über alle 
Kriminal- und Korrektionnell-Händel. 

A r t . 23. Für den Fall, wo wegen Verhinderung 
oder Ablehnung das Gericht im ersten oder zweiten 
Kreise unvollständig wäre, wird dasselbe durch he» 
Unterfuchungs-Richtes deß «ndern Kreises »eruoH« 
ständigt, nach der durch die Nähe bestimmten Rgng» 
Ordnung. 

Wen« her gleich« Fall hei den Gerichte» des drit-
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tcn und vierten Kreises vorkömmt, f« vevvollstsnbiget 
sich das Gericht durch den vierten Untexsuchungs» 
Richter des Kreises oder durch dessen Richterstatthal-
ter und in deren Abgang durch die Nntersuchungs' 
Nichter oder Suppleanten des anderen Kreises, 
ebenfalls nach der durch die Nähe bestimmten Rang-
ordnung. 

Ist bas Gericht in Folge unvorhergesehener Um-
stände oder Ablehnungen unvollständig, so kann es 
sich durch Beiziehung des nächsthesindlichen Richter» 
statthalterS vervollständigen. 

Fünfte« «bfchnitt. 
Vom Affellaliunegciicht und Haffation»h«s. 

A r t. 24. Der Appellations- und Kassation«-
Gerichtshof besteht aus sieben Richtern. 

Er hat fünf Suppleanten. 

A r t . 25. Er spricht endgültig: ' 

1) Als Appcllationsgcricht über alle Urtheile des 
Kreisgerichts, für welche die Welterziehung 
gesetzlich vorbehalten ist; 

2) als Kassationsgerichtshof, über alle gegen die 
Beschlüsse der untern Gerichtshöfe, vom Unter-
suchungS-Richter anzufangen, wegen Gesetzes-
Verletzung eingegangenen Rekurse, sowie wegen 
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Formverletzung, wenn diese die Nichtigkeit nach 

sich zieht. 

Ein spezielles Gesetz wird die Befugnisse des Kas-

sationSgerichtshofeS bezeichnen. 

A r t . 26. Der Rekurs an den Kassations-Ge-

richtShof soll in zehn Tagen nach Anzeige des Ur-

theils eingelegt werden, vermittelst Hinterlegung ei» 

ner Denkschrift, begleitet mit einem authentischen 

Doppel des Urtheils sammt den Belegstücken zur 

Unterstützung des Rekurses. 

Ein Doppel dieser Denkschrift soll der Gegenpar-

thei mitgetheilt werden, welche in den zehn folgenden 

Tagen ihre Gegenbemerkungen einreichen kann. 

Der Gerichtshof entscheidet ohne weitere Form-

lichkeiten. 

Die rekurirende Partei macht den Vorschuß der 

Kosten. 

Art . 27. I n Civilhändeln, deren Werth nicht 
1000 Franken übersteigt, kann der Gerichtshof, aus 
fünf Gliedern bestehend, abhandeln wenn er durch 
Verhinderung oder Ablehnung seiner Glieder und 
Suppleanten auf diese Zahl reduzirt ist. 

A r t . 28. I n Correktionnell«und Criminalsachen 
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ist beim Appellationsgericht ein Berichtsteller, dessen 
Amtsbefugnisse das Gesetz bestimmt. 

Dieser Berichtsteller hat einen Stellvertreter. 

A r t . 29. Der Appellations'und Kassations-Ge-
»ichtshof versammelt sich am ersten Montage der 
Monate Februar, April, Juni, August und Novem-
der. Fälll der erste Montag auf einen Feiertag, so 
wird die Sitzung am folgenden Tage eröffnet. 

Jede Sitzung dauert bis zur Abfertigung der dem 
Gerichtshof vorliegenden Händel. 

H w e i t « « H a u p t f t ü « . 
Wahl-Art, 

A r t . 30. Der Gemeinderichter und dessen Ersah-
Richter werden von der Urversammlung am zweiten 
Sonntage Christmonats gewählt. 

A r t . 31. Die Untersuchungsrichter und deren 
Ersatzrichtcr werden durch das Appellationsgericht 
gewählt. 

A r t. 32. Die Art der Wahl des AppellationS-
und Kassationsgerichtshofes ist durch die Verfassung 
bestimmt. 

Zwei Mitglieder werden aus den Bezirken GomS, 
Brig, Visp, Raron, Lenk und SiderS gewählt, eines 
aus den Bezirken Sitten, Ering und Gundis; zwei 
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«us den Berzirken Martinacht, Entremont, St. Mo-
ritzen und Monthey. Die zwei noch zu wählenden 
Mitglieder, sowie die fünf Suppleanten können aus 
dem Kanton nach Belieben gewählt werden. 

A r t . 33. Die Gemcinderichter, Untersuchung«-
richter, der Appellations» und Kaffationsgerichtshof 
wählen ihre Gcrichtsschreiber und Weibel. 

A r t. 34. Der Berichtsteller beim Appellation^ 
Gerichtshof und dessen Stellvertreter werden durch 
den Großen Rath gewählt. 

Die Berichtstellcr bei den Kreisgerichten und deren 
Stellvertreter werden durch den Staatsrath gewählt. 

A r t . 35. I n den Händeln, in welchen das öffent, 
liche Amt intervenirt kann er vor dem gleichen Ge-
richt nur in dieser Eigenschaft plaidiren. 

A r t . 36. Die übrigen Unverträglichkeitsfälle zwi< 
fchen der richterlichen und anderen Amts- Verrich-
tungen sind in den Artikeln 50, 77, 79, 80, 81 und 
33 der Verfassung bestimmt. 

Die durch den Artikel 77 der Verfassung »orgt-
fehenen Unverträglichkeiten sind auf den Nerlchtsteller 
anwendbar. 

» r i t t « « H a u p t f t ü « . 
Allzc«ti«e Kestimninnge«. 

A r t . 37. Die Gemeinbe.Richter, die Unters«, 
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chungSrichter, die KreiS-Gerichtshöfe, der Appella-
tions» und Kassation^Gerichtshof, sind verbeistsnbet 
von einem Notar, fungirend als Gerichtsschreiber. 

A r t . 38. Die Gebühren der Richtet und die 
Honorare, welche die Parteien zu bezahlen haben, 
werben durch einen besonderen Tarif bestimmt. 

A r t . 39. Die durch Gemeinde-Nichter getragr-
nen Urtheile werden durch den Gemeinde<Richter 
vollzogen. 

Alle übrigen Urtheile werden durch den Unter-
suchungs.Richter des Bezirks vollzogen. 

A r t . 40. Das Appellations- und Kassation^ 
Gericht hat seine» Sitz in der Hauptstadt des 
Kantons. 

Die Kreisgerichte und die UntersnchungS-Richter 
haben ihren Sitz im Hauptorte des Bezirkes; sie 
können jedoch anderwärts ihren Sitz nehmen, wem» 
die Umstände des Handels oder die Interessen der 
Parteien es erheischen. 

A r t . 4t . Die Hauptbrter liefen, «nentgelblich 
die nöthigen Lokale für das Appellationsgericht, ble 
Kreisgerichte und die Einleitungsrichter mit dem 
»«thwenbigen Mobiliar. 

Das Justiz- und Polizei-Departement wirb b«für 
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sorgen, daß diese Lokale, sowie jene, von den Ge-
meinderichtern für ihre Sitzungen ausgewählten 
Lokale, angemessen seien. 

A r t . 42. Der AppellationS - und Kassations-Ge-
richtshof übt spezielle Aufsicht au« über die untern 
Gerichtshöfe, sowie über die Advokaten und Prokura» 
toren, und wird der vollziehenden Gewalt über die 
zu seiner Kenntniß gelangten Mißbräuche Bericht 
geben. 

Er wird alljährlich eine Inspektion der Gerichts» 
Protokolle, der Archive, der Kreisgerichte und der 
Untersuchungsrichter anordnen. 

Er wird alljährlich dem Staat^ratb einen Bericht 
einreichen, welcher gleichzeitig mit dem VerwaltungS-
bericht dem Großen Rathe unterbreitet wirb. 

Die vollziehende Gewählt kann aus wichtigen 
Gründen und auf den Vorantrag des AppellationS» 
Gerichtshofes, die Funktionen der GerichtS-Beamten 
zeitweilig einstellen, die unter den Artikeln 131 und 
folgenden des Strafgesetzbuches vorgesehenen Stra-
fen vorbehalten. 

A r t . 43. Für die Mitglieder des Appellation«-
und Kassation«-Gerichtshofes und der Kreisgerichte 
wirb die schwarze Kleidung vorgeschrieben. 
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Die gleiche Kleidung ist für die Advokaten und 
Gerichtsschreiber vorgeschrieben. 

A r t . 44. Die Verhandlungen und Urtheile des 

Appellations<GcrichtShofes in Civilfnllen sind öffent-

lich, ausgenommen wenn beschlossen wurde, baß die

selben bei verschlossenen Thüren stattfinden sollen. 

A r t . 45. M i t Ausnahme deS VermittlungS-

Versuches, ist es jedem Richter unter dem auf ihm 

lastenden Eibe verboten, außerhalb den Sitzungen 

über den Gegenstand des Handels mit den Parteien 

zu verkehren. 

Es ist den Mitgliedern des AppellationS-Gerichts-

Hofes untersagt, über Händel, welche vor diesen Ge

richtshof gebracht werden können, mündliche ober 

schriftliche Gutachten abzugeben. 

A r t . 46. Die Mitgieder und Ersatzrichterbes 

Appellationsgerichtshofes, sowie der Berichtsteller 

und dessen Stellvertreter bei diesem Gerichtshofe 

werden vom dem Großen Rathe beeidet. Die Unter

suchungsrichter und deren Ersatzmänner, die Ve-

richtsteller und deren Stellvertreter, die Gemeinde-

nchter und deren Ersatzmänner werden durch den 

Regierungsstatthalter beeidet. 

A r t . 47. Ein von dem Appellationsgerichtshofe 
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auszuarbeitendes Reglement wirb die Vollziehung 
des gegenwärtigen Gesetzes weiter bestimmen. 

Dieses Reglement soll dem Großen Rath unter« 
breitet werden. 

A r t . 48. Das Gesetz vom 11. Dezember 1828 
in Fällen wörtlicher Injurien, die zwei ersten Haupt» 
stücke der Civil-Prozeß.Ordnung vom 31. Mai 1856, 
der Art. l»es Gesetzes vom 22. November 1867 über 
VüS Verfahre» beim Appel, die Artikel 8, 20, 441 
und 443 des peinlichen Verfahrens, vom 24. No> 
vember 1848, sowie das Gesetz vom 22. November 
1855 über die Organisation und die Kompetenz der 
Gerichte, in Vollziehung gesetzt den 1. November 
1956, sind widerrufen, sowie alle übrigen Verfü-
gungen, welche mit dem gegenwärtigen Gesetze im 
Widersprüche stehen. 

A r t . 49. Ein Dekret wird den Zeitpunkt beftim-
mcn, von welchem das gegenwärtige Gesetz, sowie 
alle hierauf bezüglichen Uebergangsbestimmungen in 
Kraft treten. 

Gegeben im Großen Rath zu Sitten, den 24. 
Mai 1876. 

Der Präsident des Großen Rathe«: 
». v ' V h a f t o n a h . 
Die Schriftführer: 
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Der <&taat$vati) bes Kantons WalliS, 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, 17. nächst-
künftigen September in allen Gemeinden des Kan-
tong veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im CtaatSrathe zu Sitten, den 16. Au» 
gust 1876. 

Der Präsident des Staatsratheö: 
Ft. »e l l t i vaz . 

Der Staatsschreiber: 
Vm. Narberini. 

Beschluß 
»am 27, Zrachmonat 1876, 

über die Jagd, 

(vom Bundesrath unter'm 10. Jul i 1876 
gutgeheißen.) 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 17. Sep-

tember 1879 über Jagd und Vogelschutz; 

Nach Einsicht der Vollziehungsverordnung vom 
12. April 1876 über das Iagbgesetz; 

15 
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In Vollziehung des Befchluffes des Großen 
Rathes vom 22. Mai 1876; 

Willens, die veschiedenen Verfügungen der sach-
bezüglichen Bundes- und kantonalen Gesetzgebung 
zu sammeln und in Einklang zu bringen; 

Auf den Antrag des Finanzdepartements, 

B e s c h l i e ß t : 
l . C a p i t e l . 

Ausübung oc« Jagdrechte». 

N r t. 1. Jeder Schweizer-Vürger darf im Kanton 
jagen oder Wild fangen, wenn er mit einem vom 
Staatsrathe hierzu ausgestellten Patent versehen ist 
und unter Vorbehalt der Verfügung des letzten 
Absatzes des Art. 3. 

A r t . 2. Das Iagdpatent ist persönlich und der 
• Jäger muß dasselbe bei sich tragen. Es enthält die 
genaue Benennung und Bezeichnung (Signalement) 
des Jägers, den Wortlaut der Jagd-Gesetzgebung, 
die Angabe der Iagdart, für welche die Bewilligung 
ertheilt ist, sowie die geographische Karte der Frei-
berge, in welchen die Jagd verboten worden. 

Das Iagdpatent ist für die ganze Zeit gültig, 
während der die Jagd offen steht und auf dem ganzen 
Gebiet des Kantons, mit Ansnahme der Freibergc 
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oder Bannbezirke, deren Gränzen durch eine spezielle 
Verordnung des Bundesrathes bestimmt werden und 
unter Vorbehalt der Verfügungen des Art. 7. 

A r t . 3. Das Iagdpatent wird jedes Jahr vom 
Finanzdepartement gegen Entrichtung der durch das 
Finanzgesetz vorgesehenen Gebühr jeder Person be-
willigt, welche das 18. AlterSjahr erfüllt und seit 3 
Monaten im Kanton wohnhaft ist. 

I n Folge von Staatsverträgen oder mittelst Ein-
räumung des Gegenrechts werden Iagdpatente auch 
Personen ausgestellt, die in einem andern Kanton 
oder Staat ansässig sind. 

A r t . 4. Die Bundes-Gesetzgebung unterscheidet 
3 Iagdarten, die für verschiedene Zeiträume gestattet 
sind und für welche jede Art ein besonderes Patent 
erforderlich ist, nämlich: 

1) die Jagd auf Gemsen und Murmelthiere, auf 
Hirsche und Rehe, welche im Art. 13 des ge
genwärtigen Beschlusses vorgesehen ist; 

2) die in dem gleichen Artikel erwähnte Jagd auf 
die übrigen Arten des Hochwilds; 

3) die allgemeine- und Flugjagd, deren Eröffnung 

im nachfolgenden Artikel 11 bestimmt ist. 
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Der Preis eines jeden dieser Iagdpatente ist auf 
Fr. 10 angesetzt. 

A r t. 5. Iagdpatente, welcher Art sie sein mögen, 
werden keine ausgestellt: 

n) den Interdizirten und Zahlungsunfähigen; 

b) denjenigen, welche unter einem Urtheil stehen, 
das den Verlust der bürgerlichen Rechte nach 
sich zieht; 

c) denjenigen, welche die Bezahlung der Jagd-
Bewilligung und der Hundesteuer für das vor
angehende Jahr nicht nachweisen können; 

d) denjenigen, welche die Buße, zu der sie wegen 
Jagd-Frevel verurtheilt worden, noch nicht 
bezahlt haben. 

A r t . 6. Des IagdrechteS sind ferner während 2 
bis 5 Jahre auch Diejenigen verlustig, welche wegen 
Jagdvergehen, kraft des Art. 9, lil. 11 und 12, 26, 
2. Absatz und 28, während der 2 letzten Jahre 2 
Mal bestraft worden sind. 

A r t. 7. Mit Ausnahme der Einwilligung des 
Eigenthümers berechtigt das Iagdpatent seinen I n -
haber bei erlaubter oder offener Jagd nur auf fol-
ahnden Liegenschaften zu jagen: 

1) auf seine» eigenen Grundstücken; 
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2) auf den nicht geschlossenen Ländereien, mit 
Ausnahme der Baumgärten, Gärten, Pstan-
zungen und Lust-Wälbchen, welche zu Woh-
nun,,en gehören, und nur 100 Meter von diesen 
im Umkreis entfernt sind; 

3) in den Gehölzen und Wäldern, sowie auf den 
Alpen« und anderen Weiden, welche nicht als 
ein GeHäge können betrachtet werden. 

A r t . 8. Es ist verboten, in den Weinbergen und 

Aeckern vor der Ernte zu jagen und ebenso in den 

Wiesen, bevor das Nachhcu wird gemäht worden 

sein. 

Es ist ebenfalls verboten, die Einfriedungen der 

Grundstücke, a ls: Zäune, Hecken u. f. w. zu beschä-

digen oder zu zerbrechen. 

l l . C a p i t e l 

$prjülU Beschränkungen der Ausübung de« Jagdlechl« in 
Bezug onf die Gattung de» Wilde« und die 

Jagd'Waffen-odei Oeräthe. 

A r t. 9. Es ist verboten: 

1) Nester von Brüten zu zerstören, die Eier de* 
Iagdgeflügels auszunehmen und die Murmel« 
thiere auszugraben; 

2) die Hasen im Lager zu fangen; 
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3) junge Gemsen (Gemskizen) und die sie beglei« 

tendcn Mutterthiere (säugende Gemsgeißen) 

zu fangen oder zu todten; 

4) Auer- oder Birkhennen zu fangen oder zu 

todten; 

3) Hirschkühe und Rehgeißen, sowie deren Junge 

vom gleichen Jahre (Hirschkälber und Reh-

kizen) und Steinböcke, wo und wann sich selbe 

zeigen mögen, zu fangen und zu schießen; 

6) Nachfolgend bezeichnete Vogelarten zu fangen 

oder zu tobten; ihre Eier oder Jungen weg-

zunehmen oder auf Märkten feilzubieten: 

a) Sämmtliche I n s e k t e n -Fres fe r , also 
alle Grasmücken-(Sylvien) Arten, alle 
Schmälzer-, Meisen-, Braunellcn-, Piper-
Schwalben-, Fliegenfänger- und Bachstel-
zen-Arten; 

J>) von S p e r l i n g S - V ö g e l n , die Ler-

chen, Staare, die Amsel- und Drossel-Ar-

ten, mit Ausnahme der Krammets- Vögel 

(Reckholdervögel), die Buch-und Distel-

sinken ; 

c) v o n S p ä h c r n und K l e t t e r v ö g e l n : 
die Kuckucke, Baumläufer, Spechtmeisen, 
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Wendehälse, Wiedehopfe und sämmtliche 
Spechtarten; 

li) von K l ä h e n : die Dohlen und Saat-
krähen; 

e) von R a u b v ö g e l n ; die Mäusebuffarbe 
und Thurmfalken, sowie sämmtliche Eulen.» 
Arten, mit Ausnahme des großen Uhu's. 

f) von Sumpf-und S c h w i m m v ö g e l n : 
der Storch und der Schwan; 

7) mittelst Netzen, Vogelheerden, Lock-Vögeln, 
Kötzchen, Leimruthen, Schlingen, Bogen und 
anderen Fang-Vorrichtungen Vögel zu fangen; 

8) bei der Jagd auf Hochwild Lanfhunbe -imd 
Repet'rwaffen zu verwenden; 

9) Sock- oder zusammengeschraubte Flinten zu 
tragen; 

10) dem Wild während der Nacht aufzulauern ober 
nachzustellen; 

11) Fangvorrichtungen jeder Art (Fallen, Schlin-
gen, Waffen und Drahtschnürc) zu spanne» 
oder anzubringen. Eine Ausnahme ist jedoch 
gestattet bezüglich der Füchse, Fischotter, Iltisse 
Stein- und Edelmarder; 
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12) Selbstschüsse anzubringen, erplodirende Gc-
schösse zu gebrauchen und Gift zu legen. 

A r t . 10. Vom achten Tage nach Schluß der 
Jagdzeit an ist der Kauf und Verkauf, das Feiltra-
gen und das bloße Aufbewahren von Wildpret jeder 
Art verboten, mit Ausnahme desjenigen, welches, 
amtlich nochgewieftn, aus dem Auslande eingeführt 
ist. 

Der Verkauf von Gemskizen, Hirschkälbern, Reh«-
lizen, sowie von Auer- und Birlhennen ist unbedingt 
und zu jeder Zeit untersagt. 

I m Uebertretungsfalle unterliegt das betreffende 
Wild der Konfiskation, die im Art. 25 angedrohte 
Strafe vorbehalten. 

« I . Kapitel. 

Eröffnung der Jagd. 

A r t . 11. Die Eröffnug der allgemeinen Jagd, 
mit Ausnahme jener auf das Hochwild, beginnt zu 
Lande und zu Wasser mit dem 1. Herbstmonat. Der 
Schluß derselben findet am 15. Christmonat statt. 

A r t. 12. Mittelst eines besonderen Patents kann 
die Jagd auf dem Lemansee zu Schiff, insoferen und 
für die gleiche Frist bewilligt werden, als, sie von den 
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übrigen Uferstaaten ebenfalls wird gestattet worden 
sein. 

Art . 13. Die Jagd auf Gemsen und Murmel-
thiere, auf Hirsche und Rehe, ist im ganzen Gebiete 
des Kantons auf die Zeit vom 1. Herbstmonat bis 
1. Weinmonat, — diejenige aber auf das übrige 
Hochwild auf die Zeit vom 1. Weinmonat bis 15. 
Christmonat beschränkt. 

A r t . 14. Die Hochwildjagd bezieht sich auf die 
jagdbaren Thiere des Hochgebirges, zunächst auf: 
G e m s e n , M u r m e l t h i e r e , veränderlich e 
Hasen (Alpen»,Schneehaufen), Geb i rgshühner 
(Auer-, Virk- oder Schildhühner, Hasel- oder Wald« 
Hühner, Schnee- oder Weißhühner und, Steinhühner 
oder Pernisen), sowie auf die Raubth iere des 
Hochgebirges. 

Art . 15. Die Jagd ist zu jeder Zeit und in allen 
Fällen an Soyn-und kirchlichen Feiertagen untersagt. 

A r t . 16. Die Frühlingsjagd jeder Art zu Lande 
ist im ganzen Umfange des Kantons verboten. 

A r t . 17. DerStaats-Rath und dieRegierungS-
statthalter sind berechtigt, die Verfolgung schädlich«»-
oder reißender Thiere und bei allzu starler Vermeh-
rung auch des IagdgewilbeS, wenn dasselbe du«ch 
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Ueberzahl Schaden stiftet, erforderlichen Falls auch 
während der geschlossenen Zeit anzuordnen oder zu 
erlauben. 

Diese Bewilligungen werden schriftlich und mit der 
Meldung der Gattung der Thiere ausgestellt, auf 
welche die Jagd erlaubt worden ist. 

A r t . 18. Die Verfolgung schädlicher und reiß» 
ender Thiere in den Bannbezirken darf nur unter 
ausdrücklicher Bewilligung des Bundesrathes statt-
finden. 

A r t. 19. Jeder Eigenthümer ist zu jeder Zeit 
und ohne spezielle Ermächtigung berechtigt, die schäd
lichen und gefährlichen Thiere, auf den im Umkreis 
von 100 Meter seiner Wohnung naheliegenden 
Grundstücken zu vernichten. 

Krähen, Aelster, Sperlinge, Staare und Drosseln, 
welche in Weinberge einfallen, dürfen vom Eigenthü-
mer im Herbste bis nach beendigter Weinlese geschos-
sen werden. 

A r t . 20. Der StaatS-Rath kann einzelnen zu» 
verlässigen Sachverständigen Bewilligung ertheilen, 
auch außerhalb der Jagdzeit für wissenschaftliche 
Zwecke Vögel jeder Art (mit Ausnahme des Jagd-
geflüges) zu erlegen und deren Nester und Eier zu 
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sammeln, vorausgesetzt,, daß dies nicht auf gewerb« 

mäßige Weise geschieht. 

Art . 21. Während der Zeit, so die Jagd ge> 
schloffen ist, darf man keinen Hund jagen lassen. 

IV. C a p i t e l , 

Uebtltittnngen und Knsien. 

Art . 22. Dir Jäger sind für den Schaden, den 
sie verursachen, verantwortlich. 

A r t . 23. Wer zu verbotener Zeit jagt, oder 

während der Jagdzeit ohne Patent jagt, verfällt in 

eine Buße: 

a) von 40 Franken, wenn er ohne Hund, 

b) von 60 Franken, wenn er mit einem Hund und 

c) von 100 Franken, wenn er mit 2 oder mehreren 
Hunden jagt. 

Ar t . 24. Der Jäger, welcher das Iagd'Patent 
nicht auf Begehren der Polizeiagenten vo> weist, ver-
fällt in eine Buße von 5 Franken. 

A r t. 25. Die Uebertretungen der Art. 9,10,15 
und 16 werben mit einer Buße von 10 bis 100 
Franken belegt. 

A r t . 26. Wer immerhin bei geschlossener Jagd 

mit einer Iagdwaffe, mit einer Stock- oder zusam-
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mengeschraubten Flinte in Wiesen und Weingärten, 

Hochweiden und Sumpfgegenden oder abseits besuch-

ter Wege angetroffen wird, soll als Jagdfrevler be-

trachtet und als solcher mit Fr. 40 gebüßt werden, 

wenn er auch keinem Wild nachzusetzen schiene. 

Die gleiche Buße wird gegen den Inhaber eines 

Iagd-Patents oder eines besonderen Erlaubnißschei» 

nes ausgesprochen, wenn er überführt wird, ein Wild 

geschossen zu haben, das nicht auf seinem Scheine 

steht. 

Derjenige jedoch, welcher von dem durch die Art. 
17, 18, 19 und 20 ihm eingeräumten Rechte Ge-
brauch macht, wird nicht als Jagdfrevler betrachtet. 

A r t . 27. Wer zu verbotener Jagdzeit einen oder 
mehrere Jagdhunde jagen läßt, hat eine Buße von 
Fr. 10 durch Hund zu bezahlen. 

A r t . 28. Jäger, welche die Angestellten der Be-
hörde und andere Personen, von denen sie zu Rede 
gestellt werden können, oder die Eigenthümer, Päch-
ter ober deren Rechtshabenden bedrohen, von denen 
sie aufgefordert werden, ihre Liegenschaften zu w 
lassen, die sie nicht zu betreten das Recht haben, — 
werden, unbeschadet ^der karrektionellen Klage, mit 
einer Buße von ION Franken bestraft. 
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A r t . 29. ^ede Uebertretung der übrigen Verfü-
gungen des gegenwärtigen Beschlusses zieht eine 
Buße von 10 bis 100 Franken nach sich. 

A r t . 30. Bei Uebertretung der Bestimmungen 
über Vogelschutz, darf die Strafe nicht unter 10 
Franken, bei denjenigen der niederen Jagd nicht un-
ter 20 Franken und bei der Hochwildjagd nicht unter 
40 Franken angesetzt werden. 

Unerhältliche Bußen sind in Gefängniß umzuwan-
dcln, wobei ein Tag zu Fr. 3 zu berechnen ist. 

Jagdfrevel, welche zur Nachtzeit begangen werden, 
sind mit der doppelte« Buße zu belegen. 

Beim Rückfalle sollen alle Bußen erhöht und in 
Ermangelung der Bezahlung die dem Uebertreter 
angehörenden Waffen und Hunde in Beschlag ge-
nommen werden. 

V. H » p i 111. 

Betreibungen und Neflesiivmaßregetn. 

A r t . 31. Die Landjäger, die Wald- und Flur-
Hüter, sowie alle Kantons- und Gemeinde-Polizei-
Angestellten sind unter Eidestreue verpflichtet, alle zu 
ihrer Kenntniß gelangenden Jagdvergehen anzugeben. 

Zu diesem Behufe sind sie berechtigt, sich das Jagd-
patent vorweifen zu lassen, das erlegte Wilbpret zu 
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besichtigen und die Vorräthe der öffentlichen Anstal-

ten in Begleitung eines RathsgliedeS oder des Rich-

ters der Gemeinde zu untersuchen. 

Sie anhalten und verhaften die auf einem Jagd« 

frevel Betretenen, wenn sie dieselben nicht kennen. 

A r t . 32. Jeder im vorgehenden Artikel erwähn-» 

te Angestellte, der überführt würde, hinsichtlich der 

Angabe von Jagdfreveln, seine Pflicht nicht erfüllt 

zu haben, verfällt in eine Buße von 30 bis 100 

Franken. 

A r t . 33. Die Berichte oder Strafverbale der 

beeideten Angestellten, gelten, bis zur Leistung des 

Gegenbeweises, als glaubwürdig. Sie werden in der 

Frist von 3 Tagen nach der entdeckten Übertretung 

an das Finanz-Departement übermittelt. 

Jedes Verbal, das dem Uebertreter nicht innert 

den 30 Tagen nach dem Vergehen angezeigt wird, 

ist erloschen. 

A r t . 34. Jeder Eigenthümer ober Pächter ist 

bei Eidesleistung und ohne anderen Beweis glaub-

würdig in seinen Aussagen betreffend den Schaden, 

der seinem Eigenthum oder seiner Person zugefügt 

worden wäre, sowie auch über die Drohungen und 
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Mißhandlungen, die er auf seinem Besitzthum tu 
litten hätte. 

Wenn der Kläger oder der Beklagte die Erachtung 

des Schadens verlangt, so wird diese Schätzung 

durch den Gemeinderichter innert den 24 Stunden 

nach Hinterlegung der Klage vorgenammen werden. 

A r t . 35. Die Eltern sind für die Bußen verant-

wortlich, welche ihre minderjährigen, bei ihnen woh

nenden Kinder einlaufen. 

A r t . 36. Die ErziehungS- und SchuLBehörden 

haben vorzusorgen, daß die Jugend in der Volks-

schule mit den unter den Schutz des Bundes gestell-

ten Vogelarten und deren Nutzen bekannt gemacht 

und zu ihrer Schonung ermuntert werde. 

A r t . 37. Die Bußen werden durch das Finanz-

Departement ausgesprochen. 

Zwei Drit tel der ve:hängten Buße fallen der 

Staatskasse zu und ein Drit tel dem Angeber. 

Der Staatsrath entscheidet endgültig über jeden 

Rekurs. 

A r t . 38. Die im gegenwärtigen Gesetz vorgese-

henen Straffälligkeiten bestehen unbeschadet der 

Schadenersatz-Begehren, die wegen Eigenthums-Ver-

letzung oder für die durch Fallen» und Waffenlegung> 
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sowie durch Schießunvorsichtigkeit u. s. w. verursach-
ten Unfälle gestellt werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 27. 
Vrachmonat 1876, um am Sonntag, den 13. näch
sten Augstmonat in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des StaatsrathcS: 
J*. »e R i v a , 

Der Staatsfchreiber: 
Vm. Barberini. 

Beschluß 
vom 10 Seumonat 1876, 

betreffend den «inzug der Holzschlag. und FlöHbe» 
willigung«' Gebühren. 

Der Statsrath des Kantons WalliS, 

Nach Einsicht des bundesräthlichen Beschlußes vom 
12. Brachmonat 1876, welcher den Einzug der Holz-
schlag-Gebühren bei der Ausfuhr auf den Gränz-
Zollämtern deS Kantons untersagt; 

I n Vollziehung der Artikel 1t und 12 des Tarifs 
über die VerwaltnngS-Akte vom 22. Mai 1875,; 
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Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 3. Heu-
monat 1875 über Maas und Gewicht; 

Auf den Antrag des Finanzdepartements. 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Eigenthümer von Gemeinde- und 
Genoffenschastswaldungen, welche in denselben für 
den Handel Ausbeutungen vorzunehmen wünschen, 
haben, zu diesem Zwecke, um die Ermächtigung des 
Staatsrathes nachzusuchen. 

Diese Ermächtigung wird mittelst zwei «ersch'ede-
net nach einander ausgestellten Vewilligungsscheine 
ertheilt, wovon der erste Verkauf-Vewilli-
gungssckein und der zweite Schlagbewilli« 
gungSschein geheißen wird. 

Die Eigenthümer von Privatwaldungen sind nur 
der Schlagbewilligung und deren Gebühr unterwor-
fen. 

A r t . 2. Das aus Hoch- und Niederwaldung her-
kömmende, Gemeinden oder Partikularen angehört-
ge Holz wirb, unter dem Titel einer Einkommensteu-
er und Schlaggebühr, mit einer Tare von 8 % des 
Verkaufpreises belegt. 

1« 



- 242 — 

Für das aus den Privatwäldern gezogene Holz, 
welches in den Handel gebracht wird und nicht auf 
öffentlicher Versteigerung verkauft würde, hat der 
Eigenthümer oder Verkäufer folgende Gebühr zu 
entrichten: 

a) Für Brennholz 20 Rappen durch Stere ( = 1 
Kubikmeter); 

b) Für Lerchen-Bauholz 40 Rappen und für Tan< 
nen-Bauholz 30 Rappen durch Kubikmeter. 

A r t . 3. Die betreffenden Gebühren werden un-
mittelbar an die Staatskasse entrichtet. 

Die Schlagbewilligung wird vom Staatsrathe erst 
dann und nur insofern ertheilt, als der Ansucher 
durch Vorweisung eines Empfangscheines vorläufig 
beweisen wird, daß er die bezüglichen Gebühren be-
reits an die Staatskasse bezahlt habe. 

A r t . 4. Gegenüber dem Staat haftet der Ver-
käufer für die Bezahlung der Schlaggebühren 

A r t . 5. Auf Begehren der Angestellten und 
Agenten der Forstverwaltung, ist der Eigenthümer 
Verpflichtet, den Empfangsschein der Steuerentrich-
tung vorzuweisen. 

Art . 6. Für eine Flößbewilligung bezieht der 
Staat lti Rappen durch Stere (— 1 Kubikmeter). 
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Die den Gemeinden als Wuhrentschädigung zukom

mende Gebühr beträgt 4 Rappen durch Stere für 

je drei Kilometer Wuhrenlänge, auf beiden Ufern 

zu berechnen und durch das Finanzdepartement un-

ter die Ufergemeinben oder die Betheil>'gten, im Ver-

hältniß zu den Wuhren, deren Unterhalt ihnen 

obliegt, zu vertheilen. 

Die Flößbewillignngen werden durch den Staats-

rath nur auf Vorweisung eines Empfangscheines 

ausgestellt, woraus erhellt, daß die Hälfte der Ge-

bühren an die Staatskasse abgetragen worden. 

Die andere Hälfte der zu entrichtenden Gebühren 
ist bei der Anerkennung des Holzes, wann dasselbe 
aus dem Wasser gezogen wird, zahlbar. Bevor jedoch 
der StaatSraty die Flößbewilligung ertheilt, kann er 
zur Gewährleistung der Bezahlung dieser andern 
Hälfte die Hinterlegung einer Geldsumme verordnen. 

A r t . 7. Jede Uebertretung des gegenwärtigen 
Beschlusses wird mit einer Buße von 10 bis 100 
Franken bestraft und dieß unbeschadet der Beschlag-
nähme des Holzes, welche nebstdem jedes Mal aus-
gesprochen wird, so ein Holzschlag oder Floß ohne 
vorläufige Bezahlung der Gebühren an die Staats-
lasse unternommen werden sollte. 

Ein Drittel der Buße fällt dem Angeber zu. 
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A r t . 8. Der sachbezügliche Beschluß vom 7. Ja, 
nuar 1869 ist widerrufen. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 10 Hen-
monat 1876, um am 30. dieses Monats in allen 
Gemeinden des Kantons veröffentlicht und angescha< 

- gen zu werden und am 1. nächsten August in Kraft 
zu trten. 

Der Präsident des StaatsratheS: 
St. de Ri v az. 

Der Staatsschrciber: 
Gm- Warberini. 

Vollziehungs-Verordnung 
des Kantons Wallis 

vom 28. I n l i 1876, 
betreffend das Vundesgefeß über Wta% und 

Gewicht. 

Auszug 
an.« dem »undesgefetze über Matz und »«wicht 

(vom 3. Jun i 1875.) 

X i t e l ». 
Ja» Maß- nnd Gcwichtsystem. 

A r t . 1. Das schweizerische Maß- und Gewicht' 
system hat den Meter zur Grundlage. 
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A r t . 2. Als Urmaß für die Längeneinheit gilt 
der auf der eidgenössischen Eichstätte deponirte, durch 
eineErpertenkommission von schweizerischen Gelehrten 
in den Jahren 1863 bis 1867 mit den Urmahen der 
Archive zu Paris verglichene Meterstab ä boul von 
Messing, dessen Endflächen durch ebene Goldstifte, 
von 3,5 Millimeter Durchmesser gebildet werden 
Die Distanz zwischen den Mitten der Goldstifte be. -
trägt bei der Temperatur des schmelzenden, EiseS 
0,99999801 Meter; die lineare Ausdehnung für 
1 Grad des hunderttheiligen Thermometers ist 
0,0000180870. 

Sobald die Schweiz die von der internationalen 
Meterkommission anzufertigende identische Kopie des 
neuen internationalen Meterprototyps (Strichmaß) 
erhalten haben wird, tritt diese an die Stelle des 
obenbeschriebenen Urmaßes. 

A r t . 3. Das Urmaß für das Gewicht (ebenfalls 
durch die genannte Kommission verglichen und auf 
der eidgenössischen Eichstätte deponirt) ist ein fein 
polyrtcr Cylinder von Platin. Verglichen mit dem 
Platinkilogramm der Archive zu Paris ist das wahr« 
Gewicht dieses Urmaßes im leeren Raum 1000,00088 
Gramm, oder es ist dasselbe um 0,88 Milligramme 
schwere! als das erstere. Das spezifische Gewicht 
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dieses PlatinkilogrammeS bei 0 Grad, bezogen auf 
destillirtes Waffer von 4 Grad des huuderthriligen 
Thermometers ist 20,5478, die kubische Ausdehnunz 
desselben für 1 Grad 0,00002580. 

Sobald die Sckweiz die von der internationalen 
Mcterlommission zu erstellende Kopie des interne 
tionalen Kilogramms erhallt, tritt diese an die 
Stelle des obigen UrkilogrammS. 

A r t . 4. Die rein metrischen, in der Schweiz ge« 
setzlich erlaubten Maße und Gewichte sind folgende: 

A. L ä n g e n m a ß e . 

D er M e t e r . Er ist die Grundeinheit des gern« 
zen Systems. Seine Länge wird durch ein von der 
internationalen Meterkommission hergestelltes und 
im internationalen Maß» und Gewichtsbureau de< 
ponirtes Prototyp festgestellt. Dasselbe ist ein Strich, 
mcter aus Platin-Iridium, welches mit sämmtlichen 
den einzelnen Ländern ausgelieferten identischen Ur« 
maßen, sowie mit dem bisherigen „ rnelre des archi-
ves" in Paris genau verglichen ist. 

Demnach sind die Längenmaße. 
1 Kilometer = 1000 Meter, 
l Hektometer = 100 „ 
1 Dekameter = 10 
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1 Meter — 1 Meter. 
1 Decimeter = y i 0 „ 
1 Centimeter — V100 „ 
1 Millimeter = Viooo « 

B. Flächenmaße. 

Die Hektare = 10,000 Quadratmeter. 
Die Are = 100 „ 
Der Quadratmeter— 1 Quadrat von 1 Meter 

Seite. 

C. Körpermaße . 
1. lltaummatz« 

Die Einheit ist der Stere. Er ist gleich einem Ku-
tikmeter. 

Die Raummaße sind: 
1 Delaste« = 10 Kubikmeter. 
1 Stere = 1 „ 
1 Decistere = V10 „ 

II. H«hl««G« für ttottnt und flüssig« Mttptt. 
Die Einheit ist der Liter, welcher einem Raumin-

halt von 1 Kubikdecimeter entspricht und genau 1 
Kilogramm destillirten Wassers bei 4° Celsius ent
hält. 

Folgende sind die Hohlmaße: 
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i Kiloliter = 
1 Hektoliter — 
1 Dekaliter — 
1 Liter = 
1 Deciliter — 
1 Centiliter — 
1 Milliliter = 

1000 L 
100 
10 

1 
VlO 
VlOO 
Aooo 

D. Gewichte . 

itt 
ii 

ii 

II 

II 

II 

II 

Die Gewichtseinheit ist das Gramm. Dasselbe ist 
gleich dem Gewicht, von 1 Kubikcentimeter bcstillirtcn 
Wassers im Zustand seiner größten Dichtigkeit bei 
4° Celsius. 

Die Gewichte sind: 
1 Tonne 

1 mitrischer Centner 

1 Myriagramm 

1 Kilogramm 
1 Hektogramm 
1 Dekagramm 
1 Gramm 
1 Decigramm 
1 Centigramm 
1 Milligramm 

— 

— 

— 

= 

= 

= 

= 

= 

1,000,000 Gramm (=1000 
Kilogramm). 

100,000 Gramm (=100 
Kilogramm). 

10,000 Gramm ( = 10 
Kilogramm). 

1,000 Gramm. 
100 
10 

1 
no n 
/lOO „ 

nooo ,/ 
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Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
hat folgende Befchlüße gefaßt in Betreff der Voll-

ziehung des Titels I. des Bundesgesetzes über Maß 

und Gewicht. 

A r t . 1 Das durch das Bunbesgefetz vom 3. 
Heumonat 1875 aufgestellte Maß« und Gewichtsystem 
tritt am 1. Januar 1877 in Kraft. Von diesem 
Zeitpunkte an sann von keinen andern Maß>>n und 
Gewichten Gebrauch gemacht werden, als von sok 
chen, welche geprüft und als den eidgenössischen Ui> 
maßen und Gewichten gleichförmig anerkannt worden 
find, und den amtlichen Stempel tragen. 

A r t . 2. Der Inhalt der Maßbrente für hie 
Weinlese ist auf 45 Liter festgesetzt. 

Das Brennholz soll, besondere Vereinbarung »o«-

behalten, eine Scheiterlänge von einem Meter haben. 

Für den Holzverkaus hat man sich der Maß-
Rahmen zu bedienen, deren Größe und Konstruktion 
in dem Art. 10 der eidgenössischen Vollziehungs« 
Verordnung bezeichnet sind. 

A r t 3. Die Gas- und Wassermesser sollen den 

Verbrauch an Leuchtgas und Wasser in Kubikmetern 

angeben und geeicht sein. 
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Act . 4. I n den Apothekru sollen in Zukunft 
ausschließlich die Maße und Gewichte des metrischen 
Systems zur Anwendung kommen. 

A r t . 5. Der Gebrauch älterer Gewichte mit der 
Bezeichnug 100 Pf. = 50 K., 20 Pf = 10 St., 10 
Pf. - 5 K., 4 Pf. = 2 St., 2 Pf. - - 1 K., 1 
Pf. = 500 Gramm, ist gestattet 

Einsatzgewichte sind nicht zulässig. 

Weiche und leicht oridirbare Metalle, wie Blei, 
Zinn, Zink, :c. dürfen nicht zur Verfertigung von 
Gewichten angewendet werden. 

A r t . 6. Jeder Gastgeber, Wirth, Weinschenk 
und wer überhaupt mit geistigen Getränken handelt, 
soll sich gläserne auf Veranstaltung der zustehenden 
kantonalen Behörde eigens geprüfte mit dem eidge-
nössischen Kreuz und dem Kantonszeichcn bezeichnete 
1 Liter-, 1 Fünf-Deciliter-, 1 Zwei-Deciliter und 
1 Deciliter-Flaschen, auf eigene Kosten anschaffen, 
unterhalten und dieselben als Probenmaße gebrau« 
chen. 

Die Kantonsbehörde wird die Glashandlung be-
zeichnen, wo sich das Publikum solche Flaschen ver-
schaffen kann. 

A r t . 7. Die Munizipalbehörden sollen, wenn sie 
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uom Staatsrath aufgefordert werden, dafür sorgen, 
daß für die Materialien wie Torf, Holzkohle, Kalk, 
Gyps, ic. welche nach dem Maße verkauft werden 
wollen, die zur Meßung erforderlichen geeigneten 
Kubik- und Hohlmaße dem Publikum zur Verfügung 
stehen. 

A r t . 8. Die von irgend einer schweizerischen 

Eichstätte nach den Vorschriften der Vollziehungs-

Verordnung vorgenommene amtliche Eichung und 

Stempeluug von Maßen, Gewichten und Wagen hat 

gesetzliche Gültigkeit. 

A r t . 9. I n Verträgen dürfen Angaben über 

Maß und Gewicht nur nach den Bestimmungen ge-

genwärtigen Systems gemacht werden. Wenn das 

Maß oder Gewicht nicht bestimmt angegeben ist, s» 

ist das gesetzliche Maß anwendbar. 

Wenn, aus besondern Gründen, ein anderes Maß 

oder Gewicht als das gesetzliche angegeben wird, s» 

muß die Reduktion stets förmlich in dem Vertrage 

angemerkt werden. 

A r t . 10. Wer im Verkehr ungeeichte ober unbe-
zeichnete Maße, Gewichte und Wagen gebraucht, ver-
fällt, wenn der Fall nicht durch wissentliche Täuschung 
und Schädigung als Betrug erscheint, in eine Buße 
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»on 2 bis 20 Franken. Der Gebrauch geeichter, aber 
unrichtiger Maße, Wagen oder Gewichte, insofern 
die Uebertretung nicht ein schweres, zu bestrafendes 
Vergehen enthält, ist mit einer Buße von 2 bis 40 
Franken zu belegen. Rückfall wird als Erschwe-
rungSgrund angeschen. Kann bewiesen werden, daß 
die Unrichtigkeit einzig der Schuld des Eichmeisters 
beizumesscn ist, so ist nur der Letztere zu bestrafen. 

Endlich sollen Maße, Gewichte und Wagen, welche 
gegenwärtigem Gesetze nicht ansprechen, oder unrich-
tig sind, auf Kosten des Eigenthümers berichtigt 
ober wo dieses nicht geschehen kann, vernichtet werden. 

A r t . I t . Das Departement des Innern ent< 
scheidet über die Ucbertretungen; die korrekionelle 
und kriminelle Velangung für Verbrechen und Ver-
gehen ist den Gerichten vorbehalten. 

Die Uebertretungs-Verbale sollen in zwei Dop-
peln dem Eichmeister eingereicht werden, welcher 
selbe unterzeichnet und sie bann, innert den 48 
darauf folgenden Stunden, an das Departement des 
Innern versendet. 

A r t . 12. Die Regierungsftatthalter, die Muni-
zipalbehörden, die Eichmeister und alle Polizei« 
Agenten sirtd besonders mit der Aufsicht über die 
Maße und Gewichte betraut. 
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Ar t . 13. Ein Drittel der Bußen fällt dem An-
geber und zwei Drittel der Staatskasse zu. 

Ar t . 14. Die Bestimmungen der vom Bundes-
rathe am 22. Wei»monat 1875 bekannt gemachte« 
Vollziehungsverordnung über Maß und Gewicht 
bleiben in allen, durch gegenwärtiges Reglement 
nicht vorgesehenen Fällen, maßgebend. 

A r t . 15. Der Staatsrath wählt einen Eich-
meister für einen jeden der Bezirke Nonthey, St . 
Morittz, Entremont, Martinach, Sitten, Siders, 
Leuk, Vifp, Brig und Goms. 

Die Bezirke Gundis und Ering werben durch den 

Eichmeister von Sitten, Westlich-Raron durch jene» 

von Vifp und Oestlich'Raron durch den Eichmeister 

von Br ig versehen. 

Die Eichmeister können, um die Vollziehung de» 

Gesetzes zu erleichtern, zeitweist versetzt werden. 

Die Eichmeister leisten den Amtseid vor dem 

Regierungsstatthalter. 

Art . 16. Die Eichmeister beziehen die durchd«« 
eidgenössischen Tarif folgende festgesetzten Gebühren: 
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A. Längenmaße aus Holz oder 
M e t a l l . 

Für die Prüfung und Stempelung eines Längen-
«aßes aus Holz von : 
% u. 1 Meter, incl. Prüfung der Unterabth. Fr. 0 20 

* u // n '/ n n " 4v 
t\ 4 
" II II II II II !) ' 

Für die Vergleichung und allfällige Berichtigung 

metallener Längenmaße soll man sich mit dem Eich> 

meister verständigen. 

B. Holzmaße avti Holz oder M e t a l l 
für t rokene Körper . 

Für Vergleichung und Stempelung: 

vom Doppeldekaliter . . . Fr. 0 60 
„ Dekaliter . . . . „ 0 50 
„ Halbdelaliter . . . „ 0 40 
„ kleineren Maßen per Stück „ 0 20 

Für das Eichen und Stempeln metallener Hohl-

maße für trokene Körper, deren Inhaltsbestimmung 

mittelst Wasser vorgenommen wird, gelten die gleichen 

Preise. Bei metallenen Maßen von besonderer Kon-

ftruktion, deren Nänber abgedreht werden, soll man 

sich behufs Iustirung und Festsetzung des Preises 

mit dem Eichmeister verständigen. 
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C. F lüss igke i t smaße. 

Hölzerne Flüssigkeit«««?«. 

Für das Eichen und Bezeichen einer Wein-ober 
Milchbrente (Taufe): 

von 20 bis 100 Liter Inhalts eingetheilt mittelst 
gegenüberüberstehenden Nägeln 

, von 5 zu 5 Liter, per Abtheilung Fr. 0 15 
„ 10 „ 10 „ „ „ „ 0 20 

oder eines Eimers mit Unterabtheilung 
von Liter zu Liter mittelst Nägeln . „ 0 05 

einer Milchbrente mit Stab und einer 
Eintheilung in Liter und halbe Liter, 
per Liter „ 0 04 

Soll zu einer Milchbrente mehr als ein Stab ge-
macht werden, so ist für jeden folgenden Stab der 
dritte Theil obiger Eichgebühr zu entrichten. — Zu
thaten von Nägeln und Stäben werden ertra bezahle 

Metallene Flüssigkeit«««?«. 

Für das Eichen und Stempeln eines blecherne« 
Maßes von % L. und darunter . Fr. 0 15 

„ 1 8 . . . . „ 0 20 
„ 2L. . . . „ 025 

Für bloße Prüfung (Inhaltsbestimmung) eine« 
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Blechmaßes ist je die Hälfte obiger Beträge zu ent-
richten. 

Für das Eichen und Bezeichnen einer Wein« oder 
Milchbrente von Blech von 20 bis 100 Liter I n ' 
halt, eingetheilt mittelst aufgelötheten gegenüberste-
henden Nägeln von: 

5 zu 5 Liter per Abtheilung . Fr. 0 2« 

. 1 0 , , 10 „ „ „ . . „ 0 25 
mit Scala (Theilstriche oder Nägel auch 

Nieten) mit Unterabtheilungen von 
Liter zu Liter „ 0 08 

Das Anbringen der Theilstriche oder der Nägel 
auf besondern Blechstrcifen wird ertra berechnet. — 
Für das Eichen von Gefäßen, deren Ränder gedreht 
und abgeschliffen werben, soll man sich mit dem Eich
meister verständigen. 

Vläseene Flüssigkeitsmaße. 

Für das erste Gefäß: 
Messen und mit dem Kontrolzeichen versehen Fr. 0 10 

Für jedes fernere Gefäß: 
Messen und mit dem Kontrolzeichen versehen „ 0 03 

Besorgt der Eichmeister nebst obiger Ar-
beit auch zugleich noch das Aufschleifen der 
Bezeichnung, so wird für jedes Gefäß incl. 
Messen und Schleifen bezahlt . . . „ 006 



257 

D. F ä s s e r . 

Für das Sinnen und Anzeichen eines Fasses von 
einem Inhalt von 50 Liter oder darunter Fr. 0 30 

„ 51 bis 100 Liter . . „ 0 50 
Für jeden weitern Hektoliter . . . „ 0 20 

Uederschreitet der Inhalt eines Fasses je 1, 2, 3 
JC. Hektoliter, so ist die Tare des jeweiligen folgenden 
Hektoliters, beziehungsweise also von 2, 3, 4 Hekto-
liter, zu entrichten. 

L. Gewichte. 

Für Untersuchung (Vergleichung) und Stempe-
lung eines Gewichtstückes: s 

Aus Messing oder Gußeisen: 
von 500 Gramm und darunter 
„ 1 Kilogramm. 
,/ 2 „ 
,/ 5 „ 
„ " „ 
„ 20 „ 
„ 50 „ 

F. 

Für Untersuchung 

Wa 

und 

. 

. 

. 

. 

. 

• • 

gen. 

Stemp 
einer gewöhnlichen «Wterschaligen 

< 

Fr. 0 15 
„ 0 20 
„ 0 20 
„ 0 40 
„ 0 60 
„ 0 80 

„ i IO 

elung (Eichung) 
Wage mit einer 

17 
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Belastung von 5 K. und darunter . '. Fr. 0 80 
über 5 K „ 1 — 

einer oberschaligen Tischwage mit einer 
Belastung von 5 K. und darunter . „ 1 — 
von über 5 K „ 1 20 

Für Untersuchung und Stempclung 
von ungleicharmigcn Wagen, wie Ro-
mainen, Decimal-und Centesimalwagen 
mit einer Belastung von 200 K. und 

darunter „ 1 30 
von 250 bis 1000 K „ 1 8 0 

A r t . 17. Hat der Eichmeister neben der Eichung 
und Stempelung noch besondere Arbeiten zu ver-
richten, Maße, Gewichte und Wagen zurecht zu 
machen oder zu ajustlren, Zusätze (Bleieingüffe) zu 
Gewichten zu liefern u. s. w., so wird er hiefür nach 
Verhältniß der Arbeit besonders bezahlt. Letztere 
Arbeit kann auch durch Jemand anders als durch 
den Eichmeister gemacht werden, doch unterliegen 
alle solcher Art hergestellten Maße, Gewichte und 
Wagen der vorgeschriebenen amtlichen Kontrole, bc-
ziehungöweisc Eichung (Stempelung). 

Die Untersuchung (Prüfung) der großen Brücken« 
wagen soll ebenfalls djjrch den Eichmeister geschehen, 
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kann aber auch durch besondere Sachverständige, unter 
Beisein des Eichmeisters, vorgenommen werden. 

A. Vergleichung der b isher igen Maße 
und Gewichte mit den metrischen. 

Hängenmatze. 
Di,hnige Maße und Metrische Maße und 

Gewichte. Gewichte. 
1 Ruthe = 10 Fuß = 3 Meter^/^Dekameter. 
1 Fuß = 10 Zoll ^-30Centimeter-300 Mil

limeter. 
1 Zoll = 10 Linien = 3 Centimer = 30 WIW< 

meter. 
1 Sirne = 10 Punkte = 3 Millimeter. 
1 Punkt = oder Strich =%0 Millimeter. 
1 Klafter ^ 6 Fuß = 1 8 / 1 0 Meter = 180 Cen-

timeter. 
1 Elle - 2 Fuß = % , Meter = 60 Centi-

meter. 
1 Wegstunde = 16000 

Fuß =4800 Meter. 
Flächenmaße 

1 Iuchart = 400 Qua-
dratruthen = 400000 
Quadratfuß =3600 Quadratmeter = 

36 Are. 
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Bisherige M«ße und Metrische Maße und 
Gewichte. Gewichte. 

1 Quadratruthe = 100 
Quabratfuß —9 Quadratmeter — 9/100 

Are. 
1 Quadratklafter = 36 

Quabratfuß = 36/25 Quadratmeter. 
1 Quadratfuß = 100 

Quabratzoll = 9/IOO Quadratmeter — 
900 Quadratcentim. 

1 Quabratstunde — 
6400 Iucharten = 2304 Hektare 

(geogr. Flächenmaß.) 

Körpermaße. 

A. Raummaße . 

1 Kubikruthe = 1000 
Kubikfuß = 2 7 Kubikmeter (Stere) 

oder 27000 Kubikde, 
cimeter. 

1 Kubikklafter = 216 
Kubikfllß = 5 832/1000 Kubikmeter oder 

5832 Kubikdecimeter. 
1 Kubikfuß oder 1000 

Kubikzoll = 27/1000 Kubikmeter oder 27 
Kubikdecimeter. 
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B. Hohlmaße für trockene Körper. 
Di«herige Maße und Metrische Maße und 

Gewichte. Gewichte. 

1 Malter = 10 Sester (Maß 
oder Viertel = 1V2 Hektoliter oder 

150 Liter. 
1 Sester = 10 Immi = 1 5 Liter, 
l/z Sester = 5 Immi = 7y2 „ 
l/, Sester (Vierling-2^/2 

Immi = 33/4 n 
1 3mrnf = y l0 Sester = i y 2 „ 
ya3mmi = ya0 „ = % „ 
1 Mäßlein-y, „ = % „ 

C. Hoh lmaße für F lüss igke i t en . 
1 Samm = 100 Maß = 150 Liter. 
1 Eimer (Vrente) = 25 Maß = 37 y2 „ 
1 Maß = y100 Saum = 1 % „ 
l Halbmaß (Flasche) = y 4 

1 Viertelmaß (Schoppen) = 3/8 „ 
1 Halbschoppen = y1 6 „ 

Gewichte 
1 Centner = 100 Pfund = 50 Kilogramm. 
1 Pfund = 32 Loth = 500 Gramm. 
1 Halbpfund - 16 Loth =250 „ 
1 Viertelpfund = 8 Loth = 125 „ 



— 262 — 

Bisherige Maße nnd Metrische Maße und 
Vewichte. Gewichte. 

1 Achtelpfund = 4 Loth =62V2 ©ramm. 
1 Unze - 2 Loth = 3 1 % „ 
1 Loth = 4 Quintchen = 15% „ oder 15,625 

Gramm. 
1 Quintchen = 3 2 9 / 3 2 „ ober 3906% 

Milligramm. 

B. Vergleichung der metrischen Maße 
und Gewichte mit den bisherigen. 

Hängen« atze. 
Metrische Maße und Bisherige Maße und 

Vewichte. Vewichte. 
1 Meter oder 1000 Millimeter = 3%3 Fuß. 
1 Decimeter oder 100Millimeter-3% Zoll. 
1 Centimeter oder 10 „ — 3 % Linie. 
1 Millimeter = 3 % Strich. 
1 Dekameter = 10 Meter - - 33 % Fuß. 
1 Hektometer = 100 Meter = 333 % Fuß. 
1 Kilometer = 1000 Meter = 3333 % Fuß. 
1 Myriameter = 10000 Meter = 33333 V3 Fuß. 

Flächenmaße 
1 Hektar - 100 Are 

^lOOOOQuadratrneter^ 2 % Iuchart, 
= l l l i y 9 Quadratru-

thcn, 
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Metrische Maße und Dishenge Maße und 
Gewichte Gewichte. 

= 111111 % Quadrat
fuß, 

l Are = 100 Quadrat
meter = y36 Iuchart, 

— 11 ^ Quadratruthen, 
= 1111% Quadratfuß. 

1 Quadratmeter —,11 % Quabratfuß, 
- 1 1 1 1 % Quadratzoll. 

6tö«pe«»atze 

1 Kubikmeter (Stere)^lO 
Hektoliter = 371/27 Kubikfuß. 

1 Hektoliter oder 100 Liter = 66 % Maß. 
1 Halbhektoliter oder 50 

Liter = 33y3 „ 
1 Doppelbekaliter oder 20 

Liter = 1 3 % „ 
1 Dekaliter ober 10 Liter = 6 % „ 
1 Halbdckaliter oder 5 

Liter = 3 % „ 
1 Doppelliter oder 2 Liter = 1 % „ 
1 Liter = % „ 
1 Halbliter = % „ 
1 Doppeldccilitcr — s/15 Schoppen. 
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Metrische Maße^nnl, 
Gewichte. 

1 Deciliter 
1 Halbdeciliter 
1 Doppelcentiliter 
1 Centiliter 

Küherige Maße und 
Gewichte. 

= 4/15 Schoppen. 

= 2 / l5 

= V» 
= 2A 

4 Kubikmeter 
3 
2 

ii 

ii 

Brenn
holz
maße 

II 

II 

75 // 

- I48V27 Kubikfuß. 

= 111 VswCVs) ««*«!«§• 
^ 742/27 Kubikfuß. 

Gewichte 

1 Kilogramm oder 1000 
Gramm ^ 2 Pfund ober 64 Loth. 

% Kilogr. (oder 5 Hekto
gramm) oder 500 Gr. — 1 „ „ 32 „ 

2 Hektogramm oder 200 
Gramm = 2/5 „ 

1 Hektogramm oder 100 
Gramm — y5 „ 

5 Dekagramm oder 50 Gr. = Sl/5 

2 .. „ 20 „ = i y 2 5 

Loth. 

12*/5 „ 

6V5 „ 

w W 

10 * // // x " // 

5 Gramm oder 5000 Mi l 
ligramm 

2 Gramm oder 2000 Mi l 
ligramm 

16 % 25 II 

= 8A 25 

1 6 / l 125 
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Metrische Maße »nd Kishenge Maße und 
Gewichte. Gewichte. 

1 Gramm oder 1090 Mil
ligramm — 8/125 ßoth. 

5 Decigramm oder 500 
Milligramm — 4/,25 „ 

2 Decigramm oder 200 
Milligramm = %2 5 „ 

1 Decigramm oder 100 
Milligramm = 4/625 „ 

Gegeben im Staatsrath in Sitten, den 28. Juli 
1876, um am Sonntag 1, Oktober in allen Gemein-
den des Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu 
werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
St. de l l t i v « . 

Der Staatsschreiber: 
Gm. Ba«be«ini. 



— 266 — 

Beschluß 
»°m 23. Oktober 1876, 

betreffend die Gestellung von Wi«derholung«ku«sen 
als Erweiterung des Mrimarunterrichtes. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Erwägend, daß die Erfahrung gezeigt hat, baß 

die im Artikel 7 des Gesetzes über den öffentlichen 
Unterricht vorgesehene Erstellung von Wieberho-
lungskursen unumgänglich nothwendig ist, um die 
Wohlthaten des Primarunterrichts zn sichern; 

Eingesehen die Artikel 7 am Ende, 14 und 17 am 
Ende des Gesetzes über den öffentlichen Unterricht, 
welche dem Staatsrath volle Ermächtigung einräu-
men, um das Program des Primarunterrichtes zu 
erweitern und andere Schulen zu eröffnen, wenn die 
Bedürfnisse und die Umstände es erfordern; 

Auf den Antrag des Erziehungsdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. I n jeder Ortschaft, wo eine Primär
schule besteht, sollen Wiederholunhgskurse errichtet 
werden, welche die jungen Leute männlichen Gc-
schlechte, die das fünfzehnte Jahr zurückgelegt haben 
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uud aus der Primärschule entlassen sind, bis zum 

20 Altersjahre zu besuchen haben. 

A r t . 2. Diese Kurse sollen in der Regel von 

dem Lehrer, der die Schule hält und in Ortschaften, 

wo die Schule mehrere Klassen umfaßt, vom Lehrer 

der oberen Klasse gegeben werden. 

Die Leitung der Wiederholungsschulen darf ohne 

Genehmigung des ErziehungsdepartementeS Nie-

mand anders anvertraut werden. 

A r t. 3. Die Wiederholungsschulen sollen späte-
stens mit dem 1 Dezember beginnen, und nicht vor 
dem 1. April geschlossen werden. Während der Mo« 
nate Dezember, Januar und Februar soll wöchentlich 
dreimal zwei Stunden Schule gehalten werden, und 
während der übrigen Zeit, wenigstens zweimal, auf 
dieselbe Dauer. 

A r t . 4. Der in den Wiederholungsschulen er-

theilte Unterricht wird im Wesentlichen folgende 

Fächer umfassen: 

») Die Muttersprache (betonte Lesung, mit Nacher-

zählung des Gelesenen — Rcchtschreib- und 

Aufsatzübungen); 

b) Arithmethik mit besonderer Anleitung zur 
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neuen Maß- und Gewichtskunde (Metrisches 
System); 

c) Schweizer-Geschichte und Geographie: 

d) Ueberblick der politischen Kantonal- unh Bun-

deseinrichtungen. 

A r t . 5. Der Organisationsplan der Wieder-
holungsschulen soll wenigstens vierzehn Tage vor 
Eröffnung der Schule von der Schulkommission dem 
Bezirksinspektor unterbreitet werden. 

A r t . 6. Die Gemeinden haben den mit den 
Wieberholungsschulen beladenen Lehrern für die 
Vermehrung der zu übernehmenden Arbeit eine Ver-
gütung zu bezahlen. I m Einsprachsfalle wird der 
Staatsrath entscheiden. 

A r t . 7. Die gegen Uebertretung der Bestimm 
mungen des PrimarschulgesetzeS aufgestellten Straf-
fälle, sind auch auf die Uebertretungen des gegen
wärtigen Beschlusses anwendbar. 

Gegeben im Staatsraihe zu Sitten, den 23. Ok-
tober 1876, um öffentlich verlesen und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes t 
K. de l l t i vaz . 

Der Staatsschreiber: 
Vm. Ba«be«ini. 
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Dekret. 
»am 22. Nllwembtl 1876, 

betreffend die Neve«gangs»Beftimmungen zu« I n 
kraftsetzung des Gesetze« vom 24. Mai 1876 über 

die Gerichtsorganisation. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Aus Einsicht der Kantonsversassung, welche die 

Inkrasttretung des Gesetzes über die Gerichts-Orga-
nisation auf den 1. Dezember 1876 bestimmt; 

Auf Einsicht anderseits des Artikels 91 der Kan-
tonsverfassung, welcher vorschreibt, daß die in dieser 
letzteren vorgesehenen Wahlen erst nach Ablauf der 
Zeitfristen stattfinden soll, welche die zur Zeit der 
Promulgation dieser Verfassung zu Recht bestehende 
Gesetzgebung festsetzt; 

Auf den Antrag des Staatsraths, 

B e s c h l i e ß t : 

A r fe 1. Die bei den nächsten Wahlen im De-
zember ernannten Gemeinderichter treten mit dem 1. 
Januar 1877 in Funktion; die anderen richterlichen 
Instanzen werden vom 1. Ju l i 1877 an gerechnet 
durch die neu gewählten ersetzt. 

A r t . 2. Die organischen Bestimmungen der vor-
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hergehenden Gesetzgebung bleiben für die verschie-
denen gerichtlichen Instanzen bis zum 1. Ju l i 1877 
in Kraft. 

A r t . 3. Die zur erwähnten Zeit anhängigen 
Händel werden vor den Richtern und den Gerichten, 
die kraft des Gesetzes vom 24. Mai 1876 über die 
Gerichtsorganisation darüber zu erkennen haben, 

, fortgesetzt und nach den durch dieselbe vorgeschriebe-
nen Formen. 

Gegeben in Großen Rathe zu Sitten, den 22. 
November 1876. 

Der Präsident des Großen Rathe«: 
« . v. T h a f t o n a h . 

Die Schriftführer: 

9». * • IN'Wlbon. — I Xhovex, 

Der Statsrath des Kantons Wallis, 

Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, 31. taiu 
senden Christmonats, in allen Gemeinden des Kan-
tons veröffentlicht und angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 18. De-
zember 1876. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
&. de Ätivaz 

Der Staatsschreiber, 
Gm. Barbevini. 

Dekret 
vom 24 November 1876, 

betreffend die »rganisation de« Staatskasse, die 
»e»pffichtung«n de« « i t dem Einzug de« Staat«» 
«inkünfte betrauten Beamten und Wngeftellten 
und die durch dieselben zu leistenden Bürgschaften. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung der Artikel 13 und 90 der Ver-

fassung vom 29. Wintermonat 1875; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

l . C a p i t e l . 
Allgemeine Verfügungen. 

Art . 1. Die Einnahmen der Staatseinkünfte 
geschehen: 

a) durch die Centralkasse in Sitten und 

b) durch die Filialkassen. 
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A r t . 2. Die Centralkasse besteht aus den Gel-
dern, welche: 

a) der Staatskassier direkt verwaltet und 

b) aus denjenigen, welche zu seiner Verfügung in 
den Filialkaffen liegen. 

A r t. 3. Filialkaffen sind: 

1) Jene der VezirkSeinnehmer; 

2) „ der Einnehmer der Verbrauchsteuer; 

3) n der Salzagenten in Brig und Bouveret; 

4) „ der Hypothekarverwaltungen; 
5) „ der Einregistrirungsämter. 

A r t . 4. Dem Staatskassier wird ein Adjunkt 
beigegeben, welcher unter dessen Aufsicht gestellt und 
beladen ist: 

a) mit den Einnahmen und der Rechnungsführung 
der Salzagentur zu Sitten; 

b) mit dem Verschleiß des Stempelpapiers und 
der Stempelmarke» unter Aufsicht der Stew 
pelverwaltung; 

c) mit der Controle der Postnachnahmen; 
d) mit der Auslieferung der GewerbStaren unb 

der Hausierpatente an Fremde, die nicht im 
Kanton wohnhaft sind; 
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e) mit der Anschaffung und Verwaltung sammt-
licher Schreibmaterialen und Druckpapiere. 

A r t . 5. Der Kassier-Adjunkt führt ein Kassabuch 

und übermittelt jeden Tag den Betrag seiner Ein-

nahmen an die Hauptkasse. 

A r t . 6. Die übrigen mit dem Bezug der Staats-

einnahmen betrauten Beamten und Angestellten sind 

verpflichtet, der Centralkasse am ersten Tage eines 

jeden Monats alle im Verlaufe des verflossenen Mo-

nats bezogenen und verfügbaren Gelder mit einem 

summarischen Kassabestand einzureichen. 

Diese Beamten und Angestellten^haben nebstdem 

die Verpflichtung, der Centralkasse und.bem Finanz-

departement alle drei Monat ein genaues und spezi-

sirte« Verzeichniß ihrer sämmtlichen ^während dem 

verflossenen Trimester gemachten Verrichtungen und 

Einnahmen zuzusenden. 

A r t . 7. Die in den Amtsstuben der Fremden-
Polizei und der Legalisationen, in Anwendung des 
Tarifs der Verwaltungsakte, gemachten Einnahmen 
werben zum voraus mittelst der Controle-Marken 
gedeckt, welche die Angestellten dieser Schreibämter 

18. 
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gemäß den Vorschriften der Art . 54 bis 58 des fach-

bezüglichen Dekrets vom 22. Ma i 1875 bei der 

Staatskasse ankaufen. 

A r t . 8. Die Inhaber der Filialkassen stehen 

unter der unmittelbaren Aufsicht des Staatskafsiers. 

Es soll von Zeit zu Zeit wenigstens aber einmal 

im Jahre, ohne vorherige Anzeige an die Kassaführer 

durch einen abgeordneten Commissär des Finanzbe-

partementeö einen Kassasturz vorgenommen werden. 

Bei besondern Gründen, vorzüglich wegen verzö-

gerter Einsendung der Baarschaft innerhalb der im 

Artikel 6 festgesetzten Fristen, wird sofort eine Kassa« 

Untersuchung vorgenommen. 

Der Bericht über den Kassasturz wirb in ein be-

sondereS Register aufgenommen, welcher alljährlich 

der Commission des Verwaltungsberichts unter« 

breitet wird. 

Ergibt sich ein Ausfall oder Rückstand, so müssen 

die Betreffenden^ in ihren Amtsstellen unmittelbar 

ersetzt werden. 

A r t . 9. Der Staatskassier ist gehalten, dem 

Vorstand des Finanzdepartementes, unverzüglich 

und jedes M a l wo der Fall eintritt, diejenigen $ 
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amten und Angestellten zu bezeichnen, welche die 
Verfügungen des vorerwähnten Artikels 6. nicht 
beobachten sollten. 

A r t . 10. Dem Staatskassier ist untersagt, Han-
delS- ober Industriegeschäfte zu treiben oder gegen-
über dem Staat für Rechnung Dritter sich zu ver-
pflichten. 

II. Stapitct. 

S p e z i e l l e V e r f ü g u n g e n . 

A r t . 11. Der Centralkassier leistet dem Staat, 
für die Dauer seiner Amtspflichten, eine Bürgschaft 
von 30,000 Franken. 

Er hat das Recht auf eine jährliche Kassavergü-
tung von 1,000 Franken. 

Der Kassicr-Adjunkt leistet eine Bürgschaft von 
3,000 Franken. 

A r t . 12. Die Bezirkseinnehmer haben die Ver-
pfiichtung, die Rechnung ihrer Einnahmen spätestens 
nach Ablauf des Jahres, nachdem Sie mit dem Ein-
zug beladen worden sind, abzustatten und auszu-
bezahlen. 
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Der Empfang der Steuerregister, sowie der übn-

gen Einzugsverzeichnisse, soll durch die betreffenden 

Beamten dem Finanzdepartement schriftlich beschei-

nigt werden. 

Diejenigen Einnehmer, welche ohne genügenden 

Grund ihre Rechnungen nicht in der durch gegen-

wärtigen Artikel bestimmten Frist abstatten und sal» 

diren, werden abgesetzt. 

Sie leisten eine unbestimmte Bürgschaft, für Alle«, 

was sie am Ende des Jahres und am Schluß ihrer 

Amtsperiode dem Staate ausschulden möchten, so-

wobl über ihre wirklichen Befugnisse als über jene 

welche ihnen später könnten übertragen werden. Die 

Bürgen sind jedoch nicht mehr verantwortlich, wenn 

die bezügliche Klage gegen sie nicht in der Frist eines 

Jahres ist eingeleitet worden, anzurechnen von der 

gerichtlichen Anzeige des Rechnungsabschlusses durch 

den sich die Ausschuld erwiesen hat. 

Diese Ausschuld soll durch eine schriftliche Aner-

kennung des Schuldners oder auf eine andere 

durch das Finansdepartement zu wählende Art 

erhärtet werden. 

A r t . 13. Die Einnehmer der Berbrauchsteuer 

leisten folgende Bürgschaften: 
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1) Jener von Zwischbergen eine Bürgschaft von 
Fr. 1000. 

2) Jener von St- Moritz eine Bürgschaft von Fr. 
6000. 

3) Jene der übrigen Stellen, jeder Fr. 500. 

A r t . 14. Alle übrigen Rechnungspstichtigen und 
Einzugsbeamten hinterlegen die unten bezeichneten 
Bürgschaften: 

1) Der Salzagent in Brig, eine Bürgschaft von 
Fr. 5000. 

2) Jener von Bouveret eine Bürgschaft von Fr. 
8000. 

3) Die Salzfaktoren, zur Gewährleistung der 
im Magasin vorsindlichen Borräthe, beziehungsweise 
zur Deckung eines allfälli.;en, nicht gerechtfertigten 
Ausfalls auf dem Inventar vom 31. Dezember eines 
jeden Jahres, eine Bürgschaft von Fr. 5000 bis Fr. 
10,000. 

4) Zum gleichen Zwecke, der Verwahrer oder 
Versender des Stempelpapiers Fr. 3000. 

5) Der Kriegskommissär Fr. 5000. 

6) Der Verwalter des Kriegsmaterials Fr. 3000. 
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7) Die Hypothekarverwahrer Fr. 3000. 

8) Die Einregistrirungsbeamten F. 500 bis 1000. 

I I I . K a p i t e l . 

Schlußbest immungen. 

A r t . 15. Die Bürgschaften müssen solidarisch 
vom Beamten und wenigstens zwei andern Personen 
unterschrieben werden, welche nach einer vom Regie-
rungsstatthalter des Bezirks ausgestellten Erklärung 
die nöthwendige Gewähr darbieten. 

Die Bürgschaften für bestimmte Summen können 
entweder durch Hinterlegung der Baarschaft oder 
Schuldforderungen gegen den Staat oder vermittelst 
Hypothek ersten Ranges, deren Werth die zu »er-
bürgende Summe um einen Drittel übersteigt, gelei-
stet werden. 

A r t . 16. Die durch gegenwärttges Dekret vor-
gesehenen Bürgschaften werden mit Beginn der künf-
tigen Amtsperiode verpflichtend.. 

A r t . 17. Der Staatsrath ist unter seiner Ver
antwortlichkeit mit der Veröffentlichung und Voll-
ziehung des gegenwärtigen Dekrets betraut. 
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Gegeben im Großen Nathe in Sitten, den 24, 
November 1876. 

Der Präsident des Großen Rathes: 

JB. von Vh aft'« n a y. 

Die Schriftfiihrer: 
W. £. HnWlbon — I . Hhovex. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag,'23. laufen-
des Jänners, in allen Gemeinden des Kantons ver-
öffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe, in Sitten, den 5. Jan-
ner 1877. 

Der Präsident des Staatsrathes: 

M. b e 13t i v a z. 

Der Staatsschreiber: 
«km. warve«ini. 
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Beschluß 
»om 29. PtH«mb« 1876. 

in «rvänderuug desjenigen vom 6. Hornung X873, 
betreffend die Polizei, maßregeln gegen 

die Viehseuchen. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Willens eine vollständigere Vollziehung der Bun-
des-Gesetze und Neglemente, betreffend die Vieh-

. Gesundheitspolizei, zu sichern; 

Auf/ den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Der Artikel 4 des Beschlusses vom 6. Hornung 
1873, betreffend die Polizeimaßregeln gegen die 
Viehseuchen ist folgends abgeändert: 

Es werben, für die Aufsicht und die Controle des 
Dienstes der KreiSinspektoren, vom Staatsrathe 
drei Viehärzte als Oberinspektoren bestellt; einer 
für die 4 östlichen Bezirke; der zweite für die 
Bezirke Leuk, Siders, Ering, Sitten und Gundis, 
und der dritte für die 4 westlichen Bezirke. 
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Gegeben tut Staatsrathe zu Siten, den 29. De
zember 1876, um Sonntags, 14. Jänner 1877, in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und an-
geschlagen zu werben. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
Ä. de l l t i vaz . 

Der Staatsschreiber, 
Vm. Na«ve«ini. 

Dekret 
vom 24 Illnnar 1877.. 

üb« den Umfang ber Wahlkreise und üb« die 
Wahl de« Wbgeordneten aus den Großen Rath 

sür die «rmt«p«iode von 1877 bis 1881. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingesehen den Artikel 69 der Verfassung und die 

Artikel 6, 7 und 8 des Gesetzes über die Abstim-
mungen und Wahlen in den Primarversammlungen 
vom 24. Mai 1876; 

Eingesehen die Verbale der Berathungen in den 
Gemeinden, wel<t)e verlangt haben ««abhängige 
Kreise zu bilden; 
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Erwägend, daß mit Beschluß vom 8. Christmonat 
1876 das Bundesgericht die Verfügung des 6. Ar-
tikelS des Wahlgesetzes, welcher die Verlorne Bruch-
zahl der Wähler der Gemeinden so unabhängige 
Kreise bilden, den übrigen Gemeinden des Bezirkes 
zuschreibt, als verfassungswidrig erklärt hat; 

Erwägend die Nothwendigkeit, unsere Gesetzes-
Verfügungen mit dem Beschluße des Bundesgerichtes 
zu vereinbaren , ohne der verfassungsmäßigen Wer-
tretung der Bezirke entgegenzuhandeln; 

Eingesehen die Volkszählung vom 1. Christmonat 
1870; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Zahl der zu wählenden Abgeordne-
ten auf den Großen Rath in jedem Bezirke, und in 
jedem durch gegenwärtigen Beschluß erstellten Kreise, 
ist folgenderweise festgesetzt: 

»ezi«ke und «reise. Zioölkemng. Vtsandte. 
B e z i r k G o m S . . . 4409 4 

„ B r i g . . . 5140 5 
„ Visp . . . 6614 7 

Zu übertragen 16 
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Jitf 

// 

// 

// 

// 

// 
// 

// 

// 

« UN» ««eise. ' pn'i 
Uebertrag 

östlich R a r o n . 
w estlich R a r o n 
L c u f . . . . 
S i d e r s (ausgenom-
men die Gemeinden 
Chalais, Grone, St. 
Jean und Ayer) 

Kreis Chalais und 
Grone . . . 

Kreis Ayer und St. 
Jean. . 

S i t t e n . 
E r i n g 
G u n d i s (ohne Nen-
daz, Arbon und Cha-
mofon 

Kreis Nenbaz . 
Kreis Arbon . 
Kre is Lhamofon. . 
M a r t i n a c h t (ohne 
Fully) . . . 

Kreis Fully 

Zuübertragen 

lkerung. 

1965 

3474 

5674 

6723 

1323 

1111 

9103 

6267 

2606 

2297 

1058 

1395 

9630 

1201 

Gesa» 

16 
2 
3 
6 

7 

1 

1 
9 
6 

3 
2 
1 
1 

10 
1 

~~69 
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Bezirke und «reife I»i!!Kn»ng. 
Uebertrag 

„ E n t r e m o n t (ohne 
Sembrancher und 23.« 
St.-Pierre) . 

Kreis Sembrancher 
und Bourg-St.. Pierre 

„ S t. M o r i z (ohne 
St-Moriz, Masson-
ger, Verossaz, Mer 
und Dorenaz 

Kreis St. Moriz, 
Massonger, Verossaz, 
Mer und Dorenaz . 

Der ganze Bezirk 
„ M o n t h e y (ohne 

Troistorrents, Bald'-
Illiez und Vionnaz) 

Kreis Troistorrents, 
Vald'IlliezundVion-
naz . . . . . 

Total 

8871 

1169 

3305 

3389 
694 

6930 

3068 

©rfanMr. 

69 

9 

1 

3 

3 
1 

7 

3 
96 

A r t . 2. Die Suppleanlen werden in jedem 23c 
zirke und in jedem Kreise in gleicher Anzahl wie die 
Abgeordneten gewählt. 
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A r t . 3. Der vom ganzen Bezirke St. Moriz zu 
wählende Abgeordnete soll an der Spitze des Wahl-
zettels getragen werden und abgesondert von den 
übrigen zu wählenden Abgeordneten. 

A r t . 4. Die Kreise tragen den Namen der ersten 
im ersten Artikel des gegenwärtigen Beschlußes er-
wähnten Gemeinde. Diese Gemeinde ist der Haupt-
ort des Kreises. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 24. 
Januar 1877* 

Der Präsident des Großen Rathes: 
». v«n Vhaft«n«h. 

Die Schriftführer: ' 
3». «. In.«rlvon. — zz. Hhovex. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

A r t . 1. Das Dekret vom 24. Januar 1877 
über die Bildung der Wahlkreise und die Wahl der 
Abgeordneten auf den Großen Räth für die Gesetz-
gebungsperiode von 1877 bis 1881, soll am Sonn-
tag, 18. Hornung 1877, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen werben. 
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A r t . 2. Die Versammlungen sind auf Sonntag, 
den 4. nächsten März einberufen, um die Wahl der 
Abgeordneten auf den Großen Rath und deren Er
satzmänner, gemäß vorhergehendem Dekrete und dem 
Gesetze vom 24. Mai 1876 über die Abstimmungen 
und Wahlen in den UrVersammlungen, vorzuneh-
men. 

A r t . 3. Das Central-Schreibamt für dieStim-
menzusammenzählung kömmt am Hauptort des Be
zirkes ober des Kreises zusammen. 

A r t. 4. Der Präsident des Schreibamtes wirb 
gleich nach den Wahlverhandlungen ein Doppel des 
Verbals dem Departement des Innern und ein 
zweites Doppel dem Regierungsstatthalter des Be-
zirkeS übermitteln, welcher selbes mit einem Sum-
marbeftand an das, genannte Departement zu ver-
senden hat. 

Gegeben zu Sitten, den 24. Januar 1877. 

Der Präsident des StaatsratheS: 
« . de Stivaz 

Der Staatsschreiber, 
<Smm. »a«b««ini. 
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Gesetz 
»um 23. Mai 1877, 

in «rbändeeung der QCttitel 181 und 314 de« 
Zivilgesetzbuches. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingesehen den Artikel 74 der Kantonsverfassung 

und die Artikel 181 und 314 des Civilgesetzbuches; 

Erachtend, daß das Gesetz dem Bürger, zur Aus

übung seiner bürgerlichen Rechte, kein anderes Alter 

festsetzen kann, als jenes, welches die Verfassung von 

denjenigen erfordert, welche öffentliche Amtsstellen 

versehen; 

Auf den Antrag des Staatsraths, 

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. Der Artikel 181 des Civilgesetzbuches 
wird abgeändert wie folgt: 

Minderjährig ist, ohne Unterschied des Geschlechts 

wer das zwanzigste Altersjahr noch nicht zurückge-

legt hat. 

Ar t . 2. Der Artikel, 314 des.Civilgesetzbuches 
wird abgeändert wie folgt: 
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Die Volljährigkeit ist auf das zurückgelegte 20. 
Jahr festgesetzt; in diesem Alter ist man für alle 
Akten beS bürgerlichen Lebens befähigt, jedoch mit 
Vorbehalt der von dem Gesetze gemachten Einschrän
kungen. 

Gegeben im Großen Rath zu Sitten, den 23. 
Mai 1877. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
Uidel I « « i « . 

Die Schriftführer: 
«- In.«lbon. - «. Wottter. 

Drr Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 15. 
laufenden Juli in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 4. Juli 
1877. 

Der Präsident des Staatsraths, 
«. » to ten . 

Der Staatsschreiber: 
0 m . Va«b««»»i. 

i 
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Dekret 
vom 24. M l l i i877 

über die Abgrenzung der Gemeinden Whent 
und Wrvuz. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung seines Befchlußes vom 20. Au-

gust 1875; 

Willens den Zwisten ein Ende zu machen, welche 

seit langer Zeit zwischen den Gemeinden Ayent und 

Arbaz bestehen, betreffend die Gerichtsbarkeit der-

selben; 

Eingesehen, daß bei Feststellung dieser Grenzen, 

der Aufhebung der Gerichtsbarkeit des Weilers 

„Blouvignoud" und deren Folgen muß Rechnung 

getzagcn werden; 

Eingesehen die Denkschriften, Berichte und auf-

genommenen Pläne, um diesen Schwierigkeiten auf 

den Grund zu kommen; 

Auf den Vorantrag des Staatsraths, 

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. Die von einer Kommission des Großen 
19 
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Rathes am 13. Herbstmonat 1876 vorgenommene, 
im Protokol des darauffolgenden 14. Hcrbstmonats 
enthaltene Abgrenzung zwischen den Gemeinden 
Ayent nnd Arbaz ist endgültig. 

A r t . 2. Von der Grenze „Cretles" ausge
hend, zieht sich die Scheidelinie der zwei Gemeinden 
zu jener von „Plairieres" durch die sogenannten 
Grenzen von „Cornbaz" und „Cherusse" und bildet 
bei jedem dieser Punkte einen sehr stumpfen Winkel. 

A ? t. 3. Von der Grenze der „Plairieres", welche 
durch zwei, einen sehr stumpfen Winkel bildende 
Steine bezeichnet wird, zieht sich die Scheidelinie 
durch die Grenzen von „Baires" und „Zournaz", 
gegen einen Punkt hin, der „la von!" genannt wird. 

A r t . 4. Die Gerichtsbarkeit über die östliche 
Hälfte der Alpe „Challand" gehört der Gemeinde 
Ayent, und jene über die westliche Hälfte gehört der 
Gemeinde Arbaz. 

So angenommen im Großen Rath zu Sitten, den 
24. Mai 1877. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
Fidel A « r i « . 

Die Schreiber 
3». «• Hn.yrlbon. — * . Mottier 
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Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 19. 
laufenden August, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 8. August 
1877. 

Der Vize-Präsident des Staatsrathes: 
I . Vhappex. 

Der Staatsschreiber, 

Gmm. Barberini. 

Gesetz 
vom 25. Mai 1877, 

übe« die Organisation des Gerichtshof« der übe« 
die Ftompetenzkonflikte zwischen der Verwaltung«. 

und de« G««icht«deh»rde zu entscheiden hat. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung des Artikels 53 der Kantonsver» 

fassung; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 
« 



— 292 -

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. Die Kompetenzkonstiltc zwischen der 

vollziehenden und der richterlichen Gewalt werden 

durch einen ebenen Gerichtshof entschieden, der den 

Namen G e r i c h t s h o f d e r K o m p e t e n z -

k o n f l i k te trägt. 

Dieser Gerichtshof ist bestellt aus den Präsidenten 

des Großen Rathes, des Staatsraths und des Ap-

pellationsgerichts. 

I m Falle von Verhinderung oder Ablehnung, 

werden die Mitglieder des Gerichtshofs der Kompe-

tenzkonfliftc durch ihre respektiveu Viz^Präsidenten 

ersetzt und, bei Abgang derselben, durch die Mi t -

glicder des Körpers, dem sie angehören in der ihnen 

durch ihr Alter zukommenden Reihenfolge. 

Den Vorsitz führt dabei der Präsident des Großen 

Rathes; bei dessen Abwesenheit der Präsident des 

Staatsrathcs, und im Verhinderungsfälle des einen 

und des andern, der Präsident deS Appcllationsge-

richts. 

Wenn die Präsidenten dieser drei Körper fehlen, 

so nehmen beim Gericht die Ersatzmänner jenes 

Körpers den Vorsitz ein, die nach der oben angcge-

denen Reihenfolge den Vorrang haben. 
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A r t. 2. Die Mitglieder des Gerichtshofts der 

Kompetenzkoustilte sind ablehiibar in allen jenen 

Fällen, in welchen eS die Mitglieder dcS Vermal-

tungsgerichts auch sind. 

A r t . 3. Der Staatssckreibcr oder dessen Stell« 

Vertreter haben beim Gerichtshof das Aktuaramt zu 

verschen. 

A r t. 4. Die Urtheile des Gerichtshofs werden 

auf dir Eingabe einer einzigen, durch jede der Par-

tcieu in zwei Doppeln abgegebenen Denkschrift und 

ohne mündliche Verhandlung getragen. 

A r t 5. Gleich nachdem sich ein Kompetenzkon-

flikt erhoben, lehnt das Gericht, vor dem der Han« 

del anhängig gemacht worden, jedes fernere Vor-

gehen ab, und es hat die Partei, welche die Einrede 

der Inkompetenz vorgehalten, bei Strafe deo Ver-

falls, binnen der Frist von 20 Tagen eine ihr 

NechtSgesuch begründende Denkschrift bei dem Prä-

sidenten des Gerichtshofs einzureichen. 

A r t . 6. Diese Denkschrtft wird der Gegenpartei 

übermittelt, welche darauf binnen der Frist von 20 

Tagen zu antworten hat. 

Bei Nichteiulage der Antwort in dieser Frist, ur< 
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theilt das Gericht über den Handel in dem Zustande, 
im welchem er sich befindet. 

A r t . 7. Die Verhandlungen des Gerichts der 
Kompetenzkonstikte werden in ein eigenrs Protokoll 
eingetragen. 

A r t . 8. Das Urtheil soll innert den 20 Tagen, 
welche auf die im Artikel 6 vorgesehene Frist 
folgen, gefällt und ausgefertigt werden. 

Art . 9. Der Gerichtshof halt seine Sitzungen 
im Regierungsgebäude. 

Ar t . 10. Das vorliegende Gesetz tritt mit 
dem 1.' Juli 1877 in Kraft. 

So angenommen im Großen Rathe zu Sitten, 
den 25. Mai 1877. 

Der Präsident des G,oßen Rathes, 
F i d e l J o r i s . 

Die Schriftführer: 

P. &. Hnsllbon. - «adisla« Pottier. 
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Drr Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 8. 

Ju l i in allen Gemeinden des Kantons vcröffent-

licht und angeschlagen werben. 

Gegeben im StaatSiathe zu Sitten, den 27. 
Juni 1877. 

Der Präsident des Staatsraths. 
« . R o t e n . 

Der Staatsschreiber: 

Gm. Varbevini. 

Dekret 
»OM 28. Mai 1877. 

betreffend den Gerichtskosten.Unschlag. 

Der Große Rath des Kantons WaNis, 

I n der Absicht, soviel als möglich Einförmigfrit in 

den Anschlägen der Gerichtskosten in Ciuilsachen und 

im peinlichen Fache einzuführen und dieselben zu ver-

einfachen; 
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Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

I . Hauptstück. 

Gtricht«h«f fixe ZnständigKeitg-AonstiKle. 

A r t . 1. Die GMbren für die Mitglieder des 
Gerichtshofes der in Händeln über Zuständigkeit 
urtheilt und für den Gerichtsschreibcr dcffelben sind 
folgenderweise festgesetzt: 

n) Für jede Sitzung und Verhandlung von nicht 
mehr als 4 Stunden Dauer . . Fr. 10 

b) Für jede Stunde darüber . „ 2 

e) ,/ Abfassung d-s Urtheils . . „ 8 

d) „ jede andere Abfassung . . „ 2 

e) „ jede Unterschrift . . . „ 1 

Die Gebühren des Mitglieds des Staatsrathes, 
'sowie die des Gerichts-CchrcibcrS stießen in die 
Staatskasse. 

H. Hauptstück. 

Appellation«- und ,cta|Jattons- Gerichtshof. 

A r t. 2, Die Honorare und Gebühren für die 
Mitglieder des Appellatione- und Kassations-Ge-
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richtshofes und jene des Gcrichtsschreibers sind die 

gleichen, wie beim Gerichtshof für ZuständigfeitS-

konstiktc. Es beziehen nebstdcm von der Staatskasse 

die Mitglieder einen firen Gehalt von sechshundert 

Franken und der Präsident einen Gehalt von acht« 

hundert Franken. 

Man kann durch ein Dekret den firen Gehall der 

Nichter des Appellatiunsgerichtshofs erhöhen, wenn 

denselben neue Befugnisse übertragen werden. 

Der fire Gehalt ist dem Stellvertreter und dem 

Gerichtsschreiber nicht zugesagt. 

•11. Hanptftück. 

Mrciügcrichte und Untllsuchungllichter. 

A r t . 3. Für jede Sitzung, Augenschein, Haus-

Untersuchung und überhaupt für jede Verhandlung 

beziehen die Mitglieder der Kreisgerickte, die U«ter< 

suchungSrichter und deren Gerichtsschreiber eine 

Gebühr, die festgesetzt ist für jede Stunde auf 

Franken 2. 

Bei dem Konkursverfahren wird diese Gebühr 

nur für die erste Stunde bewilligt, und für die fol» 

genden auf die Hälfte herabgesetzt. 
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Für die Verhandlungen vor dem Gericht kann die 
Gebühr nicht unter 5 Franken zu stehen kommen. 

A r t . 4. Es wird bewilligt: 

a) Für Abfassung des Urtheils . Fr. 4. — 

b) „ jede andere Abfassnng außerhalb 
der Gerichtssitzung . . „ 1. — 

c) „ jede Unterschrift . . . „ — 30 

IV . Hauptstück. 

Gemeinde • Richter. 

A r t . 5. Den Gemeinderichtern und 
deren Gerichtsschreibern wird bewilligt: 

a) Für Sitzung und jede andere Per» 
Handlung durch Stunde . . Fr. 1. 50 

b) Für Abfassung eines Urtheils . „ 3. -

£) „ jede Abfassung, welche außerhalb 

der Gerichtssitzung geschieht. „ 1. — 

d) „ jede Unterschrift . . . „ — 30 

V> Hauptstück. 

Derichtstelltr. 

A r t . 6. Die Gebühren der Berichtsteller unb 
deren Stellvertreter beim AppellationSgerichtehof 
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und den Kreisgerichten werden durch den Richter 
nach folgender Skala festgesetzt: 

a) Für Abfassung einer Klage oder Anzeige 
Fr. 2 - 5 . 

b) Für Abfassung einer Denkschrift, 
Ansuchen oder Bericht vor dem 
Kreisgericht . . . „ 5 — 10 

c) Für mündlichen Vortrag vor dem 
Kreisgerichte „ 10—30 

d) Für den Vortrag vor dem Appel-
lationsgerichtshof• . . „ 3 0 — 80 

A r t . 7. Die Berichtsteller beziehen nebstdem: 

n) Für jede andere Erscheinung oder Verhanb-
lung, durch Stunde , . Fr. 2. 

b) Für Abfassung jedes andern Schxift-
stücks, außer den unter den Buchsta-
ben a und b des Artikels 6 er-
wähnten Rp. 50. 
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T l . Hauptstück. 

Weidet. 

A r t . 8. Die Weibel beziehen für Sitzung und 

jede andere Besoldung: 

a) Vor dem Appellations-Caffationsgerichtshof 

jenem für Zuständigkeitskonftikte Fr. 3. — 

b) Vor den Kreisgcrichtcn und den 

Untersuchungsrichtern, durch Stunde „ —. 50 

o) Vor den Gemeinde-Nichtcrn, durch 
Stunde „ —. 40 

A r t . 9. Die Weibel beziehen für jede Anzeige 

30 Rappen und eine einzige Rcisecutschädi^ung für 

alle am gleichen Tage und'in der gleichen Gemeinde 

gemachten Anzeigen. 

V l l . Hauptstürk. 

Sachkundige. 

A r t . 10, Es wird bewilligt: 

u) Für jede Verrichtung, außer den in den folgen« 

den Artikeln 11 und 12 erwähnten, jedem 

Sachkundigen von Fr. 1 bis 10 durch den 

Richter im Verhältniß der Dauer der Verrich-

tungen zu bestimmen. 
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b) Für den Bericht über die Verrichtungen Fr. 2. 

A r t . 11. Es wird bewilligt dem Arzt oder 
Chirurg: 

a) Für eine Autopsie sammt dem schriftlichen 

Berichte . . . . . Fr. 20. 

l>) Für den Untersuch eines Verwunde-

ten und für jede andere Besicht!-

gung, sammt Bericht . . . F. 5 bis 10 

A r t . 12. Für einen chemischen Untersuch und 

für jeden andern Untersuch durch Sachkundige, der 

spezielle Kenntnisse erheischt, mit Bericht, wird eine 

durch den Richter festzusetzende Gebühr bezahlt von 

Fr. 5 bis 50. 

A r t . 13. I n Ausnahmefä'llen bestimmt der 

Richter die dem Sachkundigen zu bezahlende Ge-

hühr. 

VN«. Hauptftück. 

Zeugen u f. w. 

A r t . 14. Die Zeugen und jede Person, die zu 
einer Erscheinung oder Aussage vor Gericht ge-
rufen wird, erhalten nebst der Reisegebühr eine 
Entschädigung von . . . . Fr. 2. 
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Werden sie länger als 4 Stunden aufgehalten, 

beziehen sie eine Gebühr von . . Fr. 3. 

IX . Hauptftück. 

Advokaten, Prokuratoren und Parteien. 

A r t . 15. Der Tarif, welcher unter den Buch, 
staben a, c und d des Artikels 6 für Honorare 
un>, Gebühren der Verichtsteller vorgesehen ist, 
bleibt auch für die Advokaten anwendbar. 

A r t . 16. Die Advokaten beziehen: 

a) Für Erscheinung vor dem Untersuchnngerich-

ter des Kreisgerichtes . . F. 5 — 1 0 

b) Für Abfassung einer Denkschrift -
gerichtet an ein Kreisgericht. „ 5 — 10 

c) Für Abfassung einer Denkschrift 
gerichtet an den AppellationS» 
und Kassationsgerichtshof an je-
nen in Verwaltungsstreitigkeiten „ 10 — 30 

Wenn die Advokaten vor dem Gemeinderichter 

erscheinen, werden sie gemäß Uebereinkommen durch 

diejenigen bezahlt, welche sie verbeistehen. 

A r t . 17. Den Parteien wird bewilligt: 
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a) Für Erscheinung vor den Gemeinderichtern 
Fr. 1. 50 

b) Für Erscheinung vor dem Unter-
suchungSrichter oder dem Kreis-
gerichte „ 3. 50 

c) Für Erscheinung vor dem Appells-
und Eaffationsgerichtshof und vor 
jenem in Verwaltungsstreitig-
leiten „ 5. — 

A r t . 18. Die Prokuratoren beziehen nebst der 
Provision die Gebühren und Honorai-e, welche für 
die Parteien festgesetzt sind. 

X» Hauptstück. 

Neisegebühren. 

A r t . 19. Die Mitglieder der Gerichtshöfe, 
deren Gerichisschreiber, die Berichtsteller bei den 
Verschiedenen gerichtlichen Instanzen, die Advokaten 
und die Sachkundigen, von denen in den Artikeln 
11 und 12 Meldung geschieht, beziehen eine Neise-
entschädigung, festgesetzt wie folgt: 

n) Auf Eisenbahnfahrten, durch Kilometer 
Rp. 30. 
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b) Auf jeder andern Straße . . slp. 60. 

Für die Rückreise wird nichts bezalht. 

A r t . 20. Die Nciscgebühr der Gemeiuderichtcr 

deren Gerichtsschreiber, der Wcibcl, der Parteien, 

der Zeilssen und der Sachkundigen, von welchen 

im Art. 10 Meldung geschieht, ist auf Eisenbahn-

fahrten zu 20 Rappen, auf jeder andern Straße 

auf 30 Rappen durch Kilometer festgesetzt. 

A r t . 2 t . Es wird keine Reisegebühr für kilo-

metrische Brüche verabfolgt. 

XI. Hauptstück 

Einige besondere Kostenanschläge. 

A r t . 22. Es wird bewilligt: 

a) Für Abfassung eines der Unterschrift des 

Gemeinderichters oder eines Mitgl.icdcs deö 

Gerichtes erster Instanz unterbreiteten 

Botes Rp. 30. 

b) Für Abfassung eines der Unterschrift 
des Präsidenten des Appells- und des 
KassationS-GerichtShofs unterbreiteten 
Botes Fr. 1. 
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Für jede Kostcnliste und die Einsprache dagegen 
Fr. 2. 

A r t . 23. Für das Doppel des BoteS wird nur 
die Abschriftsgebühr bewilligt. 

A r t . 24. Für Abfassung des Schriftstückes, ent-
haltend Fragen über Artikel und Thatsachen und für 
Fragen und Gegenfragen an die Zeugen wird be-
willigt Fr. 2. 

A r t . 25. Für die Einschreibung in einem Kon-
kursprozesse jeder Forderung oder Schuld wird aus 
der Aktivmasse dem Gerichtsschreiber bewilligt 

Rp. 15. 

A r t . 26. Die Gebühr des Massavertreters und 
des Massaverwalters wird durch das Gericht fest-
gesetzt. 

A r t . 27. Für Hinterlegung einer Denkschrift 
beim Aktuaramte und die Versendung derselben an 
die Partei bezieht der Gerichtsschreiber Fr. 1 

Um von der Denkschrift Kenntniß zu nehmen, und 
für dieselbe den Tarif festzusetzen, bezieht der Richter 

Fr. l . 

20. 
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Für die Hinterlegung einer Denkschrift wirb der 
Partei^bewilligt . . . . . Fr. 1. 

A r t . 28. Für Hinterlage beim GerichtSschreib-
amt jeder andern Schrift werden dem Richter und 
Gerichtsschreiber jedem bewilligt . . Rp. 29 

A r t . 29. Dem Richter wird für eine Geldhin-
terlage bewilligt Fr. J. 

Wenn das Geld länger als 15 Tage hinterlegt 
bleibt, wird ihm von da an 2 durch 100 von der hin
terlegten Summe jährlich bewilligt. 

A r t . 30. Die Abschriften, enthaltend durschnitt-
lich 20 Linien mit 36 Buchstaben, mcrden zu 30 
Rappen durch Seite bezahlt. 

A r t . 31. Die Gebühr der Verwalter bei den 
Pfändungen, Beschlagnahmen und andern ähnlichen 
Fällen, wird vom Richter bestimmt, mit Rücksicht auf 
die Verhältnisse, und durch den Schuldner bezahlt. 

A r t . 32. Für Vollziehung des Vorführung«-
bcfchls wird dem Weibcl bezahlt. . Fr. 1. 50 

A r t . 33. Eö wird dem Gcfangencnwärter be
willigt: 
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a) Für die Inempfangnahme und Einsperrung 
des Angeschuldigten . . . Fr. 1. 

b) Für die definitive Freilassung des Ge-
fangenen „ 1. 

A r t . 34. Für Verpflegung der Gefangenen 
wird durch Tag dem Gefangcnwärter bewilligt: 

u) Für einen Gefangenen . . Rp. 50. 

d) Für 2 oder mehrere Gefangene, auf 
jeden „ 30, 

XU. Hauptstü« 

Allgemeine Verfügungen und VebtlgangZbcstimmungen. 

A r t . 35. Die SitzuMsgebühren werden von 
der zur Eröffnung derselben festgesetzten Stunde an 
berechnet. I m Falle ungerechtfertigter Verspätung 
oder Abwesenheit werden die verursachten Kosten 
jenem Richter, Gerichtsschreiber oder jener Partei 
überbürdet, welche sie verschuldet haben. 

A r t . 36. Alle GcrichtSkosten, die zu bewilligen 
oder zu beziehen sind, sollen auf dem Originalaktc 
und auf den Abschriften angemerkt werden, unter 
Strafe, bei Verfertigung der Kostenuerzcichnisse uv* 
worfen zu werden. 
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Die Betheiligten haben ihren Rückgriff gegen den 
schuldbaren Beamten und die Parteien gegen ihren 
Advokaten. 

A r t . 37. Die Partei, die sich in einem Handel 
mehr als eines Vertheidigers bedient, bezahlt einen 
jeden gemäß dem Kostenanschlage, kann aber der Ge< 
genpartei nur die Gebühren desjenigen ansetzen, 
dessen Wohnsitz vom Sitzungsorte der entfernteste 
ist. 

Den außerhalb des Kantons hergerufenen Advo-
taten wird bloß die Reisegebühr innerhalb der Grän-
zcn des Kantons bezahlt, berechnet von jener Kan-
tonsgränze, welche dem Gerichtsstand am nächsten 
liegt. 

A r t . 38. Beim Appellsgerichtshof hinterlegt 
jede Partei vorläufig und vor Anfand der Verhand-
lungcn in die Hände des Gerichtsfchreibers die 
Summe von 130 Franken, 

Beim Kassationsgerichtshof hinterlegt diesen Be« 
trag einzig die Partei, welche den Rekurs ergriffen 
hat. 

A r t . 39. Die BehcizungS- und Beleuchwngs-
kosten für die Kreisgerichte und für den Appellations-
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und Kaffationsgerichtshof lasten auf den Ortschaften 
welche die Gerichtstube zu liefern haben. 

A r t . 40. Die Akten, welche im gegenwärtigen 

Dekret nicht aufgezählt find, werden auf Grundlage 

des Tarifs jener Akte gestellt, welche diesem am 

ähnlichsten sind. 

A r t . 41. Gegenwärtiger Kostenanschlag ist vom 
1. Juli 1877 an uollziehbar. 

A r t . 42. Der Kostenanschlag der Gebühren 
im peinlichen Fache, vom 20. Christmonat 1852, und 
jener der Grrichtskosten in Civilsachen, der, dem 
Uebergangsgesetze über Inkraftsetzung des Gesetz-
bucheS über bürgerliche Prozeßordnung vom 2t. Mai 
1856 folgt, sind widerrufen, sowie alle andere 33er* 
fügungen die dem gegenwärtigen Kostenanschlage 
widersprechen. 

So angenommen im Großen Rathe, zu Sitten, 
den 28. Mai 1877. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
ssidel I « r i « . 

Die Schreiber: 
9>. «. In.«clb«n. - «. Vottier 
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Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 24. 
laufenden Monats in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben in Sitten, den 15. Juni 1877. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
« . &• R o t e n 

Der Staatsschreiber, 
<3m, .Varberini. 

Iagd-Gesttz ' 
»UM 28. M a i 1877. / 

J 
(Genehmigt vom. h. Vundcsrath in seiner Sitzung 

vom 29. Juni 1877,) 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Nach Einsicht des Bundesgesetzcs, vom 17. Herbst-

monat 1875 über Jagd- und Vogelschutz; 

Nach Einsicht der eidgenössischen VollziehungS-
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Verordnung vom 12. April 1876 über das Jagd» 
Gesetz; 

Willens, die verschiedenen Verfügungen der.sach-
bezüglichen Bundes- und kantonalen Gesetzgebung 
zu sammeln und in Einklang zu bringen ; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 
>. Cap i te l . 

«Ausübung dcg Jagdrccht«, 

A r t . 1. Jeder Schweizer- Bürger darf im Kan-
ton jagen oder Wild fangen, wenn er mit einem vom 
Staatsrath hiezu ausgestellten Patent versehen ist 
und unter Vorbehalt der Verfügung des letzten Ab-
satzes des Artikels 3 (Bundesgcsetz, Art. 2). 

A r t . 2.^l)as Iagdpatent ist persönlich und der Jt 
Jäger muß dasselbe bei sich tragen^Es enthält die 
genaue Benennung und Bezeichnung des Jägers, 
den Wortlaut der Iagdgesetzgebung, die Angabe der 
Iagdart, für welche die Bewilligung ertheilt ist, so-
wie die geographische Karte der Freiberge, in welchen 
die Jagd verboten worden. 

Das Iagdpatent ist für die ganze Zeit gültig, 
während der die Jagd offen steht und auf dem gan-
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zen Gebiete des KantonS, mit Ausnahme der Frei-
berge oder Bannbezirke, deren Grenzen durch eine 
spezielle Verordnung des Bundesraths bestimmt 
werden und unter Horbehalt der Verfügungen des 
Artikels 7. (Bundesrcglrment, Art. 2 und 3. 

A r t . 3. Das Iagdpatent wird jedes Jahr vom 
Finanzdepartement gegen Entrichtung der durch das 
Finanzgefctz vorgesehenen Gebühr, jeder mehrjähri-
gen Person bewilligt, welche seit 3 Monaten im Kan-
ton wohnhast ist. 

I n Folge von Staatsverträgen oder mittelst Ein-
räumung des Gegenrechts, werden Iagdpatente auch 
Personen ausgestellt, die in einem andern Kanton 
oder Staat ansässig sind. 

A r t . 4. Es bestehen 3 Iagdarten, die für vcr-
schiedeue Zeiträume gestattet sind, nämlich: 

1. Die Jagd auf Gemsen und Murmelthiere, 
welche im Artikel 13 des gegenwärtigen Ge
setzes vorgesehen ist; 

2. die in dem gleichen Artikel erwähnte Jagd auf 
die übrigen Arten des Hochwilds: 

3. die allgemeine Jagd, deren Eröffnung im nach-
folgenden Artikel 11 bestimmt ist. 
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Es wird ein einziges Patent für die drei Jagd« 
arten ausgestellt. 

Art . 5. Es wirb kein Iagdpatent ausgestellt: 

a. den Interdizirten und Zahlungsunfähigen; 

b. denjenigen, welche unter einem Urtheile stehen, 
das den Verlust der bürgerlichen Rechte nach 
sich zieht; 

c. denjenigen, welche nicht nachweisen können, die 
Hundesteuer und die Iagdbewilligung für das 
vorangehende Jahr bezahlt zu haben, nachdem 
diese von ihnen verlangt wurde; 

d. denjenigen, welche die Buße, zu der sie wegen 
Jagdfrevel verurtheilt worden, noch nicht be-
zahlt haben. 

Ar t . 6. Des Iagdrechtes sind ferner während 
2 bis 5 Jahren auch diejenigen verlustig, welche we-
gen Jagdvergehen, kraft der Artikel 9, Nr. 11 und 
12, 26, 2. Absatz nnd 28, während der 2 letzten 
Jahre zwei Mal bestraft worden sind. 

A r t . 7. Mi t Ausnahme ber Einwilligung des 
EigennthümerS berechtigt das Iagdpatent seine I n - ^< 
Haber bei erlaubter ober offener Jagd nur auf fol-
gende Liegenschaften zu jagen: 
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1. auf seinen eigenen Grundstücken; 

2. auf den nicht geschlossenen Ländereicn, mit Aus-
nähme der Baumgärten, Garten, Pflanzungen, 
u. Lustwäldchen, welche zu Wohnungen gehören 
und nur 100 Meter von diesen im Umkreis ent-
fernt sind. 

3. in den Gehölzen und Wäldern, sowie auf den 
Alpen und anderen Weiden, welche nicht als 
ein geschlossenes Gut können betrachtet werden. 

A r t . 8. Es ist verboten, in den Weinbergen und 
Aeckern vor der Ernte zu jagen und ebenso in den 
Wiesen, bevor das Nachheu wird gemäht fein. 

Es ist ebenfalls verboten, die Einfriedungen der 
Grundstücke als t^Zäune, Hecken u. s. w. zu be-
schäbigen oder zu zerbrechen. (33. R., Art. 4.) 

11. Kap i te l . 

Spezielle Beschränkungen der Ausübung dc« Jagdrecht« in 
Kezug aus die Gattung dc» Wilde« und die Zagd-

Waffen oder Veräthc. 

A r t . 9. Es ist verboten: 

1. Nester von Brüten zu zerstören, die Eier des 
Iagdgestügels wegzunehmen und die Mur-
mclthicre auszugraben; (23. G., Art. 6.) 
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2. die Hascn im Lager zu fangen; 

3. junge Gemsen, (Gemskizen) und die sie bt* 
gleitenden Mutterthiere (säugende Gemsgci-
ßen) zu fangen oder zu todten. (23. G., 
Art. 12.) 

4. Aucr- oder Birkhcnnen zu fangen oder zu 
todten; 

5. Hirsche, Rehe und Stcinböckc, wo und wann 
sich solche zeigen mögen, zu fangen oder zu 
schießen. (B. G., Art. 14.) 

6. nachfolgend beleichnete Vogelarten zu fangen 
oder zu todten, ihre Eier oder Jungen wegzuneh-
men oder auf Märkten feilzubieten: 

») sämmtliche I n s e k t e n - F r e s s e r , also alle 
Grasmücken (Siluien)- Arten, alle Schmä-
zer«, Meise«*, Vraunellen-, Pieper-, Schwal
ben-, Fliegenfänger- und Bachstelzen-Arten; 

b) von S p c r l i n g s - V ö g e l n : die Ler-
chen, Staare, die Amsel- und Drossel-Arten, 
mit Ausnahme der Krammets-Vögel, (Reck-
Holdervögel), die 23nch< und Distelfinken; 

c) von S p ä h e r n und Kl e t t e r v ö g e l n : 
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die Kuckucke, Baumläufer, Spechtmeisen, 
Wendehälse, Wiedehopfe und sämmtliche 
Specharten; 

ö) von K r ä h e n : die Dohlen und die Saat-
lrähen; 

o) von R a u b v ö g e l n : die Mäusebussarde 
und Thurmfalken, sowie sämmtliche Eulen-
Arten, mit Ausnahme des großen Uhu's; 

f) von S u m p f - und S c h w i m m v ö g e l n : 
der Storch und der Schwan; (B. &., Art. 
17.) 

7. mittelst Netzen, Vogelheerden, Lockvögeln, 
Kötzchen, Leimruthcn, Schlingen, Bogen und 
andere Fangvorrichtungen, Vögel zu fangen. 
(B. G., Art. 19.) 

6. bei der Jagd auf Ho^wild, Laufhunde und 
Repetirwaffen zu verwenden; (B . G., Art. 6.) 

9. Stock- oder zusammengeschraubte Flinten zu 
tragen; (B . G., Art. 6.) 

10. dem Wild während der Nacht aufzulauern 
oder nachzustellen; 

11. Fangvorrichtungen jeder Art (Fallen, Schlin-



— 317 

gen, Waffen und Drahtschnüre) zu spannen 
oder anzubringen. B. ©., Art. 6.) 

12. Selbstschüsse anzubringen, erplodirende Ge-
schösse zu gebrauchen und Gift zu legen. 

A r t . 10. Vom achten Tage nach Schluß der 
Jagdzeit an, ist der Kauf und Verkauf, das Feiltra- / 
gen und das bloße Aufbewahren von Wildpret jeder 
Art verboten mit Ausnahme desjenigen, welches, 
amtlich nachgewiesen, aus dem Auslande eingeführt 
ist. 

Der Verkauf von GemSkizen, sowie von Auer- und 
Birkhennen ist unbedingt und zu jeder Zeit untersagt. 

I m Uebertretungsfalle unterliegt das betreffende 
Wild der Konfiskation, die im Art. 25 angedrohte 
Strafe vorbehalten. (B.-G., Art. 5.) 

lll. «apttel. 

Eröffnung der Jagd. 

A r t . 11. Die Eröffnung der allgemeinen Jagd 
und der Flugjagd, mit Ausnahme jener auf das Hoch-
wild beginnt zu Land und zu Wasser mit dem 1. X. 
Herbstmonat. Der Schluß derselben findet am 15. 
Christmonat statt. (B.-G., Art. 8.) 
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A r t . 12. Mittelst eines besondern Patents ist 
die Jagd auf dem Leman-See und zu Schiff bewil-
ligt, in soweit und für die gleiche Dauer als sie ?on 
den übrigen an den See grenzenden Staaten bewil» 
ligt wird. 

A r t . 13. Die Jagd auf Gemsen und Murmel-
thiere ist im ganzen Gebiete des Kantons auf die 
Zeit vom 1. Herbstmouat bis 1. Wcinmouat, die
jenige aber auf das übrige Hochwild auf die Zeit 
vom 1. Herbstmonat bis 15. Christmonat beschränkt. 
(V.-G., Art. 13 und 14.) 

A r t . 14. Die Hochwildjagd bezieht sich auf die 
jagdbaren Thiere des Hochgcbirgs, zunächst auf: 
G e m s e n , M u r m e l t h i e r e , v e r ä n d e r 
liche H a s e n , (Alpen-Schneehascn), G e b i rgs-
H ü h n e r , (Auer -, Birk - und Schildhühncr, 
Schnee- oder Weißhühner und Steinhühner oder 
Pernisen), sowie auf die Raubthiere des Hochgebir-
.ges. (B.«G. Art 21.) 

A r t . 15. Die Jagd ist zu jeder Zeit und in 
allen Fällen an Sonn- und kirchlichen Feiertagen 
untersagt. (33.*®., Art. 21.) 

A r t 16. Die Frübliugsjagd jeder Art zu Lande 
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ist im ganze» Umfange des Kantons verboten. (B.-
G.. Art. 2t.) 

A r t . 17. Der Staatsrath und die Regierungs
statthalter sind berechtigt, die Verfolgung schädlicher 
oder reißender Thiere und bei allzustarker Ver-
mehrung auch des Iagdwildes, wenn dasselbe durch 
Ueberzahl Schaden stiftet, erforderlichen Falls auch 
während der geschlossenen Zeit anzuordnen oder zu , 
erlauben. 

Diese Bewilligungen werden schriftlich und mit 
der Meldung der Gattung der Thiere ausgestellt, 
auf welche die Jagd erlaubt worden ist. (B.-G., 
Art. 4.) 

A r t . 18. Die Verfolgung schädlicher und rei-
ßender Thiere in den Bannbezirken darf nur un-
ter ausdrücklicher Bewilligung des VundesratheS 
stattfinden. (B.-G. Art. 16.) 

A r t . 19. Jeder Eigenthümer ist zu jeder Zeit 
und ohne spezielle Ermächtigung berechtigt, die 
schädlichen und gefährlichen, Thiere auf den im 
Umkreis von 100 Meter seiner Wohnung nahelie
genden Grundstücken zn vernichte«. 
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Krähen, Allster, Sperlinge, Staare und Drosseln, 
welche in Weinberge einfallen, dürfen vom Eigen-
thümer im Herbst bis nach der von ihm beendigten 
Weinlese geschossen werden. (V.«G., Art. 17.) 

A r t . 20. Der Staatsrath kann einzelnen zuver-
läßigen Sachverständigen, Bewilligung ertheilen, 
auch außerhalb der Jagdzeit für wissenschaftliche 

t Zwecke Vögel jeder Art (mit Ausnahme des Iagd-
gesiügels) zu erlegen und deren Nester und Eier zu 
sammeln, vorausgesetzt, daß dies nicht auf gcwerb-
mäßige Weise geschieht. (B.-G., Art. 20.) 

A r t . 21. Während der Zeit, so die Jagd ge-
schlössen ist, darf man die Hunde nicht ja^en lassen. • 

Während der verbotener Jagdzeit sollen die 
Jagdhunde, welche mehr als ein Jahr alt sil,d, ein 
Halsband tragen, auf dem der Name des Eigen-
thümers eingeschrieben steht. 

IT. Kapitel. 

Uebcttittnngen und ßnßen. 

A r t . 22. Die Jäger sind für den Schaden, den 
sie verursachen, verantwortlich. 

A r t . 2 ^ Wer zu verbotener Zeit, in Bann-



— 321 — 

bezirken oder während der Jagdzeit ohne Patent 
jagt, verfällt in eine Buße; 

a) von 40 Franken, wenn er ohne Hund, 

b)von 60 Franken, wenn er mit einem Hnnb und 

c) von 100 Franken, wenn er mit zwei oder meh-
rern Hunden jagt. 

Ar t . 24 Der Jäger, welcher das Iagdpatent 
nicht auf Begehren der Polizei-Agenten vorweist, 
verfällt in eine Buße von 5 Franken. 

Ar t . 25. Die Uebertretungen der Artikel 9 , 
10, 15 und 16 werden mit einer Buße von 10 bis 
100 Franken belegt. 

Ar t . 26. Wer immerhin bei gefchloffener Jagd 
mit einer Iagdwaffe, mit e'ner Stock' oder zusam
mengeschraubte» Flinte in Wiesen und Weingärten, 
Hochweiden und Sumpfgegenden, oder außerhalb der 
besuchten Wege angetroffen wird, soll als ?tagd-
frevler betrachtet und als solcher mit Fr. 40 gebüßt 
werden, wenn er auch keinem Wild nachzusetzen 
schiene. 

Die gleiche Buße wird gegen den Inhaber eines 
besondern Erlaubnißscheines ausgesprochen, wen« 

21 
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er überführt wirb, ein W' ld geschuffen w haben, 

das nicht auf seinem Scheine steht. 

Derjenisse jedoch, welcher von dem durch die Ar< 

tifel 17, 18, 19 und 20 ihm eingeräumten Rechte 

Gebrauch macht, wird nicht als Jagdfrevler be* 

trachtet. 

A r t . 27. Das Iagenlassen der Hunde zur ver-

botenen Jagdzeit wird nicht als Jagdfrevel be-

trachtet, soll aber polizeilich bestraft werden und 

unterliegt einer Vuße von wenigstens 5 Franken 

durch Hund. (B . -G. Art. 22.) 

Wer zu vcrbotcuer Jagdzeit einen Iagdhuud 

ohne Halsband laufen läßt in Uebertretung des Ar-

tikels 21, erster Absah, wird mit einer Buße von 

2 Franken bestraft. 

A r t . 28. Jäger , welche die Angestellten der 

Behörde und andere Personen, von denen sie zur 

Rede gestellt werden können, oder die Eigenthümer, 

Pächter oder deren Rechtshabende bedrohen, von 

denen sie aufgefordert werden, ihre Liegenschaften 

zu verlassen, die sie nicht zu betreten das Recht 

haben, — werben unbeschadet der korrektionellcn 

Klage, mit einer Buße von 25 bis 50 Franken be-

straft. 
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Art . 29. Jede Übertretung der übrigen Ver-
fügungcn des gegenwärtigen Gesetzes zieht eine rr*'' 
Buße von 10 bis 50 Franken nach sich. 

Art. 30. Bei Uebcrtretung der Bestimmungen 
über Vogelschutz, darf die Strafe nicht unter 10 
Franken, bei denjenigen der niederen Jagd nicht . 
unter 20 Franken und bei der Hochwildjagd nicht, 
unter 40 Franken angesetzt werben. 

Unerhältliche Bußen sind in Gefängniß umzu-
wandeln, wobei ein Tag zu Franken 3 zu berechnen 
ist. 

Jagdfrevel, welche zur Nachtzeit bedangen werden^ 
außer jenem, vorgesehen im Art. 9, Nr. 10, sind 
mit der doppelten Buße zu belegen. 

Beim Nücksalle sollen alle Bußen erhöht und in 
Ermangelung der Bezahlung die dem Uebertreter 
angehörenden Waffen und Hunde in Beschlag ge
nommen werden. (B.-G., Art. 22.) v , 

V. Aapitel. 

ßetrcibungcn und Ntpressiv-Masiregeln. 

Art. 3 l . Die Landjäger, die Wald- und Flur-
Hüter, sowie alle Kantons- und Gemeinde»Ange- v , . 
stellten, sind kraft ihres Eides verpflichtet, alle zu 
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ihrer Kenntniß gelangenden Iagb-Vergehen anzu-
geben. 

Zu diesem Behufe sind sie berechtigt, sich das 
Iagdpatent vorweisei zu lasen, das erlegte Wild-
pret zu be'ichtigen und die Vurräthe der öffentlichen 
Anstalten in Be^eining eines Rath'gliede^ oder 
des Richters der Gemeinde zu untersuchen. 

Sie abhalten und verhaften die auf einem Jagd-
frevel Betretenen, wenn sie dieselben nichl kennen. 

3lrt. 32. Jeder im vorhergehenden Arlile! er-
wähnte Angestellte, der überführt würde, hiusichtlich 
der Angabe von Jagdfreveln, seine Pflicht nicht 
erfüllt zu haben, verfällt in eine Buße von 30 bis 
100 Franken. 

A r t . 33. Die Berichte oder Strafverbale der 
beeideten Angestellten, gelten, bis zur Leistung des 
Gegenbeweises, als glaubwürdig.. Sie werden in 
der Frist von 3 Tagen nach der entdeckten Uebertre-
tung an das Finanzdepartement übermittelt. 

Jedes Verbal, tas dem Uebertreter nicht innert 
den 30 Tagen nach dem Vergehen angezeigt wirb, 
ist erloschen. 
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Art. 34. Die Eltern sind für die Bußen »er« 

antwortlich, welche ihre minderjährigen, bei ihnen jK 
wohnenden Kinder einlaufen. 

Art. 35. Die Erziehungs- und Schulbehijrben 
haben vorzuforgen, daJTdie Jugend in den Volts, 
schulen mit den unter den Schutz des Gesetzes ge-
stellten Vogelarten und deren Nutzen bekannt ge» 
macht und zu ihrer Schonung ermuntert werde. 
(23.*©., Art. 18.) 

A r t . 36. Die Bußen werden durch das Finanz- » 

departement ausgesprochen. 

Zwei Drittel der verhängten Bußen fallen der 

Staatskasse zu und ein Drittel dem Angeber. 

Der Staatsrath entscheidet endgültig über jeden 

Rekurs. 

A r t . 37. Die im gegenwärtigen Gesetz vorge-

sehenen Straffälligkeiten bestehen unbeschadet der 

Schadtncrsah-Begehrcn, die wegen Eigenthums-

Verletzung oder durch Fallen- und Waffenlegung 

sowie durch Schießunvorsichtigkeit u. s. w. verur» 

sachten Unfälle gestellt werden. 

A r t . 38. Das sachbezügliche Gesetz vom 24, 
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Wntermonat 1869 und der Beschluß vom 27. 
Brachmonat 1876 sind widerrufen. 

So angenommen im Großen Rathe zu Sitten, 
beu 28. Mai 1877. 

Per Präsident des Großen Rathes; 
Fibel I « r i « . 

Die Schreiber 
9>. £• Hn.Wlbon. — «adisla« Pottler, 

» • 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 12. 
nächsten August in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 20. Jul i 
1877. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
« . « R o t e n 

Der Staatsschreiber, 
Vm. Narberini. 
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Gesetz 
v,m i. Inni 1877, 

übe« die «rmtSbefugnisse bei «affati«ns.<3erichte« 

Der Große Rath des Kantons Wattis, 

Eingesehen den Artikel 5 l der Verfaffung und in 
Vollziehung des Artikels 25 deS Gesetzes vom 24. 
Mai 1876; 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. Das Kassationsgericht entscheidet in 
Ciuilsachen über Nichtigkeitsbeschwerden, welche von 
denjenigen, die im Rechtsstreite Parteien waren, 
erhoben wurden gegen die von den EinleitungSrich« 
tern und den Kreisgerichten endgültig auSgespry-
chenen Urtheile in nachstehenden Fällen: 

1, Wenn eine Verletzung des Gesetzes stattge« 
funden; 

2. Wenn die unter Strafe der Nichtigkeit vor« 
geschriebenen Prozedurformen verletzt wer« 
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den, sei es bei Tragung des Urtheils, sei es 

vorher; 

3. Wenn über nicht begehrte Sachen abgeur« 

theilt worden; 

4. Wenn mehr als verlangt oder weniger als 
anerkannt worden, zugesprochen wurde: 

5. Wenn man unterlassen hat, über einen Haupt-

Punkt des Begehrens zu sprechen; 

6. Wenn in einem und demselben Urtheile entge-

gengesetzte Bestimmungen enthalten sind. 

A r t . 2. Das Kassationsgericht nimmt das fest-

gestellte Sachverhältniß als zu Recht bestehend an, 

und es prüft, ob bei Anwendung des Rechtes eine 

Gesetzesverletzuug stattgefunden. 

A r t . 3. Es besteht eine Gesetzesverletzung, wenn 

die Richter, durch ihren Entscheid auf eine offen» 

bare Weise das gethan haben, was das Gesetz zu 

thu» verbietet, ober das nicht gethan haben, was 

es verordnet, sei es, daß sie es nicht angewendet, 

sei es, daß sie es unrichtig ausgelegt oder das Ge-

genthcil von dem, was es vorschreibt, auege-

sprechen haben. 
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A r t . 4. Die Nichtigkeit eines Prozeduraktes 

gibt nicht Anlaß zur Cassation, wenn! die betheiligte 

Partei dieselbe dadurch gedeckt ha t , daß sie im 

Handel weiter geschritten ist, ohne diese Nichtigkeit 

vorzuhalten. 

-Die Beschwerde ist gleichfalls nicht mehr zuläßig, 

wenn die Partei, welche das Urtheil anficht, das-

selbe ausdrücklich oder stillschweigend gulgeheißen 

hat. 

Art. 5. Die Nichtigkeitsbeschwerde schiebt die 
Vollziehung des angefochtenen Urtheils auf, es sei 
denn, daß der Richter oder das Gericht, auf Be-
gehren einer Partei und unter Solidarbiirgschaft 
die Vollziehung selbst für den Fall einer Nichtig
keitsklage ausgesprochen hatten. 

A r t , 6. Wenn das Urtheil einfach aufgehoben 

wirb, so ist es in allen seinen Bestimmungen und 

Wirkungen aufgehoben. 

Wenn das Urtheil mehrere verschiedene, unter 

sich unabhängige Hauptpunkte enthält, und nnr 

einige derselben angefochten werden, so verbleiben 

die übrigen unter dem Schutze des getragenen Ur

theils. 
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Das Gericht bezeichnet in diesem Falle den Theil 
des Urtheils, welcher aufgehoben ist und jenen, 
welcher in Kraft bleibt. 

Ar t . 7. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird in den 
20 auf die Anzeige deS Urtheils folgenden Tagen 
eingebracht, vermöge der Hinterlage einer Denk-
fchrift, begleitet von einem authentischen Doppel 
des Urtheils und den Belegstücken der Beschwerde. 

Ein, Doppel der Denkschrift wird in der Frist 
von 10 Tagen der Gegenpartei mitgetheilt, welche 
in den 20 darauffolgenden Tagen ihre Antwort 
einzureichen hat. 

Ar t . 8. Die Denkschrift wird von einem pa< 
tentirten Anwalt unterzeichnet. Sie enthält den 
Namen, Beruf, den Wohnort der Parteien und be< 
zeichnet dao Begehren und die Nicht, gkeitsgründe. 

A r t . 9. Die Hinterlage geschieht beim Schreib-
amte des Appellsgerichts, wird in ein für diesen 
Zweck errichtetes Register eingetragen und vom 
Gerichtsschreiber unterzeichnet 

Der Gerichtsschreiber theilt das Doppcl von 
amtSwegen mit, durch Versendung eines «rn Post-
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amte eingeschriebenen Umschlags und vermerkt die 
Versendung auf dem Register. 

Art . 10 Der Beschwerdeführer muß zu gleicher 
Zeit einen Geldbetrag für die Kosten des Gerichts 
und der gegnerischen Denkschrift beim Gerichts-
schreibamt hinterlegen. 

A r t . I t . ^Das Gericht entscheidet ohne andere 

Förmlichkeiten in öffentlicher Sitzung und auf 

einen von einem der Richter abgestatteten Bericht. 

I n der Regel werden die Parteien über den Tag 

her Verhandlungen einberichtet. 

Das Gericht kann in der Anzahl von fünf Glic: 

dern gültig verhandeln. 

Ar£. 12. Wenn die Beschwerde unzuläßig ist, 
oder als unbegründet abgewiesen wird, ist der Be-
schwerdeführer in du Gerichts- und Parteikosten 
zu verfallen. 

Wird die Beschwerde verwegen befunden, so wird 

der Beschwerdeführer überdies zur Entschädigung 

gegen den Beklagten verurtheilt und der Anwalt 

des Instanten ist für benannte Entschädigung gegen 

letztern verantw"""»'^, 
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Die Kosten und Entschädigungen werden, wenn 

es der Fall ist, vom Gerichte festgesetzt und am 

Ende des Entscheides eingeschrieben. 

A r t . 13. Findet das Gericht die Beschwerde 

wegen Gesctzesvcrlctzung begründet, so hebt es das 

Urtheil auf, verbessert es von amtSwegen, und er-

klärt seinen Entscheid vollzichbar; wird das Urtheil 

aus den andern im Artikel 1 vorgesehenen Gründen 

aufgehoben, so weist es die Sache an den Einlei« 

tungsrichter oder an das Gericht, dessen Urtheil 

aufgehoben und die Parteien werden in den näm-

lichen Zustand zurückversetzt, in welchem sie vor dem 

Urtheile waren. 

A r t . 14. Das Gericht wirb im Falle eines 
schweren Vergehens die fruchtlosen Kosten den Ma-
gistraten oder Beamten zur Last legen, welche sie 
verursacht haben. 

A r i . 15. Die Entscheide des Gerichts werden 

den Parteien mitgetheilt, wie im Artikel 9 vorge-

schrieben ist. 

Ein Doppel wirb dem Gerichte von dem das 
angefochtene Urtheil herrührt, von amtswegen mit
getheilt. 
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Art. 16. Die Förmlichkeiten, welche dem'Be« 
schwerdeführer in den Artikeln 7, 8, 9 und 10 vor
geschrieben werden, sind unter Strafe des Verfalls 
zu befolgen. 

Art. 17. Der Artikel 26 des Gesetze« über die 
GerichtS-Organisation, vom 24. Mai 1876, ist 
widerrufen. 

So angenommen im Großen Rathe zu Sitten, 
den 1. Juni 18', 7. 

Der Präsident des Großen Rathes, 

U i d e l A o r i « . 

Die Schreiber: 

9>. * H n « l b « n - * • V«tti«r 

Der <2>toat6tatl) des Kantons WattiS 

Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 1. 
Juli in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 19. Juni 
1877.' 

Der Präsident des Staatsraths, 
« . &• 9t » t«n. 

Der Staatsschreiber: 
<£»< Narberini. 

Dekret 
»orn 2. Juni 1877, 

zu« Wiedererstellung der Selbständigkeit der ©«-
«einden Mörel, File» nnd Bister. 

Der Große Rath des Kantons WalliS 
Erwä'gend, daß das Dekret vom 24. Novembet 

1875, welches die Verschmelzung der Gemeinden 
Mörel, Filet und Visier in eine einzige Gemeinde 
ausgesprochen, auf nachdrückliches Verlangen der 
Gemeinde Filet getragen worden ist; 

Erwägend', daß aus den Verbalprozessen der 
unter dem 18. März abhin einberufenen Primär-
Versammlungen der vorerwähnten Gemeinden her-
vorgeht, daß dieselben die Widerrufung des Dekrets 
vom 24. November 1875 wünschen; 
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Erwägend, daß der Artikel 56 der Verfassung 
durch Verschmelzung der Gemeinde- und Bürger»» 
Verwaltungen die Zweckmäßigkeit dieses Dekrets 
zum Theile aufgehoben hat; 

Auf den Antrag des Staatsraths, 

Beschl ießt : 

Das Dekret vom 24. November 1875, betreffend 
die Verschmelzung der Gemeinden Mörel, Bister 
und Filet ist widerrufen. 

So angenommen im Großen Rathe zu Sitten, 
den 2. Juni 1877. 

Der Präsident des Großen Rathes, 
F ide l I o r i « . 

Die Schreiber: 
«adi«la« Pottier. — g>, &. Hn «lbon. 

Der (gtaat&tatl) des Kantons Wallis 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 9. 
September, in allen Gemeinden des Kantons ver
öffentlicht und angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 22 
August 1877. 

Der Präsident des Staatsrathes, 

Roten. 

Der Staatsschreiber, 
«tot, »arberini 

Beschluß 
vom 18. Juni 1877, 

betreffend die Wahl der Vesandten aus den 
Großen Vtath. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Eingesehen die Artikel 41 und 45 der Verfassung 

und das Dekret vom 24. Jänner 1877 über die 
Bildung der Wahlkreise, und über die Wahl der 
Abgeordneten auf den Großen Rath; 

Erwägend, daß der Große Nath in seiner letzten 
Mai-Sitzung, in den Staatsrath 4 Abgeordnete 
ernannt hat, deren Sitz in dem Großen Rath ersetzt 
werden muß; 
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Erwägend, daß die Abstimmung vom 4. März 
im Kreise Fully, kein gesetzliches Ergebniß hatte; 

Auf den Vorantrag des Departements des 
Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. Die Primarversammlungen der Bezirke 
GomS, Westlich-Raron, Sitten, und des aus den 
Gemeinden St-Moriz, Massonger, Verossaz, Mer 
und Dorenaz gebildeten Kreises, sind auf Sonntag, 
15. nächsten Juli einberufen, zum Zwecke, in jedem 
der bezeichneten Bezirke und Kreise zur Wahl eines 
Gesandten auf den Großen Rath zu schreiten. 

Die Primarverfammlung des Kreises Fully ist 
auf denselben Tag einberufen, um die Wahl eines 
Suppleanten auf den Großen Rath vorzunehmen. 

Art. 2. Die Wählend die Einsendung der auf 
die Abstimmung bezüglichen Akte finden, gemäß dem 
Gesetze über Abstimmungen und Wahlen vom 24. 
Mai 1876 statt. 

Das mit der Zusammenzählung der Stimmen 
beladene Central-Schreibamt des Bezirkes GomS 
wird sich in Niederwald versammeln, unbeschadet 

22 
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der spätern Bezeichnung deS Hauptortes des 23c 
zirkes. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitteu, den 18. Juni 
1877, um an den Sonntagen, 8. und 15. Juli ver< 
öffcntlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
»toten. 

Der Staatsschreiber, 
E « . Varbe«ini 

Verordnung 
o«m 14. August 1877, 

für die Wildhüter in den Fr«ib««g«n. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 
Nach Einsicht der Art. 4 und 5 der bundesräth-

lichcn Verordnung vom 4. August 1876, über die 
Vannbezirke für die Hochwildjagd; 

Nach Einsicht der Art. 1. und 2 der Instruktionen 
für die Wildhüter vom 18. August 1876, erlassen 
von dem eidgenössischen Departemente deS Innern; 

Auf die übereinstimmenden Anträge der Departe-
mente der Justiz und Polizei und der Finanzen, 
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Beschließt: 

Art. 1. Der^Staatsrath bestimmt die Anzahl 
der Stationen der Wildhütec und setzt jedem von 
ihnen den Umfang ihres Schutzbezirkes fest. 

Art. 2. Die Wildhüter sind dem kantonalen 
Landjägerkorps zugetheilt. 

A r t : 3. Sie werden vom Departemente der 
Justiz und Polizei, auf Antrag des Landjägerkom» 
Mandaten, gewählt und beeidet für eine Zeitbauer 
von 5 Jahren. 

Ar t . 4. Der Sold der Wildhüter beträgt 3 
Franken durch Tag, der ihnen, wie dem Landjäger-
korps, am Ende eines jeden Monats bezahlt werden 
so l l . 

Art. 5. Als Ersatz für die Vergütungen, welche 
der Staat den Landjägern für Bekleidung, Woh» 
nung, Beschuhung ü. s. w. zugesteht, erhält jeder 
Wildhüter eine Vergütung von 100 Franken. 

Art. 6. Der Staat liefert den Wildhütern: 

1) Eine Doppel-Jagdflinte, System Lefau-
( cheur; 
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2) Eine Patrontasche; . 

3) Einen Revolver; ^ 

4) Ein Fernrohr. 

Die Wildhüter müssen diese Gegenstände in gutem 
Zustande erhalten, und sie nach Ablauf ihres Dien-
stes zurückerstatten. 

Sie werden überdies den nothwendigen Muni« 
tionsvorrath erhalten. 

Art. 7. Die Wildhüter stehen in ihrer Eigen, 
schaft als Landjäger unter der Aufsicht und Leitung 
des Departements der Justiz und Polizei. 

Sie hangen von dem Kommandanten des Land-
jägerkorps und den Brigadieren und Korporalen 
der Brigade ihres Wohnsitzes ab. Sie sind beson-
derS unter dem Befehl desjenigen Landjäger-Unter-
ofsiziers gestellt, der ihnen wird bezeichnet werden, 
und müssen mit demselben in Verkehr treten. 

Art . 8. Was die Disziplin anbetrift, so sind 
die Wildhüter den gleichen Gesetzen und Verordnun-
gen unterworfen, wie das LandjägerkorpS. 

Art. 9. I m Krankheitsfälle muß der Wildhiitcr 
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dem Landjägerkommandauten davon Anzeige machen, 
damit er, wenn nöthig, für seine Stellvertretung 
sorgen könne. 

Ar t . IN. Die Wilbhüter werben mit einer Le-
gitimationskarte versehen, die sie immer mit sich 
tragen müssen. 

Art. 11. Sie sind verpflichtet, die Beobachtung 
der eidgenössischen und kantonalen Jagdgesetze in dem 
ihnen bezeichneten Bezirke zu überwachen. Sie wer-
den ganz besonders die Vorschriften, welche in den 
vom eidgenössischen Departement >̂es Innern unterm* 
18. August 1876 erlassenen Instruktionen für die 
Wildhüter in den Freibergen enthalten sind, und die 
Instruktionen, welche ihnen ferner gegeben werden, 
beobachten. 

Art . 12. Die Wildhüter sind gehalten, insofern 
es ihrem Dienste nicht im Wege steht, ihre Gänge 
zur Befolgung der Vorschriften des Art. 21 der 
Landjäger-Verorduung zu benutzen. 

A r t . 13. Die Wildhüter haben das Recht.und 
die Pflicht, der zuständigen Behörde alle Zuwider-
Handlungen gegen die Gesetze des Kantons anzuzei-
gen, und sie erhalten für diese Anzeigen ihren Antheil 
der Buße. 
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Art. 14, I m Allgemeinen werden sie in den 

Besitz aller Rechte und Zuständigkeiten eingesetzt, 

die dem LanbjägerlorPS durch Gesetze und Verord» 

nungen gewählt sind. 

Ar t . 15. Jeder Witdhüter, der von einem 

Vergehen der Jagd ober irgend anderer Art Kennt

niß hat, und es der Behörde nicht anzeigen würde, 

wird nach der ganzen Kraft des Gesetzes bestraft 

werden. 

Das Gleiche würbe denjenigen treffen, welcher ein 

verbotenes Wi ld erlegt hätte. 

Ar t . 16. Die Wildhüter müssen auf ihren 

Rundreise» immer mit den vom Staate erhaltenen 

Waffen versehen sein. 

Sie müssen ein Dienstbüchlein mittragen, das sie 

täglich durch Gemeinderäthe oder durch gut bekannte 

Ehrenmänner, die sie auf ihren Gängen begegnen, 

bescheinigen lassen. 

Der Wildhüter, welches sich erlauben würde, auf 

dem Dienstbüchlein falsche Unterschriften oder falsche 

Angaben beizusetzen, wird nach der Strenge des Ge-

sttzes bestraft. 
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%vt 17. Dem Wildhüter, der seine AmtSvcr-
richtungen vernachläßigt, um sich andern Geschäften 
zu widmen, kann vom TageSsolde ein Abzug, im 
Verhältniß der versäumten Zeit, gemacht werden. 

Art. 18. Jeder Wildhüter soll ein Tagebuch 
führen, in welchem er umständlich von Tag zu Tag 
alle Gänge mit Erwähnung der ihm auffallenden 
Zwischtn-Begebenheiteu, so wie auch die an die 23o 
Horden zugeschickten Berichte einschreibt. Die Ver-
bal-Prozesse sendet er unmittelbar dem Landjäger-
kommando zu. 

Ar t . 19. Der Kommandant des Landjägerkorps 
legt dem Finanz-Departement jedes Halbjahr den 
im Art. 5. der eidgenössischen Verordnung vorge-
fehenen Bericht vor. 

Ar t . 20. Gegenwärtiger Beschluß wird am 
nächsten 1. September in Kraft treten. 

Also beschlossen im Staatsrathe zu Sitten, den 
14. August 1877. 

. Der Vizepräsident des Staatsrathes. 
I . Vhappex. 

Der Staatsschreiber, 
« « . JBattttini. 
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Beschluß 
Dom 7. Serbstmonllt 1877. 

bezüglich der ««lk«abfli«mung 

a) über das Bundesgesetz betreffend die Arbeit in 
den Fabriken vom 23. März 1877; 

b) über das Bundesgesetz anlangend den Militär-
pflichiersatz vom 27. März 1877; 

o) über das Bundesgesetz rücksichtlich der politi-

schen Rechte der Niedergelassenen und Auf

enthalter und den Verlust der politischeu 

Rechte der Schweizerbürger vom 28. März 

1877. 

Der Staatsrath deŝ  Kantons Wallis, 
I n Erwägung, daß der Bundesbeschluß vom 24. 

August 1877, betreffend die Volksabstimmung über 

die oberwähnten Bundesgesetze, jeden Kanton beauf-

tragt, dieselbe auf seinem Gebiete zu organisiren; 

Auf Einsicht der Bundesgefetze vom 19. Heumo-
nat 1872 und 17. Brachmonat 1874, über die eid-
genössischen Wahlen und Abstimmungen: 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 
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B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. Die UrVersammlungen sind auf Sonn
tag, den 21. nächsten Weinmonat, um 10 Uhr Vor-
mittags einberufen, um über die Annahme oder 
Verwerfung der drei am Eingang dieses Beschlusses 
angeführten Gesetze abzustimmen. 

Ar t . 2. Zum Stimmen ist jeder Schweizer 

berechtigt, der das zwanzigste Altersjahr erfüllt hat, 

und übrigens durch die Kantonalgesetzgebung vom 

aktiven Bürgerrechte nicht ausgeschloffen ist. 

, Wenn darüber gegründete Zweifel walten, so i st 

cS an dem, der an der Abstimmung tbeilnehmen 

will, nachzuweisen, daß er sich in diesem Rechte be-

finde. 

A r t . 3. Der Schweizerbürger übt sein S t imm, 

recht an dem Orte aus, wo er wohnt. 

A r t . 4. Die Bundesgefttzc, worüber abge-

stimmt wirb, sowie die Stimmkarten sind bei den 

Gemeindepräsidenten hinterlegt, die den stimm-

fähigen Bürgern wenigstens vier Wochen vor der 

Abstimmung ein E r e m p l a r d a v o n z u s t e l -

l e n w e r d e n . 

Art. 5. Jeder in der Gemeinde wohnende 



— 346 — 

Schweizerbürger muß von amtswegen auf die 

Wahllisten derselben getragen und im Auslaffungs-

falle dennoch zur Abstimmung zugelassen werden, 

wenn anders die zuständige Behörde nicht den 

Beweis in Händen hat, daß er durch die Kan-

tonsgesetzgebung vom Aktivbürgerrecht ausgeschlos-

sen ist. 

Art. 6. Die Wahllisten müssen öffentlich aus-
gestellt werden, damit die Wähler während wenig« 
stenS zwei Wochen vor der Abstimmung davon 
Kenntniß nehmen lönnen. 

A r t . 7. Die Abstimmung geschieht geheim, 

durch Abgabe eines gebruckten Stimmzettels, auf 

dem für die Annahme „ J a " oder für die Ver< 

werfung „Ne in" eingeschrieben steht. 

Art . 8. Ueber die Abstimmung wird ein Ver-
bal aufgenommen, dessen Richtigkeil durch die 
Unterschrift des zuständigen Schreibamtes zu be-
scheinigen ist. Ein beglaubigtes ' Doppel dieses 
Abstimmungs-Verbals muß, unter Buße von 10 
Fr., gleich nach Schluß der Abstimmung an das 
D e p a r t e m e n t d e s I n n e r n des Kantons 
versendet werden, während ein zweites Doppel, 
sowie die Stimmzettel, die nicht dürfen vernichtet 
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werben, sofort dem Regietungsstattha'lter des Be

zirks übermittelt werden, der dieselben, nebst einer 

Zusammenstellung des Gesammtergebniffes, unver« 

züglich dem nämlichen Departement zukommen läßt. 

Art. 9. Die anfälligen Klagen betreffend die 
Abstimmung muffen innerhalb 6 Tagen, nach der 
amtlichen Veröffentlichung des Ergebniffes, schrift
lich an den Staatsrath gesendet werden. 

Die nach der festgesetzten Frist eingelangten 
Einsprachen bleiben unberücksichtigt. 

Ar t . 10. Für alle in diesem Beschluß nicht 
vorgesehenen Falle hat man sich an die Vestim-
mungen der obenerwähnleu Bundesgesetzgebung und 
an das Kantonalgesetz vom 24. Mai 1876 über 
die Abstimmungen und Wahlen in den ^Urver-
sammlungen zu halten. 

Gegeben im TtaatSrathe zu Sitte«, den 7. 

Herbstmonat 1877, um an den Sonntagen, den 

23. und 30. laufenden Septembers in allen Ge-

meinden des KantonS veröffentlicht und angeschla-

gen zu »erben. 
Der Präsident des Staatsraths, 

«. «• «toten. 
Der Staatsschreiber: 

«ai, »nrberini. 
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Gesetz 
vom 27. Wint«m«n»t 1877,-

»«zeichnend die zum öffentlichen »ienfte der 
Gemeinden bestimmten Bu«ge«gütee. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingesehen die Artikel 57 und 90 der Staats-

Verfassung; 

Auf den Antrag' des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

Ar t . 1. Dasjenige Burgervermögen, welche« 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 2. Juni 
1851 über die Gemeinde-Verwaltungen öffentliche 
Bestimmung hatte, soll auch fürderhin diesem Zwecke 
entsprechend verwendet werden. (Siehe Art. 57 
der Verfassung.) 

A r t . 2. Sind Vurgereigenthum und werden 
zum öffentlichen Dienste der Gemeinden bestimmt: 

») Die Gefängnisse, Hallen, Fleisch-, Wasch" 
Hauses und Waschplätze, die für die Ver-
waltung angewiesenen Magazine und Waa-
renlager, die Straßen, Gassen, Platze, 
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Schoppen, Wasserleitungen, Quellen, 

Brunnen, Dämme, Friedhöfe, der Fluß-

und Vachsaum innert den vom Gesetze 

bezeichneten Grenzen, die in den Artikeln 

377 und 405 des bürgerlichen Gesetz-

buches angeführten freien Güter, die für 

die Verbesserung der Hausthier-Racen 

angewiesenen Schuldscheine und andere 

Werthschaften, sowie das ganze Schul-

und Gemeindematerial, die Waffen und 

Feuerspritzen. 

b) Die für den Cultus, den öffentlichen Un-
terricht und den Unterhalt der Armen' 
bestimmten Werthe. 

Diese können ihrer Bestimmung nicht entzogen 

werden. 

A r t . 3. Alles bürgerliche Eigenthum, welches 

im Artikel 2 nicht vorgesehen ist, bleibt Eigenthum 

der Burgerschaft. 

A r t . 4. I n den Burgergebäulichkeiten sind 

für die Schulen und den öffentlichen Dienst be-

stimmt, die Locale, welche ihnen nothwendig sind 

und deren Gebrauch der Burgcrverwaltung nicht 

unentbehrlich ist. 
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Ar t . 5. Die Gemeinde, welche ganz oder zum 

Theil Gebäulichkeiten der Bürgerschaft benutzt, 

übernimmt deren Unterhalt im Verhältniß des 

Antheils den sie benutzt. 

A r t . 6. Die Spitäler bürgerlichen Ursprunges 

sind gehalten, die ihnen von der Gemeinde zuge

sendeten Kranken gegen eine mäßig zu bestim-

mende Entschädigung aufzunehmen, insofern Platz 

und Ausstattung es erlauben. 

Diese Entschädigung fällt weg, wenn die Ein

künfte der Anstalt genügen. 

Art. 7. Die Verordnungen der Artikel 3, 4 
und 5 des Gesetzes vom 23. Wintermonat 1870 
über die Bürgerschaften und jene der Artikel 18, 
19 und 23 des Gesetzes vom 4. Juni 1873 über 
den öffentlichen Unterricht, sowie der Artikel 2 des 
Dekrets vom 27. Wintermonat 1866, betreffend 
das Anleihen der Gemeinden, sind beibehalten. 

A r t . 8. Die im Arlikel 4 des Gesetzes über 

die Bürgerschaften vom 23. Wintermonat' 1870 

vorgesehenen Beiträge können nur gefordert wer-

den, wenn der Munizipal-Steuerfuß zwei durch 

tausend übersteigt. Sie können zehn durch hundert 
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des Reinertrags des BurgerelnkommenK für Schul» 
zwecke und zwanzig durch hundert für Unterhal-
tung der Armen, nicht überschreiten. Die Benu
tzung des Brennholzes, der Alpen und der Bur-
gerloose an Boden werden in diesem Vurgerein-
kommen nicht eingezahlt. 

Ar t . 9. Die im Artikel 5 desselben Gesetzes 
vorgesehene außerordentliche Abgabe soll jedenfalls 
nicht unter eins durch hundert des Kadasterwer-
theS der geschätzten Güter zu stehen kommen. 

Die Gemeinden können während des Zeitraums 
von 10 Jahren, von der Vollendung der Ein
dämmung der Rhone und ihrer Zuflüsse an, eine 
Revision des Sleuerfußes der den Bürgerschaften 
auferlegten Abgabe verlangen. 

Art . 10. Der kraft des Artikels 19 des Ge-
setzes über den öffentlichen Unterricht durch die 
Bürgerschaften zu erstehende Kostenantheil soll in 
der Regel den dritten Theil des Gesammtkosten-
anschlage« nicht übersteigen. 

A r t . 11. I n den Gemeinden, in denen nur 
ein Rath ist, hat die Burgerschaft den dritten 
Theil der Gebühren der Rathsmitgliedcr und des 
Gehalts des WeibelS zu tragen. 
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Art. 12. Im Vorlaufe des Jahres folgend 
auf die Inkraftsetzung des gegenwärtigen Gesetzes 
soll ein Verzcichniß abgefaßt werben, sowohl des 
Vermögens, welches in den Händen der Burger-
fchaft verbleibt, als desjenigen, welches zu öffent-
lichen Zwecken verwendet wird. 

Art. 13. Ohne staatsräthliche Bewilligung darf 
fürderhin zn keiner neuen Theilung von Burger-
gütern zur Nutznießung geschritten werden. 

Art. 14. Die Artikel 9, 10 und 11 des Ge-
setzes vom 2. Juni 1851 sind widerrufen. 

So gegeben im Großen, Rathe zu Sitten, den 
27. Wintermonat 1877. 

Der Vize-Präsident des Großen Rathes, 
Hyp Mignat . 

Die Schreiber 
P * Hn«r«b,n. - «adi«la« Mottier-

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 23. 

laufenden Monats, in allen Gemeinden des Kan« 



— 853 — 

tons veröffentlicht und angeschlagen werden, und 
wird am 1. Jänner 1878 in Kraft treten. 

Gegeben zu Siiten, den 14. Dezember 1877. 

Der Präsident des StaatSratheS, 
« . « R o t e n 

Der Staatöfchreiber, 
Gm. Varberini. 

Gesetz 
VOM i. Ptitmbtt 1877, 

betreffend Organisation und Wmtsvefugnisse des 
Gerichts über Bcrwaltungsstreitigteiten. 

Der Große Rath des Kautons Wallis, 
I n Vollziehung des Artikels 53 der Verfassung; 

Auf den Antrag des Ctaatsrathcs, 

V e r o r d n e t : 

Titel I. 

ivrganifatlon. 

Art. 1. Das Vrrwaltungsgericht wird aus dem 
Präsidenten und vier Mitgliedern des Appellations-
und KassationSgericht gebildet. 

23 
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I n Verwaltungsrechtsachen, deren Streitgegen
stand in Geld bestimmbar und den Werth von 400 
Fr. nicht übersteigt, genügt die Anwesenheit von 
drei Mitgliedern. 

Die Mitglieder und ihre Ersatzmänner werden 
jährlich vom Gerichte bezeichnet. 

Ar t . 2. Die Richter und Ersatzmänner ent-
halten sich und sind ablehnbar: 

1. Wenn sie persönlich betheiligt oder muthmaß-
liche Erben einer der Parteien sind; 

2. Wenn sie mit einer der Parteien, bis zum 
. vierten Grad »'«begriffen, verwandt ober ver-

fchwägert sind: 

3. Wenn sie mit dem Advokaten oder dem Ver-
treter einer der Parteien bis in den zweiten 
Grad verwandt oder verschwägert sind; 

4. I n Rechtssachen der Gemeinden oder jurifti-
schen Personen, denen sie angehören; 

5. Wenn sie früher eine der Parteien in dem 
gleichen Handel vertreten oder verbciständet 
haben; 
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6. Wenn sie mit einer der Parteien in eine« 
Verhältnisse stehen, welches Feindschaft ober 
besondere Abhängigkeit voraussehen läßt. 

A r t . 3. Einer der Richter ist mit der Leitung 
deS Vorverfahrens, mit der Berichterstattung und 
den Schlußanträgen über den Handel beladen. 

Dieser Einleitungsrlchter wird vom Präsident» 
für jeden Handel bezeichnet. 

A r t . 4. Das Aktuariat de« Verwaltungsge
richtes wirb vom Schreiber des Appellation«- und 
KassationshofcS versehen. 

A r t . 5. Die Sitzungen und Verhandlungen 
des Gcrichtco sind öffentlich. 

A r t . 6. Die vom Verwaltuugsgerichte getra-
gencn Urtheile weiden unter der Amtsgewalt der 
Kreiseinleitungsrichtcr vollzogen. 

Titel l l . 

Iufländigkeit. 

Art. 7. Die Zuständigkeit des Verwaltung»-
gerichtcs erstreckt sich auf die Streitfragen bi* 
treffend: 
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1. Die Gcmeindemarkcn und den Besitz der 
?.., Gerichtsbarkeit, unter Vorbehalt der Befug-

nisse des Großen Rathes; • 

,_• 2. Die Anwendung der Neglcmente über den 
Genuß des Einkommens der Bürgerschaften; 

3. Das Bürgerrecht und die Zuerkennung von 
Heimathlosen, wenn hierüber zwischen Ge-
meinden und Privaten, zwischen Gemeinden, 
zwischen Gemeinden und dem Staate Zwir-
spalt obwalten sollte (Art. 12 des Gesetzes 
vom 3. Juni 1870); 

4. Die Rekurse in Sachen der Zwangsabtretung 
* . . wegen öffentlicher Wohlfahrt, insoweit das 

Recht der Zwangsabtretung nicht bcstritten 
wird; 

f. 5. Die Anstünde zwischen dem Staate und den 
Inhabern von Bergwerks- und Steinbruch-
konzessionen, wenn es sich handelt um Zah-
lung der Gebühren und Entziehung der Kon-
zession wegen Einstellung der Arbeiten (Artikel 
39 und 51 des Gesetzes vom 21. Winter-
monat 1656); 

6. Den Bestand und die Rechtmäßigkeit der 
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partikularen Rechte, Lasten und Freibeiten 
in Sachen der öffentlichen Arbeiten (2Irt. 15, 
16, 17 des Gesetzes vom 23. Wintermonat 
1852 über die Vertheilung der öffentlichen 
Lastei,); 

7. Die Auslegung und Vollziehung der Ver-

träge zwischen dem Staat und den Unter

nehmern der öffentlichen Arbeiten; 

8. Die Vereinigung der Rechnungen zwischen 

dem Staate und den Agenten und Angestellten 

des Fiskus; 

-9. I m Allgemeinen alle Rechtsstreitigkeiten, 

welche ihrer Natur nach Verwaltungssache sind, 

. ein Privatinteresse zum Gegenstand haben, 

und deren Erkenntniß durch spezielle Gesetze 

dem Vcrwaltungsgerichte übertragen ist. 

A r t . 8. Unter Vorbehalt der Befugnisse, die 

gemäß der Verfassung dem Großen Rath zustehen, 

verbleiben in der Zuständigkeit des Staatsrathes, 

als vollziehender Gewalt, die Fragen öffentlicher 

Ordnung und öffentlichen Rechtes, sowie alle rein 

administrativen Fragen von allgemeinem Interesse, 

welche unter andern betreffen: '••.•• 



— 858 -

1. Die staatsbürgerlichen Rechte der Bürger und 
die Wahl der Gemeinde-Behörben; 

2. Die Veräußerung und die Vertheilung der 
Gemeinde- und Vurgergüter; 

3. Die Vertheilung der bffentlichtn Lasten, so-
wohl deS Kantons als der Gemeinden und 
die Anwendung der Finanz- und Stempel» 
gefetze; 

4. Die für die Schulen, öffentlichen Arbeiten 
und andere öffentliche Zwecke den Bürger-
schaften auferlegten Leistungen und Beiträge; 

5. Die Festsetzung des Preise« und der Bedin» 
gungen für dir Aufnahme neuer Burger und 
für die Einbürgerung der Heimathlosen, sowie 
die Zutheilung der Heimathlosen des Kantons 
(Art. 11 des Gesetzes vom 3. Juni 1870); 

6. Die Erhebung des Charakters der öffent-
lichen Wohlfahrt in Fällen der Zwangsab-
tretung; 

7. Die Abgrenzung und Eindämmung der Rhone, 
der Zuflüsse und Wildbäche, der Kanalisirung 
und Entsumpfung und der Verkauf sumpfiger 
Liegenschaften (Gesetz vom 24. Mai 1833); 
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9. Das Straßenwesen, die Straßenpolizei, die 
Benutzung der Gewäffer, Beschwerden in 
Bezug auf die Errichtung und den Unterhalt 
der von den Gemeinden angeordneten Flur^ 
wege und Wasserleitungen; 

9. Die Anwendung der Gesetze über die Berg-

werke und Steinbrüche, die Waldungen und 

den Loskauf der Weidgänge; 

10. I m Allgemeinen alle Amtsverrichtungen der 
unter die Aufsicht des Staatsrathes gestellten 
Behörden und der durch ihn gewählten Be-
amtcn und Angestellten. 

A r t . 9. Die Fragen, welche sich auf das be-

wegliche und unbewegliche Eigenthum beziehen, 

und im Allgemeinen jene, welche in das Bereich 

des bürgerlichen Privatrechts fallen, sind in der 

Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte, unbeschadet 

der durch gegenwärtiges Gesetz getroffenen Ver-

fügungen. 

Art. 10. Die Streitfragen über die Zuständig-
keit des Gerichts werden vor den Gerichtshof über 
Kompetenzkonfiiktc gebracht, welcher den Rechtsstreit 
entweder den Civilgerichten, dem VerwaltungSge-
richt ober der vollziehenden Gewalt überweist. 



— 360 — 

Titel IN. 

Verfahren 

A r t . I t . Die Klage mit den Urkunden und 
Belegstücken wird mit ebenso vielen Ausfertigungen, 
als Parteien im Handel stehen, dem Präsidenten 
des Gerichtes Übermacht, welcher die gefammten 
Einlagen dem Einleitungsrichter übermittelt. Die 
Vernchmlassung und die übrigen Prozeßschriftcn 
werden dem Eiuleitungsrichter übersendet. 

Art . 12. Das Doppel der Klage und die als 
mit den Originalen gleichförmig bescheinigten Ab-
schriften werden dem Blklagten mitgetheilt, mit 
der Einladung in einer bestimmten Frist die Ant-
wort einzureichen. 

A r t . 13. Der Einleitungsrichter meldet auf 
dem Rande der Denkschrift den Tag des Em-
pfanges, jenen der Versendung und der gewährten 
Frist; er soll auch die Partei, welche die Hinter-
legung gemacht, vom Datum der Mittheilung und 
eintretenden Falls von der Abkürzung der Fristen 
in Kenntniß setzen. 

Ar t . 14. Die Frist zur Einreichung der Ver-
nehmlassung, und wenn nöthig, der Replik und 
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Duplik ist von 20 Tagen, der Tag der Versen-
düng nicht einbegriffen. 

Art . 15. Der Einleitungsrichter kann diese 
Frist auf zeh» Tage herabsetzen in den Händeln, 
welche, ihrer Natur uder den obwaltenden Um-
ständen nach, keinen Verzug erleiden. I n diesem 
Falle ist die Veweisfrist auf 20 Rechtstage fest-
gesetzt. 

A r t . 16. Wenn der Beklagte die Zuständigkeit 
des Gerichtes anstreitcn will, muß er die gcrichtS-
ablehnende Einrede in der für die Vernehmlaffung 
festgesetzten Frist vorbringen und hierauf in Ge-
mäfiheit des durch Gesetz vom 25. Mai 1877 vor
geschriebenen Verfahrens mit dem Kompctcnzkon-
fiikt die zuständige Behörde befassen. 

A r t . 17. Der Partei, welche in der anberaum-
ten Frist ihre Vernehmlaffung nicht eingereicht 
hat, wirb sine neue Frist von 20 oder 10 Tagen 
gestellt, mit der Eröffnung, daß diese zweite Frist 
peremptorisch sei. 

Ar t . 18. Die peremptorischen Fristen werden 
durch eingeschriebene Briefe angezeigt. 

Ar t . 19. Nach Ablauf der peremptorischen 
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Frist wird über den Handel gcurtheilt nach Lage 

der Sache, außer es würde ein gesetzliches Hin" 

derniß erhärtet, oder Einleitungsrichter ober ®e* 

richt erachten, es sei der Fa l l , neue Erhebungen 

von amtSwegen zu machen, oder den Beweis von 

erheblichen Thatsachen anzuordnen. 

A r t . 20. Die Bestimmungen der bürgerlichen 

Prozeßordnung über die Beweise und das Be-

weiSvcrfahren sind auch in Verwaltungsrechtsachen 

anwendbar, mit der Ausnahme jedoch, baß die 

Beweisfrist auch während den Profanferien läuft. 

A r t . 21 . Wenn eine vorgelegte Urkunde als 

gefälscht bezeichnet wirb, kann das Gericht dieselbe 

den ordentlichen Gerichten überweisen und den 

Entscheid über den Haupthandel aufschieben. 

A r t . 22. Der EinlcitungSrichter ist befugt, 

zur Ersparung von Kosten, für Verhandlungen im 

Vorverfahren einen besondern Gerichtsschreiber zu 

bestellen. 

A r t . 23. Die Nebenfragen, welche die Haupt-

fache berühren, werben vom Einleitungsrichter ent

schieden, unbeschadet deS Rechts der Parteien, über 

dieselben gleichzeitig mit den übrigen Rechtsmitteln 

vor dem Gericht zu verhandeln. 
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Art. 24. Der Einleitungsrichter kann, auf 
Begehren einer der Parteien, zur Beibehaltung des 
thatsächlichen Zustandes die nöthigen Maßnahmen 
anordnen. Diese muffen vom Gerichte in nächster 
Sitzung gutgeheißen werden. 

Art. 25. Nach Schluß des Vorverfahrens 
meldet der Einleilungsrichter dem Präsidenten, 
unter genauer Bezeichnung der Parteien und ihres 
Wohnsitzes, daß der Handel spruchreif sei, damit 
über denselben in der künftigen Session verhandelt 
werden könne. Der Einleitungsrichter bereitet 
zugleich das Kostenverzeichniß. 

Das Gericht kann, in DringlichkeitSfällen und 
auf Begehren einer der Parteien, auch außerhalb 
der ordentlichen Sessionen einberufen werben. 

A r t . 26. Ausnahmsweise darf das Gericht 
mündliche Verhandlungen zulassen oder anordnen. 
Bleibt eine der Parteien aus, so wird die andere 
augehört und bann zum Urtheil geschritten. 

Ar t . 27. Die Prozeßkosten und jene des Ur-
theils werden auf diesem vorgemerkt. 

Die Anzeige des Urtheils geschieht mittelst auf 
der Post einzuschreibender Versendung eines Dop-
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pels an eine jede der Parteien. Der Aktuar nimmt 
von dieser Zustellung Vormerkung'zu Protokoll. 

Titel IV. 

Revision. 

A r t . 28. Das Rechtsmittel der Revision gegen 
die Urtheile des Verwaltungsgerichtshofcs ist zu-
lässig in folgenden Fällen; 

' a. Wenn über ein im Prozeß geltend gemachtes 
Begehren nicht erkannt worden. 

b. Wenn über ein nichtgestelltes Begehren er-
sannt worden. 

c. Wenn mehr als begehrt oder weniger als 
zugestanden zuerkannt worden. 

d. Wenn in dem gleichen Urtheile widersprechende 
Verfügungen enthalten sind. 

e. Wenn auf Grund von Urkunden erkannt 
worden, welche seit Fällung des Urtheils als 
gefälscht sich ergaben oder erklärt sind. 

l. Wenn seit Fällung des Urtheils maßgebende 
Urkunden wieder aufgefunden worden, deren 
Beibringung in dem frühern Verfahren nicht 

, , möglich gewesen. 



- 365 — 

Art. 29. Das Revistonsgesuch muß, bei Strafe 
des Ausschlusses, vor dem Gerichtshöfe anhängig 
gemacht werden, in den unter Litt, n, b. c, d des 
Artikels 28 angeführten Fällen, binnen der Frist 
von 30 Tagen von der Zustellung des Urtheils an 
gerechnet, und in den unter Litt, e und l vorge
sehenen Fällen, binnen der Frist von 90 Tagen, 
seit der Erhebung des Nevisionsgrundes. 

Art. 30. Das NecktSmittel der .Revision ist 
nicht mehr zulässig nach Ablauf von 5 Iabren, seit 
der Zustellung des Urtheils. 

A r t . 3 1 . Das Revistonsgesuch soll den Grund 

der Revision und das Begehren auf Abänderung 

des frühern Urtheils enthalten. 

DaS Revisionsgesuch wird erhoben, begründet 

und abgeurtheilt in Gemäßheit des in diesem Ge-

setze vorgeschriebenen Verfahrens. 

Wenn die Revision zugelassen ist, urtheilt der 

Gerichtshof gleichzeitig in der Hauptsache. 

A r t . 32. Das Revistonsgesuch verhindert die 

Vollziehung des angegriffenen Urtheils nicht, es 

fei denn, der Einleitungsrichter habe ein Anderes 

verordnet. 
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Titel V. 

Gebührenordnung. 

Art. 33. Die Mitglieder des Gerichtes, der 
Schreiber und der Weibel beziehen die nachstehend 
bezeichneten Gehalte und Gebühren t 

Der Präsident durch Sitzung . . 8 Fr. 

Jeder Richter und der Schreiber . 6 „ 

Der Präsident für das Urtheil und-
Amtssiegel . . . . . 3 „ 

D«r Schreiber für das Urtheil und die 
Ausfertigung . . . 3 „ 

Der Weibel durch Tag . . . 3 „ 

Dauern die Vorträge mehr als 4Stun-
den, so beziehen der Präsident, 
Richter und Schreiber für jede 
überzählige Stunde . . 1 „ 

Wenn zwei Sitzungen am gleichen Tag und für 
den gleichen Rechtsstreit stattfinden, wird nur eine 
Gebühr bezogen. 

I m Falle einer außerordentlichen Einberufung 
des Gerichtes beziehen dessen Mitglieder die gleiche 
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Reisegebühr. wie die Richter des AppeUationSge-
richtShofes. 

Art. 34. Eine jede Partei hat mit der Schluß-
denkfchrift den Betrag von 60 Fr. zu hinterlegen. 
Finden mündliche Verhandlungen statt, so sollen 
100 Fr. vor Beginn der Sitzung hinterlegt werden. 

Ar t . 35. Der Einleitungsrichter bezieht von 
den Parteien: 

Für Hinterlegung und Vergleichung der Akten 
durch Schriftstück . . . 50 Rp. 

Für Anzeige des peremptorischen Ter-
mins durch eingeschriebenen Brief 60 „ 

Für Unterschrift eines BoteS . . 30 „ 

Ar t . 36. Dem Richter und Schreiber, jedem 
von beiden, werden zuerkannt: 

Für eine Sitzung . . 1 Fr. 50 Np. 

„ Auftragung des Eides . — „ 40 „ 

„ Abhör eines Zeugen . — „ 60 „ 

„ Entscheid über Nebenfragen 3 „ — „ 

Dauert die Sitzung mehr als 3 Stun-
den, wird für jede überzählige 
Stunde bezahlt . . — « 50 „ 
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A r t . 37. Für eine Erscheinung vor dem Ein-
leitungsrichter beziehen: 

Der Advokat . . 5 Fr. — Rp. 

Die Partei . . . 1 „ — „ 

Jeder Zeuge . . . 1 „ — „ 

Wenn der Zeuge während mehr 
als 3 Stunden in Anspruch 
genommen wird, erhält der-
selbe eine Zulage von . 1 „ — „ 

Der Weihet bezieht für jede Anzeige — „ 30 „ 

Für die Sitzung . . — „ 60 „ 

Jeder Sachkundige . 2 bis 10 „ — „ 

Ar t . 38. Der Einleitung^richtrr, Schreiber, 
Weibel, die Zeugen, Sachkundigen, Advokaten und 
Parteien beziehen durch Kilometer (Hin- und Her-
reise inbegriffen) eine Rcisegebühr von 30 Rp. 

A r t . 39. Mit Ausnahme der auf die Advo-
taten und Parteien fallenden Gebühren, werden 
die in den Artikeln 36, 37, 38 festgesetzten Sportes* 
von den Parteien zu gleichen Theilen vorgeschossen. 
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Die Kosten jedoch der Verhandlungen im Be-
weisverfahren werden von jener Partei vorgeschossen, 
welche die Verhandlungen hervorgerufen hat. 

A r t . 40. Der Advokat bezieht: 

Für Abfassung einer Denkschrift 'Fr. 5—30. 

Für den Vortrag vor dem Gericht 
nebst Ncisegebühr . . „ 10—70. 

Das Gericht setzt amtttch diese letzte Gebühr fest. 

A r t . 41. Der Partei wird für die Erscheinung 
vor dem Gerichte, nebst Reisegebühr, zuerkannt 
durch Tag . . . . 3 Fr. 

A r t . 42. Für Abschriften wird bezahlt durch 
Seite, die Seite zu 20 Linien und die Linie zu 
36 Buchstaben berechnet . . 20 Rp. 

Ar t . 43. Verbleiben anwendbar die Bestimmun-
gen der bürgerlichen Prozeßordnung, betreffend 
das Armenrccht und die gerichtliche Verbeiständung 
der Armen. 

Titel VI. 
Verschiedene Verfügungen. 

Art. 44. Das gegenwärtige Gesetz tritt am 
1. März 1878 in Kraft. 

24 
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Mit diesem Tage gehen alle rechtshängigen 
Verwaltungsrcchtsachen, welche in Gemäßheit des 
Artikels 7 in die Zuständigkeit des durch gegen-
»artiges Gesetz geschaffenen Gerichtes fallen, an 
dasselbe über. 

A r t . 45. Sind widerrufen, oder im Sinne 
des gegenwärtigen Gesetzes abgeändert: 

Da« Gesetz vom 24. Mai 1855, über das Ver-
waltungsgericht. 

Der Beschluß vom 30. März 1858, betreffend 
das Verfahren in Verwaltungsstreitigkeiten. 

Die Gebührenordnung vom 6. Christmonat 1851. 

Der 6. Artikel des Gesetzes vom 10. Christ
monat 1828, über die Zwangsabtretung tot* 
gen öffentlicher Wohlfahrt. 

Der Artikel 61 des Gesetzes vom 21. Winter, 
monat 1856, über den Bergbau und die 
Steinbrüche. 

Der Art. 45 des Finanzgesetzes vom 28. Mai 
1874; überhaupt alle Verfügungen, welche 
dem gegenwärtigen Gesetze widersprechen. 
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Gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
1. Christmonat 1877. 

Der Vize-Präsibent des Großen Rathe«, 
Hyp Migna t . 

Die Schreiber 
9> & Hn.Wlbon. — «adislas Motti«. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 10. 
nächstkünftigen Februar, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen werben, 
und wird am 1. März 1878 in Kraft treten. 

Gegeben im Staalsrathe, zu Sitten, den '25. 
Jänner 1878. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
Roten . 

Der Staatsschreiber, 
Vm, Varberin», 



- 372 — 

Beschluß 
vom 6. «April 1877. 

bestimmend die Militärbezirke für die Bezahlung 
der in ivienft berufenen Mannschaft. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Willens unsern Wehrmännern eine zu ihrer 

Entfernung verhaltn,ßmässigere Reisevcrgütung zu 
verschaffen; 

Auf Einsicht der unterm 22. März 1877 durch 
die Vundcsbehörde ertheilte Genehmigung; 

Auf den Antrag des Militärdepartements, 

B e s c h l i e ß t : 

Art . 1. Für die Bezahlung der Reisevergü-
tung an in Dienst berufene Mannschaft ist der 
Kanton in fünf und zwanzig Militärbezirke eilige 
theilt. 

Diese Vergütung wird nach Vorschrift des Bun-
deSgesehes vom Hauptort der betreffenden Mili-
tärbezirke berechnet. 
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A r t. 2. Diese Bezirke sind: 

M u n s t e r , umfassend die Gemeinden: Münster, 
Obcrwald, Ulrichen, Obergesteln, 
Gefchinen, Reckingen, Viel, Sel-
kingcn, Ritzingen, Gluringcn und 
Blitzingen. 

E r n e n, umfassend die Gemeinden : Ernen, 
Fiesch, Bellwald, Fiescherthal. Au-
ßerbinn, Bin«, Steinhaus, |8ar, 
Mühlibach, Niederwald. 

N ö r e l , umfassend die Gemeinden: Mörel 
mit Bister und Filet, Betten, 
Bitfch, Goppisberg, Ried-Mörel, 
Greich, Grengiols, Martisberg. 

V r i g , umfassend die Gemeinden : Brig , 
Brigerbad, Eggerberg, G l i s , 
Mund, Naters, Ried-Brig, Bir-
gisch, Thermen. 

S i m p e l n , umfassend die Gemeinden: Simpeln,. 
Zwischbergeu. 

V i s p b a ch , umfassend die Gemeinden: Vispbach, 
Baltschieder, Eyholz, Gründen, 
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Lalben, Stalden, Stalbenried, 
Vifperterbinen, Zeneggen. 

S a a s - G r u n d , umfassend bie Gemeindtn: <Saa$* 
Grund, Almagell, Saas'Fee, Zer-
matt. 

St . N i k l a u s , umfassend die Gemeinden: St. 
Niklaus, Grächcn, Randa, Täsch, 
Baten, Emdt, Törbcl. Eisten. 

R a r o n , umfassend die Gemeinden : Raron, 
Außerberg, Vürchcn, Eyscholl, 
Höhten» , Niedergesteln , Steg , 
Unterbäch. 

K i p p e t , umfassend die Gemeinden: Kippet, 
Blatten, Ferden, Wyler. 

L e u k, umfassend die Gemeinden ; Leuk, 
Agarn, Albinen, Feschrl, Guttet, 
Inden, Salggefch, Varen, Turt» 
man, Bratsch, Ergisch, Erschmatt, 
Gampcl, Obcr-Ems, Untcr-Ems, 
Leukerdad. 

S i d c r s , umfassend die Gemeinden : Sider?, 
Cchallais, Chippis, Grangcs, 
Gron, Lens, St. Leonhardt, Vey-
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ras, Miege, Mollens, Randogne, 
Venthen. 

A y e r, umfassend die Gemeinden: Ayer, 
Chandoli», Grimenz, Luc, S t -
Jean. 

V e v , umfassend die Gemeinden: Ver , 
Agettes, Ayent, Hermenft, Maaft, 
Nar, St-Martin, Vernamiege. 

E v o l e n e, Euolene. 

S i t t e n , umfassend die Gemeinden: Sitten, 
Arbaz. Brämis, Grimfeln, Salins, 
Sauiefc, Veysonnaz. 

G u n d i S,' umfassend die Gemeinden j GundiS, 
Ardon, Chamofon, Vetroz. 

N e n d a z, Nenbaz. 

M a r t i n a ch, umfassend die Gemeinden : Marti-
uach-Stadt, Vovernier, Charrat, 
Fully, IfcrableS, Leytron, Mar-
tinach'Combes, Martinach-Bourg, 
Niddes, Saillon, Saion, Batiaz. 

Sembrancher umfassend die Gemeinden: Sem-
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brancher, Bagnes, Vollegrs, Or-
sicres. 

L i d d e s, umfassend die G^neinden : Liddcs 
und Bourg St Pierre. 

S t -M o r i tz, umfassend die Gemeinden : St-Mo-
ritz, Collonges, Dorenaz, Evion« 
naz, Fins-Hauts, Massonger, Mer, 
Salvan, Verossaz. 

M s n t h e y . umfassend die Gemeinden : Monthey, 
Troistorrcnts, CollombeyMuraz. 

V a l d ' I l l i e z , umfassend die Gemeinden: Val-
d'Illiez, Champery. 

V o u u r y , umfassend die Gemeinden : Vouvry, 
Port.Valais, St-Giugolph, Vion-
naz. 

So beschlossen im Staatörath zu Sitten-, den 
6. April 1877, um am 15. April 1877 in allen 
Gemeinden des Kantons veröffentlicht und ange-
schlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
« . de R i v a , 

Der Staats schreibe»': 
<Sm Narberini. 
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Beschluß 
vom 20. Körnung 1878, 

über Vertheilung der Heimathlosen 

Der Staatsrath des Kantons Wallis 
Eingesehen den Artikel 11 des Gesetzes vom 3. 

Juni 1870, über die Hrimathlosisskeit, welcher vor-
schreibt, daß die Heimathlosen, welche dem Staate 
zur Last fallen durch den Staatsrath unter die Be-
zirke und die Gemeinden des Bezirkes im Verhält« 
niß der Vurgerbevölkcrung im Besitze nützlicher 
Rechte und mit Berücksichtigung des Burgervermö-
gens vertheilt werden sollen; 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. Die dem Staate zur Last gefallenen 
Heimathlosen werden folgender Maßen unter die 
Bezirke und'die Gemeinden vertheilt: 

Dczilk. Ocmeinde. Jezeichnnng der in die VemtinLe 
eingelinrgerlen Heimathlosen. 

Goms. Bin». Huser, Johannes Sohn wei-
land Michael, geb. in NaterS 
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ptihk. Gemeinde. Bezeichnung der in die Gemeinde 
eingebnigerten Heimathlosen. 

(19 Jahr) und feine Gattin 
Philomena Joseph« Imhof, 
wohnhaft in Glarey. 

GomS Außerbinn. Hu scr, Katharina, Tochter der 
Vorigen, geb. in Glarey den 
18. Jänner 1878. 

Vrig. Gondo. Huser, Cresentia, geb. Rütti-
mann, Wittwe des Michaels, 
geboren in Thermen. 

„ Arigerbad. Huser. Moriz, geb. in Turt-
mann (30 Jahre), Sohn wei-
land Michael, wohnhaft iu 
Glarey. 

Visp. Visp. Huser, Iost, geb. in Henne-
berg, Kanton Bern (20 Jahr), 
Sohn weiland Michael, wohn« 
haft in Glarey. 

„ Zermatt. Huser, Joseph, geb. in St. 
Leonhard (17 Jahr), Sohn 
weiland Michael, wohnhaft in 
Glarey. 
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ich. Gemeinde. Bezeichnung der in der Gemeinde 
eingebürgerten Heimathlosen. 

Hnser, Baptist, gebinUvrier, 
(16 Jahre), Sohn weiland 
Michael, wohnhaft in Glarey. 

Huser, Maria, geb. in Glarey, 
(13 Jahr) , Tochter weiland 
Michael, wohnhaft in Glarey. 

Huser, Sophia, geb. in Na-
ters (4 Jahr), Tochter wei-
land Michael und der Cre-
sentia Rüttimann. 

Huser, Ludowika, geboren in 
Viel (1 y2 Jahr), Tochter wei
land Michael und der Cre-
sentiaHRüttimann. 

Siders. MollenS. Haß le r , Lorenz, Sohn wei< 
land Christian. Nagelschmied, 
wohnhaft in Saviese. 

„ Gron. Asch wand er, Moriz, geb. 
in Brig 1830 und seine Gat-
tin Anna Maria Michlig. 

Raron. Mörel. 

„ Filet. 

Leuk Agaren. 

Inden. 
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PeziiK, Gemeinde. Bezeichnung der in die Gemeinde 
eingebürgert,» Seimathlosen. 

Siders. Veyras. Asch man der, Maria, ihre 
Tochter, geb. 1862. 

Hcrens. Nar. Aschwand er, Malhilde, ihre 
Tochter, geb. 1864. 

„ Vernamiege. Asch man der, Joseph Anton, 
geb. 1823, und seine Gattin 
Maria Iuliana Perroub. 

Neuwerth,Magdalena,Toch-
ter des Joseph und der Ka-
tharina Wyder. 

Wan-Etten, Clotilde, Tochter 
des Alphons von Antwerpen 
geb. in Sitten den 23. Juni 
1865 (bei Hrn, Ioh. Maria 
Roten in Sitten). 

Salz geb er, Maria Theresia, 
Tochter der Iosepha (18 
Jahr), im Grimsel. 

Neuwer th , Philipp, geboren 
in Ardon den 8.) Iu l i 1819, 

Mage. 

Sitten. Sitte». 

„ Vrämis 

Gundis Nendaz 
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§}rjirk, Gemeinde. Berechnung der in die Gemeinde 
tingeburgeiten Heimathlosen. 

und seine Gattin Ludowika 
Mattes in Arbon. 

Neuwerth, Maria Ludowika, 
Tochter der Vorigen, geboren 
den 30. März 1856. ' 

N e u w e r t h , Philipp, Sohn 
des Philipp, geboren den 6. 
Jänner 1858. 

Martinach. Riddes.Neuwerth, Eugenia, Tochter 
des Philipp, geboren den 6. 
August 1859. 

„ La-Vatiaz Neuwerth, Rosalia, Tochter 
des Philipp, geboren den 8. 
Wintermonat 1861. 

„ Saron. Dübonheur, Iosepha, gebo-
ren den 5. Juni 1864 (bei 
Virginia Tornay in Saron.) 

„ Saillon. Neuwert h, Carolina, Tochter 
des Philipp, geboren den 23 
Hornung 1864. 

„ Vetroz 

„ Gundis. 



- 382 — 

PezirK. Veme nde Pezeichnung der in die Gemeinde 
eingebürgerten Heimathlosen. 

Martinach. Bovernicr. N euw erth, Olivi«a, Tochter 
des Philipp, geboren den 17. 
Wintermonat 1866. 

Entremont. B.-S.-Peter. Neu werth, Joseph, ge-
boren in Ardon den 30. Win
termonat 1826, und seine 
Gattin Catharina Wyder. 

„ Liddes. Neuwerth, Maria, Tochter 
der Vorigen, geboren den 14. 
Dezember 1854. 

„ Sembrancher. N eu w e r th, Clotilde, Toch» 
ter des Philipp und der ?«« 
dowika Mattes, geboren den 
1. April 1873. 

„ Orsieres. Neuwerth, Clarisse, Tochter 
des Philipp und der Ludowika 
Mattes, geboren den 17. Jan-
ner 1876. 

„ Vagnes. D ü p e r r o n, Adolph Eloi Noel, 
geboren in St. Moritz den 
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pti'uh. Vemeinde. Zezeichnnug In in die Oemeinle 
eingebürgerten Heimathlosen. 

29. November 1867 (bei Frz 
Coutaz in St. Moritz.) 

St. Moritz. St. Moritz. Duparv is , Karl Lud-
wig Eugen, geboren in Sitten 
den 10. September 1867 (bei 
Debons in Saviese). 

„ Salvan. M i l l e t, Johann Baptist (75 
Jahr), in Salvan. 

Monthey. Monthey.Neuwerth, Eduard, Sohn 
des Philipp, geboren in Sa-
ron 1848, und seine Gattin 
Adelina Roh. 

„ Collombey.Dügazon, Maria, Franziska, 
geboren in St. Moritz den 
19. November 1852, Schnei-
denn. 

„ Troistorrents. Neu werth, Agnes, Toch
ter des Philipp uud der Lu-
dowika Mattes, geboren im 
Juli 1869. 
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SJtjivK. Gemeinde. Bezeichnung btt in die Gemeinde 
eingebürgerten Heimathlosen. 

Monthcy Valdilliez. D ubuisson, Maria Philome-
na, geboren in Monthey den 
3. Hornung 1871 (bei Ana< 
stasia Pcrrin in Champery.) 

„ Vouvry. Dela l lee , Joseph Maria, ge-
boren in Sitten den 16. Wein-
monat 1868 (bei Anton Ru< 
daz in Ver). 

„ Vionuaz. T e r r a r , Catharina, bejahrt, 
ein wenig blödsinnig (bei Io» 
sspha Rudaz in Chandolina). 

Ar t . 2. Die Gemeinden, welchen ein Heimath, 
loser zugesprochen wurde, haben dem Departement 
des Innern, vor dem 1. künftigen Mai, für die 
kraft dieses Veschluffes eingebürgerten Personen 
einen vom Regierungsstatthalter des Bezirkes ge-
hörig lrgalisirten Heimathschein einzusenden. Die 
Waiscnämter haben diesen Personen einen Vor-
mund oder einen Curatoren zu bestellen, wenn 
selbe laut den Vorschriften des Civilgefetzbuches 
eines solchen bedürfen. 
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Die Unterlassung der einen oder andern dieser 
Formalitäten zieht eine Buße von 10 Franken 
nach sich, 

• Ar t . 3. Der Staat wird die Zahlung des 
Kostgeldes für die Findelkinder bei Erreichung 
des Alters ihrer Volljährigkeit einstellen. Vom 1. 
Jänner 1879 an haben die Gemeinden eintreten-
den Falles für den Unterhalt ihrer neuen Bürger 
zu sorgen. 

Gegeben in Staatsrathe zu Sitten, den 20. Hör-
nung 1878, um veröffentlicht und angeschlagen zu 
lperden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
»toten» 

Der Staatsschreiber, 
Vm. »arberini. 

25 
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Beschluß 
«om 27. Februar 1876. 

»«tretend die lltevifion de» (Register der Capital, 
und Einkommensteuer. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 

I n Vollziehung der Veschlußnahme des Großen 
Rathes, vom 22. Februar 1876; 

Nach Einsicht des sachbezüglichen staatSräthlichcn 
Beschlusses vom 5. Heumonat 1856; 

Nach Einsicht des Finanzgesrtzes vom 28 Mai. 
1874 und des Nachtragsgesetzes vom 2. Brach-
monat 1575; 

Auf den Antrag des Finanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die durch den Großen Rath verordnete 
Revision der Abgabenregister umfaßt sowohl die 
Liegenschaften als die Schuldforderungen, Renten, 
Pensionen, Gehalte und Honorare. 

Sie soll für das Jahr 1881 beendigt sei», 
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A v t. 2. Der für die Revision der Schätzungen 
niedergesetzte kantonale Ausschuß ist ebenfalls be-
auftragt, die genaue Angabe sämmtlicher der 
Steuer unterworfenen Liegenschaften, in Bezug 
auf deren Anzahl und den Flächeninhalt der Grund-
stücke, zu überwachen. 

A r t. 3. Alle Liegenschaften, Gebäulichkciten 
und Grundstücke, sowie auch die Schuldforderun-
gen, Reuten, Pensionen, Gehalte, und Honorare 
sollen von. den betreffenden Steuerpstichtigen spä-
testens bis am 1. künftigen Mai neu angegeben 
werden. 

I n denjenigen Gemeinden jedoch, wo ein geo« 

metrisch aufgenommener Kataster besteht, sind die 

Grundstücke von dieser Eingabe enthoben.. 

A r t. 4. Die Eingaben oder Erklärungen der 

Steuerpflichtigen werden in jeder Gemeinde, in 

Gegenwart eines Ausschusses des Munizipalrathes 

von wenigstens zwei Mitgliedern, durch den Ver-

wahrer der Steuerregister entgegengenommen und 

es haben sich sämmtliche Eigenthümer von Liegen-

schaften, alle Gläubiger, sowie alle Personell, wel

che einer Rente, Pension, eines Gehaltes oder Ho-

norareS genießen, in der im vorangehenden Ar t i -
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Fei festgesetzten Frist und unter den vorgesehenen 
SNaffälligkeiten bei demselben zu stellen und ein-
zufinden. 

Den auswärtigen Eigenthümern von Liegen-

fchaften wird jedoch freigestellt, sich persönlich beim 

Registerverwahrer einzufinden oder ihm ihre Er , 

klärung schriftlich m»'t den im folgenden Artikel 

erwähnten Belegstücken zuzusenden. 

Die Liegenschaften werden in der Gemeinde, 

wo sie sich befinden, und die Sckuldforderungen, 

Renten, Pensionen, Gehalte und Honorare in je-

ner des Wohnortes des Steuerpflichtigen angege-

den und verzeichnet. 

Die Steuerpflichtigen sollen ihre Eingaben in 

den bezüglichen Registern unterzeichnen. 

Die die Liegenschaften betreffenden Erklärungen 

müssen den Ortsnamen, die Beschaffenheit, die vier 

Grenzbezcichnungen nnb den Flächeninhalt bestim-

men. 

Letzterer soll durch die Bescheinigung eines Feld-

Messers oder eines bestellten Fachkundigen erwiesen 

werden. 
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Unter Vorbehalt näherer Prüfung gelten statt 
.dieser Bescheinigung auch die Angaben der Ver-

mögenS'Inventare in den Protokollen der Waisen-
Ämter, der gerichtlichen Konkursmassen, die Thei-
lungs- und Verkaufsakte. 

Die Vermessung der Gemeindewälder und Alpen, 
deren Werth summarisch erachtet wirb, ist jedoch 
nicht erfordert. „ 

Die Umwandlung der Ortsklafter in Meter wird 
in jeder Gemeinde durch den Verwahrer der 
Steuerregister besorgt. 

A r t . 6. Wenn über die Richtigkeit der Angabe 
Zweifel herrscht, so wird der Verwahrer der Re» 
gister der Gemeinde hierüber dem Kantonal-
Steueramt Bericht erstatten, welche Amtsstelle 
sodann die Zahl der Grundstücke und deren Flä-
cheninhalt, sowie überhaupt das sämmtliche steuer-
Pflichtige Vermögen der Betreffenden auf ihre 

- Kosten bewähren läßt. 

A r t . 7. Da« Vermögen der Stenerpstichtigen, 
welche die verlangte Erklärung in der im Artikel 
3 anberaumten Frist abzugeben verweigern, oder 
welche eine falsche oder mangelhafte Erklärung 
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ausstellen, wird durch den Kantonal-Ausfchuß fum-
marisch tarirt und es verfallen dieselben nebstdem 
in eine Buße, die zehnmal den Betrag der um« 
gangenen Steuer beträgt (Art. 9 des Finanz-
Nachtragsgesetzes vom 2. Brachmonat 1875). 

A r t . 8. Die revidirten Steuerregister dienen, 
in Bezug auf Flächeninhalt und Schätzung der 
Liegenschaft^:, als Grundlage für alle Invcnta-
rien, Pfändungen, Konkurse und sämmtliche an-
dere Gerichtsaktc, sowie auch für die Hypothekar-
Übertragungen und Einschreibungen, für welche das 
vorgewiesene Formular den Artikel beziehungsweise 
die Nummer der für die Liegenschaften der Ge-
meinde ununterbrochen fortlaufenden Reihenfolge 
angeben muß. 

A r t. 9. Indem nun sowohl über die angege
benen als über die verheimlichten Schuldforderun-
gen ic. mittelst den auf den Hypothekar- und 
Einregistrirungs-Acmteril gemachten Auszüge eine 
vollständige Kontrole besteht, wird die im Artikel 
9 des vorerwähnten nachträglichen FinanzgesetzrS 
vorgesehene Buße, für die nicht angegebenen Wer-
the, gegen sämmtliche Steuerpflichtige angewendet 
werden, die den Verfügungen des gegenwärtigen 
Beschlusses nicht Folge leisten würden. 
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A r t. 10. Die beim Hypothekaramt eingetragene 
Forderung bleibt, wenn sie auch bezahlt ist, den-
noch bis zu ihrer Streichung der Steuer unter-
worfen. 

Diese Bestimmung betrifft jedoch nur die seit 
dem 1. Januar 1863 zurückbezahlten Forderun
gen. 

A r t . 11. Die abgegebenen Erklärungen oder 
Eingaben bleiben in Kraft bis zu den nächsten 
neuen Handänderuugcn oder Mutationen, welche 
alljährlich von 1879 an im ganzen Kanton vom 
1. bis 31. Januar vorgenommen werden sollen. 

Nach dieser Frist werden für den laufenden 
Jahrgang, mit Ausnahme für die Renten, Pensto-
nen, Gehalte und Honorare, keine Mutationen mehr 
gestattet. 

Art . 12. Die Mutationen werden auf das 
Begehren der Interessenten bewerkstelligt und 
zwar: 

1) Für die Liegenschaften, auf Vorweisung des 
Eigenthums übertragenden Aktes, welcher die 

Handänberung oder Mutation bewirkt hat; 
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2) Für die Hypothekarforderungen, auf Vor-

Weisung des Streichungsaktes, und 

3) Für die übrigen Schuldforderungen, auf 

Hinterlegung einer schriftlichen vom Schuld-

ner ausgestellten und beglaubigten Rückzah-

lungserklärung. 

A r t . 13. Die Munizipalbehörden weiden dem 

Publikum durch eine spezielle Veröffentlichung die 

Tage und die Stunden bestimmen, während wel» 

chen die Steuerpflichtigen, von der Vekanntma-

chung des gegenwärtigen Beschlusses an, sich vor 

der im Artikel 4 bezeichneten Kommission, behufs 

Angabe ihres Steuerlapitals, einzufinden haben. 

Art . 14. I n denjenigen Gemeinden, wo die 
Revision der Abgabenregister bereits im Jahr 
1877 stattgefunden hat, wird die Kantonalsteuer 
von 1878 in Gemäßheit der neu revidirtcn Scha-
tzungen erhoben werben. 

I n denjenigen Gemeinden aber, wo die Revi-

sion nur später stattfinden kann, wird der sich da-

raus ergebende Unterschied des Steuerbetrages 

denselben von 1878 an nachträglich in Rechnung 

gebracht werden. 
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Ar t . 15. Die Munizipal-Rälhe sind unter 
Strafe von 50 Franken verpflichtet, jedes Jahr 
dem Finanzdepartement in der durch dasselbe zu 
bezeichnenden Frist einen Summarbestand der Ka-
pital- und Einkommensteuer in zwei Doppeln und 
nach alphabetischer Ordnung abgefaßt, einzurei-
chen. 

Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 27. 
Februar 1878, um an den Sonntagen, 17., 24. 
und 31. nächsten März, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu werden.. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
Roten . 

Der Staatsschreiber, 
Vm. Varberini, 



— 394 — 

Nachtrags-Gesetz 
v«m 25. Mai 1878, 

betreffend Abänderung einiger Verfügungen de« 
Gtempelgesetzes vom I I . März 1873. 

Der Große Rath des Kantons Wallis 

Auf den Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

Ar t . 1. Alle, sowohl der feststehenden als der 
verhältnißmäßigen Stempelgebühr unterworfenen 
Urkunden erhalten erst bann ihre Wirkung, wenn 
sie mit dem betreffenden Stempel verschen sind. 

Die dem verhältnißmäßigen Stempel unterwor-
fenen Urkunden können keine Vollziehung erbalten 
bevor sie zur Einregistrirung vorgelegt wurden. 

A r t, 2. Es müßen ebenfalls zur Einregistrirung 
vorgelegt werden, die Wechselproteste, unter Bei-
bringungen des protestirten Handelspapiers. 

A r t . 3. Es ist den Richtern und Schieds-
richtern, den kantonalen und Gemeindeverwaltun
gen, sowie auch sämmtlichen öffentlichen Beamten 
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verboten, zu Gunsten von Partikularen, bezüglich 

deren der siren oder verhältnißmaßigen Stempel-

gebühr unterworfenen, aber nicht gestempelten Ur-

künden, irgend welches Urtheil ober einen Beschluß 

zu faffen und auszuliefern. 

Es kann von keinem außer dem Kanton ver-
faßten Akt vor Gericht Gebrauch gemacht werden, 
bevor die im Kanton für denselben Akt vorge-
schriebenen Gebühren bezahlt sind. 

A r t . 4. l i c Urkunden, welche in der Frist von 
90 Tagen, vom Datum ihrer Abfassung an, 
nicht zur Einrcgistrirung sind vorgelegt worden, 
gemäß den vorgesehenen Formen, sind einer Buße 
unterworfen, die zehnmal den Werth der umgan-
genen Stempclgebühr beträgt. 

Diese Buße hat vollständig der Inhaber der 

Urkunde zu bezahlen, unter Vorbehalt des Rück» 

griffs gegen wen Rechtens. 

Sind der nämlichen Buße unterworfen der I n -
Haber und jeder in einem Billet an Ordre oder 
anderem im Kanton geschaffenen Handclspapicre 
Unterschriebene, insofern dieselben die im Gesetze 
vom 11. März 1875 gestellten Bedingungen nicht 
erfüllt haben. 
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A r t . 5. Jedermann kann die im Artikel 17 
vorgenannte» Gesetzes vorgeschriebenen Stempel-

- marken auf dem EinregistrirungSamt oder bei den 
in der Vollziehungsordnung zu bestimmenden 
Stempelpapierhaltern im Voraus ankaufen. 

Die im Wallis getragenen Urtheile, die Pfän-
düngen und Beschlagnahmen können nicht angezeigt 
werben, bevor eine Ausfertigung derselben mit den 
Stempelmarken versehen ist. 

Die oberwähnten Fristen sind auf die Testamente 
nicht anwendbar, welche erst nach deren Einregis-
trirung vollziehbar sind. 

A r t . 6. Die im Artikel 4 dieses Gesetzes fest-
gesetzte Vuße ist auf die in den Artikeln 37 und 
38 des Stempelgesetzes vom 11. März 1875 be-
zeichneten Behörden und Beamten anwendbar. 

A r t . 7. Die Bezahlung der Strafe wird durch 
Aufdrückung von Stempelmarken festgestellt. 

A r t . 8. Die Minuten-Inspektoren haben die 
besondere Verpflichtung, unter der im Artikel 4 
des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Buße, 
jedes Jahr in ihrem Berichte an das Justiz- und 
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Polizeidepartement die Notaren zu bezeichnen, 

welche die Minuten der von ihnen abgefaßten Alte 

nicht innert der durch das Gesetz vorgeschriebenen 

Frist zur Einregistrirung vorgelegt haben, und haben 

auch die EinregistrirnngS-Beamten zu bezeichnen, 

welche nicht die durch das Gesetz vorgeschriebenen 

Stempelmarken aufgedrückt haben. 

Zu diesem Zwecke müßen sie dem genannten 

Departement ein Verzeichniß über die erwähnten 

Akte zusenden, und dieses mit Angabe der Be-

schaffenheit derselben nebst der barin enthaltenen 

Summen. 

A r t. 9. Die Artikel 18, 32, 33 und 41 beS 
Stempelgefetzcs vom 11. März 1875 sind wider-
rufen. 

A r t . 10. Die durch das wirklich bestehende 
Stempelgesetz ausgesprochene Nichtigkeit kann nicht 
entgegengestellt werden für Akte, welche entweder 
nicht einregistrirt worden oder für welche in vor-
geschriebener Frist die Proportionelle Stempelgebühr 
nicht bezahlt wurde, außer.wenn diese Akte durch 
eiu rechtskräftiges Urtheil oder durch Vergleich 
sind vernichtet worden. 

Jedoch können dieselben erst dann ihre Vol l -
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ziehlmg erhalten, nachdem die im Artikel 4 dieses 
Gesetzes festgestellte Buße entrichtet worden ist. 

So gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 
25. Mai 1878. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
Fidel I » t i *• 

Die Schreiber 
3>. «• Hn«clb«n. - »adisla« tyottitt. 

Der <&taat&xati) des Kantons Wallis, 

Beschl ießt . -

Vorstehendes Gesetz soll am Sonntag, den 30. 
laufenden Monats, in allen Gemeinden des Kan-
tons veröffentlicht und angeschlagen werden, und 
wird mit dem 1. nächstkiinftigen Jul i in Kraft 
treten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 21« 
Juni 1878. 

Der Präsident des Staatsraths. 
St. de lltiv az. 

Der Staatsschreiber, 
Cm. »arberini 
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Beschluß 
vom 15. Juni 1878, 

betreffend die Polizei de« Fuhrleuten-Dienste« aus 
bet «tratze von «ltNiklau« nach Zermatt. 

Der Staatsrath des Kantons Wattis, 

Erwägend, daß die öffentliche Sicherheit auf 
der Straße, welche von St. Niklaus nach Zermatt 
führt, besondere Vorsichtsmaßregeln erheischt, 

B e s c h l i e ß t : 

Die Fuhrwerke, sowohl bei der Hinfahrt als bei 
der Zurückfahrt auf der Straße von St. Niklaus 
nach Zermatt, können in der Regel nur drei, und 
wenn selbe mit Gepäck beladen sind, nur zwei 
Reisende aufnehmen. 

Die Fuhrleute, welche diesem Beschlusse zuwidtt-
handeln, verfallen in eine Buße von 10 Franken 
und es wird ihnen das Patent zurückgezogen. 

Gegeben im Staatsrathc zu Sitten, den 15. 
Juni 1878, um am Sonntag, den 23. laufenden 
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Monats, in den Gemeinden des Bezirkes Visp 
veröffentlicht und angeschlagen zu werben. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
« . de 3 t i v a , 

Der Staatsschreiber: 
<3«. Warberini. 

Beschluß 
r,m 17. Juli 1878. 

betreffend »erwaltung«ftreitigk«iten in die Hu» 
fiindigkeit de« Vt«at«rathe« fallend. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

I n Vollziehung eines Beschlusses des Großen 
Rathes vsm 23. Mai 1878, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t. 1. I n den Streitfragen, welche in Gc< 
mäßheit des Artikels 8 des Gesetzes vom i . Dc< 
zember 1877, betreffend Organisation des Ber< 
waltungsgerichtes, in die Zuständigkeit des Staats-
rathes. fallen, soll die Klage — Denkschrift, nebst 
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Urkunden und Belegstücken, in eben so viel <£xm* 
plann als betheiligte Parteien sind, an den Prä-
sident des Staatsrathes übermittelt werden. 

Für alle Schriftstücke, mit Ausnahme der Ur-
fchriften, welche vor dem Inkrafttreten des Stem-
pelgesetzes ausgefertigt worden, ist der Gebrauch 
des Stempelpapieres streng vorgeschrieben. 

A r t . 2. Der Präsident des Staatsrathes über-
weißt das Aktenheft an das betreffende Departe-
menl. Dieses setzt die AntwortS- und Beweisefri-
sten fest, und richtet, eintretendenfalls, an die Par-
teien eine wiederholte Aufforderung, 

A r t . 3. Der vom Staatsrath, nach Einsicht 
beS vom betreffenden Departement eingegebenen Be-
lichtes, getragene Entscheid, wird den Parteien 
durch rekommandirten Brief und mit Nachnahme 
der Kosten, angezeigt. 

I n diesen Händeln werben keine Kosten für 
Denkschriften oder Fürsprecher -Honorarien ge-
stattet. 

Also beschlossen im Staatsrathe zu Sitten, den 
17, Juli 1878, um am Sonntag, den 28., lau-

26 
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senden Monats, in allen Gemeinden des Kantons 
öffentlich ausgerufen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsraths. 
St. d»3t iv»z. 

Der Staatsschreiber, 
Vm. Bnrberini. 

Beschluß 
vorn 11, Septemb« 1878, 

»etreffend die Wahl der abgeordneten auf den 
schweizerischen Vtationalralh für die Amtsperiode 

- V«N 1879-1881. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 

Auf Einsicht des Bundesgesetzes über die eibg. 
Wahlen und Abstimmungen, vom 19. Juli 1872; 

I n Vollziehung des Kantonalbeschlußes vom 
10. Oktober 1863. 

Beschließt: 

Ar t . 1. Die Urversammlungen sind auf Sonn-
tag, den 27. künftigen Oktober, zur Wahl der 
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Abgeordneten auf den schweizerischen Natlonalrath 
einberufen. Die Stunde der Eröffnung der Wahl
verrichtungen ist in jeder Gemeinde auf 10 Uhr 
des Morgens festgesetzt. 

A r t . 2. Die Wahlkreise bleiben gleich, wie sie 
der Beschluß vom 10. Oktober 1863 gebildet. 

A r t . 3. Der Schweizerbürger übt sein Wahl-
recht an dem Ort aus, wo er als Kantonsbürger 
oder als ansäßiger Bürger wohnt ober sich auf-
hält. 

A r t . 4. Die Stimmregifter müßen während 
wenigstens 2 Wochen vor der Wähl öffentlich 
ausgestellt sein, daß die Wahlmänner davon Ein-
sicht nehmen können, und werben frühstenS 3 Tage 
vor der Abstimmung geschloffen. 

A r t . 5. Innert den 24 Stunden nach den 
Wahlverrichtungen übermittelt der Präsident des 
Schreibamtes ein Doppel der Abstimmungsverbale 
dem Regierungsstatthalter des Bezirkes und zwar 
unter Buße von 20 Franken. 

Dieser übersendet dieselben, nebst einem summa-
rischen AbstimmungSbestanb des Bezirkes, innert 
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der nämlichen Frist an das Departement des I n -
nern. 

A r t . 6. I n den durch diesen Beschluß nicht 
vorgesehenen Fällen hat man sich nach dem Vun-
beSgesetz vom 19. Jul i 1872, und nach den frü-
Hern bis jetzt bei dieser Wahl befolgten Kanto-
nalgesehen und Beschlüßen zu richten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 11. 
September 1878, um Sonntags, den 29. laufen-
den September, in allen Gemeinden des KantonS 
veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
St. d« Ä t i v a z . 

Der Staatsschreiber: 
V « . Warberini. 
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Gesetz 
vom 25. Mai 1878 

betreffend den Tarif für die Hebammen und die 
Ausübung ihre« Berufe«. 

Der Große Rath des Kantons WaUis, 
Willens die gesetzlichen Verfügungen über diesen 

Gegenstand zu ergänzen; 

Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

V e r e r b y e t : 

A r t . 1. Die Gebühr der Hebammen für ihren 
Beistand bei einer Niederkunft und für die nach-
folgende Pstege, welche dadurch erheischt wird, ist 
auf 5 bis 20 Franken festgesetzt. 

Ein Reisegelb von 20 Rappen durch Kilometer, 
Hin» und Herreise einbegriffen, gebührt ihnen, 
wenn der zurückzulegende Weg über 1 Kilometer 
hinausgeht. 

A r t . 2. Für die Niederkunft der armen Frauen 
werben die Hebammen die Gebühr von ber Ge< 
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meinbeverwaltung bezithen, in welcher die Wvch-
nerin ansäßig ist. 

Die Gebühren sotten unter Strafe der Verjäh-
rung innert der Frist eines Jahres seit der Nie
derkunft verlangt werden. 

A r t . 3. Die Gemeindeverwaltung kann ihren 
Rekurs für Rückbezahlung besagter Gebühren ge-
gen die Heimathgemcinde der Wöchnerin geltend 
machen. 

A l t . 4. Die Familien, welche nicht patentirte 
Frauen berufen um bei einer Niederkunft beizu-
stehen, verfallen in eine vom Staatsrathe zu be-
stimmende Buße von 10 bis 50 Franken ohne der 
allfälligen Einklagung Eintrag zu thun, welche ge
gen umpatentirte Frauen ausgeübt wird. 

Diese Buße wird nicht angewendet, wenn e« 
erwiesen ist, baß es unmöglich war in nützlicher 
Frist eine patentirte Hebammen herbeizurufen. 

Ar t . 5. Der Staatsrath wirb ernstlich darüber 
wachen auf daß die Gemeinden innerhalb der Frist 
von 5 Jahren sich mit der unentbehrlichen Anzahl 
von Hebammen versehen. 
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Auf Begehren der Gemeindebehörden und auf 
die Vormeinung des Bezirksarztes kann der Sa-
nitätsrath in einem Zwischenraum von 5 Jahren 
die Ausübung dieses Berufes an Personen erthei-
len, welche durch die Praris sich die nöthigen 
Kenntniße erworben haben. ^ 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
25. Mai 1878. 

Der Präsident des Großen Rathes 
F i d e l $»«!«. 
Tie Schreiber: 

«abislas Mottie«, — Vst. £ . In-Vklbon. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Besch l ieß t : 

Vorstehendes Gesetz wird am Sonntag, den 14 
nächstkünftigen Juli in allen Gemeinden des Kan-
tons kund gemacht und angeschlagen werden. 

Gegeben in Bitten, den 26. Juni 1878. 

Der Prästdent des Staatsrathes, 
Hl » "livaz. 

Der Ctaatöschreiber, 
O«. Va«b«i«i, 
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Der <&taat&tatf) des Kantons SBaHis 

Beschließt: 

Die Bekanntmachung des nachstehenden Distan-
zen-Anze'gers, welcher für die Festsetzung der im 
Gerichtskostentarif vom 28. Mai 1877 volge-
feHenen Reisegebührcn, sowie auch für jene in 
Verwaltungssachen maßgebend sein wird. 

Sitten, 9. Oktober 1878. 

Der Präsident des Staat srathes 
* . de lltivaz 

Der Staatsschreiber, 
T » . »a«b«»ini. 
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Distanzen-Anzeiger, 
welcher durch das Justiz- und Polizeidepartement 
ausgearbeitet und vom Staatsrath zur Festsetzung 
der Reisegebühren in Verwaltungs- und Gerichts-
fachen als maßgebend erklärt worden ist. 

Von Sitten nach 

Agare« 
Agettes . 
Albinen . 
Almagel . 
Artaz 
Ardon 
Ausserberg 
Ausserbinn 
Äyent 
Ayer . -

Pagnes 
Palen 

Baltschieder 
Bellwald 
Betten . 
Viel 

Eisenbahn. 
Kilora. 

25, 7 
— 

25, 7 
44, 8 

— 
7, 1 

38, 1 
53, 3 

— 
15, 7 

25, 7 
44, 8 
44, 8 
53, 3 
53, 3 
53, 3 

Straße. 
Kilon). 

2 , 4 
7 , 2 
4 , 8 

33, 6 
9, 6 
1,2 
4 , 9 

18, 8 
9, 6 

24, 0 

18, 0 
24, 0 

2, 4 
25, 0 
15, 6 
28, 5 

Total. 
Kilom. 

28, 1 
7 , 2 

30, 5 
78, 4 

9, 6 
8, 3 

44, a 
72. 1 

9, i 
59, 7 

43, 7 
66, 8. 
47, 2 
78, 3 
68> 9 
81, a 
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Von Sitten nach 

Bin« 
Birgisch . 
Bister 
Bitsch 
Blatten . 
Blitzingen . 
Burg St . Peter 
Bovernier . 
BrämiS 
Bratsch 
Brigerbad 
Brig 
Bürchen . 

Challais . 
Chamofon 
Champery 
Chanbolin 
Charrat . 
Chippis . 
Lollombey-Muraz 
Collonges . 

Dorenaz . 

Eisenbahn. 
Kilom. 

53, 3 
53, 3 
53. 3 
53, 3 
33, 8 
53, 3 
25, 7 
25, 7 

— r 

30, 3 
44, 8 
53, 3 
38, 1 

9, 2 
7, 1 

46, 7 
15, 7 
17, 1 
15, 7 
46, 7 
34, 4 

34, 4 

Straße. 
Kilom. 

33, 6 
3, 6 

11, 6 
7,0 

21, 6 
27, 0 
32, 0 
7 ,7 
4 ,8 
2 ,4 
4 ,8 

— 

7,2 

4, 8 
3, 6 

13, 5 
19, 2 
4, 8 
2, 4 
2, 0 
1,2 

3, 6 

Total. 
Kilom. 

86, 9 
56, 9 
64, 9 
60, 3 
55 4 
80, 3 
57, 7 
33, 4 
4 , 8 

32. 7 
49, 6 
53, 3 
45, 3 

14, 0 
10, 7 
60, 2 
34, 9 
21, 9 
18, 1 
48, 7 
35, G 

38, 0 
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Von Sitten nach 

Eggerbcrg 
Embd 
Ergisch . 
Ernen 
Erschmatt 
Evholz 
Eyscholl . 
Eysten 
Evionnaz . 
Evolena . 

Fee 
Ferden 
Feschel 
Fiesch 
Fiescherthal , 
Filet 

FinsbautS 
Fully 

Gampel . 
Gefchinen 
Glis 
Gluringen 

Eisenbahn. 
Kilom. 

44, 8 
44. 8 
30, 3 
53, 3 
25, 7 
44, 8 
38, 1 
44, 8 
34, 4 

— 

44, 8 
33, 8 
25, 7 
53, 3 
53, 3 
53, 3 
30, 8 
17, 1 

33. 8 
53, 3 
53, 3 
53, 3 

Straße. 
Kilom. 

4 , 8 
14, 4 
4 , 8 

20, 5 
9, 6 
2, 6 
7 , 2 

14, 4 v 
28, 8 

33, 6 
17, 0 
6, 0 

18, 0 
21, 6 

9, 6 
17, 2 
7 , 2 

— 

35, 2 
1, 2 

30, 0 

Total. 
Kilom. 

49, 6 
59, 2 
35, 1 
73, 8 
35, 3 
47, 4 
45, 3 
59, 2 
35, 4 
28, 8 

78, 4 
50, 8 
31, 7 
71, 3 
74, 9 
62. 9 
48, 0 
24, 3 

33, 8 
88, 5 
54, 5 
83, 3 
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Von Sitten »ach 

Gonbo 
Ooppisberg 
Grächen . 

- Gradetsch 
Greich 
Grengiols 
GrimenH 
Grimseln 
Grün 
Grund 
Gründen 
Gundis 
Guttet 

Hermenz 
bothen 

Illiez . 
Inden (über Sal 
Inden (über Leu 
Iserables 

Kippe! 

Eisenbahn. 
Kilom. 

53, 3 
53, 3 
44, 8 
9 ,2 

53, 3 
53. 3 
15, 7 

. — 

9,2 
44, 8 
44, 8 

— 

25, 7 

— 

33, 8 

46, 7 
gesch) 20, 0 
f) 25, 7 

12, 8 

33, 8 

Straße. 
Kilom. 

41, 2 
12, 8 
21, 6 

— 

14, 0 
14, 0 
28, 8 

7 ,2 

i, 2 
28, 8 
4 ,8 
4 , 8 
4 , 8 

14, 4 
4 ,8 

9, 5 
7 ,2 

10, 8 
4 ,8 

18, 0 

Total. 
Kilom. 

94, 5 
66, 1 
66, 4 

9,2 
67, 3 
67, 3 
44, 5 

7 ,2 
10, 4 
73, 6 
49, 6 
4 , 8 

30, 5 

14, 4 
38, 6 

56, 2 
27, 2 
36, 5 
17, 6 

51, 8 

3a Vatiaz . 25, 7 1, 0 26, 7 
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Von Sitten nach 

Lalden 
Lar 
Lenz 

Leytron . 
Lidbes 
Leukerbab 
Lenk (Stadt) 
Luk 

Mage 
Vtartinach-Burg< 
Vtartinach<Combe 
Martinach-Stabt 
Vlartisberg 

2)lassonger 

M« 
Miege . 

Motel 
Mollens . 
Vlonthey 
Mühlibach 
Mund 
Münster . 

Eisenbahn. 
Kiloni. 

44, 8 
53, 3 

5 ,7 
12; 8 
25, 7 
25, 7 
25, 7 
15, 7 

27, 7 
25, 7 
25, 7 
53, 3 
40, 7 
34, 4 
15, 7 
53, 3 
15, 7 
46, 7 
53, 3 
53, 3 
53, 3 

Ktiaßt. 
Eilom. 
2 ,4 

16, 0 
9, 6 
2 , 4 

27, 0 
15, 5 

1,9 
19, 2 

19, 2 
1,8 
2 ,4 
— 

18, 0 
2 ,4 
9, 6 
4 ,8 
8, 0 
9, 6 
— 

25, 0 
9, 6 

34, 0 

Total.. 
Kilom. 
47, 2 
69, 3 
15, 3 
15, 2 
52, i 
41, 2 
27, 6 
34, 9 

19, 2 
27, 5 
28, 1 
25, 7 
71, 3 
43, 1 
44, 0 
20, 5 
61, 3 
25, 3 
46, 7 
78 /3 ' 
62, 9' 
87,'3^ 
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Von Kitten nach 

NaterS . 
Nar 
Nendaz . 
Niedergesteln 
Niederwald 

Ober-Ems 
Obergesteln 
Oberwald 
OrsiereS 

Port-Valais (Bo: 

Randa 
Randogne 
Raron . 
Reckingen 
Riddes . 
Ried (Brig) 
Ried (Raron) . 
Ritzingen 

Saillon . 
Salins . 
Valgesch 

«lisenbahn. 
Kilom. 

53, 3 
— 

— 

38, 1 
53, 3 

30, 3 
5 3 , 3 
53, 3 
25, 7 

lveret)63, 5 

44, 8 
1 5 , 7 
38, 1 
53, 3 
12, 8 
53, 3 
53, 3 
53, 3 

17, 1 
— 

20, 0 

Straß«. 
Kiloin. 

1,2 
14, 4 
14, 4 
2 , 3 

25, 0 

6, 0 
40, 0 
44, 0 
19, 0 

— 

31, 0 
9, 6 
— 

31, 0 
— 

3, 6 
12, 8 
28, 9 

2 , 4 
6, 0 

— 

Total. 
Kilom. 

54, 5 
14, 4 
14, 4 
40, 5 
78, 3 

36, 3 
93, 3 
97, 3 
44, 7 

63, 5 

75, 8 
25, 3 
38, i 
84, 3 
12, 8 
56, 9 
66, 1 
82, 2 

19, 5 
6, 0 

20,o 
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Von Sitten nach 

Salvan 
Saviese 
Saron 
St. Gingolph . 
St. Johann 
Sl. Leonhard 
St. Martin 
St. Moriz 
St. Nikolaus 
Selkingen 
Sembrancher 
Simpeln 
SiderS 
Sitten . 
Stalden 
Staldeuried 
Steg 
Steinhaus 

Thermen 
Täsch . 
Törbel' . 
Troistorrents 

Eisenbahn. 
Kilom. 

30, 8 
— 

17, 1 
63, 5 
15, 7 
5,7 

. ' — 
40, 7 
41, 8 
53, 3 
25, 7 
53, 3 
15, 7 
— 

44, 8 
44, 8 
33, 8 
53, 3 

53, 3 
44, 8 
44, 8 
46, 7 

Strafie. 
Kilom. 

6, 0 
6, 0 
— 

4 ,8 
24, 0 

— 
19, 2 

^-
24, 0 
28, 0 
13, 0 
31, 2 

— 
— 

9, 6 
9, 6 
2 , 4 

26, 2 

4 , 8 
36, 0 
14, 4 

5, 6 

2«l»l. 
llilnm. 

36, 8 
6, 0 

17, 1 
68, 3 
39, 7 
5 ,7 

19, 2 
40, 7 
68, 8 
71, 3 
33, 7 
84, 5 
15,7 
— 

54, 4 
54, 4 
36, 2 
79, 5 

58, 1 
80, 8 
59, 2 
52, 3 
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Kilometrische Entfernungen zwischen den Hauptorten der Bezirke des Kantons. 

Brig 
GundiS 
Erneu 
Leuk 
Martinach 
Mörel 
Monthey 
Münster 
Naron 
Sembranch 
Sidcrs 
Sitten 
St. Moriz 
Vesch. 
Visp . 

er 

_fcp 

53,3 
— 

27,6 
79,0 
— 

100,0 
— 

15,2 

4,8 
20,5 

1,9 

80 
— 

34,0 
— 

79,0 13,0 
37.6 — 
53,3 -
94,0 
53,3 
8,5 

— 
9.6 
— 

e 

53,3 
25,7 
18,6 
53,3 
39,6 

t 
i 
9 
5 

25.3 
67 
6.0 

12,8 
6,0 

53,3 38,8 
38.1! 4,8 
18.6190 
15,7! 4,8 

- 1 4,8 
33,6 6.0 

- J14.4 
44,8j 4,8 

l 

e 
ES 

ea a a 
27,6 22,4 
79,020.5 
- 12,5 

100,0 20,5 
— 14.4 

15,2 20,5 
79,033,5 
37.6 20,5 
53.3,20,5 
94,020,5 
53.3,30.1 
8.5 20,5 

*2 u, 
«3 

51,4 
27,6 
72 4 

1,9 
9,9 
1,9 

27.6 35.9 
12,4 1,9 
51.414,9 
10,0 
25.7 
66.4 
25,7 
19.1 

1.9 
1,9 
1,9 

11.5 
1,9 

S 

79,0! 8,0 
21,0 
79.0 
63,8 

— 
41.4 
25,7 
15,0 
25.7 
70,5 

34,0 
— 

13,0 
— 
— 
— 
9,6 
— 

(«= 
100,0 

— 
15,2 
79.0 
37 6 
53.3 
91.0 
53.3 
8,5 

8,0 
26,0 
8,0 

21.0 
8.0 
8.0 
8.0 

17.6 
8,0 

S W S 
« na - «J 

100,0 
84,8 
21,0 
62,4 
46.7 

6,0 
46,7 
91,5 

34,0 
— 

13,0 
— 
— 
— 
9.6 
— 

» § 2 
15,2 34,0 
79,047,0 
37.6 34,0 
53.3.34,0 
94.034,0 
53.3 43.6 
8,5 34.5 

« 8 «, 
63,8 13,0 
22,4 
38.1 

— 
V3 

7 8 . 8 1 -
38,1 
6,7 

;9.6 
1-

•o a *S 
41,413,0 
25,713.0 
15,013,0 
25.722,6 
70.5 13,0 

33 S S 
15,7 
5o,4 
l%7 
29,1 

- -
— 
9,6 
— 

<ZJ « 

40,7 
— 

44.8 

— 
9,6 

OQ 

40,71 9,6 
85,5 — 

•at 

oi 
> • 

44,8 

B e m e r k u n g Die Zahlen in der ersten auf die Haup orte bezüglichen Spalte geben die Distanz auf der Eisenbahnstrccke an; die Zahl in der zweiten' 

zeichnet die Entfernung außerhlllb der Eisenbahn. 
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Dekret 
vom 21. November 1878, 

betreffend die Festsetzung des Gehalte« der 
Eivilstands-Veamten. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 

WillcnS den Gehalt und die Gebühren der Ci-
vilstands-Beamten dcsinitif festzusetzen; 

Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Ciuilstands - Beamten beziehen 
einen jährlichen Gehalt, berechnet zu 16 Rappen 
durch Seele von der im Kreise wohnhaften Be-
völkerung, laut der eidgenössischen Volkszählung. 

Der Gehalt soll jedoch nicht unter 70 Fr. zu 
stehen kommen, dirs aber auch die Summe von 
600 Fr. nicht übersteigen. 

A r t . 2. Wenn die Uebermittlung der Akten 
nicht amtlich, kraft des Gesetzes geschieht, so be-

27 
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ziehen die Civilstands-Veamten nebst der Stempel-
gebühr von den Personen, welche solche verlangen: 

1) Für jeden Auszug aus den Negi-
stern . . Fr. — 50 

2) Für einen laut Art. 37 des 
eidgenössische:» Gesetzes aus-
gefertigte Heiraths-Ermäch-
tigung . . Fr. 1 — 

Sie beziehen noch: 

3) Für jeden auf Ansuchen der 
Parteien abgefaßten Brief Fr. — 50 

4) Für jede Nalsuchung in 
den Registern . Fr. — 50 

5) Für eine Heirath außer den 
bcstimmtenTagenu.Stunden Fr. 2 — 

6) Für jede außer dem Schreib-
amte eingegangene Ehe Fr. 3 — 

Die Ausfertigung an dürftige Personen und 
jene, welche kraft internationaler Verträge oder 
auf dem Verwaltungswege ausgestellt werden, sind 
unentgeltlich zu verabfolgen (Art. 5, § 2, des De-
krets vom 2. Christmonat 1875). 
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A r t . 3. (Gegenwärtiges Dekret tritt m't dem 
1. Januar 1879 in Kraft. 

Gegeben im Großen Nathe zu Sitten, den 
21. November 1878. 

Der Präsident be^ ^ i - ^ n Rathes: 
F i d e l %oti«. 

Die Schreiber < 
9- « Hn.yrlbon. - «adisla« Psttier. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschl ießt : 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, dei 29 
laufenden Monats, in allen Gemeinden veräffent-
licht und angeschlagen werden, und wird am 1. 
Januar 1879 in Kraft treten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 11. 
Dezember 1878. 

Der Präsident des Staatsrathes i 
*. de lltivaz 

Der Ctaatsschreiber: 
V«. »a«berini. 
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Dekret 
vom 23. November 1878, 

über die Verbesserung der Wlpen. 

Der Große Rath des Kantons Wallis 

Willens die Land- und Alpwirthschaft zu für-
der« und zu entwickeln; 

Auf den Vorantrag des Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Es sollen Stallungen oder Schirm-
dächer zur Beherbergung des Viehes auf allen Al-
pen, wo dieselben noch fehlen, erstellt werden. 

Diese Bauten sollen spätestens in der Frist von 
6 Jahren vollendet sein. 

A r t . 2. Der Staatsrath ist ermächtigt, fach-
kundige Männer mit dem Auftrage auf die Alpen 
zu senden, über deren Betrieb und Verwaltung. 
sich Einsicht zu verschaffen, ihre Vormeinung über 
die Verbefferungsarbciten einzureichen, zum Weg-
räumen der losen Steine, zum Ausreißen der 
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Sträucher und schädlichen Pflanzen, ferner Erd-

schlüpfen vorzubeugen, zu beholzen, zu entsumpfen, 

Wrge und Pfade anzulegen, Bäume zu pflanzen, 

genügende Stallungen einzurichten, deren Zahl und 

Platz zu bestimmen, die zum Abnehmen geeigneten 

Bezirke zu bezeichnen, den Dünger anzulegen, den 

Verschluß mit AbHolz durch lebendigen Zaun, 

Mauern oder Gräben zu ersetze«, die Anzahl des 

Viehes zum „Besatz" der Alpen zu bestimmen, 

hre Vorm einung abzugeben über die beste Ver-

fahrungsweise in Behandlung der Milch und das 

Fabrikat ihrer Erzeugnisse, sowie über andere nütz-

lich erachteten Maßregeln. 

Diese Sachkundigen können ihre Vormeinungen 

auf Abänderung oder Zusätze zu den Alpcnreglc-

mentcn dem Staatsrathe unterbreiten. Die Be-

stimmungen dieser Ncglemcnte, welche gegenwärti-

gem Dekret entgegen wären,, sind außer Kraft. 

A r t . 3. Die Vormeinung der Sachkundigen 

über die zn erzielenden Verbesserungen, soll ein-

tretenden Falls, mit einem Voranschlag für die 

allfälligcn Kosten begleitet sein. 

A r t . 4. Die Verordnungen des Staatc-ra:(>•:& 
sollen erst nach Anhörung der Iuteressirten er-
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lasten werben, und sollen die Fristen bestimmen, 

innert welchen die Bauten, Ausbesseru^geu und 

Verbesserungen ausgeführt werde» sollen, ohne 

Eintrag der Bestimmung im Artikel 1. 

A r t. 5. Vom Tage der Inkraftsetzung gegen-

wältigen Dekretes a», wird die Ml>»i^ipalbrhiirde 

polizeiliche Vergütungen treffen, um die Vrrnach-

läßigung und den Ruin der noch brauchbaren 

und unterhaltfcihigen Alpengebäude zu verhüten. 

A r t . 6. Die Nichtvollziehung der durch gegen-

wärtiges Dekret vorgesehenen Maßnahmen zieht 

eine vom Staatsrath zu bestimmende Geldbuße 

von 10 bis 200 Franken zu Gunsten des Fiskus 

nach sich. 

A r t . 7. Das Gutachten wird durch einen 

vom Staatsrath gewählten Kommissär vorgenom-

wen, begleitet durch einen Abgeordneten der I n -

teressirten. Die Kosten der Fachkundigen des 

Kantons werden aus der Staatskasse bezahlt, jene 

des Abgeordneten der Alpen durch die Iutrressirten. 

Dies: Kosten sollen jedenfalls Jenen zur Last 

fallen, welche wegen Nichtbeobachlung der staats» 

fäthljchen Verordnungen dieselben "pranlaßt haben. 
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Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, di-n 23. 
November 1878. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
F i d e l J o r i s . 

Die Sckreiber: 
g>..«. In.Wlbon.—«adislaus Pottier. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis. 
Beschl ießt : 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 29. 
laufenden Monats, in alle» Gemeinden veröffenl-
licht und angeschlagen werden, und wirb am 1, 
Januar 1879 in Kraft treten. 

Gegeben im Staatsrathc zu Sitten, den 11, 
Dezember 1878. 

Der Präsident des Staatsrathes t 
# . d« R i v a , 

Der Staatsschreiber: 
QSm. fBatftetinl-
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Dekret 
vom 23. November 1878, 

betreffend die Holzschlng» und FloßbewilligungS» 
Gebühren. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingcsihen die Erhöhung des Steuerfußes für 

die in die Steuerregister eingetragenen Liegen-
schaften; 

Erwägend, daß in denselben einzig der Boden 
der Wälder berücksichtigt ist, während die Billig
keit verlangt, daß auch der Werth des ausgeben-
tcten Holzes in Betracht gezogen werde; 

Auf den Antrag dee Staatsrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Eigenthümer von Gemeinde- und 
GcnossenschaftSwaldungcn, welche in denselben für 
den Handel Ausbeutungen vorzunehmen wünschen, 
haben zu diesem Endzwecke, in Gcmäßhnt des 
ForstgcsetzeS, um die Ermächtigung des' Staats-
rathes nachzusuchen. 
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Diese Ermächtigung wird mittelst zwei verschie

dener nacheinander ausgestellter Bewilligungs-

scheine ertheilt, wovon der erste Verkauf-Bewilli« 

gungsschcin und der zweite Schlag-Bewilligungs-

schein geheißen wird. 

Die Eigenthümer von Privatwaldungen sind 

nur der Schlagbewilligung und deren Gebühr 

unterworfen. 

A r t . 2. Die Schlaggebühr der Gemeinde-

und GenossenschaftS-Waldungen ist festgesetzt auf 

6 0/0 dcS Verkaufspreises des stehenden HulzeS 

oder seines Neinwerlhes, nach Abzug der Ausbeu-

tungs- und Transportkosten, insofern die Ausbeu-

tung durch den Verkäufer geschieht. 

Wird die Kantonalsteuer auf zwei durch tau-
send erhöht, so wird diese Gebühr auf acht durch 
hundert festgesetzt. 

Art . 3. Für das Nutz- irjd Bauholz, her- ' 
kommend aus den Priuatwäldern, welches dem 
Handel überliefert ist und deren Fällung 80 Stcre 
übersteigt, ist die Schlaggebühr für Lerch- Arven-
und Eichenholz auf 40 3lappen durch Kubikmeter 
festgesetzt, für die Tannen uud andere Holzarten 
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auf 30 Rappen und für das Brennholz auf 25 
Rappen durch Ster. 

Wird die Kantonalsteuer auf zwei durch tau« 

send fessgesetzt, so wird diese Gebühr um ein 

Viertel erhöht. 

A r t . 4. Die, Laubholz-Waldungen, welche in 

den'Steuerregistern zu ihrem vollen Werthe ein-

getragen sind, werden von der Schlagbewilligungs-

Gebühr befreit, wenn der Schlag 80 Stcre nicht 

übersteigt, in welchem Falle sie einer einfachen 

Kanzlcigebühr von 40 Rappen durch Ster unter-

worfen sind. 

A r t . 5. Die betreffenden Gebühren werden 

unmittelbar vor dem Holzschlag an die Staats-

lasse entrichtet. 

Die Schlagbewilllgung wird durch den Staats-

rath nur auf Vorweisung eines Empfangscheines 

ausgestellt, bezeugend, daß die vorläufigen Ge-

bilhren an die Staatskasse abgetragen worden. 

A r t. 6. Der Verfäxfer haftet gegenüber dem 
Staat für die Bezahlung der Schlaggcbühren. 

21 r t. 7. öluf Begehrrn der Angestellten und 
Agenten de> Forstverwaltung ist der Eigenthümer 
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verpflichtet den Empfangsschein, betreffend Steuer-

Entrichtung, vorzuweisen. 

A r t . 8. Für eine Floßbewilligung im Fluß, 
den gedämmten Strömen und Bächen bezieht der 
Staat 15 Rappen durch Ster (1 Kubikmeter). 

Die den Gemeinden als Wuhrencntschä'digung 
zukommende Gebühr beträgt 1 Rappen durch je 
1 Kubikmeter Wuhrcnlange, auf jedem Ufer zu 
berechnen und durch das Finanz'Departemcnt 
Utti-r die Ilfcrgrmeinden oder die Vetheilgten im 
Verhältniß zu den Wuhrcn, deren Unterhalt ihnen 

obliegt, zu vertheilen. 

Diese Bewilligungen werden durch den Staats-

rath nur ans Vorweisung eines Empfangscheines 

ausgestellt, woraus erhellt, daß die Gebühren an 

die Staatskasse abgetragen worden. 

A r t . 9. Jede Uebertretung des gegenwärtigen 
Dekrets wird mit einer Buße von 10 bis 500 Fr. 
bestraft, und dieses unbeschadet der Beschlagnahme 
des 'Holzes, welche nebstbrm jedes Mal ausge-
spro.hen wird, wenn ein Holzschlag oder Floß 
ohne vorläufige Bezahlung der Gebühren an die 
Staatskasse unternommen werden sollte. 
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Ein Drittel der Buße fällt dem Angeber zu. 

A r t . 10. Die sachbezüglichen Beschlüsse des 
Staatsrathes vom 7. Januar 1869 und 10. Jul i 
1876, sowie die Artikel 11 und 12 des Beschlusses 
vom 22. Mai 1875 über den Tarif der Verwal-
tungs-Akten sind widerrufen. 

Gegeben im Großen Rathe zu Sitten, den 23. 
November 1878. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
F i d e l J o r i s . 
Die Schreiber: 

9>. «. I n «llbsn — Kadislaus Pottier. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis 
Beschließt: 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 29. 
laufenden Monats, in allen Gemeinden veröffent-
licht und angeschlagen werden, und wird am 1. 
Januar 1879 in Kraft treten. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 11. 
Dezember 1878. 

Der Präsident des Staatsrathes t 
&. d« 3 t i v a z . 

Der Staatsschreiber: 
» « . »a«verini. 
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Beschluß 
vom 19. H«rnnng 1879, 

Vetreffend die ansteckende «ungenseuch«. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
I n Betracht, baß die ansteckende Lungcnftuche 

in Törbel auSgebrochen, und daß einige Stück 

von dieser Gemeinde herkommenden Viehes in 

Ried«Brig sich befinden; 

Eingesehen die Vunbcögesctzgebung über poli-

zeiliche Maßregeln gegen Vich-Seuchen, 

Beschließt: 

A r t . 1. Sämmtliche Ställe in der Gemeinde 

Ricd-Brig und in. den Gemeinden des Bezirkes 

Visp, mit Ausnahme der Gemeinde Vispbach und 

den auf dem rechten Nhoncufer gelegenen Ge-

meinden, sind gesperrt. 

A r t . 2. Jeder Verkehr mit Rindvieh ist in 

benannten Gemeinden, mit Ausnahme solcher 

Stücke, die zum Schlachten eingeführt werden, 

verboten. 
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A r t . 3. Die Uebertretungen dieses Veschlusscl 
werden mit einer Buße von 10 bis 509 Fr. be-
straft. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, de.; 19. 
Hormmg 1879, um sofort in den Gemeinden der 
Bezirke Visp, Vrig nnd Naron veröffentlicht und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des StaatSrathes: 
St. de R i v az. 

Der Staatsschreiber, 
Gm. Varberini. 

Beschluß 
vom 5. März 1879, 

betreffend Vinfudr von Reben» und Fruchtbaum» 
Setzlingen. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Eingesehen, daß die Kantone von den Bundes» 
behörden ermächtigt sind, die Einfuhr von Rcb-
schlingen, Bäumen und Zwergbäumchen aus 
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Frankreich oder andern Ländern, wo die Phyllo-
rera herrscht, zu verbieten; 

Eingesehen, daß derartige Produkte in's Wallis 
eingeführt werden, und den Kanton einer bestän-
digcn Gefahr aussetzen; 

Eingesehen die vom Großen Rathe, in seiner 
Sitzung vom 30. November 1878, gefaßten Ve-
schlüsse; 

Auf den Vorantrag des Departements des 
Innern, 

B e s c h l i e ß t , 

Art . 1. Es wird verboten, Trauben, Reb-
stocke und Setzlinge, Nebholz, Laub und andere 
Produkte der Neben (mit Ausnahme des Weines), 
Fruchlbäume, Zwrrgbäumchen und deren Laub, 
selbst wenn dieses nur zur Verpackung dient, aus 
Ländern und Kantonen, wo die Phytlorcra herrscht, 
in den Kanton Wallis einzuführen. 

A r t . 2. Die Zuwiderhandlungen gegen dieses 
Verbot werden mit einer Buße von 2 bis 50 
Franken bestraft, und die eingeführten Gegen-
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stände werden an der Grenze in Beschlag genom-

men und zerstört werden. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 5. 
März 1879, um unverzüglich in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu 
werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« . bi Rivaz. 

Der Staatsschreiber: 
G « . Warberini. 

Beschluß 
vom 28. McirH 1879, •» 

in Vollziehung des Wrtike?« 2 des Dekretes v«m 
24. Mai 1839. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
I n Vollziehung des Art. 2 des Dekretes vom 

24. Mai 1859, welches die Säkularisationsdckrete 
der geistlichen Güter vom 11. und 29. Januar 
1848 aufhebt; 

I n Erwägung, daß durch den vorerwähnten 
Artikel die vollziehende Gewalt beauftragt worden 
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ist mit der zuständigen geistlichen Vehürde die 
Darstellung der Liegenschaften, deren Verwendung 
zu öffentlichen Zwecken geeignet scheinen w i rb , 
durch entsprechende Werthe zu unterhandeln; 

Eingesehen, baß der Staat unter Anderm zu 

diesem Zwecke vorbehalten hatte: 

1° Die sogenannte Bisthums-Scheuer, gelegen 
zu Sitten in der Scbloßgasse mit den dazu 
gehörigen Gebäulichkeiten, und 

2° Das mit dem Zuchthause verbundene HauS 

oder Gebäude sammt Garten, gelegen zu 

Sitten am gleichen Orte, deffen Gegenwerth 

bisher nicht festgesetzt worden war; 

Eingesehen die Verbalprozeffe der unterm 11. 
März 1865 und 21. März 1879 veranstalteten 
Schätzungen dieser Gebäude, welche Schätzungen 
den Gcsamintwerth der beiden obengcnannten Ge-
bäudc auf Fr. 13,800, nämlich 11,200 für's er-
stere und 2,600 für'S letztere ansetzen; 

Eingesehen, daß die für diese Summe vom 24. 
Mai 1859 bis zum 24. Mai 1879 den Gegen-
stand zu besondern Unterhandlungen zwischen den 

29" 
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Vertretern der hochw. Geistlichkeit und dem Staats-
rath gebildet haben, deren Summen auf Grund 
des verabredeten Zinsfußes zu 4 0/0 auf Fran-
ken 11,040 festgesetzt worden ist; 

Auf den Antrag des FinanzdepartementeS, 

B e s c h l i e ß t ; 

A r t . 1. Es werben dem hochw. Domlapitel 
von Sitten wieder abgetreten als säkulansirte, aber 
vom Staate nicht veräußerte Liegenschaften, näm-
lich der sogenannte H e r e n t h u r m , mit dem 
austoßenben Graben oder der alten Ringmauer 
der Stadt Sitten bis zum Hufe des sogenannten 
Salzhauses, welche Liegenschaften ehemals von der 
Burgschaft von Sitten an das Bisthum und von 
diesem an das hochw. Domkapitel zu Gunsten des 
in der Nähe des bischöflichen Palastes zu erbauen-
den Seminars waren abgetreten worden, laut bei-
bcrseitS bindenden Akten vom 28. Februar und 
5. März 1843. 

Da der zu Garten und Weinberg angebaute 
Theil des Grabens vermiethet ist, fo wird das 
hochw. Domkapitel den in Klaft stehenden erst 
am 11. November 1881 erlöschenden Miethver-
trag aufrecht halten. 
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Das hochw. Domkapitel wird dafür sorgen, daß 
der sogenannte Herenthnrm mit seinem alterthüm-
lichen Gepräge erhalten werde. 

A r t . 2. Als Korrespektivwerth der beiden 
Gebäude, nämlich der Bischofsscheuer und deS an'S 
Zuchthaus anstoßenden Hauses, ist das Finanz-
departement ermächtigt bem bischöflichen Tische 
einen Staatsschuldschein von Fr. 20,160/ verzins
bar zu 5 0/0 vom 31. Dezember 1879 an, und 
dem hochw. Domkapitel einen Schuldschein von 
Fr. 4,630 auf Zins zu 5 0/0 vom gleichen Da-
tum an, zu hinterlegen, welche Summen nach 
fünfzehn Jahren nach vorläufiger sechsmonatlicher 
Aufkündigung rückzahlbar sind. 

Also beschlossen im Staatsrath zu Sitten, den 
28. März 1879, um der Gesetzessammlung ange-
fügt zu werden, mit Ausstellung einer doppelten 
mit dem Staatösigill versehenen Abschrift an den 
Hochwürdigsten Diozesan-Bischof, so wie an das 
hochw. Domkapitel. 

Der Präsident des StaatSratheS: 
H. de l l t ivaz. 

Der Staatsschreiber: 
V « Varberini. 
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Beschluß 
°»m 7. Aplil i879, 

b:ir:ffcnd die ansteckende Hungenseuche. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Eingesrhen, die beruhigenden Berichte über die 

im Bezirke Vifp ausgebrochcne ansteckende Lungen-
feuche, welche die mit Beschluß vom 19. Hornung 
1879 angeordnete Vichsperre genöthigt hatte, 

Beschließt: 

Vorerwähnter Beschluß vom 19. Hornung 1879 
ist für den Bezirk Visp widerrufen, mit Ausnahme 
der Gemeinden Almagell und Törbel. über welche 
die Viehsperre verhängt bleibt. 

Also beschlossen im Staatsrathe zu Sitten, den 
7. April 1879, um in den Gemeinden der Ve° 
zirke Visp, Brig, Oestlich- und Westlich-Raron, 
am Sonntaz 13. dieses Älouats veröffentlicht und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsraths. 
Ä. de i l t iv az. 

Der Staatsschreiber, 
9rn. Warverini 
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Gesetz 
VÜM 21. fi&ii 1879, 

üder 6e.i Hn> fl?>V«rrehr. 

Der Große Rath des Kantons W'.llis, 
Nach Einsicht des Artikels 31 der 7unde3ver 

fassung; 

Auf Antrag des Staatsrathes, 

V e r o r d n e t : 

A r t . 1. ^ederHausircr, welcher sein Gewerbe 
in Kant.'ü ausüben will, hat vorläufig ein Patent 
zu lösen. 

A r t . 2. Unter den Begriff des Gewerbebc-
triebes im Umherziehen fällt: 

a. Das Feilbieten und Verkaufen von Waaren, 
durch Umhertragen oder Umherführen in den Stra-
ßen oder in den Häusern (eigentlicher Hausir-
verkehr). 

b. die vorübergehende Eröffnung eines Waaren-
lagers in einem Gasthofe oder in einem Privat-
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Hause außerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes, 

^Liquidationen, Ausverkäufe, Ausstellen der Waa-

ren, sog. Deballage, u. s. w.) 

c. DaS Nachsuchen oder die Aufnahme von Be
stellungen auf Muster bei andern Häusern und 
Personen, als solchen, welche mit den betreffenden 

Artikeln Handel treiben oder dieselben ln ihrem 

Gewerbe verwenden. 

d. Der Betrieb eines Handwerks im Umher-
ziehen, (z. B . der Korbmacher, Schleifer, Glaser, 
Töpfer, Kesselflicker, Spengler, u. s. w.) 

e. Der gewerbsmäßige Ankauf im Umherziehen, 
von Lumpen, Knochen, altem Eisen, allen Klei-
dern, u. s. w. 

f. Die Ausübung künstlerischer Hausirgewerbe 
(Schauspieler, Kunstsanger, Musikanten, Photo-
graphen, Kunstreiter, Seiltänzer, Taschenspieler, 
u. s. w.) sowie die gewerbsmäßige Schaustellung 
von Ort zu Ort, von Natur-Gegenständcn und 
Kunstwerken, (Panoramas, Menagerien, u. s. w.) 
unter Vorbehalt der ortspolizeilichen Maßregeln, 
für den Fall, daß diese Gewcibc oder Ausstelln«-
gen für das Leben der Menschen oder der öffent-
lichen Sittlichkeit Gefahr bieten würden. 
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£u wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken 

oder solchen öffentlichen Nutzens kann die Aus-

Übung gewisser Verufsarten uncntgeldlich durch 

den Staatsrath bewilligt werden. 

A r t . 3. Vom Hausiren sind ausgeschlossen; 

Die erplodirenden oder leicht entzündlichen Stoffe, 

Gifte und andere schädlichen Stoffe, Arznei», Spe-

zerei- und Materialwaaren, deren Verkauf den 

Apothekern und Drogisten vorbehalten ist; Ge-

heimnnttel, das Salz und jede Waare, deren 

Verkauf durch besondere Gesetze beschränkt ist. 

A r t . 4. Die Patente werben durch das F i -

nanzdcpartement unter folgenden Bedingungen 

ausgestellt, nämlich: 

a. Daß man Schweizcrbürger mit festem Wohn< 

sitz in der Schweiz oder Inhaber einer Aufent-

Halts- oder Niederlassungs'Vewilligung in einem 

schweizerischen Kantone sei und einem Staate an-

gehöre, welcher die Gegenseitigkeit gewährt. 

b. Daß der Betreffende sich über guten Leu-
mund genügend ausweise. 

Das Finanz-Departement ist berechtigt, von den 

Waaren, für deren Verkauf ein Patent verlangt 
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w i r b , vorläufig ein Muster hinterlegen zu 

lassen. 

A r t . 5. Das Hausir-Patent sann denjenigen 

Personen verweigert werden, welche das 20. Al-

tersjahr nicht erreicht habe», sowie den Interdi-

zirtcn, oder jenen, welche nicht im Genusse der 

bürgerlichen Rechte stehen. 

Es soll den Personen, welche mit^ gefährlichen 

oder ansteckenden Krankheiten behaftet sind, ver-

weigert werden. 

A r t . 6. Die Gemeinde-Vehörde kann den, 

bei Artikel 2, !it. f , bezeichneten Personen die 

AuSübuug ihres Gewerbes in ihrer Gemeinde 

untersagen, selbst dann wenn sie mit einem Pa-

tente von der Staatskasse versehen wären. 

A r t . 7. Das Patent ist persönlich und darf 

nur durch diejenigen benutzt werden, denen es 

bewilligt worden ist. 

Es soll das Signalement des Inhabers ent-

halten. 

A r t . 8. Der Preis der Patente für die in 

Art. 2, lit. a, b und c vorgesehenen Gewerbe 

wird nach folgenden Klassen festgesetzt: 
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1. Klasse Fr. 200 fifr die Frist von 1. Mdnat; 

*• ti n * 0 ^ // // // ,/ II n 

• n II *"" II II II n II n 

4 ^O 
. II II O V // II II II II n 

Wenn das Patent für eine kürzere Frist ver
langt wird, kann der Preis verhaltnißmäßig her-
abgefetzt werden. 

A r t. 9. Die den vorangehenden Klassen ent* 
sprechenden Waaren werden in folgende Kachego-
lien eingetheilt; 

Erste Klasse. 

Gewebe im Allgemeinen t in Seide, Wolle, 
Baumwolle, Hanf und Flacks, Spitzen, Bänder, 
Handschuhe und Modell» tikel, neue Kleidungs
stücke, Ueberzüge und Decken, Möbel, Uhren, I u -
wclen, Gold, und Silberwaaren, Goldarbeiten 
und Kirchengeräthe. 

Z w e i t e K l a f f e . 

Hüte, Cpezerei - Waaren, Parfümerie»Artikel, 
Musik- und optische Instrumente, Porcellan- und 
Krystall-Waaren, feinere Schuhwaaren. 
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D r i t t e Klasse. 

Neue Geräthschaften von Metall, Spiegel- und 

feine Töpfer'Waaren, Strick» Waaren, Messer-

schmied.Waaren, hölzerne Wanduhren, Regen und 

Sonnenschirme, verschiedene Werkzeuge, Kuustge-

genstände, Bücher, Papier und Schreibmaterialien 

Kupferstiche, Lithographien und Photographien, 

Hausthiere fremder Herkunft, Wi ld und Geflügel. 

V i e r t e Klasse. 

Ausländische Früchte und Lebensmittel, Trödel-

Waaren, gewöhnliche Schuhwaaren, Bürsten-, 

Kram- und Spiclwaarcn. gewöhnliche Töpfer-

.Waaren, ordinäre Korb- und Stroh«Waaren, 

kleine Holzschnitz-Waaren Käsige und Gegenstände 

in Eisendraht, Spiel-Waaren, Zündhölzchen. 

Das Finanzdepartement besteuert die in einer 

der 4 benannten Klassen nicht vorgesehenen Han-

dels-Artikel nach Aehnlichkeitsverhältnissen. 

Diejenigen Personen, deren Handel in Waaren 

'besteht, die in mehr als einer der vorerwähnten 

vier Klassen verzeichnet sind, haben ein der hoch-

sten Klasse entsprechendes Patent zu bezahlen. 
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A r t . 10. Der Preis des Patents für land-
wirthschaftliche hölzerne Werkzeuge, Schleifsteine, 
Saamcn «nd andere gleichartige Produkte ist auf 
2 Fr. durch Monat festgesetzt. 

A r t . 11. Der Preis der im Artikel 2, §§ i 
und e vorgesehenen Hausirpatente wird im Man-
mum auf 50 Franken und im Minimum auf 1 
Franken festgesetzt. 

Da« bei lit. f v"rgesehene Hausirpatent ist von 

2 bis 100 Franken durch Monat festgesetzt. 

Wenn die im gegenwärtigen Gesetze vorgesehe

nen Industrien durch Personen ausgeübt werden, 

welche im Kanton wohnhaft sind, und die schon 

ein Patent bezahlen, wird diesen bei Festsetzung 

des Preises zum Hausircn Rechnung getragen 

werden. 

A r t . 12. Bevor der Inlaber eines Patentes 
die Ausübung seines Gewerbes in einer Gemeinde 
beginnt, ist er verpflichtet, dasselbe vom Präsiden-
ten oder von dem hiczu bezeichneten Agenten 
visiren zu lassen. 

Die Munizipal-Behörde ist berechtigt, zu Gunsten 

der Gemeinde Kasse, je nach der Wichtigkeit des 
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Handels nnd der Bevölkerung, eine Steuer von 
50 Rappen bis 10 Franken per Tag zu begehren. 

Ar t . 13. Der Hausirer ist gehalten, sein Pa-
tent auf ̂ Anforderung jedem öffentlichen Beamten 
oder Polizeiagenten vorzuweisen. 

A r t . 14. Es ist verboten: 

1. An Sonn- und Festtagen, während des 
Gottesdienstes sowie des Nachts mit Waaren 
zu Hausiren; 

2. Schulpflichtige Kinder zum Hausir-Verkehr 
zu verwenden oder mitzugebrauchcn; 

3. Wider den Willen der Eigenthümer oder 
Hausbesitzer in deren Wohnungen cinzu-
dringen. 

Ein'^dießfalls von denselben ob der Haus-
thüre angebrachter Warnungsschild soll als 
Verbot beobachtet werden. 

I m Uebertretungsfalle kann die Klage 
auf Wohnsitz-Verletzung angehoben werden; 

4.,'̂ Das Marktschreien oder Ausrufen und Gan, 
ten in den Gassen und auf̂ öffentlichen Plätzen, 
an Wochen- «nd Jahrmärkten. 
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A r t . 15. Die Verfügungen des gegenwärtigen 
Gesetzes betreffend das Hausiren, das sogenannte 
Deballage u. s. w, sind ebenfalls mit Ausnahme 
der Llbensmittel nnd Bodenprodukte, sowie der 
HauSthiere auf jene Waaren anwendbar, die an 
Wochen- und Jahrmärkten zum Verkaufe ausge-
setzt oder feilgeboten werden. 

Die Verfügungen über das Auskramen und 
Ausstellen sind auf die in der Gemeinde wohn-
haften Knusteute nicht anwendbar. 

A r t . 16. Jede Übertretung der Verfügungen 
des gegenwärtigen Gesetzes wird mit einer Buße 
von mindestens 2 bis 500 Franken bestraft, ohne 
Eintrag der Strafvcrfügung, welche bei Art. 14, 
Nr. 3 vorgesehen ist. 

Ueberdieß kann dem Zuwiderhandelnden auch 
noch das Patent entzogen oder die Erneuerung 
desselben verweigert werden. 

A r t . 17. Die Waaren, welche der Angeklagte 
mit sich führt, sollen zur Gewähr der Bezahlung 
der Buße und Kosten, sowie der dem Staate und 
den Gemeinden zukommenden, nicht entrichteten 
Gebühren in Beschlag genommen werden. 

\ 
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Art . 18. Die Bußen werden durch das Fi-
nanzdepartement ausgesprochen ; der Rekurs an den 
Staatsrath ist vorbehalten. 

Die- zwei Drittel der ausgesprochenen Buße 
verfallen dem Fiscus und ein Drittel dem An-
kläger. 

Art . 19. Das sachzezügliche Dekret vom 25. 
August 1875 ist widerrufen. 

A r t . 20. Der Staatsrath ist mit der Voll-
ziehung und Veröffentlichung dieses Gesetzes beauf-
tragt, welches mit dem Tage dieser Veröffent-
lichung in Kraft tritt. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
21. Mai 1879. 

Der Präsident des Großen Rathes : 

F i d e l J o r i s , 
Die Schreiber: 

«adlslas Poitier, — P. .«. I n Wlbon. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
B e s c h l i e ß t : 

Das gegenwärtige Gesetz soll am Sonntag, den 
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22. laufenden Vrachmonat, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht und angeschlagen werden. 

Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 6. 
Brachmonat 1879. 

Der Präsident des Staatsrathes : 
W l p h . ZWa l the r 

Der Staatsschreiber.-
Gm. Barberini. 

Gesetz 
vom 23. Mlll 1879, 

in Wnwendung des Wrtikels 49 der Vund««ver-
fassung betreffend die Eidesformel. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
I n Erwägung, daß der Artikel 49, 2. Absatz 

der Bundesverfassung bestimmt, Niemand könne 
zur Ausübung einer religiösen Handlung gezwun
gen werden; 

I n Erwägung, daß die von unserer Gesetzge-
bung in einigen Fällen vorgeschriebene Verpfiich-
tung der Eidesleistung nunmehr unverträglich ist 
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mit den in dieser Rücksicht durch die Bundesver-

fassung aufgestellten Grundsätze; 

Erwägend jedoch, daß den gesetzlich erwiesenen 

Versprechen und Verbindlichkeiten in thatsächliche 

Gesetzeskraft gegeben werden muß; 

Auf den Antrag beS Staatsrathes, 

V e r o r d n e t . -

A r t . 1. I n allen Fällen, wo kraft unserer 
bestehenden Gesetze ein Eid geleistet werden kann, 
ober muß, soll, wenn eine zur Eidesleistung be-
rufene Person, gestützt auf den Art. 49 der Bun-
besverfaffung, dieselbe verweigert, seiner Weige-
rung Rechnung getragen werden. 

I n diesem Falle spricht die zu beeidende Per-

son die vorgesehene Formel mit Ersetzung der 

Wor te : 

„ I c h schwöre" dnrch jene „ I ch verspreche" oder 

„ich erkläre es auf Ehre und Gewissen" mit 

Weglaffung der Aufrufung Gottes zum Zeugen 

der Aussage. 

A r t . 2. Die in diesen Artikeln 187 und den 
folgenden des Strafgesetzbuches bestimmten Strafen 

/ 
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gegen diejenigen, welche den Eid brechen, sinD 
auch auf jene anwendbar, welche die durch obiges 
Versprechen geleistete Gewähr verletzen. 

A r t . 3. Die gesetzlichen Folgen des Verspre-
chens oder der feierlichen Erklärung sind die nam-
lichen, wie die mit dem Eide verbundenen. 

A r t . 4. Gegenwärtiges Gesetz tritt nach seiner 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
23. Mai 1879. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
U i d e l I , « i « . 

Die Schreiber, 
9>. « Hn.Wlbon — «adiSlau« Vfiottitt. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Beschließt: 

Das gegenwärtige Gesetz soll am Sonntag, den 
29. laufenden Brachmonat, in allen Gemeinden 
des Kanton« veröffentlicht und angeschlagen werdend 

29 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 6. 
Brachmonat 1879. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« t l p h » a l t h e « -

Der Staatsschreiber: 
V«. »arberini 

Dekret 
VOM 28. M a i 1879, 

bestimmend die Umgrenzung und die V«icht<b»ek«tt 
de« Gebiete« der fünf Gemeinden, welche früher 

> die Gemeinde Mar t inas gebildet habe«. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingesehen den slrtikel 21 der Verfassung; 

Eingesehen den Bericht, welchen die mit der 
Umgrenzung betraute Kommission, nach Anhörung 
der Betheiligten, unter'm 24. Wintermonat 1878, 
eingereicht hat; 

Eingesehen den Plan, welcher diesem Bericht 
beigelegt worden; 

Auf den Vorantrag des Staat^rathes, 
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B e s c h l i e ß t : 

Ar t . 1. Die Umgrenzung der Gemeinden, 
welche früher die Gemeinde Martinach gebildet 
haben, ist festgesetzt wie folgt: 

A. Der Gemeinde-Kreis Martinach'Combe be-
greift: „ , 

1. Seine Wälder- und Burger-Alpen. 

2. Die Getheilschafls-Alpen und jene der Par-
tikularen westlich der Dranse. 

3. Das im Kataster eingeschriebene Eigenthum 
der Partikularen, mit Ausnahme des Be-
zirkcs Grnii<l-Vii;noble zugetheilt an Ma» 
tinach-Burg und Batiaz, getrennt durch 
den Mittelweg, welcher unter die Polizei» 
liche Aufsicht der zwei letztern Gemeinden 
gestellt wird. 

B. Die Gemeinde von Batiaz umfaßt die Erd-
striche, welche durch die Dranse, die Rhone, den 
Trient, den Gemeinde-KreiS Salvan und Marti-
nach-Combe umgrenzt sind, verfolgend die Schei« 
delinie der Bürgerschaften der zwei Nachbar-Ge-
meinben, mit Einschluß der Alpe Girond en Char-
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ravex und einer Strecke des Grand-Vignoble, 
mittäglich des Thurms von Batiaz. 

C. Die Gemeinde Martinach-Burg umfaßt: 

1. Das in feinem Kataster eingeschriebene 
Partikular«Eigenthum. 

2. Seine Burgerwalder. 

3. Seine Burgergüter in der Ebene, mit Aus-
fchluß der Grands-Sorls, der Jlols, der 
Vernay, der Prises, der Indivis und des 
Grand-Botza. 

4. Die Erdstriche von Ile-ä^Bernard~und des 
Planard, angehörend der Bürgerschaft von 
Martinach-Stadt. 

5. Die Wä der von Jeur Durand und von Ban 
de Chernin, angehörend der Bürgerschaft 
von Batiaz. 

6. Den Ban de Charrat und den Bezirk von 
Ile-ä-Bernard, angehörend der Burger
schaft von Charrat und einigen Partikularen. 

7. Das Partikular»EigentHum en Chernin und 
ä la Tete eingeschrieben im Kataster von 
Martinach-Stadt. 
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8. Das Partikular-Eigenthum, gelegen mittag-
lich der Seen de In Poinle und in den 
Kreisen von der Deleze, Chenevieres, Neu-
ville, Echelettes, Giiinisuat, Conlie le Mont 
und Chnbles-Bet, gleichfalls eingeschrieben 
im Kataster von Martinach-Stadt.. 

9. Eine Strecke des Grand-Vignoble zwischen 
der Dranse und dem Mittelwege. 

D. Die Gemeinde Martinach-Stadt umfaßt: 

1. Seine Burger-Wälder, mit Ausschluß des 
Botzi, /Vlont d'Oclan und des Plannrd, 
welches letztere Eigenthum theilweise aus 
Weiden besteht. 

%. ©eine Burger-Güter in der Ebene, mit 
Ausschluß der Ile-ä-Bernard, des Grand-
Bolza und der Grands-Sorls. 

3. Das Partikular-Eigenthum, eingeschrieben 
in seinem Kataster, mit Ausnahme jenes, 
welches Martinach-Burg zugetheilt wurde. 

4. Die Hots, Vernay und Prises. zugehörend 
her Bürgerschaft von Martinach-Burg. 
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5. Die Indivis, zugehörend den Bürgerschaften 
von Martinach-Burg, Charrat und Batiaz. 

6. Die Strecke von Capioz, verschiedenen Par
tikularen angehörend. 

E. Die Gemeinde Charrat umfaßt; 

1. Seine Burger-Wälder, mit Ansschluß des 
Ban de Cbernin. 

2. Seine Burger-Güter in der Ebene, mit 
Ausnahme der Indivis und Ile-ä-ßernard. 

3. Das Partikular-Eigenthum in seinem Ka-
taster eingeschrieben, mit Ausschluß der Ile-
ä Bernard. 

4. Den Wald von Boizi und den Erbstrich 
von Grand Botza, zugehörend der Burgen 
schüft von Martinach-Stadt. 

5. Die Strecke von Grand-Bolza, angehörend 
der Burgerschaft von Martinach-Burg. 

A r t . 2. Die durch die Sachkundigen ausge
arbeiteten und im BertheilungS-Entwurf vom 15. 
Januar und 22. August 1878 enthaltenen Ab-
grenzungen sind für die Verthrilung der Gerichts-
barkeit dieser Gemeinden maßgebend. 
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Ar t . 3. Der Staatsrath wird die Abgren-
zung dieser Gebiete vornehmen lassen. 

A r t . 4. Die Vertheilung der Arbeiten an 
der Rhone und der Dranse, welche jeder Ge-
meinde anstiegen, soll für jede, so viel möglich, 
auf eine einzige Strecke vereinigt werben. 

Ar t . 5. Gegenwärtiges Delret wird mit dem 
1. Januar 1880 in Kraft treten. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
28.. Mai 1879. 

Der Präsident des Großen Rathes: 
Fidel I « , i « . 

Die Schreiber: 
3>. «. I n « l b o n . — «adi<la« M,tti«r. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 

Besch l ießt : 

Das gegenwärtige Dekret soll am Sonntag, den 
27. laufenden Monats, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht und angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 16. 
Juli 1879. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
Wlph. W a l t h e r . 

Der Staatsschreiber: 
Vm Varber in i 

Dekret 
u»m 29. Mai 1879, 

Betreffend Maßregeln gegen die „ R e b l a u s " und 
N i ldung einer Verficherungskasse unter den 

l l tebland. Besitzern. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Angesichts des beständigen Fortschreitens der 

„Reblaus" und der Möglichkeit ihres Eindringens 
in die Weinberge des KantonS Wallis; 

Erwägend die Nothwendigkeit, Maßregeln zur 
Abwendung dieser Plage zu ergreifen und deren 
Folgen zu mildern; 

Erwägend, daß eine gegenseitige obligatorische 
Versicherung, vermittelst Vertheilung des Schadens 
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unter den größern Theil der Bevölkerung, denselben 

erträglicher macht; 

Erwägend den bedeutenden Ertrag der Rebberg«! 

für den Staat; 

Auf den Vorantrag des StaatSrathes, 

B e s c h l i e ß t : 

21 r t. 1. Alle Eigenthümer der'im Kanton gele-

genen Weingärten bilden eine gegenseitig verpstich-

tcnde Evcntual'Bersicherung, um sich gegen die Reb-

laus zu schützen, sie zu bekämpfen und sich für die 

Verluste, welche aus ihrem Auftreten und aus den 

gegen sie getroffenen Maßregeln erwachsen könnten/ 

so viel möglich schadlos zu halten. 

A r t . 2. Zur Gründung des Versicherungska-

pitals wird jeder Eigenthümer jährlich eine Steuer 

von fünf Rappen durch je hundert Franke» des Ka-

baster»Werthes feiner Weingärten bezahlen. 

Diese Steuer wird durch den BezirkSeinnehmer 

bezogen und in die Staatekasse abgegeben. Der 

Staat wird für diese Steuer eine besondere Rech-

nung halten, sie zu 4 °/0 verzinsen, die Zinse kapita-

lisiren und selbe sammt dem Kapital den Eigenthü-
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mern zurückstellen, wen: dieses Dekret widerrufen 

werden sollte, ohne daß von der Einlage Gebrauch 

gemacht worden wäre. 

Die jährlichen Rechnungen der in die Versicher« 

ungskaff: eingegangenen Beträge und, eintretenden 

Falls, deren Anwendung sollen durch das Amtsblatt 

veröffentlicht werden. 

A r t . 3. Die jährliche Einzahlung hört auf, 

sobald ein Rescrvefond vorhanden ist, welcher den 

fünf ersten Einzahlungen entspricht und insofern als 

die Nothwendigkeit weiterer jährlicher Einzahlungen 

nicht eintritt. 

A r t . 4. Jeder Eigenthümer ist gehalten, seine 

Reben ausreißen zu laffen oder die Ausführung 

jeder andern vom Staatsrathe verordneten Arbeit 

zu dulden. 

Art . 5. Die Entschädigungen gebühren den Ei< 
genthümern nur in so weit als durch die ausgeführte« 
vom Staatsrath befohlenen Arbeiten, die Ernte unl 
der Werth des Bodens vernichtet oder verminderl 
wurden. 

A r t . 6. Für den Fall, daß die Reben auSge> 

rissen werden, soll die dem Eigenthümer gebührend« 
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Entschädigung, nach Abzug des Boden-Werthes, 
dem Drittel des Kadaster«Werthes gleichkommen. 

Wenn in Frist von drei Jahren durch solche Maß-
regeln, das Vordringen gehemmt wurde, erfolgt die 
Entschädigung vollständig, bis auf den Belauf von 
zwei Dritteln des Werthes diS Weingartens. 

A r t . 7. Der Eigenthümer, dessen Wein-Ernte 
entweder durch die „Reblaus", durch Versuche ober 
angewendete Mittel zu deren Tilgung, verringert 
oder vernichtet wird, erhält alljährlich zwei Drittel 
des Werthes der muthmaßlichen Ernte. 

A r t . 8. Der Eigenthümer, welcher für einen 
vernichteten Weingarten entschädigt wurde, verbleibt 
in der Versicherungsgesellschaft und bezahlt jährlich 
fünf Rappen dui-ch hundert und weniger Franken 
der erhaltenen Entschädigungssumme. 

A r t. 9. Die in den Artikeln 5, 6 und 7 vorge-
fehcne Entschädigung, sowie die für das Gutachten 
gemachten und sonstigen Nebenauslagen werden be-
zahlt, wie folgt: 

n. 1/3 durch den Staat. 

d. 2/3 durch die VersicherungSkasse. 
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Der Bundesbeitrag wird in die Versicherungs-

fasse gelegt. 

Jedenfalls bleibt der Staat von seiner Verpflich« 
tung befreit, wenn wegen unvorgesehenen Umständen 
die Versicherungskasse seine Zahlungen einstellen 
würde. 

A r t . 10. Jeder Eigenthümer ist gehalten, dem 

Präsidenten der Gemeinde in welcher der Weingar. 

ten liegt, die Anzeige zu machen, wenn er glaubt, in 

seinem Weingarten die „Reblaus" entdeckt zu haben. 

Die Unterlassung dieser Anzeige wird mit einer Buße 

von 10 bis 50 Franken bestraft. •••• •> 

A r t. 11. Jeder Eigenthümer, der durch se»ne 

Nachläßigkeit, wenn selbe bewiesen ist, die Verbrei-

tung der „Reblaus" verursacht, verliert jede Ent-

schädigung. 

A r t . 12. Das Gutachten zur Entschädigung 

wird durch einen Sachkundigen des Staates abge-

geben, welcher durch einen Vertreter der Gemeinde 

begleitet werden soll. 

A r t . 13. Der Staatsrath ist beauftragt, alle 

Maßregeln zu treffen, welche zur Vollziehung des 

gegenwärtigen Dekretes erforderlich werden, und 
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namentlich eine Kantonal-Kommission zu bestellen, 
bestehend aus drei Mitgliedern, gewählt aus den 
drei Kantons^Theilen, mit dem Auftrag die Plage 
gegen deren Eindringen und Verbreitung im I n -
nern des Kantons, in Gemäßheit des eidgenössischen 
Reglements zu bekämpfen; mit dem Staat, den 
Gemeinde'Ausschüjsen und der eidgenössischen Ober-
Kommission einen beständigen Correspondenz-Verkehr 
zu unterhalten und den durch das Auftreten der 
„Reblaus" nothwendig gewordenen Maßnahmen 
vorzustehen. 

Diese Kantonal-Kommission wird zu einem Dri l -
tel durch den Staat und zu zwei Dritteln durch die 
VersicherungSkaffe entschädigt. 

A r t . 14. Jede betheiligte Gemeinde ernennt 
einen Ausschuß, welcher sich mit der Kantonal-Kom-
Mission der „Reblaus" in's Einvernehmen setzt. 

Derselbe ist beauftragt, die in ihrem Gebiet lie-
genden Reben zu inspiziren und im Allgemeinen die 
Weisungen und Befehle, welche ihr durch die Ober-
behördc mitgetheilt werden, auszuführen. 

A r t . 15. Jede Gemeinde hat imVerlqufe hes 
Monats Juni dem Departemente des Innern ein 
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Verzeichniß der Eigenthümer der auf ihrem Gebiete 
gelegenen Weingärten einzureichen, mit Angabe 
ihres Wuhnoi-teS, der Schätzung der Weingärten 
und der jährlichen Versicherungssteuer. 

Ar t . 16. Bis zur ersten Einzahlung in die 
Versicherungskasse hat der Staat die Vorschüße zu 
machen. 

A r t . 17. Gegenwärtiges Dekret tritt mit dem 
Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
29. Mai 1879. 

Der Präsident des Großen Rathes, 

Die Schreiber: 
W.«. zz«.«clb,n — «. Mottie» 

Der ®taat$vafy des Kantons Wallis 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll am Sonntag, den 13. 
nächsten Ju l i , in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und angeschlagen werden. 
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Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 27. Juni 
1879. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
«Zlph. Walthe«. 

Der Staatsschreiber, 
V«, Barberini-

Nachtmgs-Dekret 
vom 30. Mai 1879 ZU dtMIUligen vom 28. Mai 1877 , 

betreffend den Tarif der Gerichtskofte«. 

Der Große Rath des Kantons Wallis, 
Eingesehen,, daß aus der Praris die Dring-

lichkeit sich herausstellt, den ^ erichtstarif vom 28. 
Mai 1877, betreffend die Reisegebühren, abzusn-
der« und die Tragweite gewisser Artikel genauer 
zu bestimmen, welche zu verschiedenen Auslegungen 
Anlaß gegeben haben; 

Auf den Antrag des StaatSrathee, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t. 1. Die Richter und die Gerichtsschreiber, 
die Staatsanwälte oder die Vertreter des öffent-
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lichen Amtes, die Weibel , die Advokaten, die 

Prokuratoren und die Einnehmer, welche am näm-

lichen Tage und in derselben Gemeinde mehrere 

gerichtliche Handlungen vornehmen, sind nur eine 

Reifegebühr zu beziehen berechtigt, welche unter 

die Betreffenden zu vertheilen bleibt. 

Es gilt dies ebenfalls für die Erpertcn, Kom-

miffäre und für alle andern Personen, welche am 

nämlichen Tage und in der gleichen Gemeinde 

bei verschiedenen Verhandlungen vorzugehen oder 

beizuwohnen berufen sind. 

A r t . 2. Die Reisegebühr wirb berechnet vom 

Wohnorte derjenigen, dene« sie gebühren. 

A r t. 3. Die im Artikel 22, !it. c des Tarifs 
vom 28. Mai 1877 für das Kostenverzeichniß vor-
gesehene Gebühr von 2 Franken betrifft dieses 
Verzeichniß selbst und soll demjenigen Beamten 
zukommen, der dasselbe aufgenommen hat. 

Wenn die Abfassung der Kostenliste die Beihülfe 

des Richters und Aktuars erfordert hat, wird 

diese Gebühr unter ihnen zu gleichen Theilen 

vertheilt. x 



- 465 — 

Für die Anmeldung der Kosten einer einzigen 

gerichtlichen Verhandlnng sind keine Sporteln zu 

bezahlen, indrm sich das Kustenverzeichniß nur in 

sofern versteht, als ein Aktenstoß vorliegt. 

A r t . 4. Werden mehrere Personen, wohnhaft 

in gleicher Gemeinde, in gleicher Eigenschaft oder 

zu demselben Zweck belangt oder in einer Er

scheinung vorgeladen, so soll dies durch ein und 

dasselbe Bot, mit so vielen Doppeln als es Ve-

langte gibt, geschehen. Für die Abfassung und 

die Unterschrift diese« RechtsboteS wirb nur eine 

Gebühr zugestanden. 

A r t . 5. Für die in der Sitzung selbst ge

machten schriftlichen Arbeiten wird keine Gebühr 

bewilligt. 

A r t . 6. Die durch den Art, 36 des Kosten-
anschlags vom 28. Ma i 1877 verzeichnete Ver-
pfiichtung, am Ende jeden Aktes sämmtliche Ge-
bührcn zu verzeichnen, betrifft nicht die Falle, 
welche durch den Tarif genau bestimmt sind. 

Wenn der Kostenanschlag verschiedene Ansätze 

enthält, so kann nur das Minimum verlangt 
30 
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»erben, wenn die Gebühr auf dem Akte nicht gc 
meldet ist. 

" A r t . 7. DerZ Gerichtsschreiber bezieht für 
seine durch den Art. 91 des Konkursgesetzes vom 
19. November 1870 vorgeschriebene Gegenwart 
Fr. 3 durch Tag. 

A r t.^8. Für die Ausfertigung jeglichen Aus< 
zugs aus dem AnweisungSdelrct^und die Insol-
venz-Erklärung gebühren dem Aktuar 30 Rappen. 

So gegeben im Großen Rathe, zu Sitten, den 
30. Mai 1879. 

Der Vize-Präsibent des Großen Rathes: 
H. g» i g n O t. 

Die Schreiber:' 
9>. «. Hn«rlb«n — «adi«l«u« tyottitt 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Beschließt: 

Das gegenwärtige Dekret soll am Sonntag, 
den 3. August, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht und -angeschlagen werden. 
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Gegeben im StaatSrathe, zu Sitten, den 25. 
Jul i 1879. 

Der Präsident des Staaterathe«: 
9*1*6. »»« l the r . 

Der Staatsschreiber: 
Vm. Katbttlmi. 

Beschluß 
V»m 4. Juni 1879 

die gegen hie Vemeinde Ullmagel verhängte 
«iehsperre aufhebend. 

Der Staatsrath des'Kantons WalliS, 

Eingesehen den Bericht des OberviehinspektorS, 
nach welchem die mit Beschluß vom 19. Hornung 
1879 verordnete Vichsperre für die Gemeinde 
Allmagel ohne Gefahr aufgehoben werden kann, 

B e s c h l i e ß t : 

Die unter'm 19. Hornung 1879 verhängte 
Vichsperre ist für die Gemeinde Allmagel aufge
hoben. 
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Für die Gemeinde Törbel bleibt selbe einst-
weilen in Kraft. 

Gegeben im Staatsrathe, zu Sitten, den 4. 
Juni 1879, um in den Gemeinden der Bezirke 
Visp, Brig, Oestlich« und Westlich-Raron »er-
öffentlicht und angeschlagen zu werden. 

« Der Präsident des StaatsratheS 
Vtlph. » a l t h e«. 

Der Staatsschreiber, 
<Sm. Warberini 

Beschluß 
,om 2. Juli 1879 

zu, «lu«l«gung de« {Beschlusse* vom 13. Juni 187! 
über Fuhrwerkpolizei zwischen Gt. Vtiklau« und 

Iermatt. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Zur Auslegnng seines Beschlusses vom 15. Juni 

1878, die Zahl der Reisenden bestimmend, welche 
jedes Fuhrwerk auf der Siraße von St. Niklaus 
nach Zermatt aufnehmen darf, 
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Beschließt: 

ES wird gestattet, baß auf Begehren eines 
Hausvaters für feine Familie, oder wenn es, je 
nach Umständen, ausnahmsweise ohne Gefahr ge-
schehen kann, die durch obgemeldeten Beschluß be-
stimmte Zahl überschritten werben kann. 

Gegeben im StaatSrathe, zu Sitten, den 2. 
Juli 1879. 

Für ben Präsident des Staatsrathes: 
H. b« R i v a , 

Der Staatsschreiber: 
V« . Warberini. 

Reglement 
»IM H. §tnmemt 1879 

über die Vollziehung de« Nundesgesetzee betreffen» 
die Miliärpsiichtersatzsteuer. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 
I n Vollziehung des Bundesgesetzes vom 28. 

Juni 1878 über die Militärpflichtersahsteuer und 
namentlich de* Artikel« 12; 
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Eingesehen die eidgenössische VollziehungS-Ver-
orbnung für das besagte Gesetz, vom 1. Juli 
1879; 

Auf den Antrag dcS Militär-Departementes, 

B e s c h l i e ß t : 

I. Elstellnng in Flenelltgisttl. 

A r t . 1. Das Militär-Departement ist beladen, 
die Rodel der militärersatzsteuerpftichtigen Bürger 
aufnehmen zu lassen; diese,Verzeichnisse sollen 
gemcindeweisc und gesondert erstellt werden: 

») für die vom Dienste enthobenen und im 
Lande anwesenden Schweizer und für die 
Ausländer, die im Lande wohnhaft und 
»on der Entrichtung der Militärersatzsteuer, 
kraft internationaler Verträge, nicht cnt, 
hoben sind; 

h) für die landesabwesenden Walliser; 

c) für die steuerpflichtigen Militärs, die sich 
im vorhergehenden Jahre zum Dienste 
nicht eingefunden haben. 

Das Verzeichnis) der unter Buchstaben a) er
wähnten Fremden, sowie der im Wallis befindlichen 
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Schweizer anderer Kantone soll alljährlich im 
Laufe des Januars durch das Justiz» und Polizei-
Departement (Schreibamt für Aufenthaltsscheine) 
dem Militär-Departemeute übermittelt werden. 

A r t. 2. Diese Register sollen auf dem-Militär-
Departemente niedergelegt bleiben, welches alljähr
lich vor dem 20. Hornung einen Auszug davon 
den Gemeindeverwaltungen wird zukommen lassen. 

I I . Pcsteuerung. 

A r t . 9. Der Militarpfiichtersatz besteht in 
einer Pcrsonaltare von 6 Fr. und in einem dem 
Vermögen und dem Einkommen entsprechenden 
Zuschlag. 

Die jährliche einfache Steuer eines Pflichtigen 
soll den Betrag von 3000 Fr. nicht übersteigen. 

A r t . 4. Als Zuschlag (Art. 3) werden be-
rechnet: 

a) von jedem Fr. 1000 reinen Vermögens 
1 Fr. 50 Rappen; 

b) von jedem Fr. 100 reinen Einkommens 
l. Fr. 50 Rappen. 
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Beträgt da? reine Vermögen eines Pflichtigen 
weniger als Fr. 1000, so fällt es außer Be-
rechnung. 

Von dem Betrage des reinen - Einkommens 
eines Pflichtigen werden Fr. 600 nicht in Anschlag 
gebracht. (Art. 4 des Bundesgesetzes.) 

A r t . 5. Bei der Ermittlung des reinen Ver-
mögens und Einkommens eines Ersatzpflichtigen 
gelten folgende Grundsätze: 

HL. Vermögen 

1) Unter dem reinen Vermögen ist das beweg« 
liche (mi t E i n b e g r i f f des Viehstanbes) und 
unbewegliche Vermögen nach Abzug der gehör ig 
bewiesenen H y p o t h e k a r - Schulden verstanden. 
Hiebet ist jedoch __ das^ Vermögen in landwirth-
schaftlichen Gebäuden und Grundstücken nach Zb* 
zug der allfälligen Hypothekarschulden nur zu 3/4 
feines Verkaufswerthes zu berechnen. 

Der Werth der für die Haushaltung erfordere 
lichen Fahrhabe, sowie der nöthigen Handwerks-
und Feldgeräthe wird nicht in Betracht gezogen. 

2) Ferner wird die Hälfte des Vermögens der 
Eltern, oder wenn diese nicht mehr leben, der 
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Großeltern, im Verhältniß der Zahl der Kinder, 

beziehungsweise der Grußkinder, in Berechnung 

gebracht; den Fall jedoch ausgenommen, wenn der 

Vater des Steuerpflichtigen persönlichen Mil i tär

dienst leistet oder die Ersatzsteuer bezahlt. 

II. Einkommen. 

Unter dem reinen Einkommen ist verstanden: 

») Der. Erwerb, welcher mit der Ausübung 

einer Kunst, mit dem Betrieb eines Be-

rufeS, Geschäftes oder Gewerbes oder mit 

einem Amte oder einer Anstellung ver

bunden ist. 

Die mit der Gewinnung des Erwerbes 

verbundenen Unkosten, jedoch mit Ausschluß 

der Haushaltungskosten, sowie fünf vom 

Hundert des in einem Gewerbe arbeiten, 

den Kapitals werden in Abzug gebracht. 

b) Der Ertrag von Leibrenten, Pensionen 

und ähnlichen Nutzungen. (Art. 5 des 

Bundesgesetzes.) 

A r t . 6. Wehrpflichtige, welche mindestens 8 

Jahre Dienst gethan haben und für den Rest des 
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mllitsrpstlichtigen Alters dienstuntauglich oder nach 

Artikel 2 des Gesetzes über die Militärorgani-

fation temporär befreit werden, haben die Hälfte 

des für die betreffende Altersklasse festgesetzten 

Ersatzes zu leisten, sofern letzterer ihnen nicht nach 

den Bestimmungen beS Artikels 2 ganz erlassen 

werden muß. (Art. 2 des Bundesgesetzes.) 

A r t . 7. Die Gemeindeverwaltungen haben, 

gemäß dem unter'm 28. Juni 1878 erlassenen 

BundeSgesctz über die Militärersatzsteuer, die in 

dem vom Militär-Departemente ihnen zu diesem 

Behufe übermittelte» Formular enthaltenen Ab-

schnitte auszufüllen. 

Dieselben haben amtlich alle Erkundigungen 

einzuholen, betreffend das bewegliche und unbe-

wegliche Vermögen, welches die Vethciligten außer

halb der Gemeinde des Wohnorts besitzen. Zu 

diesem Zwecke können sie sich vom Betheiligten 

und vom Sleuerrodelführer der betreffenden Ge-

meinbe eine Erklärung ausstellen lassen. 

A r t . 8. Als gleichzeitiges Datum der Ersatz-
anläge wird der 1. VJlai festgesetzt und nach diesem 
Tage richtet sich die Ermittlung und Berechnung 
der Steuerfaktoren. 
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A r t. 9. Die so ausgefüllten Rodel werben 
alljährlich vor dem t.Vrachmonat an die mit der 
Erftellling der Militärersatzsteucr-Node! beauftragten 
Kommission versendet werden, welche aus dem 
Kantonöstcuern-Kontroleur, einem Schreiber des 
Militär-Departementes und dem Bezirkseinnehmer 
besteht. 

A r t . 10. Diese Kommission untersucht die 
Angaben der Gemeindeverwaltungen und setzt die 
von den Steuerpflichtigen zu entrichtende Tare fest. 

Diese Arbeit soll am 1. Heumonat vollendet 
sein und die Rodel werden auf diesen Zeitpunkt 
an das Militär«Departement gerichtet, welches 
jedem Steuerpflichtigen ein Vordere««, enthaltend 
die Bestandtheile seiner Tare nebst Angabe der 
Rekursinstanzen, zustellen wird. 

A r t . 11. Die Eltern sind für den Militär-
pstichtersatz der mit ihnen in gleicher Haushaltung 
lebenden Söhne haftbar. (Art, 9 des Bundes« 
gesetzes.) 

III. «Linsprachtn. 

A r t . 12. Jede Einsprache gegen die Militär-
pfiichtersatzsteuer soll in 14 Tagen nach Aus-
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fertlgung des im Artilel 10 erwähnten Borbereau 
an das Militär'Departement des Kanlons ge-
richtet werden. 

Nach Ablauf dieser Frist wird jede Einsprache 
als verspätet betrachtet und nicht mebr in Er
wägung gezogen werden. Wählend oben bezeich-
neter Zeitfrist stehen die Rodel auf dem Mili:är-
Departemente zur Einsicht bereit. 

A r t . 13. Spätestens vor dem 15. August 
wird das Militär-Departement die Einsprachen 
nach vorläufiger Einvernahme der Kommission dem 
Staatsrathe unterbreiten. 

Ar t . 14. Die Beschlußnahmen des Staats-
rathe« werden den Betheiligten zur Kenntniß 
gebracht werden, mit dem Bemerken, baß hieron 
an den Bundesrath innert 10 Tagen appellirt 
werden könne. Tritt dieser neue Rekurs nicht 
ein, so wird die Besteuerung endgültig. 

IV. Einzug. 

A r t . 15. Sind einmal alle Besteuerungen end-
gültig, so wird das Militär-Departement die fum-
manschen Verzeichnisse aller Steuerpflichtigen auf-
nehmen lassen und sie den Bezirkseinnehmern über-
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geben, welche mit dem Einzüge auf gleiche Welse 
wie mit den kantonalen Abgaben verfahren werben. 

A r t . 16. Die Quittungen der Militärsteuer 
sollen auch im Dienstbüchlein erwähnt werden laut 
Vorschrift des Artikels 230 des Gesetzes über die 
eidgenössische Militärorganisation, 

A r t . 17. Am 1. Dezember soll der Einzug 
der Steuer beendigt sein. Die Einnehmer haben 
ihre Rechnungen vor dem 31. desselben Monats 
abzustatten, auf welche Zeit die Rechnungen ab-
geschloffen werden, und alle nicht eingegangenen 
Werthe, über welche sie sich nicht durch Beleg
stücke ausweisen könnten, werden auf ihr S o l l 
geschrieben werden. 

A r t . 18. Die Bezirkskommandanten nnd die 
Sektionschefs visiren kein Dienstbüchlein wegen 
Abreise, bevor die Militärsteuer bezahlt sein wird. 

V. Allgemeine- und Nebergangsbestimmnngen. 

A r t . 19, Die für jeden Mann bestimmte 
Steuer bleibt, so lange keine Verändernng in 
dessen Finanzlage cintreien wird. 

I n diesem Falle werden die Gemeindeverwal-
tungen, denen alljährlich die Formulare^ auf wtV 
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chen nebst den neuen die frühern Steuerpflichtigen 

verzeichnet sind, zugesandt werden, deren Stellung 

zu untersuchen haben und unter der Rubrik 

„Bemerkungen" die Veränderungen andeuten, 

welche in den Vesteuerungsfaktoren vorgekommen 

sein möchten. 

A r t . 20. Die in gegenwärtigem Reglemente 
vorgeschriebenen Daten werden erst von 1880 an 
»erpstichtend sein 

A r t . 21 . Für das Jahr 1878 wird nur die 

persönliche Tare bezahlt; die Zusatzsteuer wird 

zugleich mit der ganzen Ersatzsteuer für das Jahr 

1879 gefordert werden. 

V I . Stlafbestimmnngen. 

A r t. 22. Die Gemeindeverwaltungen, welche 

den Bestimmungen der Artikel 7, 8 und 9 nicht 

nachkommen, verfallen in eine Buße von 10 bis 

50 Fr. und sind für die Folgen, welche aus dieser 

Vernachlässigung entstehen könnten, verantwortlich. 

Für die Verwaltungen, welche sich zu Gunsten 

der Steuerpflichtigen ungenaue Angaben erlauben 
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sollten, kann die Buße bis auf 100 Fr. erhöht 
werden. 

A r t . 23. Jeder Militärsteuerpstichtige,welcher 
dieser Abgabe entgangen sei» sollte, hat das Mil i^ 
tär-Departemcut einzuberichten, damit er auf die 
Rodel eingetragen werde. 

Dieselbe Verpflichtung obliegt auch den mit der 
Ausfüllung der jVesteuerungS-Listen beauftragten 
Gemeindebehörden. 

I n Ermangelung dessen werden sie eine Buße 
von 20—50 Fr. zu bezahlen haben, abgesehen 
von der Bezahlung der rückständigen Steuern. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 11. 
Juli 1879, um in allen Gemeinden des Kantons 
am Sonntag, den 10. August, veröffentlicht und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« l p h , » a l t h e « . 

Der Staatsschreiber: 
Gm, Ma«be»ini 

Der vorangehenden kantonalen Vollziehnngs-
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Verordnung wird anmit die Genehmigung er-
theilt. 

B e r n , 13. Heumonat 1879, 

N a m e n s des B u n d e s r a t h e « 

Der Präsident: 
(L. S.) (Unterz.) ^ a rn m> t, 

Der Kanzler: 
(Unterz.) Schiefi. 

Beschluß 
v»m 22. In! i 1879, 

»«treffend die Festsetzung eine« Tarifs für die 
amtlichen Verrichtungen der.Thierärzte. 

Der Staatsrath des Kantons WalliS, 
Erwägend, baß es daran gelegen ist, den Gc-

halt der Thierärzte, welche kraft des Gesetzes für 
die Gefundheits - Polizei des Viehes gebraucht 
werden, festzusetzen; 

Auf den Vorantrag des Departements des 
Innern. 
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B e s c h l i e ß t : 

Ar t . 1. Der Thierarzt erhält, wenn in der 
Gemeinde seines Wohnortes eine Seuche herrscht, 
durch Tag Fr. 5 — 

Anßerhalb der Gemeinde seines 
Wohnortes „ 6 — 

A r t . 2. Der gleiche Theil wird 
für die Märkte-Inspektionen anwendbar. 

A r t . 3. Er erhält für die an der 
Grenze gemachten Untersuchungen des 
eingeführten Viehes: 

a) durch Tag „ s — 

b) für das Groß * Vieh , durch 
Stück „ 1 50 

c) für das Klein - Vieh , durch 
S!ück „ 0 15 

A r t . 4. Die Reisegebühr ist für jede 
Versetzung festgesetzt wie folgt: 

auf Eisenbahnfahrten, durch Ki-
lometer f/ 0 30 

auf jeder andern Straße „ 0 40 
81 
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A r t . 5. Alle diese Kosten werden von den-
jcnigen bezahlt, welche die Dazwischenkunft deS 
Thierarztes verlangen mußten. 

Gegeben in Sitten, den 22. Jul i 1879, um 
n allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes, 
« l p h . Wa l t he« . 

Der Staatsschreiber, 
V « , Varberini 

Beschluß 
vom i. Augnst 1879, 

den Viehvann vom 19, Hoinung 1878 aufhebet 

Der Staatsrath des Kantons Wallis 
I n Erwägung, daß die ansteckende Viehseuche, 

der zu Folge über sämmtliches Vieh der Gemeinde 
Törbel durch Beschluß vom 19. Februar der 
Vichbann verhängt werden mußte, gänzlich ver-
schwundc.. ist, und in Erwägung, daß keine weitere 
Ansteckungs-Gcfahr mrhr vorbanden ist, 
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Beschl ießt : 

Der laut Beschluß vom 19. Febrnar 1879 »er-
ordnete Viehbann ist aufgehoben. 

Gegeben im StaatSrathe zu Sitten, den 1. 
August, um in den Gemeinden des Bezirks Visp 
veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
Wlph. Walthe«. 

Der Ctaatsschreiber: 
Gm. fBatietini. 

Beschluß 
vom 1. August 1879, 

verordnend «inen Wiederholung«unierr!chi für die 
zur pädagogischen Prüfung berufenen lltekruten. 

Der Staatsrath des Kantons Wallis, 
Willens, den Nekruten, welche sich zur päda-

gogischen Prüfung zu stellen haben, die Gelegen-

heit zu verschaffen, sich die verschiedenen Fächer, 

worüber diese Prüfungen stattfinden, in'S Ge-

dächtniß zurückzurufen; 
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Auf den Antrag des ErziehungS-Departemente, 

B e s c h l i e ß t : 

A r t . 1. Die Gemeindebehörden haben die er-
forderlichen Verfügungen zu treffen, daß jeder in 
ihrer Gemeinde wohnsäßige oder sich aufhaltende 
Rekrut jedes Jahr, bevor er sich zur pädago-
gifchen Prüfung stellt, wenigstens acht Mal bei 
einem patentirten Lehrer ober sonst Jemanden, 
der dazu befähigt ist, einem Wiedcrholungsunter. 
richt beiwohnt. 

A r t. 2. Die Dauer der jeweiligen Unter* 
richtSstunden soll im Verhältniß zur Rclrutenzahl 
sein, jedenfalls aber nicht unter 2 Stunden. De» 
Unterricht erstreckt sich über folgende Fächer s 

a) Lesen; 

b) Aufsatz; 

c) Rechnen, mündlich und schriftlich; 

d) Vaterlandskunoe (Geographie,Geschichte 
und Verfassung). 

A r t . 3. Von diesem Wiederholungsunterricht 
find enthoben: 
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a) Diejenigen, welche sich durch Vorwei-
sung von Zeugniffen über den Besuch 
höherer Schulanstalten ausweisen; 

b) Diejenigen, welche schon in einem 
frühern Zahre diese Prüfung bestanden 
haben. 

A r t . 4. Um sich über die Befolgung dieses 
Beschlusses auszuweisen, hat bei der Rekrutirung 
jeder Rekrut dem Kreiskommandanten ein von 
demjenigen, bei welchem er diesen WicderholungS« 
unterricht besucht, unterzeichnetes Zeugniß einzu-
händigen. 

A r t. 5. Die zum Besuch dieses Unterrichts 
verpflichteten Rekruten können durch die Gemein« 
debehörden polizeilich dazu angehalten werden. 

A r t . 6. Die Gemeindebehörden, welche, den 
Vorschriften dieses Beschlusses nicht nachkommen, 
verfallen in eine Buße von 10 bis 50 Fran-
ken. 

Gegeben im Staatsrathe zu Sitten, den 1. 
August 1879, um am 10. diese« Monats in allen 
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Tcmelnden des KantonS verlesen und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrathes: 
« t l p h . W a l t h e r . 

Der Staatsschreiber: 
V » . V««be«ini. 
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